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1.

„Innhalt der allgemeinen - und Special -
Verordnungen , wel < e vom September
bis zum Schluſſe des Jahrs 1739 . in den

Braunſchweig - Lüneburgiſchen Chur -
Landen publicirt ſind .

3 I16 .

Erneuerung der gegen die Hazard - Spiele in
den Herzogthümern Bremen und Verden

ergangenen Verordnungen . Stade den

21ſien Septbr . 1789 .

Ys ſelbige wird nicht nur die allgemeine Landesherrs
liche Verordnung vom 21Ken Septbr . 1770 . Wies

der in Erinnerung gebracht , ſondern auch das Pag . 312
des fernerweiten Anhanges der Bremiſchen Polizey/Ords
nung befindliche Verbot des Spiels : 3 Karten 3 Sechslinge
und Häufchen , vom z1ſten März 1738 . , nebſt der unterm

z3ten März 1750 . ergangenen Declaration dieſer Verords

nung in Abſicht der Beſtrafung der Haus ; und anderer
Leute von geringerem Stande .

Ddd 23 LI .



R |

758 SP

I1I7 .

Erneuerte Verordnung , wegen des in dem

Fürſtenthum Lüneburg „ von jeder Manns -

perſon , welche das 14te Jahr erreicht hat ,

zu entrichtenden Tobacksgeldes . Hannover

den 14ten Septbr . 1789 .

Gedachte Abgabe , welche darinn beſtehet , daß jede

Mannsperſon , die das 14te Jahr erreicht hat , auf Jos

hannis und Weyhnächten 3 mgr . , ſtatt des vormaligen

bezahlten Tobacs - Impoſtes , erlegen muß , iſt hiedurch

auf anderweite fünf Jahre , vom iſten Jan . 1790 . bis

den leßten Decembr . 1794 . verlängert worden .

ITS .

Erneuerung des Verbots der Ein - und Durch -

fuhr fremder Salze . Hannover den 15ten

Septbr . 1789 .

hn dem Eingange davon wird zu erkennen gegeben , wie

man ungerne vernommen , daß es der wiederholten Vers

ordnungen gegen . die Ein » und Durchfuhr fremder Salze

ungeachtet , * ) damit an vielen Orten hieſiger Lande

noh immer fortgeh ?, und ſowohl Kärner als inſonderheit

Träger dergleichen ungehindert herumbrächten.
Daher würden dann jene Verordnungen noc<hmals

erneuert , und deren beſſere Beobachtung allen Gerichts ?

Obrigs

%*) S . Willich Auszug 1. Band S - 8556 u. ſ f. und

L. L. C. Cap . VI , S . 524 , 525 , Vie auch Supplem .
XI u. XL
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Obrigkeiten auch . Unterbedienten eingeſchärfet , anbey

ihnen ernſtlich bezeuget , daß ſie bey fernerer Nachläßigs
keit hierunter , desfalls zur Verantwortung,gezogen , vnd

verdientermaßen angeſehen werden ſollten .

Da . übrigens zur Beförderung des Vertriebes . der

Landes - Salze , ſchon vorhin die Anſtalt getroffen wäre ,

daß denjenigen , welche bey den Königl. Salzwerken zum

auswärtigen Verkaufe , Ladungen einnähmen , das Salz

zu geringerm Preiſe verlaſſen würde , hierbey aber ſich

ergeben habe , daß gegen den Innhalt der daneben dieſen

Fuhrleuten oder Trägern ertheilten Päſſe , ſolches von

ihnen in hieſigen Landen oftmals verkauft würde : ſo iſt ,

um dieſem Abfichtswidrigen Benehmen Einhalt zu thun ,

verordnet worden , daß auch darauf von Obrigkeitswegen

wohl geachtet , einfolglich jeder , der ſich eines ſol <en Miß -

brauchs ſchuldig macht , ſofort an dem Orte , : wo er betrof “

fen und deſſen überwieſen wird , zum erſtenmale , wenn es ein

"Träger , oder ein ! auch . zweyſpänniger Kärner iſt , mit eis

nem Thaler , dafern aber das Fuhrwerk mit mehrern

Pferden ſich beſpannt findet , mit zwey Thalern Strafe ,

bey Wiederholung des Vergehens aber , auf das gedoppelte

angeſehen und ſothane Geldbuße dem Denuncianten zus

gebilligt , auch der Salz ' Fuhrmann oder Träger mit dem

noch bey ſich habenden Salze abgewieſen werden folle.

II9 .

Berordnung wegen der in den Herzogthümern
Bremen , und “ Verden zu entrichtenden Ge -

bühren beym Viehvertreiben . Stade den

Iſten Octbr . 1789 -
Ddd 3 Hier !
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Hierinn wird vorausgeſeket : es erfordere die Nothwen :

digkeit , ohngeachtet des Gottlob fortdaurenden Geſund »

Heitszuſtandes unter dem Hornvieh , in obgenannten

Herzogthümern ſowohl , als in den angränzenden Ländern ,

daß die Päſſe auf das ſowohl inner ! als auſſerhalb Landes

zu vertreibende Vieh nicht aufhörten , ſondern nach wie vor

zur Sicherheit und Abwendung aller Gefahr fortdaurten ,

und daher ſey es auch billig , daß den Obrigkeiten und den

Atnts ; und Gerichts ) Unterbedienten die daher erwachſende

Mäuühwaltung vergolten werde .

Da jedoch den Viehhändlern eine thunliche Erleichs

terung bey dem Vieh : Commerze gerne zu gönnen ; ſo

werden die von ihnen zu entrichtende Gebühren , färs

künftige und ſo lange die geſunden Zeiten fortwähren ,

folgendermaßen beſtimmet .

1. In Anſehung des innerhalb der genannten Hers

zogthümer , es ſey äuf inländiſche Hornviehmärkte ,
vder nach und aus den Fettweiden , oder auch ſonſt

im Lande zu vertreibenden Hornviehes , |
müſſen zwar ordnungsmäßige Päſſe genommen werd ? n ,

es bedarf aber bey denſelben keiner Eidesabnahme , wie

Quch keines Stempelpapiers zu den Päſſen , noch obrig1

Leitlicher Beſiegelung derſelben , wie denn auch ſchon vor ?

hin das Brennen dieſes im Lande bleibenden Viehes nach :

gelaſſen iſt .

Die für den Paß zu entrichtende Gebühr wird durchs »

gängig auf 12 ßl . feſtgeſeßetr , der Daß mag viele oder wes

nige Stücke Vieh befaſſen . Sollte jedoch dieſe Feſtſezung

dahin gemißbrauchet werden wollen , daß mehrere Unter -

has
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thanen ſich zuſammenthun , und auf ihrer aller ſämmtli -

<es nach der Fettweiden oder auf die Viehmarkte zu

vertreibende Hotnvieh nur einen einzigen Paß verlangen ,

ſo iſt in dieſem Fall für jedes in dem Paß zu beſchreibende
Stü > 4 bl . an Gebühr zu entrichten ,

Für die Mühe der Beſichtigung des in dem Paß

beſchriebenen Viehes auf der Route , erhalten die Amts

oder Gerichts, Unterbediente für jedes Stü 2 ßl . , wenn

die Trift nur aus 10 bis ' x2 Stücken und darunter beſtes

het ; bey zahlreicheren Triften aber für jedes Stü 1 ßl .

Geſchiehet : die Beſichtigung außerhalb ihres Wohnorts ,
wird ihnen der Weg überher bezahlet .

Für ' die obrigkeitliche Atteſtirung wird nichts be-

zahlet .
11. In Anſehung des nach der Stadt Bremen zum

Verkauf zu vertreibenden Hornviehes

werden zufolze der Stadt Bremiſchen zeitherigen Verord

nungen beſchworne Päſſe erfordert , mithin müß . für die

Eides Abnahme die Gebühr , welche auf 16 ßl . beſtims

met worden „ überher entrichtet werden . Im übrigen

finden die nemlichen Feſiſeßungen ſtatt , welche in An ?

ſehung des innerhalb Landes zu vertreibenden Viehes

oben bemerkt worden .

IH . In Anſehung des auſſerhalb Landes nach den aim
gen Königlichen Provinzen , oder durch dieſelbigzen

nach Hildesheim und Braunſchweig zu vertreibenden

Viehes

ſind an Gebühren zu entrichten :

x) An die Amts » oder Gerichts/Obrigkeit .
Ddd 4 für
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für den Paß , wenn nicht über ' 20 Stü > darinn beſchries

ben werden , rx Rthlr .
Wenn aber eine größere Anzahl darinn beſchrieben iſt , und

etwä mehrere Viehhändler zu Erſparung der Koſten

zuſammentreten , . alsdann für jedes Stü 4 bl

Auch iſt zu dieſen Päſſen ein Stempelbogen von 4ßl .

zu nehmen . t

2 ) An die Amts - oder Gerichts Unterbediente

wird für die Verrichtung des Brennens 2 ßl. auf jedes

Stück bezahlt .

Für die Nachzählung und Beſichtigung des Viehes

auf der Route , welche auf das ſorgfältigſte allenthals

ben anzuſtellen , ſind , wie oben feſtgeſelzet , reſpective 2

und x ßl . für jedes Stü > zu entrichten , und wenn dieſe

Beſichtigung auſſerhalb des Wohnorts geſchiehet , wird

der Weg überher bezahlet .

Dahingegen - wird für die obrigkeitliche Atteſtirung

der Päſſe nichts bezahlet .

Im übrigen verbleiben die vorherigen Verordnungen ,

in ſo ferne ſie durch die gegenwärtige nicht abgeändert wor ?

den , bey ihrer Gültigkeit .

120 .

kandegherrliche Verordnung wegen des im

Lande gemachten Kornzuſchlages . Hanno »-

ver den 6ten Octbr . 1789 .

As zufolge dee eingegangenen Nachrichten , die dass

jährige Korn : Erndte in verſchiedenen Gegenden der Ks

nigl . Deutſchen Provinzen und der benachbarten Lande

nur
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hur mittelmäßig ausgefallen , und man es dannenhero

um ſo mehr nöthig gefunden , daß das eingeerndtete Ger

treide zu eigener Conſumtion im Lande erhalten würde ,

als ſchon in einigen benachbarten Provinzen ein wirklis

<her Zuſchlag verhänget geweſen , mithin auf eine Zufuhr

von daher nicht hat können gerechnet werden , übrigens ,

dem Vernehmen nah , bereits vielfältig von auswärtigen

Kornhändlern , theils unmittelbar , theils durch Commißios

näre , das Getreide - im Lande aufgekaufet und ausgeführ

ret , und ſolc <hergeſtalt bereits an einigen Gegenden die

Getreide - Preiſe , zum Bedru > der geringeren und dürfs

tigeren Klaſſe der Unterthanen , aufeine exorbitante Weiſe
in die Höhe getrieben worden ; So iſt zu Abwendung der

Beſorgniß einer künftigen Theuerung des nothwendigſten

Lebensbedürfniſſes , der Verkauf des Getreides auſſerhalb

Landes und deſſen Ausfuhr , bis zu weiterer Verordnung

gänzlich verbothen ,

Dieſes Verboth enthält den Befehl für alle und

jede Landegunterthanen , wes Standes und Würden ſie

ſeyen , bey Vermeidung höchſter Ungnade und unabbitts

licher Beſtrafung überall kein in ſämmtlichen Churlanden

derozeit befindliches Getreide , es ſey Rocken , Weißen,

Gerſte , Haber , Buchweizen , Erbſen , Bohnen , Linſen ,

. auch Mehl , Haber ! auch Buchweizengrüße , oder wie es

mehr Nahmen haben möge , unter was für Prätext es

ſeyn wolle , auſſer Landes zu verkaufen , abzufahren oder

auszuſchiffen , oder auf einige ſonſtige Weiſe , wenn es

„ auch vorhin bereits verkauft ſeyn ſollte , verabfolgen zu

z laſſen .

Ddd 5 Gleichs
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Gleichwie es jedoch nicht die Abſicht : gehabt , die

Freyheit des Kornhandels in den Landen ſelbſt hiedurch

zu beſchränken , vielmehr der wechſelsweiſe Kauf und Vers

kauf des im Lande gewachſenen oder von auswärts anges

ſchaften Getreides aus einer Landes . Provinz indie andere ,

ſowol zu: Waſſer als . zu. Lande , einem jeden Unterthan

völlig frey und unbenommen geblieben 3 Alſo iſt auch nicht

gemeinet worden , die Durchfuhr des . von fremden Orten

und durch die Lande an auswärtige Oerter gehenden Ges

treides zu. hindern .

Damit jedoch bey dem ausländiſchen durch hieſige

Lande unmittelbar . verfahren werdenden Getreide allem

Unterſchleif . vorgebeugt werde, ſo erfordert die Verordnung ,

daß an dem erſten Orte , woſelbſt ſolches hereingebracht

wird , deſſen eigentliche Malterzahl , und woher es komme ,

imgleichen wohin es beſtimmt ſey , bey Strafe der Confis

ſcation getreulich angezeiget , auch beſcheiniget und von der

Obrigkeit des Orts ein Schein darüber ertheilt : würde ,

worinti ſowol die angegebene Malterzahl des ins Land

gebrachten fremden Getreides , als auch wohin ſol <es

gehe , zu benennen , welcher Schein ſodann von Ort zu Ort

auf der von dem Getreide zu paſſirenden Route unters

ſchrieben und das paſſirte Quantum darauf abgeſchrieben

und an dem lezten Gränzorte anderweit vorgezeigt und zus

rückgelaſſen werden ſolle , damit er daſelbſt von der Obrigkeit

exatninirt würde , ob auch unter dem Vorwande der Durch !

fuhr von dem im Lande befindlichen Getreide etwas heims

lich wolle ' ausgeführt werden , auf welchen Fall , wie auch

bey ſonſt verſpürendem Unterſchleif , das ſämtliche Getreide

atlzuhalten , und davon zu gehöriger Beſtrafung an König ?
li <he
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liche Landes Rezterung zu berichten ſey» : Wenn äber den

in den Chur ; Landen befindlichen Kornhändlern , Factos

ren oder andern dergleichen fremdes Kory für fremde Rechs

nung zugeſandt würde , um ſolches vorerſt in den Landen

aufzuſchütten und nachmals weiter zu verſenden , ſo ſollte

der Factor , Kaufmann oder Empfänger ſchuldig ſeyn , ſos

fort beym Empfang des Getreides ſol <hes , und . woher ,

er ſol <es erhalten , der Obrigkeit zu melden , dieſe aber

das Korn durch eine beeidigte Perſon in Augenſchein . nehs

men , auch deſſen Quantität examiniren und - aufzeichnen

laſſen , und nachmahlen derjenige , welcher -ſolch fremdes

Getreide zu weiterer Spendirung in Empfang genommen ,

wenn er daſſelbe demnächſt auſſer Landes verſenden wollte ,

ſich bey Königlicher Landes : Regierung melden , das ers

haltene Obrigkeitliche Atteſtat produciren und darauf die
Ertheilung eines Kornpaſſes unentgeldlich gewärtigen .

T2 1.

Ausſchreiben der Königl . Churfürſtl . Regierung
zu Stade , wegen der abzuſtaktenden obrig -

keitlichen Berichte , die Lebens - Mittel in den

dortigen Herzogthümern betreffend . Stade

. den 12ten Octbr . 1789 .

Hiedurch iſt auf Veranlaſſen des in der vorhergehenden

Verordnung verfügten Kornzuſchlages , den Obrigkeiten

aufgegeben worden , nicht allein die in dem am sten Jun .

1785 . erlaſſenen Ausſchreiben zur Beantwortung vorges

legte 6te und te Frage , ſo ausführlich und beſtimmt »

ols
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als es thunlich , zu erörtern , ſondern auch ſpäteſtens bin

nen 14 Tagen darüber mit zu berichten ,

1) ob für jeden Diſtrict insbeſondere Mangel zu bes

fürchten ſey , und aus welchem Grunde ?

2) wie hoch dermalen die Getreidepreiſe , inſonderheit

an Roggen und Weizen , ſowohl in jedem Gerichtsbezirke

äls in der Nachbarſchaft ſtünden ,

3) ob - das Gemüſe , beſonders Kartoffeln , Wurzeln und

Rüben gut gerathen ,

4) ob Obſt und Maſt ſich in einiger Menge finde ,

5) ob viele Brandteweinbrennereyen vorhanden , und

wieviel Getreide ſelbige etwa verbrauchen ,

6 ) ' ob es mit dem Viehſtande wohl ſtehe .

I22 .

Vorſchrift in Abſicht des während des verordne -

ten Kornzuſchlages geſtatteten Kornhandels
im Lande ſelbſt , den Herzogthümern Bre -

men und Verden ertkheilt. Stade den . 9ten

Octbr . 1789 .

Zu Vorbeugung beſorglicher Contraventionen und heims

licher Verſchleppung des Getreides unter dem Vorwande ,

daß im Lande ſelbſt von einem Orte zu dem andern , oder

nach den übrigen Königlichen Provinzen vorhabenden

Kornvertriebes , iſt- wittelſt dieſer Vorſchrift verprdnet

worden , daß bey Ertheilung der obrigkeitlihen Päſſe ,

oder auch Behuf der Ausführung nach den übrigen Kö »

niglichen Provinzen , den Kornhändlern oder ſonſtigen

Verſendern ernſtlich auferlegt werde , die Päſſe demnächſt
wies
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wieder mit der obrigkeitlichen Beſcheinigung , däß das

Korn oder Mehl , wirklich an den Ort ſeiner Beſtim

mung geliefert , nicht weniger , daß die ganze im Paß ge

meldete Quantität richtig befunden und an Ort und Stelle

geblieben , verkauft , auch zu Boden gebracht ſey , zu repro !

duciren ,

Deshalb ſind dann die Obrigkeiten angewieſen , über

die ertheilenden Päſſe und die auszuführenden Quantitäs

ten ein genaues Verzeichniß zu halten , und gegen diejes

nigen , welche dieſer Vorſchrift keine Folge leiſten , oder

mit der Zurüclieferung der obrigkeitlich beſcheinigten

Päſſe über die Gebühr ſäumen würden , als gegen Cons

travenienten zu verfahren und wegen verdienender . Bes

ſtrafung zu berichten .

12,2 ;

Edict wegen der in den öffentlichen Kaſſen anzu -

nehmenden , mit dem Marienbilde bezeichne»
ten Mariengroſchen . Hannover den 24ſten

Octbr . 1789 .

Hiernach dürfen , die mit dem Marienbilde und der Ums

ſchrift : Churfürſtlich Braun ſchweig Lüneburgiſche ,

oder Fürſtlich Braunſchweig : ZLüneburgiſche Lands

münze verſehene Mariengroſchen in den öffentlichen

Kaſſen äls gültige Scheidemünze angenommen , dagegen

aber ſollen alle andere mit jener Umſchrift nicht verſehene

Mariengroſchen bey den öffentlichen Kaſſen zurüFgewiee

ſen werden .

124 .
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124 .

2andesherrliche Declaration der wegen des Korn »

zuſchlages . erlaſſenen Verordnung , ſo viel die

Herzoglich - Braunſchweigiſche Lande angeht,
Hannover den 26ſten Octbr . 1789 .

Meittelſt derſelben wurde bekannt gemacht , daß in Ans

ſehung der unterm 6ten 5. M. in den hieſigen und un “
term roten d. M . in den Herzoglich s Braunſchweigiſchen
Landen angeordneten Früchtſperre eine Vereinigung zwis
ſchen beyden Landen dahin getroffen ſey , daß , zu fernes
xor Beybehaltung des wechſelſeitigen Verkehres der Un -

ferthaänen in zweyen ſo nahe mit einander verbundenen

Landen , beyde Länder , in Anſehung der verordneten

Fruchtſperre als Ein Land angeſehen und den Unterthas
nen wechſelſeitig der frey ? Einkauf des benöthigten Ges

freides zur eigenen Bedürfniß ſowol in dem einen

als andern Lande vom erſten des Monaths November

anzurechnen , nach wie vor wieder geſtatttet werden ſolle ,

Um jedoch allem Mißbrauche , welchen gewinnſüch

tige Kornhändler von dieſer lediglich zum Beſten der Uns

terthanen wieder hergeſtellten Freyheit machen mögten ,

vorzubeugen , war den deshalb geſchehenen Verabredun ;

gen gemäß verordnet , daß

)' jeder hieſige Unterthän , welcher ' in ' dem Herzoglichs
Braäunſchweigiſchen Territorio Kornfräüchte kaufen wollte ,

und umgekehrt , ſich von ſeiner Obrigkeit mit einem Scheind ,

ün welchem der Name des Käufers und daß das Getreide

zur
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zur eigenen Bedürfniß und Conſumtion gekauft werde ,

ausdrücklich enthalten , verſehen laſſe, . immaßen . ſonſt

2) alles Getreide , welches ohne einen ſol <hen Schein

aus dem einen in das andere Territorium gebracht werden

wollen , confiſciret werden ſollte .

3) Daßderjenige Unterthan , welcher fich beygehen lieſſe,
einen auf ihn ausgeſtellten Shein einem andern zu über»
laſſen , oder auf einen fremden Schein Getreide zu kaufen ,

das Duplum des Werthes : des darauf gekauften Getreis

des als Detnuncianten -Gebühr erlegen .

4) Jeder Kornhändler , welcher ſich unterfinge , dergleiz

<hen Scheine von den Unterthanen an ſich zu bringen

und darauf Getreide anzukäufen , oder auch das von den

Unterthanen auf ſolc <e Scheine gekaufte Getreide ſelb4 -

gon wieder abzukaufen , . mit unabbittlicher Belegung des

vierfachen Werthes des. gekauften Getreides beſtrafer ,

und ſolche Strafe . dem Denuncianten . zufallen , endlich

aber

5 ) Da ſolchergeſtalt das hieſige Getreide in den

braunſchweigiſhen und das braunſchweigiſche Getreide

in den hieſigen Landen als einheimiſches Getreide anges

ſehen und behandelt würde , kein braunſchweigiſches Ges

treide durch hieſige Lande , ſo wie kein hieſiges Getreide

durch daſige Lande als Tranſito - Gut zur weiteren Vers

ſendung in auswärtige Lande durchgeführt , ſondern det ,

“gleichen Getreide in jedem Territorio angehalten , und

damit , wie mit einheimiſchem , zur heimlichen Ausfuh » be;

ſtimmten Getreide verfahren werden ſollte ,
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125 .

Landesherrliche Declaration , der wegen des Korne

zuſchlages erlaſſenen Berordnung ſo viel die

Stifts - Hildesheimiſche Lande , angeht . Hane
nover den 7ten Novbr . 1789 .

;

Dieſe Declaration ſtimmt mit der vorhergehenden völlig

überein , und weichet nur in dem einzigen Puncte ab , daß

der Anfang des wechſelſeitig zwiſchen den hieſigen und

Stifts s Hildesheimiſchen Landen frey gegebenen Kornver -

kehrs , auf den x5ten Novbr . feſtgeſeet worden .

126 .

Regiminal - Ausſchreiben , wegen des auf einige

Zeit in den Fürſtenthümern Calenberg , Göt -

tingen und Grubenhagen herabgeſeßten Li»

cents vom Buche , woraus Oel geſchlagen

wird . Hannover den 13ten Novbr . 1789 .

Damit der in gedachtem Jahre vorhandene reiche Sexz

gen an Buch» Maſt, welcher von den Schweinen nicht

conſymirt werden könnte , deſto . beſſer benußet werden

mögte , iſt durch dieſes Ausſchreiben der Licent vom Buche ,

ſo - zum Oel » Schlagen zur Mühle geſchi >t wird , von

obigem Dato an bis Oſtern 1796 . , ſtatt der in der Lis

eent : Ordnüng verordneten : 3 mgr . auf Einen Mariengros

ſchen vom Himten herabgeſeßet worden .

1327.
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L27 .

Verbot der Ausfuhr des einländiſchen Brandte -
weins - . Hannover den 14ten Novbr . 1789 .

Beil die damaligen hohen Getreide Preiſe es unum ,

gänglich nöthig gemacht , daß das im Lande vorhandene

Getreide zur eigenen Bedürfniß und Conſumtion erhals

ten , und davon weder unmittelbar noch mittelbar etwas

auſſer Landes geführt würde ; ſo iſt durc < dieſes Verbot

die Ausfuhr alles im Lande verfertigt werdenden Brandtes

weins , vorerſt und bis zu anderweiter Verfügung gänz,
lich , und zwar bey unabbittlicher Strafe der Confiſca »
tion , welche dem Denuncianten ganz anheim fallen ſol

len , unterſagt worden .

128 .

Verordnung , daß aus den inneren Gegenden
der Herzogthümer Bremen und Verden

keine Kornfrüchte nach den freygegebenen
Diſtricken geſchleppet , und von da weiter

ausgeführet werden ſollen . Stade den 16ten

Novbr . 1789 .

Faunhalts dieſer Verordnung wäre aus bewegenden Urs

ſachen mit Genehmigung Königlichen Miniſterii nach bes

nannten Marſch - Diſtricten , dem Altenlande , Keding ,

Bußfleth und Freyburgiſchen , Amte Neuhaus , Gerichte

Oſten , Lande Wurſten , Amte Nordholz , wie auch den

Marſchdörfern Amts Viehland und Stotel , dem Oſters

ſtadiſchen in Anſehung der Sommerfrüchts , auch dem

( Annal , 4r Jahrg . 48 St . ) Eee Lans
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Lande Hadeln , vorerſt und bis auf weitere Verfügung ,
die freye Korn Ausfuhr wiederum , jedoch unter Ein »-

ſchränkungen , verſtattet worden .

Damit aber dieſe Begünſtigung nicht dahin gemißy»

brauchet werden könne , daß aus den übrigen Gegenden

das Getreide dorthin geſchleppet , und auf ſolhe Weiſe

aus dem Lande au ?geführet würde : ſo wurde durch obige

Verordnung die Korn Ausfuhr nac < den vorgedachten ,

Marſch - Diſtricten , ſo lange die dieſen geſtattete frey ?

Ausfuhr fortdauerte , gänzlich unterſaget .

Im Uebrigen ſollte es jedoch bey dem verſtatteten

Kornhandel innerhaib Landes und auch noch den anderen

Königlichen Provinzen bey dem , was in der Zuſchlagss

Verordnung vom 6ten und in der desfalſigen weiteren Vors

ſchrift vom x9ten Octbr . 1789 , enthalten , ſein unveräns

dertes Verbleiben haben .

129 .

Verordnung , wodurc < die Durch - und Ausfuhr
des angeblich fremden Getreides ſuſpendirt
worden . Hannover den 20ſten Novbr . 1789 .

Es beſagt ſolches Edict , daß obgleich ſowohl in den Churs

Brandenburgiſchen Provinzen an der Elbe und Weſer ,

als auch in den benachbarten Heſſiſchen und anderen ans

gränzenden Territoriis die Getreide /Ausfuhr gänzlich

verboten wäre 3 ſo würden dennoch dem Vernehmen nach ,

no < immer beträchtliche Quantitäten von Getreide unter

dem Vorwande , daß ſelbiges in den benannten Territoriis

auſ :
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aufgekauft ſey , durc < hieſige Churlande durch ! und a381

gefährt .
Wie nun die Vermuthung einträte , daß unter dem

Namen von dergleichen ausländiſchen Getreide , zugleich

einländiſches Korn unter mancerley heimlichen Umſchläs

gen mit ausgefährt werde , und dann die fortdaurenden

hohen Getreide - Preiſe es unumgänglich nöthig machten

die SGetreide - Ausfuhr aufdas nachdrüFlichſte zu hemmen ;

ſo - ſey hieraus der Beiwegungs - Grund entſtanden , zu ver ?

ordnen :

daß vorerſt und bis zu anderweiter Verfügung überall

keine weitere Päſſe zur Durch ! und Ausfuhr auf das

angeblich aus den benachbarten Territoriis kommende

Getreide ſollten ertheilt , mithin dergleichen Getreide

überall nicht weiter durch die hieſigen Lande ſollte

durchgelaſſen werden .

I30 -

Declaration wegen des geſtatteten wechſelſeitigen

Getreide - Verkehrs zwiſchen den Chur - und

den Herzoglich - Braunſchweigiſchen Landen .

Hannover den 2x1ſten Nov . 1789 .

Hierinn wurde bekannt gemacht , wie durch einen weite ?

ren mit der Herzoglich / Braunſchweigiſchen Regierung ges

troffenen Verein , das Getreide: Quantum , welches die

Braunſchweigiſchen Unterthanen aus den hieſigen Landen ,

und umgekehrt , die hieſigen Unterthanen aus den Brauns

ſchweigiſchen Landen , auf die in der deshalb in beyden

Landen publicirten Verordnung vorgeſchriebenen obrigs

Eee 2 keits
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keitlichen Päſſe oder Scheine holen dürften , dahin regulirt
und näher beſtimmt ſey :

daß ſol <es Quantum die Maaße von 10 Malter

vbder 60. Himten nicht überſchreiten , oder wenn

größere Quantitäten verlangt würden , dazu auſſer

ſolche Schtinen - noch ein. beſonderer Regierungss
aß impetrirt werden ſollte .

Die Obrigkeiten erhielten deshalb . Befehl , die Auss

fuhr in das Braunſchweigiſche nur dann zu verſtatten ,
wenn die verordneten Erforderniſſe vorhanden wären ,

und im umgekehrten Falle , wegen des benösthiaten Res

gierungsvaſſes die hieſigen Unterthanen anzuweiſen ,
wenn ſoiche . gvößere Quantitäten , als nach obigem Vers

ein nachgelaſſen worden , aus dem Braunſchweigiſchen

holen wollten , auch falls die Quanta von Wichtigkeit ,
oder mehrere Wiſpel verlangt würden , die Geſuche um

den Regierungspaß , mit einem kurzen Berichte zu bes

gleiten .

131 ,

Erneuertes Cartel mit dem Stift Hildesheim . St ,

James den 27ſten Nov . 1789 .

Da das Cartel , welches zeither mit dem Stift Hildes -

heim wegen reciproquer Auslieferung beyderſeitiger Trups

pon - Deſerteurs ſubſiſtiret hat , am x6ten Jul , 1789 . zu

Ende gegangen * ) 3 ſo iſt ein neues errichtet , welches

von gedachtem Tage angerechnet , zehn nach einander

folgende Jahre gültig , nach Ablauf ſolcher Zeit aber

gänzlich

X) Gedachtes Cartel iſt im 65ſten Stück der Hannov .
Anzeigen von 1779 , enthalten ,
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gänzlich erloſchen ſeyn ſoll , falls keine ausdrückliche Ex ,

tenſion vorher erfolgte - PDey entſtehendem Kriege im

Reiche vor Ablauf dieſer Jahre , ſind jedoch beydo Theile

an die feſtgeſclte Zeit nicht gebunden , ſondern behalten

ſich vor , alsdann nach befindenden Umſtäuden wegen

der Deſerteurs weitere Abrede zu nehmen , und die Auss

lieferung derſelben während dem Kriege entweder fort

zuſeßen oder aufzuheben .

Wegen des übrigen Innhalts dieſes Cartels müſſen

wir uns nach dem Pflan der Annalen auf das 103te und

r04te Stü der Hannoverſchen Anzeigen voa 1789 . bes

ziehen , allwo ſolches völlig eingerü <>t worden .

157,7 ,

Ausſchreiben wegen des für den Harz erlaubten

Getreide - Auffaufs . Hannover den 2ten

Decemb . 1789 -

Wegen der bey dem Harz eintretenden Localumſtände,

war eine Ausnahme von dem Verbot der Auf : und Vers

käuferey des Getreides auf dem platten Lande zum Wies

derverkauf für nothwendig erachtet worden .

Den Obrigkeiten in den Fürſtenthümern GSöttins

gen und Grubenhagen wurde deshalb durc obiges Auss

ſchreiben aufgegeben , den von dem Harz kominenden

Fruchttreibern , wenn ſie mit WB
ÖEENE

ER Sceinen

dahin verſehen wären ,

daß ſie ſich mittelſt körperlichen Eydes verbindlich

gemacht , die von ihnen angekauften Kornfrüchte ,

von welcher Art ſie ſeyn mögten , nur allein nach

Eee 3 dem
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dem Harze zur Bedürfniß der Einwohner deſſelben

zu bringen ,

den Aufkauf der. Früchte zu verſtatten , und ihnen keine

Hinderniſſe darunter zu machen ,

T33Z«+

Benachrichtigung von der Königlichen Regies -

rung zu Stade , daß der unterm 6ten Octob .

verordnete Zuſchlag in völlige Kraft wieder

getreten . Stade den 7ten Decemb . 1789 .

Diedurch wurde bekannt gemacht , daß die den Marſche

diſtricten unter Einſchränkung verſtättet geweſene freye

Kornausfahr , unterm 24ten Novemb . bereits wieder

aufgehoben worden , mithin das wiederum im ganzen

Lande in völlige Kraft getreten wäre , was unterm 6ten

und 79ten Octob . wegen der verordneten Fruchtſperre

und des Kornhandels im Lande ſeibſt ergangen ſey ,

134 »

Ausſchreiben , die Unterweiſung der Hebammen
| der Herzogthümer Bremen und Berden be -

treffend . Stade den 7ten Decemb . 1789 .

Funhalts dieſes Ausſchreibens ſind von Zeit zu Zeit

aus vielen Gegenden ' der genannten Herzogthümer über

Mangel an gehörig unterrichteten Hebammen Klagen ge

führe : worden , damit ſolh <em Mangel nach und nach

möglichſt abgeholfen werden möze , iſt auf Antrag der

Landſiände des Herzogthums Bremen , nach dem Abſters

hen des Hofchirurgus ' Sommer , welcher ſonſt den Uns

rer
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terricht der gedachten Perſonen beſorget hat, nicht allein

ſolcher Unterricht fär das Jahr 1789 . dem Regiments »

<hirurgus Ziepolle in Harburg aufgetragen geweſen , und

von demſetben denen aus einigen Gegenden der Herzog !

thümer , welchen es hauptſächlich an guten Hebammen

gefehlet hat , ihm zugeſchi >ten Perſonen ertheiſet wor ?

denz , ſondern es iſt auch , um mehrern Diſtricien Geles

genheit zu geben , daß ſie ſich mit guten Hebammen vers

ſehen können , die Vorkehrung gemacht , daß erwähnten

Unterricht . vom Regiments <irurgus Ziepolle im Jahre

1790 , in Harburg fortgeſeßt werden ſolle.

Daher hat man dann allen Obrigkeiten in genannt

ten Herzogthümern hievon überhaupt ſowohl , als jauch

von nachfolgenden dabey feſtgeſeßten Päncten Nachricht

gegeben , nemlich

x) daß die Obrigkeiten die Einwohner des Diſtricts ,

woſelbſt eine Hebamme erforderlich iſt , dazu aufzufors

dern haben , daß ſie ſelb ihnen , eine Perſon dazu in

Vorſchlag bringen , nach welcher ſie ſich ſodann in Ans

ſehung deren natürlichen Verſtandes ſowohl als moralis «

ſchen Characters möglichſt genau zu erkundigen haben ,

letzteres , damit die Perſon das Zutrauen,der Einwohner

haben möge , erſteres aber , weil der Regiments <irurgus

Ziepolle angewieſen iſt , ſolche Perſonen , denen es an

natürlicher Fähigkeit fehlet , ſofort ab ! und zurüczus

weiſen 3 wie denn auch dahin mit zu ſehen iſt , daß die

vorzuſchlagende Perſon weder ? zu alt noc < zu jung ſey ;

Eee 4 2 ) daß
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2) daß die Obrigkeiten dieſe von den Eingeſeſſenen
ihnen in Vorſchlag zu bringende , oder ſonſt von ihnen
ſelbſt auszuwählende Perſonen der Königlichen Regierung
in Stade zu benennen und darüber , ob ſie nemlich für
dasmal zum Unterricht mit zugelaſſen werden können ,
deren Reſolution zu erwarten haben ;

3) daß zwar ſodann die zu unterrichtende Hebamme
durch eine ihr von den Eingeſeſſenen zu liefernde freye
Fuhr nach Harburg geſchafft , im übrigen aber ſo wenig
den Eingeſeſſenen als der Hebamme ſelbſt die Bezahlung
des Unterrichts zur Laſt gebracht , auch leßterer auſſer »
dem während der Zeit des Unterrichts wöchentlich einen
Rthlr . zum Unterhalt aus eine ? daſigen Caſſe angewies
ſen werden ſolle ;

4 ) daß nach geſchloſſenem Unterrichte , ſobald das At ,

teſtat des Regiments <hirurgus Ziepolle von der erwor ,
benen Geſchiklichkeit der Hebammen an Königl . Regies
rung von ſelbigem eingeſandt und die Hebammen von
den Obrigkeiten auf deren Verfügung beeydiget ſeyn
werden , denſelben die hergebrachten Entbindungsgebühr
ren von allen Gebährenden in dem Diſtricte , wenn auch
ſie nicht , ſondern andere , nic <ßt als Hebammen gehörig
angeſeßte und obrigkeitlich beeydigte , Perſonen , von
ſelbigen gebraucht worden wären , bezahlet werden ſollen ;

. 5) daß nach . dieſer Einrichtung die Ortsobrigkeiten
keine Perſonen , ohne vorher davon an Königl . Regies
rung berichtet zu haben , zur Hebamme anſtellen und

beeidigen ſollen .

T 35 .

es“

u
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Regiminal - Ausſchreiben wegen der von den

Getreidevorrätchen und Fruchtbedürfniſſen zu

erſtattenden Berichte . Hannover den 18ten

Decemb . 1789 .
Ae Obrigkeiten im Lande , ſollten hiernach mit dem allers

forderſamſien pflichtmäßigen Bericht darüber erſtatten ;
1) wie hoch dermalen die Getreidepreiſe in dem Ges

richtsbezirke ſtünden ?
2) Ob nach einem thunlich genau zu machenden Ues

berſchlag , das in den Bezirken eingeerndtete und vors

handene Getreide zur eigenen Conſumtion , bis nächſts

künftige Erndte hinreichen werde , oder nicht ?

3) Bey weicher Gättung ein Defect zu beſorgen ſtehe ,

und zu welchem Quanto ſolches würde „anzuſchlagen

jeyn ? ]

4 ) Auf was Art zu deſſen Erſa würde Nath zu ſchafs

fen ſeyn ?
5) Wie viel Weißen oder Ro > en monatlich etwa in

dem Gerichtsbezirke zum Brandtweinbrennen verkauft

würde ?
Ein gleiches Ausſchreiben ward von Königl . Res

gierung zu Stade den 22ſten Decemb, . erlaſſen , worinn

jedoch die 5te Frage , über welche bereits in dem Auss

ſchreiben vom 1zten Oct . Bericht erfordert war , nicht

mit angefährt worden .
;

I36 -

Prolongation der Einrichtung , nach welcher in

den Fürſtenthümern Calenberg , Göttingen
6

Eee 5
und
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und Grubenhagen , - ſtatt des Magazinkorns
und der Fouragegelder , ein “ Gewiſſes an

baarem Gelde aufgebracht wird . Hannover
den 21ſten Decemb . 1789 .

Da das Ausſchreiben vom 2oſten Decemb . 1779 . * )

welches der beſagten Einrichtung wegen erlaſſen worden ,

mit dem Ablaufe des Jahrs 1789 . zu Ende gegangen ,

ſo hat man Landesherrlicher Seits nach gehaltener Rücks

ſprache mit der Calenbergiſchen und Grubenhagiſchen

Landſchaft für gut befunden , dieſelbe auf anderweite 10

Jahre , mithin vom erſten Jan . 1790 . bis alt . Decemb .

3799 . zu verlängern .

137 .

Bekanntmachung wegen des in die Magazine zu

Bremen und Stade zu verkaufenden Nok -

kens . Stade den 24ſten Decemb . 1789 .

Es war darinn eine Anzeige von dem Beſchluſſe der

Königl . Cammer enthaltea , daß bis zum letzten Febr .

1790 . aller gehörig gereinigter ohntadelhafter Roc >en ,

welchen die Unterthanen der Herzogthjümer Bremen und

Verden in das Magazin zu Bremen an den Oberamt »

mann von Dankwerth , und zu Stade an den Oberame -

mann Hofmeiſter liefern würden , daſelbſt angenommen

und von ſelbigen der Neu - Braunſchweigiſche Himten

gleich bey dem Empfange , oder längſtens 14 Tage nachs

her , mit 28 Mgr . oder 37 ßl . 2 ſchwere Pfenninge Caſſen :

münze bezahlt werden ſollten ,
Wie

*) S , Willich Auszug zr Band S , 9956.
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Wie inzwiſchen der Verkauf an die Königl . Magas

zine überhaffpt für eine willkährlihe Sache erklärt

wurde , ſo blieb es auch den Unterthanen unbenommen »

ihren vorräthig und überflüßig habenden Ro > en , auch

ſonſt innerhalb Landes nach ihrer Convenienz zu verſils

bern . Es ſollte aber dabey die unterm r9ten October

wegen des Kornhandels im Lande ſelbſt erlaſſene Vors

ſchrift unmangelhaft befolget werden , und war inſonder -

heit in Anſehung der Lieferungen nach dem Magas

zin zu Bremen feſtgeſeßet , daß die von den Odvrigkeis

ten über den dahin zu bringenden Rocen zu ertheilende

Päſſe , von dem Oberamtmann von Dankwerth quitirt

an die Obrigkeit zurügeliefert , und wer dieſes nicht

thäte , den Werth des darauf bemerkt geweſenen Noks

kens , als Strafe erlegen ſollte .

PSP IREN ERLESENPSP VESLLIS PATER SENEIT

I

Fortſezung der Beſchreibung des im

Herzogthum Bremen belegenen

Alten - Landes .

6. 8.

Vom Deichweſen .

u welcher Zeit das Alte : Qand eigentlich eingedeis

cyet worden , iſt eine Begebenheit , welche ſchwerlich mit

Gewißheit wird beſtimmet werden können . Der Juſtizs

rath
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rath Sacmann behauptet , das aus verſchiedenen , ſeiner

Meynung nach nicht verwerflichen , Gründen dieſe Eins

deichung furz vor Erbauung der Stadt Stade geſches

hen *) , Allein einmal hat er die Quellen nicht anges
zeiger , woraus er/dieſe Behauptungen genommen , aus

deren Theils aber kommt es hiebey auf das Jahr an , in

welchem dieſe Stadt erbauet worden . Hierüber aber

berrſchet unter den Gelehrten annoch eine große Unge
wißheit , da einige dieſe Erbauung ſogar bis auf 320

Jahre vor Chriſti Gaburt hinausſeßen **) . Die Unter -

ſuchung der Frage , ob der Urſprung der Stadt würklich
in jenen grauen Zeiten zu ſuchen ſey , gehöret nicht hies

her , ſoll derjelbe aber auch zugleich als die Peridde anges

ſehen werden , in welcher mit der Eindeichung der Ans

fang gemacht worden , ſo widerleget ſolches eine Stelie

des Plinius ***) , nach welcher uoch in dem erſten Jahrs

hundert nach Chriſti Geburt das Land , welches - die

Strand ! Chauzen an ' der [ Elbe und Weſer bewohnet ,

durch die abwechſelnde Ebbe und Flath dergeſtalt vom

Waſſer überſtrömet worden , daß dieſer Schriftſteller

zweifelhaft geblieben , ob ihre auf hohen Warten . aufge

richtete Wohnungen zur Erde oder zur See . gecechnet

werden müßten , und es dienet eben dieſe Beſchreibung

zu einem unumſiößlichen Beweiſe , daß um dieſe Zeit

noch keine Deiche vorhanden geweſen ſeyn müſſen , wenn

gleich

*), In tr . ideur . «agger . CIX : . . 74 P42725

* * ) Alſledi theſaur . ' chronol . p. 263 . in ve Herz

zo3t ) . Bremen u. Verden ] . Sammtiuyng S . 108 .

%***) Hiſior . natural . Libr . XVE c. 1.
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gleich die von dem Erdbeſchreiber Ptolomäus erwähnte

Stadt Siatutanda ( welche das heutige Stade ſeyn ſoll )

ſchon über 3 Jahrhundert früher vorhanden geweſen ſeyn

mag . Nach der wahrſcheinlicheren Meynung des ver »

ſtotbenen Paſtor Lappenberg *) iſt bis in die Mitte

des XI . Jahrhunderts , und alſo bis zu Cade der Res

gierung des Erzbiſchofs Adelbert nur die hohe Gegend

des Landes , oder die eigentliche Geeſt ve<ht bewohnetz

die Marſchläuder . und Möhre hingegen unter den

nachfolgenden Erzbiſchöfen erſt angebauet worden , und

von dieſer Zeit fangen . die Urkunden an , die Sache über

die Gränzen der Muthmaßang zu erheben , da der Erze

biſchof Friedrich 1105 . Niederländer kommen laſſen , und

ſolchen die unbebauete Marſchzegenden um Stade . und

Bremen iure Hollanderiae eingethan hat ** ) . Noch

deutlicher aber beweiſet das Daſeyn der Deiche in dem

benachbarten Amte Haarburg eine von dem Lüneburs

giſchen Herzoge Otto dem Strengen , den Anbauern

der heutigen Vogtey LQeuland 1296 , ausgeſiellte Ure

kunde * * * ) , an deren Schluß eines Auſſendeiches mit

dürren Worten Erwähnung geſchiehet , und es ſcheinet

daher bey der unmitteibaren Angränzung des Alten Lans

des kein Zweifel vorzuwalten , daß auch dieſes Alte Land

um

a Die Herzogth . Bremen u. Verden Il . Sammlung

S . 255 .

EInEN „Stapor Hiſtor . eccleſ . Hamburg . . 1 .

D+ 52,38 "Kkelching Did . de Belgis Secul .
XI in ERdION advenis S. 2 » 7 -

* * ) v, Puffendorf Obf . Jur . Univ . . I1 . App . P- 3.
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um erwähnte Zeit ſchon mit Deichen mußte eingefaſſet

geweſen ſeyn » In der Folge hat das Alte Land auch

ſein wohlhergebrachtes uraltes Deichrecht gehabt , wels

< es Ha > mann *) zwar völlig anführet , dabey aber

ſo wenig das Jahr der Bekanntmachung bemerket , als

vb ſolches unter Landesherrlicher Auctorität geſchehen ,

oder von einem Privatmanne zuſammengetragen wors

den . B2y dieſer Ungewißheit , ob ſothanes Deichrecht

vim legis erhalten , bleibet die am 20 . Julius 1692 . er

neuerte Deichordnung , welche verſchiedene Gewohnheis

ten des Alten Landes aufgenommen , in vorkommenden

Fällen die einzige Richtſchnur % +

Die Gefahr der Ueberſchwemmung , welcher die

Deiche wegen ihrer nahen Lage an der Elbe ausgeſekßt

ſind , von denen die Stick / oder Fler >endeiche überall

kein Vorland , die ſogenannte Sodendeiche deſſen nur

wenig zur Schußwehr haben , hat die Eingeſeſſene zu

fleißigen und ſorgfältigen Deichern gemacht , immaßen ſie

die Schaardeiche mit Fler >en belegen , oder wohl gar

mit dien , dichte neben einander hergezogenen Stroh »

ſeilen beſtifen , um dadurch die Schölung von den

Deichen abzuwenden .

Das ganze Land wird in 3 Deichbande eingetheilt ,

wovon
der

* ) De iur . Agger . in Mantiſla Nr . 1-

%+) Polizeyordnung S . 71 . welche unterm 29 . Julius

1743 . geändert und verbeſſert herausgekommen -

Fernerweiter Anhang zur Polizeyordnung S, 196 -

„Sud

unf.
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der erſte Deichband

fich von der Mohr? Sc<leuſe vor Stade , den Elbdeich

herum bis zum Ausfluß der Lube , und zu Weſten der

Lube hinauf bis an den Agathenburger Neuenhof vor

Hornburg erſire &>et .

In dieſem Deichbande , oder der erſten Meile ,- ſind

s Deich : Richterſchaften :
1) Zu Woerden , auch Woerdenfleth , in den Fünf

Dörfern , mit 2 Geſchwornen ,

2) Zu Hollern oder Ditterſchop , mit 32Geſchwornen .

3) Zu Zutfleth u. Sövenhsfen , mit 3 Geſchwornen .

4 ) Zu Twieleyfleth und Grünenteich , mit 5 Ges

ſchwornen .

5) In Steinkirchen , mit 3 Geſchwornen , und

6 ) In Guderhandviertel , mit 3 Geſchwornen .

Dieſe 6 Deic < ! Richter erfolgen von gewiſſen Ländereyen ,

oder einer beſtimmten Anzahl Morgen : Landes , und wers ?

den von den Gräfen beeidiget , wenn ſie zum erſtenmale

ihr Amt verrichten . Sie haben zuſammen 19 Schwaren ,

oder Deichgeſchworne , die von den Gräfen aus den alls

jährlich im Februarius übergebenen Hofey - Regiſtern ers

nennet , und von ihnen ebe nfalls beeidiget werden . Die

Hauptſchauungen ſind . zu dreyen verſchiedenen Zeiten ,

nemlich um Pfingſten , Jacobi und Michaelis vorgeſchries

ben , gewöhnlich aber werden deren nur 2, nemlich eine
*

Krautſhauung im Junius , und eine Haupt : oder Nachs

ſchauung im Octoher unter Anfährung der beyden Gräs

fen gehalten ,

Dieſe
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Dieſe 56 Deich ! Nichter haben unter ſich keinen Obers

Richter , und ſchauen daher nicht in Gemeinſchaft , ſons

bern ein jeder mit ſeinen Deichgeſchwornen vor ſich die

in ſeiner Deich - Richterſchaft vorhandene Deiche allein ,

und von den übrigen abgeſondert .

Der zweyte Deichband

gehet von der Brücke vor. Hornburg zu Oſten die Luhe

hinunter , den Elbdeich in Oſten hinauf bis Crantz , von

da don Woſter Eſtedeich hinauf bis an das Vogelſangs -

hö >, die Rätkenburg genannt , bey dem Lütken Neuen !

lande .

In dieſem Diſtrict befinden ſich 5 Deich-Richterſchafs

ten , nemlich :

1) zum Hobenfelde , oder Neuen ? und Mittelſtens

kirchen ,

2) zum Borſtel ,

3) zu Jork . und Ladekop ,

4) zum Cranz , Leeswig , auch Achterbro >, und

5) zutm Rönigreich , oder Weſt :Mohr : Ende .

Eine jede dieſer Deich/Richterſchaften hat 4 Deichs

Geſchworne , ſo daß die ganze Verſammlung 25 Perſos

nen ausmachet , welche , in ſo fern ſie ein Deichgericht auss

machet , auch eine Seeburg genennet wird .

Die Wahl der Deichrichter und Geſchwornen in dies

ſem Deichbande geſchiehet auf eine der vorigen ähnliche
Weiſe , nur daß dieſe Deich ! Richterſchaft in Abſicht der

Schauungen ſowohl , als Beeidigungen von der vorher ;

gehenden abweichet ,

In
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In Rüſicht der Shauungen ſind deren 3 herges

bracht , und werden , wenn die dritte nicht gehalten

wird , den Gräfen , welche die Schauungen dirigiren ,

dafür 6 Mark zum Accidenz gereichet . Die Schauungen

ſelbſt werden nicht von jedem Deich - Richter in ſeinem

Diſtrict , ſondern von der . ganzen Seeburg in dem ges

ſamten Deichbande vorgenommen . Wenn daher "dieſe

Seeburg , oder die 5 Deich- Richter mit ihren 20 Ges

ſchwornen das erſtemal bey: der Hauptſhauung , am

Montaz nach Pfingſten , vor Hornburg vor ſich allein

zuſammen kommen , ſo wählet zufsörderſt ein jeder Deichs

richter unter ſeinen 4 Geſchwornen einen zum Vorſchauer ,

und dieſe 5 Vorſchauer vereinigen ſich unter ſich , welcher

von den 5 Deich/Richtern , Ober/Deich/Richter ſeyn ſoll ,

worauf lezterer ſodenn unter den 5 Vorſchauern einen

zum oberſten Vorſ < hauer ernennet . Wenn . dies geſches

Hen , ſo beeydigen ſie bey dieſer Gelegenheit unter ſich ,

und zwar nach einer alten Formul , diejenige ? Deich/Richs

ter und Geſchworne , welche ihre Dienſie von yeuem ays

treten , und noch nicht verpflichtet ſind ,

Der dritte Deic/band

Hebet ſich von dem Buxtehuder Mohrthore an , und ges

het an der öſtlichen Seite der Eſte herunter, den Elh -

deich entlang bis an das Stadx Hamburgiſche Gebie
die Hiobrburg genannt ,

Dieſer Deichband wird an < die Oſter / oder lezte

Meile genenne : , und begreift 6 Deich / Richterſchaftey

unter ſich , als

1) zu Sranfop , hat 3 Geſchworne ,

( Annal . 4r Jahrg . 48 St . ) Fff ; 2)
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2) Zu Läinkop , hat 3 Geſchworne .

3) Zu Leeuenfelde , hat 4 Geſchworne .

Die beyden Deich - Richterſ <haften Nr . 2 und . 3.

wechſeln in der Anzahl der Geſchwornen ab , ſo daß

hald in der einen und bald in der andern 4 Ges

ſchworne ſind .

4) Zu Linderfummier , hat 3 Geſchworne .

5) Zur Howe , hat 3 GSeſchworne .

Der adeliche Hof zur Howe muß zuweilen einen

Deichgeſchwornen , ſelten aber einen Deichrichter

allein . halten .

6) Oſt : Drohr : Ende , hat " Geſchworne .

Das adeliche Gut LEſteburg beſißet über 560

Morgen contributionspflichtiges Land , und muß

aus dieſer Urſache oft einen Deichgeſchwornen , alle

6 oder 8 Jahre aber einen Deichrichter allein geben .

Dieſe einzeln beſchriebene Verſammlung , oder Sees

vurg , beſtehet ſolc <emnac <h, gleich der vorhergehenden

aus 25 Perſonen , von welcher bey der erſten großen

Schauung auf eben die Weiſe , wie bey dem zweyten

Deichbande angeführet , unter den 6 Deichrichtern ein

Hber 7 Deich ? Richter erkohren wird . Nach eben dieſem

Vorgange ſollte auch die Hauptſchauung dreymal gerits

ten werden , weil ſolches aber gewöhnlich nur zweymal

im Jahre geſchiehet , ſo erhalten die beyden Gräfen für

die eingegangene dritte Schauung 6 Mark und ein Ges

fahngeld zum Accidenz « Bevor dieſe Schauungen ihren

Anfang nehmen , müſſen Deichrichter und Geſchworne

nach den , bey dem Bötringsgericht üblich geweſenen Feyer

lichfeis !
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lichkeiten , jedetmal Namens des Landesherrn ein Deich

gericht an eben dem Tage halten , an welchem von

den Gräfen das Haſſelwerder Bruchgericht abgehalten
wird .

Auſſer dieſen erwähnten SHauungen giebt es noch
eine Privatſchauung , welche das Gericht Nübke herge :
bracht hat , die ſich aber nicht weiter , als über den Achs
terdeich erſtreet .

Desgleichen auch das Gut Srankop , jedoch ebens

falls nur ſo weit , als der Achterdeich daſelbſt gehet ,

Zu dem Deichweſen, - und der äber ſolche zu fährens
den Aufſicht gehören auch die vornehmſte Siele und

Schleuſen , deren vorhanden ſind :
in dem erſten Deichband

x) Die Mohr / Schleuſe vor Stade , führet das

Waſſer aus der Wetterung in die Schwinge , und

gehören zu ſelbiger 222 Morgen .

2) Bey Baſſenfleth , leitet das Binnen ? Waſſer von

176 Morgen hinter dem Brungshauſer Zollhauſe
herum in die Eibe ,

|

3) Die alte Holler : Schleuſe, wobey 900 Morgen

intereſſiren , führet das Waſſer aus der Holler
Wetterung ebenfalls in die ' Eibe .

4) Die neue Holler Mohr : Schleuſe, iſt 1774 ,
neu gebauet , und wäſſert 244 Morgen ab .

5) Bey Sövenhöfen , deren Intereſſentenſchaft aus "

184 Morgen . beſtiehet .

6) Die Steinkir < er ohr : Schleuſe , zu welcher

434 Morgen gehören .

Fff 2 ). 8)
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7) 8) Zwo neue , in den Jahren 1777 und 1778 , vort

gerichtete Wettern ! Schleuſen , welche von 1583

Morgen das Waſſer aus den in den Hauptmanns

ſchaften Steinkirchen und Guderhandviertel

gezogenen neuen Wettern in die Elbe abführen .

9) Das Saſſen - Siel , indem Kirchſpiel Grünenteich ,
wäſſert 71 Morgen ab .

10 ) Die neue , im Jahr 1779 . erbauete Twielenfle :

ther Schleuſe , wozu 200 Morgen gehören .

In dem zweyten Deichbande :

1) Die Hohenfelder , oder große Schleuſe , wozu

590 Morgen Land gehören .

2) Ein Siel im Luhort .

3 ) Die Sommerſlether - Schleuſe , wäſſert 73

Morgen -

4) Die neue Borſteler / und Leukir < her : Schleuſe ,

welche das ganze Kirchſpiel Neuenkirchen , und übers

haupt 985 Morgen in die Elbe abwäſſert .

5) Die alte Borſteler Schleuſe lieget auf dem von

Ladekop und Jork herunter kommenden Fleeth , wels

< es beyde Oerter in Weſt : und Oſter - Ladekop , und

Oſt : und Weſter : Jork. theilet , und aus , ſelbigem

das Waſſer von 1561 Morgen in die Elbe föhret ,

6) Die Weſt! Mohr: Ender , eigentlih Rönig ,
reicher / Schleuſe , wozu 752 . Morgen concurriren ,

ziehet das , aus dieſer Hauptmannſchaft kommende

Waſſer , vermittelſt eines Fleeths bey Achterbank in

die Elbe «

7)
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7) Das Elſfſater : Siel zwiſchen Achterbra > und Stols

kenhören .

8) Ein Siel bey der Hohenwiſch .

9) Ein Siel in der ſogenannten Bürgerſchaft des

Kirchſpiels Eſtebrügge .

10 ) Eine Schleuſe in der Spike der Hauptmanns

mannſchaft Rönigreich , innerhalb des Achterdei :

<hes , welche die grünen Weges » Wettern in die Eſte

abwäſſert , und

11 ) die neue Land - Mohr / Schleuſe , durch welche

das Waſſer aus der , hinter dem Ächterdeiche , gezos

genen Land -Wettern ebenmäßig in die Eſte abges

führet wird .

In dem dritten Deichbande :

1) 2) Buxtehuder Schleuſen , wodurch die Lands

Wettern in die Eſte abwäſſert .

3) In Oſt - V7ohr/Ende , deren Scleuſenband 500
Morgen ausmachet .

4 ) Die Läinkoper : Sc<leuſe , wozu 240 Morgen

Land gehören .

5) Die Hower : Schleuſe , in dem Diſtrikt Seehof ,

wäſſert 492 Morgen ab .

6) Zu Linderkummer , wozu 158 Morgen .

7) WMarſchamperdiec , dieſe wäſſern ſämmtlich in

die Eſte .

3) Die Lieuenfelder Sc<leuſe fühvot das Waſſer von

386 Morgen in die Elbe .

9) Die Roſengarten : Schleuſe .
Sffz 10 )
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| 10 ) Die vierzig Stücken , und eine Sielenſchleuſe ,
j wozu 314 Morgen gehören .

py z1 ) Die Oſter ! auc< Srankoper , oder Seddel ,

Schleuſe , wöſſert 4714 Morgen ab , und

| 732) die Hohenwiſcher Schleuſe , dichte bey dem

Schwediſchen Schlagbaum , wäſſert aus dem gans

4 zen Moore in die Elbe .

S7 :

4 LandſchaftliHe Verfaſſung . desgleichen von

der Contribution .

Von den 5 Cirkeln , in welche die ſtändiſche Vers

faſſung des geſammten Herzogthums Bremen eingetheis

let iſt , gehöret das Alte / Tand zu dem erſten Cirkel ,
und ſind in ſelbigem nachſtehende adeliche Höfe vorhans

den , nemlich

in der erſien Ureile

rx) Die Adlersburg . 56) Bramſtedt .

2) Die Straße , ſind 7) Zum Brock .

beyde diſtrahiret . 8) WMelaou .

3) Jordans Hof *) 9) Biſchofshof .
) . Bergfried **) . 10 ) Im LT7eſſe , oder Les »

4 5) Rohs : oder Abtshof , hof .
! In

* ) Gehöret zu den ſogenannten Salvius / Güäthern ,
welche keinen Roßdienſt erlegen .

*%x) Das Geſchlecht von Zeſterfleth beſiget dieſes Als
lodial / Gut , träget aber die Fähre zum Kranz , und

y
einige Streupertinenzien von dem Herzogthum Vers

Ks den zu Lehn ,
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In der zwoten Meile :

11 ) Zum Jork oder Haas 12 ) muündchof . * * )

| renhof *) .

In der dritten Ufeile :

N 13 ) Brafenburg , 16 ) '

14 ) Eſteburg , 17 ) % Franfop .

| 35 ) Das Gat Hofe , auf 18 . )

der kleinen Hove ,

Von dieſen adelichhen Gütern ſind nu ? allein die Bes

ſiver von Bergfried , Bramſtedt , EſteburgYmd

| SranFop immatriculiret , „welch ? auf den landſchaftlis

hen Verſammlungen erſcheiwen , jedoH nur 4 Stimm2g

abgeben können , ohngeachtet der Eigenthümer von Sans

kop , 3 adeliche Güter beſiket . Die Stadt Byxktes

Hude hat das Recht der Mitſtandſchaft ebenfalls herges

| bracht , ſobald über Städte - Sachen ein gemeinſchaftlis

< er Schluß gefaſſet werden ſoll.

Ein ähnliches Recht , durch Deputirte auf den Lands

tagen zu erſcheinen , haben auch die Erbexen des Alten

Landes bis 1598 . ausgeübet , in welchem . Jahre dies

ſelben durch einen , von der Ritterſchaft gemachten

Scluß von ihrem bisherigen Stimmrecht ausgeſchloſen ,

Tff 4 ihnen

x) Die von der Königiun Chriſtine dieſem Hofe am

"' zten Febr . 1649 . ertheilete Freyheit iſt durch eine ,

von K. Carl Xl . dem Alten Landes Hausmannss

Stand2 ertheilete Reſolution vom 3, Jul . 1683 »

wieder aufgehoben und caſſiret worden . Die Herz »

Bremen u. Verden 1V. Samml . ' S . 341 .

3X ) Iſt ſchon zu Erzbiſchöflichen Zeiten ein Braunſchiv .

Lehn geweſen .
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ihnen das ius Con - Status völlig entzogen , und dieſe Aus »

ſchlieſſang dur einen 1637 . gefaſſeten . anderweiten

Schluß beſtätiget worden .

Die Hauptveranlaſſung zu dieſem , von Seiten der

Ritterſchaft geihanen Schritte war chnſtreitig die Weis

gerung der Contribuenten , die Behauptung vor gültig

zu erkennen , daß ein freyer Mann ein freyes Gut

mäche , oder daß ein Stück Land aufhören könne , Schaks

pflichtig zu ſeyn , ſobald vaſſelbe einen adelichen Eigens

thümer erhalte , :

Dieſe Bedyükung hatte ſich zwar ſchon in dem Ans

fange des r6ten - Jahrhunderts voroffenbaret , als 1518 .

auf dem Reichstage zu Augſpurg , unter dem Kayſer

Vriaximilian 1. und deſſen Enkel Carl V. 1522 . auf

dem Reichstage zu Lürnberg eine Reichshülfe von ie
zu Fuß , und = zu Pferde gegen die Türken bewilliget

wurde , Allein es war ſeit ſolcher Zeit noc < immer bey

bloßen Beſchwerden geblieben , bis der für die Marſchs

länder gravirliche Landtagsſchluß 1598 . erfolgete , Dies

ſer war gleichſam das Signal zu dem Ausbruch des unter

dey Aſche geglommenen Feuers , und die geſammte

Marſchdiſtricte , nemlich das Alte : Land , Land Res

dingen , Amt Teubhaus , Gericht Oſten , Land Wur ,

ſten , die Oſterſtader Marſch , nebſt dem Amte Viehs

Jand , welches Letztere jedoch in der Folge abgeſtanden ,

wandten ſich nunmehro förmlich an das Reichscammers

gericht. . . Eine umſtändliche Beſchreibung ' des Ganges ,

welchen dieſer Proceß genommen , und wie ſolcher bey

den , durch den Weſiphäliſchen Frieden veränderten Um -

ſtänden



Zaren 795

ſtänden von dem Cammergericht an das von der Krone

Schweden für ihre deutſche Provinzen zu Wismar "er!
richtete Tribunal gediehen , würde hieſelbſt an dem uns

rechten Orte ſtehen , auch für dieſe Abhandlung zu weits

läuftig ſeyn . Der Ausgang dieſes , von Zeit der erhos

benen Klage über 150 Jahre gedaureten Proceſſes aber

iſt geweſen , daß durch eine 1672 . abgeſprochene Wis -

marſche Tribunal8/Urtheil der Landtagsſchluß von 1598.

zwar beſtätiget , die Ritterſchaft dagegen mit den an ſich

gebrachten ſchaßpflichtigen Gütern zur Contribution hins

wiederum herbeygezogen , und nach einem anderweiten

Tribunalsbeſcheide von 15673 . das Jahr 1614 , zum

Normaljahre in Abſicht dieſer Herbeyziehung feſtgeſetzet

worden *) ,
'

Nach dieſem , wegen des Beytritts zu den ordentlis

< en Steuren für die Marſchländer günſtig ausgefalles

nen Urtheil , haben ſelbige von der Ritterſchaft ein gleis

< es in Abſicht der auſſerordentlichen Steuren verlanget ,

allein ſie ſind 170x . von eben dieſem Tribunal zu WiSo

mar damit , unter Vorbehalt des Beweiſes , abgewieſen ,

ff s - daß

* ) In der Note über das 4te beſondere Privilegium
der bremiſchen Ritterſchaft in den Herzogthümern
Bremen und Verden zte Sammlung S . 248 . kommt

von dieſem Proceß zwar einiges vor , noch umſtänds

licher aber hat die Geſchichte deſſelben ein vormalis

ger Conſulent der Marſchländer , Doctor Johann
Neumann in einem Manuſcript beſchrieben , wovon

der Hr . Generalſuperintendent Pratje einen ges

drungenen Augzug liefert , in eben den Herzogthäs
mern Bremen und Verden , sſte Sammlung SD. 48 .
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daß die Ritterſchaft , dev ergangenen Erkenntnifſe ohns

geaßtet , zu den lebteren Steuren würklich beygetragen

habe.

Dieſen Boweis haben die Marſc <hländer in der Folge

boy dem Oberappellationsgericht zu Zelle zwar angetres

ten , allein die Ritterſchaft iſt von der Klage entbunden ,

und dieſe Urtheil 1741 . in der Reſtitutionsinſtanz beſtä

tiget worden .

In dem Laufe dieſes Rechtsſtreits hatte die Rittev »

ſchaft , um zu verhüten , daß ihre Meyer von dem Gegens

theil zu Herbeyſchaffung der Proceßkoſten nicht gezogen

würden , ſolche von den klagenden Contribuenten gänzs

lich getrennet , und 3 beſondere Rollen errichtet , wovön

die eine ſich über den ganzen Bukfletiſchen , die andere

Über den Freyburgiſchen Theil des Landes Kedingen ers

ſtreet , welche Adeliche oder Exemten : Rollen heißen , und

die dritte , auch Bremer / und Kaitenrolle genannt , die

Exemten in dem Amte Neuhaus und Gericht Oſten zu

beſorgen hat .

Nach dem angezogenen Erkenntniß von 1672 . ſind

dieſe 3 Rollen eigentlich überflüſſig geworden , weil aber

das Alte ! Land lowohl , als das Land Kedingen 1648 .

ihre geſammte contribuable Ländereyen vermeſſen laſſen ,

und nach dieſer Vermeſſung alles Land in dem erſten Dis

ſtrict nach ſeiner Güte ſogleich claſſiſiciret 3 ſo wurden ,

um die auf jene Arbeit verwandte Koſten nicht vergebs

lich zu machen , dieſe Exemten ! Rollen . beybehalten , und

die nach ſolchen von den 12 Hauptleuten , und 6 Contris

bution8s
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butionsvögten beyzutreibende "monatliche Contribution

von den wiederherbeygezogenen Ländereyen an den Obers

einnehmer abgeliefert . Dieſe leztere Contribution hat

der Obereinnehmer nicht von dem Alten Lande allein ,

ſondern aus allen , an dem Proceß Theil genommenen

Marſchdiſtricten zu erheben , und beſoldet von djeſen ſo1

genannten Exemtengeldern den Conſulenten der Marſch

länder . Von dem ſodann bleibenden Ueberſchuß leget

derſelbe alle 2 Jahre der königlichen Regierung in Städe

Rechnung ab , die königl . Regierung läſſet ſodann den

Ueberſchuß für die davon paxtigipirende Marſchdiſtricte

nach dem Fuß repartiren , wie anfänglich von dieſen

Marſchländern , zu dem Fond der erforderlichen Koſten

concurriret , welcher Fuß in 32 Mark 40 ßl . für das Altes

Land beſtehet . Dieſer Antheil wird demſelben zwar

nicht baar ausgezahlet , wohl aber an der zu erlegenden

monatlichen Contribution ab , und zu Gute geſchrie

ben *) .

Die monatliche Contribution , welche für beyde Hers

zogthümer Bremen und Verden durch die Verordnung
15

vom 21 . Dec . 1725 . * * ) auf 7; Mark feſtgeſeet worden ,

beträget für das Herzogthum Bremen 13776 Mark 13ßl .

3 pf .

*) Der in den beyden Jahren 1776 und 1777 . ges

bliebene freye Ueberſchuß von dieſen Exemten - Gels

dern hat für das Alte - Land 359 Mark 19ßl . 9pf .

betragen . Altes und Lreues aus den Herzogs

thümern Bremen und Verden , 5ter Band S, 243 -

257 .

* ) Polizeyordnung S , 1278 ,
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3 pf . und für das Alte : Land insbeſondere 2407 Mark

44 ßl . welche nach dem für ſelbiges angenommenen Sims

plo von 930 Mark 19 ßl . 4 % pf . ſolchergeſtalt aufgebracht

werden , daß alle , welche 4 Morgen und darüber bezyiken,

von rt Morgen gutes Weißen ! Land = - 6 ßl,. = - pf ,

- =- = - =- ſchlechtes , oder Haber : Land 4 = 4 =

- =- - - = - Mohr ? oder niedriges Land 3 = = = -

- - = = = - niedriges Auſſendeichs/Land

an der Elbe und Eſte 2 - 3 =

-=-“ = < - hohes Auſſendeich !Land 4 = 6 =

zum Simplo verſteuren müſſen , deren in einem Jahre

gewöhnlich zwiſchen 36 und 37 aufgebracht werden ,

Die Köther werden in landbegüterte , eigene und

Hauer ! Köther eingetheilet . Zu den erſteren , nemlich den

Landbegüterten , werden diejenige gerechnet , die unter

4 Morgen Land beſißen , wovon ſie nach obigen Grunds

ſätzen beytragen müſſen , die eigene Köther , oder denen

ihre Häuſer eigenthümlich zugehören , geben zum Simplo

3 ßl . die Hauer : Köther hingegen 2 ßl . und auch nur alss

denn , wenn ſie eine Kötherey allein zur Miethe bewohs

nen , ſonſt aber , wenn zwo Familien in einem Hauſe

wohnen , eine jede derſelben x ßl .

Dieſe Contribution wird von den 12 Hauptleuten ,

und 6 Vögten ( . 4. 11. ) welche leßkere deswegen auch

Contributionsvögte genennet werden , erhoben , und von

ihnen an den Obereinnehmer , von dieſem aber an die

Caſſe nach Stade abgeliefert .

Das ganze Land iſt mit 132F Portionen beleget , ſo

daß ein Cavalleriſt auf 18 Mark 32 ßl , Coatribution zu

liegen kommt .
Alle
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Alle Vierteljahr werden von einem Deputirten aus

der Nitterſchaft , und den beyden Gräfen unter dem

Namen der Quartalscommiſſion , die Rechnungen der

Hauptleute , Contributionsvögte , und des Obereinnehmers

nachgeſehen , und in einer bey dieſer Gelegenheit abges

haltenen Routerliquidation , in Beyſeyn eines dazu coms

mandirten Officiers , die zwiſchen den Bequartirten und

Einquartirten etwa entſtandene Iyerungen entweder auf

der Stelle geſchlichtet und beygeleget , oder dem Befins

den nach unterſuchet , und davon zur Entſcheidung Des

richt erſtattet .

Am Ende des Jahres aber wird die Contribution in

Beyſeyn der Quartalscommiſſarien umgeſchrieben , und

- venn dabey Veränderungen eintreten , jene Rovters Ras

tiones in einer jeden Hauptmannſchaft und Contribas

tionsvogtey darnach umgerechnet.
In Abſicht der landſchaftlichen Verbindung haben

die Erbexen zwar durc < die Wismarſche Tribunalsurs

theil das von ihnen behauptete Recht der Mitſtands

ſchaft verloren , dagegen iſt ihnen nachgelaſſen , daß bey

allgemeinen Landtagen , wobey ihr Intereſſe mit vors

kommt , ſie , gleich den freyon Ständen , beſchrieben wers

den müſſen , um dabey durc < ihre Landesvorſteher zu er

ſcheinen , die Propoſitionen und Reſolutionen anzuhören ,

und die Nothdurft durch ihren Marſchconſulenten zu

beobachten , hiernäcHſt ihre Beſchwerde vorzutragen , und ,

wenn ſie bey den Ständen damit nicht gehsöret , die Sat

ſcheidung der Regierung zu gewarten becechtiget ſeyn

ſollen ,

Zu
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Zu der Beſtellung dieſes Marſchconſulenten , und der
Landesdeputirten , deren das Alte : Land 4 erwählet ,
hat der vorhin beſchriebene langwierige Proceß , und der
in eben der angezogenen Urtheil dem Lande eingeräumte
Vorbehalt , jener die erſte Veranlaſſung gegeben , und

dieſer deren Beybehaltung nothwendig gemachet .

CI PF. 07

Von den übrigen Landesabgaben .

Auſſer dieſer Contribution , und der davon abhans

genden Einquartirung , haften auf den Einwohnern

no < mehrere Abgaben und Laſten , welche zum Theil

bey und neben der Contribution , zum Theil aber auch

durch Nebenanlagen aufgebracht werden müſſen .

Zu der erſteren Claſſe gehören jährlich

1) Behuf des Oberappellas
tionsgerichts 1295 Mark 38 bl. 8 pf .

2) Des Präſidenten und der
Landräthe Beſoldung 249 = 12 = = 3 =

3) An Loegationskoſten 1227 = 31 = 6 - -

4) BDehuf der Univerſität
Göttingen 271 - - 43 - 4 << u

5) Servicegelder für die Obers ;

officier bey der Cavallerie 645 = = = = = = = “ = -

6 ) Fouragegelder für dieſelbe 880 - - = = = “ = -

7 ) Die Deputationskoſten
ſiad unbeſtimmt , haben
aber 1779 . betragen FTZ 6 < - SE

8) Die Beſoldung der beys
den Gräfen 420 == = = = < =
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9) Beſoldungen der Oherein !

yvehmer , der Bürgermeiſter ,
3

Hauptleute und Vögte 752 Mark 59ßl . = = >

alle dieſe Koſten , welche das Alte : Land nebſt den Kries

gerwagen/Fuhrgeldern mit dem geſammten ſhaßpflichtigen

Corpus gemein hat , werden ſämtlich der Contribution

beygeſchlagen .

Unter die beſonderen Landegangelegenheiten gehören

noch die Reiſekoſten und Diäten für. die 4 Landesdepus :

tirte , die Inquiſitionskoſten , die Unterhaltung des Gei

richtshauſes zum - Jork , desgleichen der unteren Ges

richtsbediente , und überhaupt alle Ausgaben , welche die

allgemeine Nothdurft des Landes erfordert , zu welcher

letzteren Claſſe die hergebrächte Erlaſſung an der Contris

bution gerechnet werden muß , welche den Brandbeſchäs

digten auf 1 Jahr angedeihet , und fär die großen Cons

tribuenten 1400 Mark nach jekigen angenommenen

Sage , fär die geringſten hingegen 100 Mar ? beträget ,

Ueber alle verzeichnete , auſſer der Contribution ers

forderliche Ausgaben führet der jedesmalige Oberbargers

meiſter die Rechnung , welche von demſelben mit dem

Scluß eines jeden Jahres in Gegenwart der beyden

Gräfen , der Hauptleute , 4 Landesdeputirte , 6 Contri -

bations / 7 Siedeſt - Gerichtsvögte, und einiger Depus

tirten aus jeder Hauptmannſchaft , und den Nebenges

richten im Decembermonat aufgenommen , und von den

Gräfen mittelſt Berichts an die Regierung zu Stade

zu deren Genehmigung eingeſandt wird ,

Der
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Der eigentliche Belauf dieſer auſſeryordentlichen Lans

deskoſien iſt ſteigend und fallend , und hänget von den

Umſtänden ab , beträget aber gewöhnlich zwiſchen - &
m

und - Rehlr . , ſo daß von dieſem kleinen Lande , mit

Inbegriff der monatlichen Contribution , jährlich im

Durchſchnitt 370c0 Mark aufgebracht werden , worunter

die Abgaben an die Geiſtlichkeit , die Unterhaltung dex

Kirchen , geiſtlichen Gebäude , Deiche , Schleuſen , Siele ,
und Brandcaſſen/Selder nicht einmal begriffen ſind .

G7 ABT

Von der Sruchtbarkeit des Landes .

Der Srund und Bodeu , welcher durch das ganze

Land gegen die Elbe mit einem Haupt und gegen das

von der Geeſt herabfließende Mohr / und Regenwaſſer ,
mit einem ſogenannten Achterdeich gleichſam eingefaſſet

iſt , beſtehet aus einer ſchweren Kleyerde , welche den - Eis

genthümern die an deren Bearbeitung zu verwendende

Mühe reichlich belohnet , zugleich auch dem Viehe eine

ſehr wohlthätige Weide verſchaffet .

Unter die Hauptproducte der beyden erſten Meilen

gehören ohnſtreitig die Baumfrüchte ſowohl , vom Steins

als Kernobſt , beſonders . aber die Kicſchen , oder ſoges
nannte Morcllen , welche in ſolcher Menge aufgezogen

werden , daß dieſer ganze Strich beynahe einem fortlaus

fenden Garten ähnlich ſiehet . Dieſe reizende Ausſicht

verhindert indeſſen , daß wenig Rapſaat gebauet werden

kann , weil die zu den vielen Obſtbäumen ihre Zuflucht

nehmende Vögel , und der von den Bäumen verurſachte

Schatten dieſem Fruchtbau beſonders nachtheilig ſind .

Auſſer
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Auſſer dieſen Baumfrüchten liefert die erſte Meile

no <h Weißen , Gerſte , Bohnen , Rogken , Haber , Fiachs ,

Kartoffeln , fettes Vieh , und eine , ſeit den lezteren Jahs
ren , mehr veredelte Pferdezucht .

Die zwote Meile bauet auſſer den vorhin erwähnten
Kornfrüchten auch Hanf und weiſſen Kohl , beſonders

in den Kir < pielen Jork , Borſtel und Eſtebrügge ,
das Kirchſpiel Lteuenkirchen liefert fettes Vieh , und

das Kirchſpiel MittelſtenkirHen gute Pferde . Im

Ganzen bauet dieſe Meile aber nicht ſo viel Brodkorn ,
als zur Conſumtion für die ſtarke Bevölkerung nöthig
iſt , ſondern es wird zu dieſem Behuf jährlich noch frems
des Mehl eingebracht .

Die dritte Meile liefert wenigere Baumfrüchte , das

gegen deſtomehr Korn , Hanf , Flachs , weiſſen Kohl ,
Kartoffeln , vielen Merrettig , desgieichen Pferde , und

etwas Hornvieh .

Ueberhaupt hat das Alte : Land nach Verhältniß
ſeiner «Größe einen anſehnlichen Viehſtapel , immaßen

ſich in dem Jahre 1786 . an Pferden 2287 , und 9657
Stü > Hornvieh darin gefunden haben .

55 . 4782 :

L7ahrung und Gewerbe .

Die in dem vorhergehenden 5. 11 . beſchriebene
Fruchtbarkeit des Landes macht es begreiflich , daß die

Ausfuhrartikel die etwa einzuführende Bedürfniſſe , ſelbſt

die unter den Luxus zu rechnende Stücke , bey weitem

überſteigen müſſen , weil das Land ſonſt eine ſo anſehn :

( Annal , 4r Jahrg . 48 St . ) Ggg liche
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liche Summe , als ß. 10 . angegeben , jährlich niht würde

abtragen können . Selbſt die Lage begünſtiget auch die

Ausfuhr dieſer überflüſſigen Producte , da die Elbe nicht

allein der Länge nach daran herunterflieſſet , und zu

Twielenſfletb , Luhe , Borſtel , Cranz , und bey

den vielen Schleuſen bequeme Hafen bildet , ſondern

ſelbſt die einländiſche Flüſſe , die Schwinge , Luhe

und Eſte , welche das Land durchſchneiden , werden durch

die , alle 24 Stunden zweymal herauftretende Fluth ge

ſchit gemacht , daß ſolche mit Schmatkichiffen , einer

größeren Act von Fahrzeugen , befahren werden können .

Dieſe Gelegenheit benutzen die Landeseingeſeſſene das

durch mit großem Vortheil , daß ſie nicht allein ihre ſelbſt

erzielete Producte mit ihren eigenen Schiffsgefäßen nach

Dännemark , Holſtein und V7ecklenburg verfahren ,

ſondern ſie kaufen auch Kornfrüchte von der Eider , im

Lande Hadeln , von der Oſte aus dem Lande Wur -

ſten , imgleichen , beſonders im Frühjahr , von den Blan -

keneſern , und den Bewohnern der Inſel Helgeland

Fiſche , und verſchiffen ſolche hinwiederum auf eigene

Rechnung in alle an der Elbe belegene Häfen .

Dieſe Beſchäftigung verſchaffet natürlicherweiſe eine

vorzügliche Kenntniß in der Schiffahrt , daher ein großer

Theil der Landesvingebornen auf Kauffartheyſchiffen zur

See in allen 4 Theilen der Welt dienet , unterſchiedene

auch als Lootſen die großen Kauffartheyſchiſſe die Elbe

herauf und herunter bringen , und mit dieſem Geſchäfte

ein anſehnliches Geld verdienen . Bey ſothanen Umſtän ;

den kann es alſo niemanden befremdend vorkommen , daß

im
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im Jahr 1786 . in dieſem kleinen Diſtrict 347 Schiffleute

gezählet worden , wovon der größte Theil in der zwoten

Meile angetroffen wird . Auſſer dieſem Waſſertranſport

verfahren die Eingeſeſſene ihre Baumfrüchte , und vorzüge

lich die Kirſchen auch zu Lande bis Bremen , den Merrets

tig aber noch weiter über Hannover bis in das Heſſiſche ,
und nach Oberſachſen , woſelbſt ſolcher unter dem Namen

von Buxtehuder Merrettig bekannt iſt , und wegen ſeiner

Güte viele Liebhaber findet . Flachs und Hanf , welcher

leztere wegen ſeiner Stärke zu Schiffstauen vorzüglich

geſchickt iſt , wird in beträchtlichen Quantitäten roh , und

unverarbeitet auſſerhalb verkauft , ein großer Theil des

erſteren Products hingegen auf den vorhandenen 221

Weberſtühlen im Lande ſelbſt verarbeitet , ſo wie von

dem Hanf ein Theil zu Pechdrath in der dritten Meile

verſponnen , und an die Schuſter in Hamburg und

. Altona verkauft wird .

Dieſes nicht unwichtige Gewerbe , wohinzu die Aus :

fuhr des magern und fetten Viehes nach der nahe beles

genen Stadt Hamburg kommt , giebet die Veranlaſs

ſung , daß ein großer Theil ſich mit dem Hokenhandel
abgiebet , und Handwerker von allerley Art ſich in dieſem

Lande häuslich niedergelaſſen haben , von welchen lzztes

ren in dem 1786ſten Jahre , allein an Schuſtern 364

Meiſter gezählet worden , denen ihre Profeſſion für ' ſich

und die ihrigen den nöthicen Unterhalt gewähret ,

. 13 .
Von dem SANA: FH 19 5E5 der Unterthänen .

Hierunter wird keinesweges die Maſſe von edlen

Metallen verſtanden , welche ein jeder Eigenthämer uns

G3g 2 genuzt
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genuzt bey ſich aufbewahret . Dies läßt ſich , als ein

unbekanntes Vermözen , ſelbſt unter Zuhülfenehmung

der Wahrſcheinlichkeit nicht beſtimmen , und ſchaffet auch

dem Staate , wann ſolches noch ſo anſehnlic ) ſeyn

möchte , feinen Nuten , ſondern bleibet für denſelben

durchaus ein todtes Capital , das mit einer weit gerins

geren Summe dürchaus in keine Paralleie geſtellet wers

den kann , ſobald leztere in ihren gehörigen Umlauf

kömmt , Eben dieſer Umlauf des Geldes *) giebet einen

richtigen Maaßſtab ab , nach welchem das Vermögen

der Unterthanen bis zu einer an die Wahrheit gränzens

den Gewißheit gebrachr werden kann . Das Alte : Land

hat zwar einen geringen Umfang , deſſen LQuadratinhalt

kaum den zoſien Theil von dem Herzozthum Bremen

ausmacht , und dennoch trägt daſſelbe zu den 13776 Mk .

13 fil . 3 pf . welche eben das Herzogthum Bremen zur

monatlichen Contribution erlegen muß , 2408 Mk . 2 ßl .

3 pf . und alſo etwas über den ſechſten Theil bey . Dieſes

in die Augen fallende Mixverhältniß iſt ein redender Bes

weis , daß in dieſem kleinen Winkel Handlung und Ges

werbe getrieben , und der Umlauf des Geldes in einem

lebhaften Gange ſeyn müſſe , weil ſonſt nicht abzuſehen ,

wie

* ) Die wohlthätigen Folgen von dem Umlauf des

Geldes hat der Oberhauptmann von Münchau !

ſen in dem Hausvater IV . Theil , 18 St . S . 196 «

allbereits durch ein Schema anſchaulich dargeſtellt ,

noF & umfändlicher aber iſt ſolches von dem Pros

feſſor Büſch in einer beſondern Abhandlung von

dem Geldumlauf in anhaltender Rückſicht
auf die Staatswirthſchaft und Handlung

gezeiget .
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wie die Landegeinwohner dieſe anſehnliche Abgaben wür »

den beſtreiten können .

Dieſer gute Vermögenszuſtand aber iſt nicht erſt in

neueren Zeiten eingetreten , ſondern es muß damit ſhon

vor 2 Jahrhunderten eben dieſelbe Beſchaffenheit gehabt

haben , da die Alten : Länder zu 100 Mk . Proceßkoſten

zu ihrem Antheil 32 Mk . 406l . und alſo beynahe den

dritten Theil nach dem wegen des von dem Proceß zus

rüczgetretenen Viehland2es , erfolgeten Zuwachſe aber

Über den dritten Theil gegen die geſammte übrige

Marſchländer , . wie vorhin erwähnet , haben erlegen

müſſen .

Auch das Mobiliarvermögen muß von großer Ers

Heblichkeit ſeyn , da 206 Unterthbanen , Hausmanne/Stany »

des , mithin kaum der vierte Theil . der geſammten Eins

wohner , ihre Gebäude mit 102,825 Mk . in der Brand !

caſſe haben verſichern laſſen .

Jener gernume Zeitverlauf des Wohlſtandes iſt ein

ſicherer Beweis , daß - die Betriebſamkeit der Einwohner

bey der glücklichen Lage und geſegneten Fruchtbarkeit

ihres Bodens ſchon zu tiefe Wurzeln geſchlagen , als daß

auf die Zukunft eine Erſchlaffung zu. beſorgen ſtehe ,

Eben dieſe , ſo lange fortgeſelßte Thätigkeit unterhält aber

auc < eine ununterbrochene Anſtrengung ſowohl der

Seele , als des Körpers , wodurch eine für das Wohl der

Menſchen heilſame Aufklärung befördert wird , ſo daß

dieſe beyde Hälfsmittel auch für die Alten - Landes ! Eins
wohner eine Vermehrung ihres gegenwärtigen Wohlſtans

des mit einer patriotiſchen Gewißheit auf die Zukunft

vorausſehen laſſen .
Gag 3 S. &.
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Privilegien und Gerechtſame .

Die Eingeſeſſene des Alten ! Landes haben , gleich

allen anderen niederländiſchen Coloniſten , von uralten

Zeiten her das Recht gehabt , einen Richter mit dem

Titel ; eines Gräfen , zu erwählen , welcher nach einem ,

ſchon 1517 . ertheilten Privilegium verpflichtet geweſen ,

in dem Alten : Lande zu wohnen , welches Privilegium

der König von Shweden Carl ] . als damaliger Lans

desherr den 13ten September 1672 . beſtätiget hat *) .

Nach dieſer Urkunde haben die Eingeſeſſene die Befug -

niß , zu der erledigten zwoten Gräfenbedienung der Re -

gierung 4 Perſonen Hausmannt - Standes in Vorſchlag

zu bringen , worunter gedachtes Collezium den geſchick :

keſten ernennet , aus der hinzugefügten Urſache , weil ein

ſolcher Gräfe aus dem Hausmanns ? Stande von des

Landes Rechten , Deichen und Dämmen die beſte Wiſe

ſenſchaft habe . = Dieſe Rechte , Richtigkeit , gude , olde ,

18flike Wieſe und Wohnheit des Landes , und , der Drey »

ſc < wornen Räthe hat der Erzbiſchof , Chriſtoph , in

einer Urkunde von 1512 . am Tage des Märtyrer Vin »

zenz landesherrlich beſtätiget **) , .

Eben dieſes , in Abſicht der Gräfenwahl erhaltene

Privilegium hat der vorhin gedachte KMig Carl ] .

unterm 20 , März 1674 , und wiederholend nach dem

. Able

*) Pratje Herzogth . Bremen und Verden , 4te
Samml . S. 333 . woſelbſt die völlige Urkunde ab !

gedruft .

* * ) Die Herzogth . Bremen und Verden , . 4te Samml ,

in der Vorrede S . 10 .
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Ableben des Gräfen Brandt den 19ten Decemb . 16385 ,

zuleßt der König von Großbrittannien , Georg ] . als

Churfürſt von Braunſchweig und Lüneburg den

12ten Julius 1732 . confirmiret .

Ueber ein ähnliches Vorrecht , nach welchem die Eins

geſeſſene zu der erledigt werderiden Bedienung eines Lans

des » und Gerichtsſecretairs zwo Perſonen aus den Einges

bornen , Hausmanns - Standes , der bremiſchen Regie »-

- rung zur Auswahl vorſtellen dürfen *) , nach der jekigen

Verfaſſung hingegen drey präſentiren , iſt von den Kbs

nigen , Carl XI . von Schweden , den 18ten September

1672 . und 20 . März 1674 . ſo wie von Seorg ] . von

Großbrittannien , am 1zten Julius 1735 . die landes

herrliche Genehmigung ebenmäßig ertheilet .

Nicht wenizer hat das Land die Befugniß , einen

Obereinnehmer zu erwählen , deſſen Dienſtverrichtungen

ſchon vorhin 5. 9. beſchrieben ſind .

Endlich ſind der ſtudirenden Jugend , Hausmanns

Standes , ſchon 1674 . an jährlichen Stipendiengeldern

200 Rthlr . ausgeſeet . Weil es aber wegen der einge

fallenen Kriegesunruhen , und dadurch verurſachten

ſchweren Koſten verſchiedene Jahre hindurch bey einer

bloßen Bexzilligung verblieben , ſo hat König Carl XI .

dieſe Begnadigung den zten Julius 1683 - * * ) werks

thätig erneuert , welche auch neuerlich ' den r2ten Julius

1735 . dahin landesherrlich verſichert worden , daß zu

Gg3 4 dieſem

*) bp Herzogth. Bremen und Verden , 4te Samml .

E436 .

%**) ( Ebendaſelbſt S , 341 .
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dieſem jährlichen Behuf hinkünftig 200 Mk . auf den

bremiſchen Etat angewieſen ſind , und dem Hausmanns :

Stande nachgelaſſen worden , daß ſie dieſe Stipendien »

gelder an der Contribution kürzen , und innebehalten

mögen .

Die Vergebung dieſes Stipendium geſchiehet jedes -

mal gegen das Ende des Jahres , und zwar bey der

Gelegenheit , wenn , in Gegenwart der 5. 10. ' angefährs
ten Perſonen , des Oberbürgermeiſters , 3Bürgermeiſtern ,
und 4 Rechnungsführern die Landesrechnung abgenomy »
men wird .

II .

Die landſchaftliche Verfaſſung des Für -
ſtrenthums Calenberg .

Vom Herrn Licentcommiſſair von Zvgo .

Vorbericht ,

CY Recht der Landſtände , von der Landes Regierung

zur Ausübung verſchiedener wichtigen Regierungsrechte

äugezogen zu werden , iſt ein weſentlicher Theil der Staats ;

Verfaſſung eines Landes ,

Cs leidet gar keinen Zweifel , daß jedwedes Mitglied
der Landſchaft , Antheil au dieſem Rechte habe ; Weil aber

nicht alle Geſchäfte, wobey es der Concurrenz der Stände

bedarf,/ >von der Beſchaffenheit ſind , daß alle und jede Mit »

glieder der Landſchaft von der Regierung dabey zugezogen

Were
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werden können , indem ſelbige vielmahls mit großet - Ver /

ſchwiegenheit zu behandeln ſind , oftmals auch die Noth

wendigkeit einen ſchleunigen Entſchluß zu faſſen , die Con )

vocation der gemeinen Landſchaft unmöglich machet ; So

würde ' die Wohlfahrt des Landes es nothwendig machen ,

daß in verſchiedenen Fällen einſeitig von der Landes Regie »

rung verfahren werden müßte , wo nicht aus Mittel der Land »

ſchaft gewiſſe Perſonen ernannt werden , die ſodann zugezos

gen werden können und die Stelle der gemeinen Landſchaft

dabey vertreten .

Die hiezu beſtellten landſchaftlichen Mitglieder , wer ;

den der landſchaftliche Ausſchuß genannt .

Dieweil aber die Stände das Recht zur Ausübung ver »

ſchiedener Hoheitsrechte zugezogen zu werden , nur in gewiſ :

ſen Fällen dem Ausſchuß übertragen haben ; So entſteht hier ,

aus eine Verſchiedenheit in Behandlung der Landesangele »

genheiten , indem einige vor die Convocation geſammter

Stände gehören , andere aber von dem landſchaftlichen Auss

ſchuß im Nahmen und Vollmacht der Stände behandelt

werden können .

Beyderley Fälle bedurften einer genauen Beſtimmung ,

und ; die Wichtigkeit des Gegenſtandes geſtattete nicht , daß

die Stände einſeitig etwas hierunter Teſtſeßten , ſondern es

ward die landesherrliche Einwilligung dazu ohnumgänglich

erfordert ,

Der unter Herrn und Ständen hierüber gefaßte

ſchluß , wird die landſchaftliche Verfaſſung genannt .

Es iſt demnach die landſchaftliche Verfaſſung eine ' ge,

ekliche Anordnung wegen Behandlung der Landes - Ange:

Gg3g5 te ,
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legenheiten , wobey es der Zuzießhung der Landſchaft bes

darf .

Die Kenntniß dieſer landſchaftlichen Verfaſſung , iſt

alſo ein weſentliches Stück der Staats » Wiſſenſchaft eines

Landes , deren ſowol die Mitglieder der Landſchaft als auch

diejenigen , die an den Negierungs : Geſchäften Antheil nehs

men , benöthiget ſind .

Wenn die Brenzen der von den Ständen dem Aus »

ſchuß ertheilten Vollmacht erweitert werden , ſo erleiden die

Rechte der gemeinen Landſchaft eine weitere Einſchränkung
und die landſchaftliche Verfaſſung wird dadurch verändert .

Es hat. aber dieſe Veränderung in die Staats/Verfaſſung ei»

gentli < feinen Einfluß , denn wenn gleich dieſer zufolge

die Stände zu verſchiedenen in die Hoheits Rechte einſchlas

gende Angelegenheiten zugezogen werden müſſen , ſo hat die

Regierung jedoch das ihrige erfüllet , wenn ſie wegen ſotha

ner Angelegenheiten ſich an die Landſchaft wendet, - und ohne

deren Zuziehung nichts beſchlieſſet , Es kann ihr aber im

Übrigen gleichgültig ſeyn , ob die gemeine Landſchaft ſelber oder

durch ihre Repräſentanten Antheil daran genommen hat .

Die - Landſchaft hat demnach ſorgfältig darauf zu achten ,

daß von dem Ausſchuß die Grenzen der ihm ertheilten Volle

macht nicht überſchritten werden .

Eine genaue Kenntniß der landſchaftlichen Verfaſſung

iſt alſo für die Mitglieder der Landſchaft , wenn anders ihre

Rechte aufrecht erhalten werden ſollen , nothwendig , dieſelbe

iſt aber eigentlich nicht anders ,als aus landſchaftlichen Actis

zu ſchöpfen , und denenjenigen , die Gelegenheit finden

ſich Raths daraus zu erholen , fehlet es entweder an Zeit

oder an Luſt ſich darinn umzuſehen ,
Es
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E3 iſt alſo nicht zu verwundern , daß die Verfaſſung

der Calenbergiſchen Landſchaft , ſeit mehrern Jahren , faſt

völlig in Vergeſſenheit gerathen war , und worinn ſie noch

immer weiter verſunken ſeyn würde , wenn nicht ein uner -

warteter und zugleich wichtiger Vorfall , Anlaß ertheilet hätte ,

derſelben ; bis zu ihrem erſteren Urſprunge nachzuforſchen,

und ſie in ihr gehöriges Licht ! zui ſeen , daß dieſes geſchehen

ſey , beweiſen die darüber verhandelten Acta .

Weil es aber nicht jedermanns Sache iſt , hieraus die

behufige Kenntniß zu ſchöpfen , ſo habe ich nicht allein aus

dieſen Auszüge verfertigt , ſondern auch aus ältern Actis

Provincialibus bewieſen , daß Königliche Regierung durch

die ſowol an die landſchaftlichen Collegia , als an die Ritter »

ſchaft zugefertigten Reſcripte keine neue , und vorhin unbe ,

kannte Säße zu beſtimmen , ſondern allein nur die Abſicht

geheget habe , beyde Theile auf den rechten Weg , nemlich

auf die wahre und von Alters her beſtätigte landſchaftlicheVers

faſſung zurückzuführen .

Weil ich alſo aus unverwerflichen Urkunden die für Vers

faſſungsmäßig erklärten Grundſäke bewieſen habe , ſo bin

ich für den Vorwurf zwar geſichert , daß ich in Anſehung

des erforderten Beweiſes gefehlet hätte ; Uebrigens aber hätte

dieſe Abhandlung annoc < einer Ausbeſſerung bedurft . Sie

ward aber nicht in der Abſicht , daß ſie zum Druck übergeben

werden ſollte , abgefaſſet ; Und daß ich jekt die Einwilligung

hiezu ertheile , geſchiehet auf Verlangen einiger Gönner und

Freunde .

K Von
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Bon der landſchaftlichen Verfaſſung und beſon -
ders von dem Ausſchuß im Fürſtenthum Calen -

berg , deſſen Urſprung und Befugniß .

ORiewol die Sachſen durch die überlegene Macht Kayſer
Carl des Großen zur Unterwürfigkeit gebracht wurden ,

ſo geſchahe es jedoch ohne Verluſt ihrer Freyheit . Und ob

ihnen zwar von den Kayſern , Herzoge und Grafen vorges

ſelzt wurden , denen die Gewalt beygeleget ward , im Nah »

men der Kayſer alle Hoheits - Rechte auszuüben , ſo war doch

deren Macht durch die Rechte der Unterthanen in gewiſſen

Stücken beſchränket ; Weil auch denen mittelbaren Reichs

ſtänden vormals ohnbenommen war , auf Reichstagen zu ers

ſcheinen , ſo wußten ſie die kayſerliche Gewalt dahin einzu -

ſchränken, daß. den Herzogen alle and jede Hoheits Rechte
nach Willkühr und Wohlgefallen in Ausübung zu bringen ,

nicht verſtattet ward .

Herr Vice , Canzler Struhen Nebenſt . Th . Il . p. 437 .

Als hiernächſt 'die kayſerliche Gewalt durch die vielen in ;

nerlichen Kriege und beſonders durch die immerwährenden

päbſtlichen Händel dermaßen geſchwächet ward , daß es den

Herzogen und Grafen gelung , zum erblichen Beſitz der

obrigkeitlichen Gewalt zu gelangen ; So fieng die Freyheit
-

der Unterthanen an auszuarten , deun weil die Regenten ,

wenn ihre Unterthanen aus denen ihnen geſeßten , recht «

mäßigen Schranken wichen , des fkayſerlichen Beyſtandes

nicht weiter ſich getröſten konnten , und die Macht der Landess

hercen in damaligen Zeiten in der Krieges/Folge ihrer Vaſal ,

len und des Avels beſtand , dieſe aber dadurch übermüthig

geworden waren , daß ihre Landesherren durch ihren Bey

ſtand ,
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ſtand den erblichen Beſil der höchſten Gerichtsbatkeit ers

langet hatten ; ſo maaßten die Landſtände ſich einer Ges

walt an , welche die Landesherrliche weit überwog , daher in

den mittlern Zeiten die Landſtände zu allen wichtigen Res

gierungsgeſchäften zugezogen wurden ,

Nachdem aber von Kayſer Maximilian dem ſten

Anno 1495 , der allgemeine ewige Landfcieden , nebſt dem

Cammergerichte errichter , hiernächſt auch mittelſt hinzuges

kommener Reichs und Craysſchlüſſe denen Landesherrn hins

längliche Hülfsmittel waren verliehen worden , ihre ausget

arteten Unterthanen in die gebührenden Schranken zurück

zubringen , ſo durften zwar die Stände es nicht weiter als

ein Recht anſehen zu allen und jeden Regierungsſachen zuge »

gen zu werden . Weil doch aber durch den errichteten Lands

frieden und die hiernächſt verfaßten Reichs und Craysſchlüſſe
*

den Landſtänden ihre wohl erworbenen Rechte nicht benoms

men ſind , denen Landesfürſten auch durch den Weſtphälis

ſchen Friedensſchluß keine ganz unumſchränkte Gewalt in

Ausübung der Hoheitsrechte eingeräuimet it , ſo mögen den

Landſtänden diejenigen . Rechte nicht , abgeſprochen werden ,

die durch errichtete Verträge in vorigen Zeiten befeſtiget ,

und worüber ihnen von der Landesherrſchaſt Reverſales ers

theilet ſind , dieſe ſind alſo die Richtſchnur wornach die Con '

currenz der Landſtände zur Ausübung der Hoheitsrechte jezt

abzumeſſen iſt . Wofern ſie aber behaupten wollen daß ein

Hoheitsrecht ohne ihr Zuthun nicht geübt werden können ,

deſſen in den Verträgen und Reverſalen nicht gedacht iſt ,

ſo. lieget ihnen der Beweis davon ob

Struben Rebenſt , Tom , 1 . p. 551 ,
Es
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Es iſt demnach in allen deutſchen Fürſtenthümern und

Ländern , woſelbſt die landesherrliche Gewalt “ durch die

Rechte und Freyheiten der Stände gewiſſermaſſen beſchräns

ket iſt , ein allgemeiner Grundſoß ſowohl der Landes - als

landſchaftlicher Verfaſſung .
Daß alle das Land betreffende Verwilligungen , Ver :

änderungen und Verfügungen , wozu der Landſtände Eins

willigung zufolge des Herkommens oder der errichteten

Verträge erfordert wird , wenn ſelbige eine geſelßliche Kraft

erlangen ſollen , denen auf den gemeinen Landtagen ver -

ſammleten Ständen zur Anzeige Berathſchlagung nnd

Entſchließung gebracht werden müſſen *) .
ü nd

* ) Die Allgemeinheit dieſes Grundſaßes wird nicht
verändert , wenn gleich die Landſtände nicht in cor -

pore zu Landtage erſcheinen , ſondern auf ſelbiger
durch ihre erwählten Deputirte repräſentiret werden ,
wie denn dieſes im Fürſtevnthum Lüneburg geſchieher .
Und obgleich dieſe Einrichtung von der alten landſchafts
lichen Verfaſſung völlig abweichet , denn dieſer zue
folge erſchienen ſämmtliche Stände auf den Landta -
gen , und man wußte damals nichts von einem beſtän -
digen landſchaftlichen Ausſchuß 5 So iſt doch hieraas
in der Landesverfaſſung keine Veränderung entſtan ?
den . Wäre dieſes geſchehen , ſo bedürfte es im Lüs
neburgiſchen jeßt keiner ſolennen Landtäge , dieſe ſind
aber ohnverändert beybehalten worden , wiewohl nur
. der landſchaftliche Ausſchuß darauf erſcheinet . , - deſſen
Concluſa auch nad ) hinzugefommener landesherrlis
< er Beſtätigung das ganze Fürſtenthum in Verbinds
lichfeit ſeßen , und die gemeine Landſchaft wird anders
nicht zu Landtägen berufen , als wenn neue Onera zu
verwilligen . , die Nothdurft erfordert .

Die Convocation zu Landtägen iſt demnach das ei?

gentliche Merkmal , woran zu erkennen iſt , daß die
Stände
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Und obwohl dieſes Recht in der alten deutſchen Frey !

heit und der urſprünglichen Landesverfaſſung gegründet iſt ,

ſo iſt doH daſſelbe den Landſtänden des Fürſtenthums

Calenberg durch errichtete Verträge und ertheilte Landes »

fürſtliche Reverſale zu wiederholtenmalen beſtätiget worden .

Denn von Herzog Erich des Aeltern hinterbliebenen

Frau Wittwe Eliſabeth in Vormundſchaft ihres Herrn

Sohns Erich des Jüngern ward in denen auf den Land !

tage zu Pattenſen im Jahr 1542 . ausgefertig en Revers:

ſalen , den Ständen die Verſicherung ertheilet :
Und obgleich Wir mit oklichen Handlung vorgenom ?

men , dadurch ohne Wiſſen und Vollborr der andern ,

einiger Stand oder Glied beweget werden mögte ,

ſolches

Stände zu gewiſſen Landesangelegenheiten zugezogen
werden müſſen .

Ob ſie aber in corpore oder per deputatos Ano

theil daran nehmen , beruhet auf die unter den Stäm

den einmal beliebte und von dem Landesherrn geneh ;

migte landſchaftliche Verfaſſung . Denn vb es zwar
in Anſehung dieſer ein weſentlicher Unterſcheid iſt ,

welche von beyden Arten der Zuziehung der Verfaſſung
gemäß iſt . So hat dieſes doch auf die Landesver »

faſſung keinen Einfluß . Denn wenn gleich die Stände

unter ſich verabredet haben , daß ſie durch ihre Des

putirte repräſentiret werden wollten , ſo bleibet dems

3 ohnerachtet die allgemeine Regel ohnverätidert ; daß
in denen Ländern , allwo die landesherrliche Gewalt

durch die Rechte und Freyheiten der Stände gewiſſer :
maßen beſchränket iſt , dieſe zu verſchiedenen Regie
rungsgeſchäften zugezogen werden müſſen . Ob ſie

aber insgemein , oder durch erwählte Deputirte dazu

concurriren , verändert die Sache nicht .



818 SAFse

ſolches ſoll alles kraftlos und nichtig ſeyn , und der

gemeinen Landſchaft zu keiner Beſchwerde gereichen .

Es iſt auch hiernächſt von Herzog Sriedrich Ulrich

in der Erörterung landſchaftlicher Beſchwerden vom 9ten
Septeimb , 1628 , verſprochen worden

Da auch zum 35ſten Sachen vorfielen , ſo die gemeine

Landſchaft concerniren , ſollen dieſelben nicht in eklis

< er Privatperſonen aus . der Landſchaft Mittel , Bes

denken gezogen , und darüber ein allgemeiner Schluß

gemachet , fjondern die Stände darüber gehöret ; auch

wenn der Landſchaft Nothdurft , daß dieſelbe zu des

Landes Beſten in zugelaſſenen Fällen alles vermöge

voriger hergebrachten Freyheiten und Landtages - Abs
ſchieden zuſammenkommen , ſolches zugelaſſen , und

vor keine verbotene conſpirationes oder venticula

gehalten werden .

Welches denn auch von dem Herrn Stammvater des

jekt regierenden Durc< ! l . Churhauſes Herzogen Georg
mittelſt Landtages/Abſchiedes d. d. Hannover den zten

April 1639. Art . 35 . denen Calenbergiſchen Landſtänden
abermals gnädigſt verſichert iſt .

Dieweil nun alles was auf gemeinen Landtagen

inter principem et ſtatus paciſciret wird , für eine ges

ſezliche Anordnung zu achten , ſo iſt alſo vorangeführter

Grundſaß als ein Landes8geſeß anzuſehen , wodurch der

Modus beſtimmet iſt , wie die allgemeine die Landſchaft

concernirenden Landesangelegenheiten , behandelt werden

ſollen ,

Und
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Und weil die inter principem et ſtatus beſtätigten
Pacta nicht anders als mutuo conſenſu aufgehoben oder

abgeändert werden können ; ſo bedürfte es der Einwilli -

gung der gemeinen Landſchaft , wenn das gemeine Beſte er !

forderte , daß dieſer Grundſatz unter gewiſſen Umſtänden

eingeſchränket werden müßte ,

Da nun durch die Errichtung des landſchaftlichett
Ausſchuſſes dieſe Einſchränkung geſchehen , folglich ' in ges
wiſſem Betracht eine Veränderung in der erſtern Verfaſſung
vorgegangen iſt , alſo folget aus dem vorhergehenden , daß

ſelbige mit Zuziehung ſämmtlicher Stände geſchehen ſeyn
müſſe , Und ob zwar nur die im landſchaftlichen Archive
desfalls vorhandenen Acta , von deſſen Errichtung und

damalizer Zuziehung gemeiner Landſchaft völlige Nachricht
ertheilen können ; ſo iſt doh aus verſchiedenen extra Ar -

chivum anno aufbewährten Actis ſattſam zu erſehen ,
daß die durch Errichtung des Ausſchuſſes einigermaßen vers
änderte erſtere Verfaſſung eben auch auf eine geſeßliche Art
von dem Landesherrn und Ständen angeordnet iſt . Denn
in ältern Zeiten , da die Landtäge eben wie die Gerichte noch
unter freyem Himmel gehalten würden , oder auch die
fürſtlichen Räthe ſich mit den Ständen auf den Landtagen
zufammenſekten , um einen gemeinen Eytſch ! uß zu verabres
den , pflegten die Landtaqe nur wenige Tage zu dauren .
Weil aber ſchon gegen die Mitte des 16ten Seculi vers
ſchiedene ſolche Gegenſtände auf Landtägen zu berathſchla -
gen , die Nothdurft erforderte , die einer weitern Bearbeitung ,
bevor ein Entſchluß darüber zu faſſen , bedurften , ſo. wurs
den die von den Anweſenden erwählten und niedergeſerz :

( Annal , 4r Jahrg . 48 St . ) Hhh ten
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ten Stände , von denen weg ? und abgehenden Ständen

in Comitiis ſelbſt zu ſolchem negotio , wie auch zu Vollen»

ziehung . und Unterſchreibung des Landtages - Abſchiedes bes

vollmächtiget , daher geſchiehet in den landſchaftlichen Actis

damaliger und ; folgender Zeiten , der Landſchaftsverordneten ,

der geſchickten aus gemeiner Landſchaft , des Ausſchuſſes ,

und der niedergeſelßten Deputirten vielmals Erwähnung z

Es waren aber dieſe Deputations nicht immerwährend ,

ſondern nur ad cauſas et temporarie . Wie denn im

Jahr 1542 . zu Unterſuchung und Entſcheidung der ſtreiti -

gen Rechtsſachen zwiſchen ] den Ständen und fürſtlichen

Kemtern mit und unter denen fäörſtlihen Räthen aus der

Landſchaft verordnet wurden , nemlich aus der Landſchaft

zwiſchen Deiſter und Leine : Jürgen de Wrede , Philipp

von Bortfeld , Hennie von Oberge und Hennie Rnigge .

Im Lande Söttingen : Serd von 4, ardenberge , Hens

nie von - Helverſen , beyde Günzzel von Grone zum

Bräc > enberge und Friedland , und Hennie von

Adelepſen .

Im Jahr 1551 . Dienſtag nach Andrä Apoſtoli haben

fürſtliche Räthe ſich ex corpore ſtatyum von gemeiner

Landſchaft , gewiſſe landſchaftliche Deputirten zur

Berathſchlagung zu verordnen ausgebeten und erhalten ,

Die Worte in dem von dem Hannoverſchen Deputato ges

haltenen Protocolle lauten davon alſo :

Es hätten auch die Räthe bey ihnen wohl bedacht ,

daß der Landſchaft aus ihren Mitteln Perſonen zu

verladen bedenklich ſeyn möchte , weil aber demnächſt

dieſess
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dieſesfalls kein Mangel geſpüret ; ſo hätten die

- Räthe vor ſich auf ekßliche Perſonen geda <t , dero

man in Rathſchlüſſen und Händeln mögte haben

zu gebrauchen , als ſonderlich Boden von Adelepſen ,
y Benediots von D7andelsloh , Melchior von Steins

berg und Heinecke Rniggen , und haben darauf
freundlich gebeten , gemeine Landſchaft wollte bey dens

ſelben die günſtige Verfügung thun , daß ſie ſich in

obliegenden des Fürſtenthums Beſchwerungen neben

Ihnen zu berathſchlagen , wollten günſtiglich erzeigen

und finden laſſen . Hierauf ſind Melchior von Stein -

berg und HeineFe Rnigge vermogt , daß ſie uſf

Erſuchen der Räthe in des Fürſtenthums obliegenden

Sachen zu berathſchlagen .

t
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| In denen Reverſalibus Herzog Erichs ſub dato
|

Freytag nach Oculi 1563 . wird der Unterhandlung derer

vornehmſten aus der Ritterſchaft , Ausſchuß und

Schayzräthen zwiſchen Deiſter und Leine erwähnet .

Im Jahr 1591 . den 27ſten Novemb , da die fürſtlis

<hen Räthe und zwar der Canzler D. Johann Jagemann ,

Hans von Gittelde , D. Joachim Götz , Albertus Ebers

ding , Johann Bodemeyer aufs Rathhaus zu Hans
(" nover kamen , wurde nach dem Rathhäuslichen Protocoll ,

welches von Lic . Hinrich Müller gehalten , von dem

Canzler Jagemann vorgetragen :

Daß das Schreiben im ſamten Rathe derer dazu ver -

ordneten Füärſtl, Cammer - und Schatßzräthen NB ,

Hhh 2 ſammt
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ſammt den Ausſchuß der Landſchaft Calenbergiſchen

Theils verleſen .

Im Jahr 1599 . den 23ſten May auf dem Land »

tage in dem Rrepyen : Holze bey Eltze haben die Stände

bey Berathung eines modi collectandi , mit Ausmachung

gewiſſer Deputirten beſage des von dem L. Hinrich

ruler desfalls gehaltenen Protocolls ſich alſo herausges

laſſen .

Einen abermaligen Landtag anzuſeken ſey nicht zu

rathen , weil ſolches ohne große Unkoſten nicht geſches

hen könn ? und hätte man desfalls allbereits auf

Perſonen gedacht , als den Abt von Loccum ,

Bursfelde , Bonifacii in Hameln , Hilmer von

Münchauſen , Otto von Reden , Jobſt von

Weihe , Georg Rienke , Lotenz Beutelmann

und beybe Einnehmere Herrmann Barteldes und

Gödpen .

Es wurden auch dergleichen Deputations nicht allemahl

mit einem Mandato cum libera die Negotia ohne vorher

geſuchte und erfolgte Ratification der gemeinen Landſchaft

zum völligen Schluß zu bringen verſehen . Wie denn in dem

Hannoverſchen L, T, Abſchiede vom 26ſten April 1628 . ver /

ordnet ward :

zum Zten reſolviren wir uns auch dahin , daß ſie ( die

Anfangs erwehnte Deputirte ) die Landes/Gravamina

ohne fernern Verzug anderweit durchſehen , die Erin -

nerung ſo von der Landſchaft bey einem oder andern

Punet eingebracht , nicht auſſer Acht laſſen und wenn

die
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die Deputirten , ſo bey ſolcher Berathſchlagung und

Abhandlung damals geweſen mit ihrem Bericht zuvor

vernommen , das ganze Corpus darüber zu vernehmen ,

und zur männiglichſt Nachrichtung ungeſäumt publici -

ret werden ſollen ,

Weil aber während des dreyßigjährigen Krieges , die

häufigen feindlichen Ueberzüge es unmsgliHh machten ſämts

liche Stände jederzeit zu convociren , auch weg&nt der Vertheis

digung des Landes und anzulegender Magazine , oder wes

gen geforderter Contributionen und anderer Forderungen

einen ſchleunigen Entſchluß zu faſſen , die Nothdurft vielmals

erforderte ; So ward ein immerwährender landſchaftlicher

Ausſchuß errichtet , der anfänglich nur aus wenigen Perſonen

beſtand , wie denn aus dem von Herzog Friederich Ulrich

mit dem Ausſchuß der Calenbergiſchen und Wolifenbüttelſchen

Landſchaft zu Wolfenbüttel den 5ten Febr . 1624 . errich !

teten Abſchiede zu erſehen iſt , daß von jeder beſagter Land »

ſchaften ein Prälate , zwey von der Nitterſchaft und einer

wegen der Städte dazu deputiret waren : Und als deren

Anzahl zu vermehren hiernächſt nöthig zu ſeyn beſunden

ward , ſo iſt wegen deſſen Beſtimmung und Obliegenheit . ixu

dem Hannoverſchen Landtags - Abſchiede vom 2bſten Aprit

1628 . folgendes verordnet worden : “

damit auch bey dieſen gefährlichen Läuſten alle füra

fallende Sachen um ſo viel reiſlicher deliberirt , ers

wogen , und Land und Leuten zu Erſpießlichkeit - vorges

ſtellet werden mögen ; So haben auf Unſer gnädiges

Begehren Unſere getreue Landſtände ekßliche ihres

Mittels ernannt , welche ſich , fo oft es die Nothdurft

Hhh 3 der
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erhelſchet , und ſie gefordert werden , beyUns zu Wol !

fenbüttel ungeſäumt einſtellen und neben Unſern

Canzler und Räthen , auch Deputirten aus unſer Wols

fenbüttelſchen Landſchaft , alles mit ſorgfältigem Fleiß

erwägen , berathſchlagen und ſchließen helfen , ſollen und

wollen . Imgleichen will Unſere getreue Landſchaft

berührten Unſern Canzler und Räthen nicht allein bey

allen conſiliis publicis treu eyferig Aſſiſtenz leiſten ,

ſondern auch mit zureichender Sorgfalt , ſo viel an ihnen

iſt , dahin bedacht ſeyn , daß ſie und alle diejenigen ,

welche in ſolchen Publicis ſchreiben , concipiren und

arbeiten helfen , darunter ohn gefehr ſein : und bleiben

mögen , „ wenu vorher . die Landſchaft oder dero Depus

„ tirten Gutachten darüber vernommen worden .

Aus wieviel Perſonen der aus der Calenbergiſchen

Landſchaft beſtellte Ausſchuß der Zeit beſtanden habe , vers

mag ich zwar wegen Ermangelung hinlänglicher Nachrich

ten nicht zu beſtimmen . Weil aber die Calenbergiſchen und

Wolfenbüttelſchen Landſtände damals als eine vereinigte

Landſchaft angeſehen werden konnten , ſo iſt alſo zu vermus

then , daß der Calenbergiſche Ausſchuß auf gleiche Weiſe

als der Wolfenbüttelſche angeordnet geweſen ſeyn werde :

Von dieſem findet ' man in dem von Herzog Sriedrich Ul »

rich mit,den Landſtänden der Fürſtenthümer Wolfenbüt :

tel und Calenberg zu Braunſchweig den 22ſten Januar

1634 . errichteten Landtag - Abſchied folgende umſtändliche

Nachricht :
Nachdem auch 5tens die getreue Landſchaft Wolfenbüts

telſchen Theils zum großen Ausſchuß Ehren Petrum , Abt

zu
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zu Riddagshäuſen , die Stifter St . Blaſii vndt St .

Cyriaei von der Ritterſchaft Sriedrich Wilh . Gans ,

Aſchen Clauß von üarenbols , Gunzel von Bar »

tensleben , Victoren Jobſt Schenken , Lieboriußen

von Wrisberg , Julius von Hoimb , 4einrich von

Veltheimb , Carln von Cram vnd denn von den

" Städten Braunſchweig , Helmſtedt , Alefeld , <d5

ningen .

Zum kleinen Ausſchuß aber , von den "Prälaten ers

wehnten Abt zu Riddagshauſen vnd Stift St . ' Blaſii ;

von der Ritterſchaft Wilh . Staplern , Friedrich Wilb .

Ganſen , Aſchen Clauß von Marenholg , Victor

Jobſt Schen > en , Libor von Wrisberg vnd denn

von den Städten Braunſchweig , Helmſtedt vnd <h65:

ningen ſo lange bis Alefeld , wie üblich , wird wieder her »

beytreten können , ernennet vnd vorgeſchlagen , auch darneben

deren Confirmation geſuchet und gebeten worden . So has

ben wir zwar ſolche Perſonen den Herkommen nach Kraft

dieſes confirmiret und beſtätiget , dieweil aber vor dieſen große

Mißbräuche mit untergelaufen vnd vff beyden Zuſammen -

künften des Ausſchuſſes ein anſehnlicher Aufgang geweſen ,

maßen aus den abgelegten Rechnungen des Landrentmeiſters

zu erſehen : Alß wollen wir vnß ausdrücklich hiemit vorbes

halten haben : nicht allein die bey . dem Ausſchuſſe eingeführs

ten Misbräuche aus Landfürſtlicher Obliegenheit , ſondern

auch erheiſchender Nothdurft nach die Anzahl der Perſouen

des Ausſchuſſes zu vermindern oder aber zu vermehren ! Und

werden die getreuen Landſtände ſelber darauf bedacht ſein

wie vergebliche Koſten abzuwenden , vnd die Anzahl ſowol

Hhh 4
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des kleinen als großen Ausſchuſſes ſv viel immer thunlich ,
vnd die Verrichtungen' es zulaſſen wollen , eingezogen werden .

Dieſem zufolge war es damals ein Herkommen , daß aus

Mittel der Landſchaft gewiſſe Perſonen zum Ausſchuß vors

geſchiagen wurden , die aber vom Herzvge confirmiret und bes

ſtätiget werden mußten : Und daß es mit Calenbergiſchen
landſchaftlichen Ausſchuß, . zur Zeit als Herzog Georg zum

Beſiß dieſes Fürſtenthums gelangte , gleiche Bewandniß
Hatte , iſt aus dem Receſſy Hannoverano de Anno

12636 , wie folget , zu erſehen :
Und als nun ſchließlich von der Landſchaft gewiſſe Pet »
ſonen zum Schaßweſen und Ausſchuß benannt und vors

geſchlagen , als zu Schaßſachen Johannes Abt zu

Loecum , Ürattias Abt zu Bursfelde , Jobſt
von Reden , Levin Hake , Casper von Ilten ,
der Rath zu Münden und nmünder : Und zum
Ausſchuß Ludolph Heiſe , General Superintendent

zu Wunſtorf , Johann Tedener , Hans von

Hardenberg , Ernſt von Alten , Diederich
von Heimburg , Erich von ZLenthe , Sranz von

Reden , Jacob Arend Papen , die Stadt Patten
Fen und dem Rath zu Ußlar . So wollen S . F. G .
dieſelbe dem HerFommen nach und ſo weit es in dies

ſem Fürſtenthum gebräuchlich geweſen iſt , Kraft dieſes
confirmiret haben ( ) .

Daß

( 2) Aus einem den rbſten Oct . 1727 . an Königl .
Churfürſtl . Regierung erſtatteten Bericht des Schaßks
Collegit , wegen nachgeſuchter Deputation der weiblis
den Stiſter * zum großen Ausſchuß , erhellet , daß der

mit »
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Daäß aber zu der Zeit , eben wie “ im Wolfenbüttelſchen

auch ein engerer landſchaftlicher Aasſchuß errichtet war , iſt

aus folgendem von Herzog Georg am 2bſten Merz 1633 .
an denſelben erlaſſenen Ausſchreiben erſichtlich .

Vnuſer 2c.

Weil die höchſt vnvmbgängliche notturft erfordert ,

daß ein enger Ausſchuß von der löbl . Land »

ſchaft dieſes Sürſtenthumbs vſf die in beyze -

fügten Schreiben benannte Zeit als den zoſten hu) .
gewiß vnd ohnfeilbar , ohn einigen Mangel , allhie

anlange , Als wollet ihr die Verſcehung thun , daß

ſolches ihnen bey Zeiten notificiret vndt alſo Uluſtrit -

ſimi

mittelſt Receſſes von 1636 . beftätigte Ausſchuß erſt
damals , und zwar dadurch entſtanden iſt , daß ' denen

| zum Scakzweſen verordneten , die im, angezogenen
Receſſe benannten 10 Deputirte zugeordnet ſind.
Es iſt auch damals wegen der Schaßräthe eine Abäns
derung getroffen . Dieſe war mittelſt der dem Colles
gio ertheilten Inſtruction auf zwey Schakräthe aus der
Prälatur , und viere von der Ritterſchaft beſtimmet
worden . Weil aber bey Errichtung des damaligen
Ausſ < uſſes nur drey Ritterſchaftliche Schakräthe
angeſelßt wurden und zugleich beliebt ward , daß nach
erfolgendem Abſterben des Abts zu Bursfelde die zweite
geiſtliche Schakraths - Stelle gänzlich eingehen ſollte ; So
iſt dero Zeit das Schatzcollegium aus 6 Perſonen beſtehen
geblieben , womit die „zugeordnete 10 Deputirte der
Landſchaft , ſamt 4 Deputirten der großen Städte , den
noch jeto beſtehenden gcoßen Ausſchuß von 20 Per -
ſonen ausmachten , doch mit der Abänderung , daß an
ſtatt der 2 Prälatur - Deputirten von Northeim und Wies
prechtshauſen , die Stifter zu Hameln und Wanſtorf
nachher eingetreten ſind .

29h 5
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ſimi Vnſers gnädigen Fürſten vndt Herrn gnäd . Bes

gehren vnterthänige Satisfaction geſchehen möge .

Verſehen Vns deſſen , vndt ſind euch freundlich zu

dienen geneigt . Datum Hildesheim den 26ſten März

Anno 1638 .

Fürſtl . Braunſchw . Läneb . Canzler , Vices

p" Canzler vndt Räthe daſelbſt .

Johann Stucke .

DS :
;

Illuſtriſfimi gnäd . Befehl iſt , daß die in eingebrache

ter Deſignation ſpeciſicirte Perſonen zu vorangeregtem

Behuef gefordert werden ſollen .

An LL. t . Venricum Petraeum ,

Calenbergiſcher Landſchaft Syndicum ,

Deſignation ſpecificirter Perſonen .

Er : Johann , Abt zu Loccum ,

Sevin Hake ,

Jobſt von Rehden ,

Dr . Hennig Lüdecken wegen Hannover ,

Dr . Heinrich Dietrichs wegen Göttingen .

Wiewohl nun hieraus erhellet , daß zwar der 1624 . ange ?

ordnete und 2628 , vermehrte landſchaftliche Ausſchuß von

Herzog Seorg nach angetretener Regierung des Fürſtens

thums Calenberg Anno 1636 . dem HZerkommen nach ,

und ſo weit es in dieſem Zürſtenthum gebräuchlich

geweſen , beſtätiget ward , ſo iſt es dennoch gewiß , daßier nur

noch wenige Jahre nachher ſubſiſtirte . Denn wofern derſelbe

4: bey angetretener Regierung Herzog Chriſtian Lude /

wigs
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wigs annoch eriſtirt hätte , ſo würde es der Ernennung

landſchaftlicher Deputirten nicht bedurft haben , als der Hers

303 der Nothdurft zu ſeyn erachtete , mit den Ständen

wegen wichtiger Landexangelegenheiten ſich zu berathſchla -

gen . Daß dieſes aber geſchehen und aus der Prälatur

Jobann , Abt zu Loccum , aus der Ritterſchaft Jobſt
von Reden , Levin Hake , Dieterich von Heims

burg , Johann Levin von Bennigſen , Joachim

Götze und Jacob Arend Pape : von den vier großen

Städten Göttingen und Hannover , wegen der kleis

nen Städte zwiſchen Deiſter und Leine , Heinrich Stocks

fleth ; und derer im Lande Göttingen , Chriſtoph

wommer , Bürgermeiſter zu Uslar zu Deputirten ers

nannt ſind , ergiebt die von detfen zu „ Hildesheim vers

ſammelt geweſenen Landſtänden auf bemeldete Deputirte

am zten Aug . 1641 , ausgefertigte Vollmacht .

Es iſt aber eben auch dieſer Ausſchuß nur temporell

geweſen , welches daher erſichtlich iſt , daß im Zahre 1657 -

von Herzog Georg Wilhelm angezeiget ward : Es ers

fordere die Nothdurft , daß nach Anleitung des Anno 1636 -

errichteten Landtags - Abſchiedes , wieder ein beſtändiger Auss

ſchuß aus den Ständen ernannt würde , der gemeinſam

mit den Schaßtäthen über Landesangelegenheiten ſich be -

rathſchlagte .

Es wurden demnach aus jedem landſchaftlichen Qyuaro

tier * zwey ritterſchaftliche Deputirte , und zwar aus dem

Göttingiſchen Hans Cord von Hardenberg und Salf

Adolph von Uslar , aus dem Hannoverſchen Jobſt

von Bennigſen und Bodo von Alten , aus deim Has

melſchen
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melſchen Wilhelm von Reden und Rittmeiſter auß ,
von den großen Städten Hannover und von den kleinen

ÜN7oringen und Pattenſen erwählet .

Da nun aus der Inſtruction für die Schagräthe
vom 2b6ſten Septemb . 1646 . zu erſehen iſt , daß zu doma »

liger Zeit das Schakcollegium beſtanden iſt , aus den Adbten

zu Hoccum und Bursfelde , den adelichen Landräthen
und den Deputirten von Münder und Ü7ünden : ; So

iſt demnach die in Anſehung der Ritterſchaft und kleinen

Städte damals gemachte Einrichtung bis jekt ohnveräns »
dert geblieben . Wegen der Prälatur aber , nachdem Burs -

felde eingegangen , den Stiftern Hameln und Wum

ſiorF Sikß und Stimme im Deputationscollegio beygele -

get worden ; Die großen Städte betreffend , ſo ſoll hiers

nächſt bewieſen werden , daß dieſelben , wenn dev Ausſchuß

berufen ward , von der Regierung adcitirt wurden . Wenn

alſo von den Städten Göttingen , Lortheim und Has
mein mittelſt einer unterm z5ten Noveinb . 1657 . außges

fertigten Vollmacht der Hannoverſche Deputatus zu ihrem

gemeinſchaftlihen landſchaftlichen Mandatario beſtellet

ward , ſo mag dieſes allein auf die im engern Ausſchuß

abzuhandelnden Geſchäfte gezogen werden . Daher ich

denn auch durch dieſe Vollmacht in der Vermuthung beſtär »

ket werde , daß der engere Ausſchuß eben ſowohl als der

große im Jahr 1657 . errichtet iſt .

Als im Jahr 1671 . zwiſchen der Regierung und Lands

ſchaft heftig darüber geſtritten ward , wie weit die dem Auss

ſchuß verliehene Gewalt ſich erſtrecke , iſt zwar Innhalts

verhandelter Acten , von der Regierung behauptet worden ,

der
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der damalige Ausſchuß ſey erſt 1665 . errichtet . Weil aber

hierinn Landſchaftlicherſeits widerſprochen , und unter Bor

ziehung auf äitere Acta verſichert ward , daß damals kein neuer

Ausſchuß errichtet ſey3 So leidet es alſo wol keinen Zweis

fel , daß der Anno 1657 - errichtete Ausſchuß im Jahr 1671 .

annoch beſtanden iſt . Und weil ſeit 1671 . ſiets ein Lands

ſchaftlicher großer und enger Ausſchuß ſubſiſtiret hat ; So

wird eben auch nicht bezweifelt werden können , daß die Enats '

ſtehung , des jeßigen landſchaftlichen Ausſchuſjes in das Jahr

1657 , zu ſeßen ſey .

Weil aber dieſem Ausſchuß weder vormals noch jekt

verſtattet ward , anders als in eiligen Fällen ſub lve rati

mit der Regierung zu beſchließen : So ward zwar Anno '

1658 . der Landſchaft angemuthet , ihren Deputirten mehrere

Gewalt über Landesangelegenheiten zu beſchließen zu' ers

theilen . Es ward auch Anno 1659 . und 1680 . in Comi -

tiis : von den Fürſtl . Räthen mit den landſchaftlichen Depus

tatis über dieſe ihre Beſugniß in den Angelegenheiten , die

den Statum publicum betreffen „- allgemeine verbindliche

Erklärungen abzugeben , heftig geſtritten . Weil aber Status ,

unbeweglich dabey beharrten , daß dieſes mit ihren Privi -

legiis nicht beſtehen könnte , ſo iſt es alſo bis auf den heuti »

gen Tag bey der urſprünglichen Verfaſſung wegen der Coms

petenz des landſchaftlicgen Ausſchuſſes geblieben .

Es iſt annoch anzumerken , daß zufolge Receſſes d.

Anno 1636 . die zum Schaßweſen verordnete denen Gliedern

des großen Ausſchuſſes nicht beyzezählet werden . Hierinn iſt

aber bald nachher eine Veränderung getroffen , und die Schaß ;

verordneten ſind mit zum Ausſchuß gezogen worden , deni

in vorberegtem Landtags Abſchiede werden die zum Schaß -

weſen
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weſen verordnete , namentlich der Abt zu Loccum , Jobſt

von Reden , Levin Hake , Casper von Ilten und

der Rath zu Ptünder und K7ünden , noh nichhy zum Aus :

ſchuß gerechn : t , daß ſie aber 1639 . bereits Mitglieder des

großen Ausſchuſſes waren , erhellet daraus , weil ſie den

Landtags / Abſchied vom zten April 1639 . mit denen übris

gen zum Ausſchuß Deputirten unterſchrieben , und ſie ſowol

als die übrigen in fine Receſſus Deputirte genannt wer »

den . Wie denn auch aus folgendem von Herzog Georg

erlaſſenen Convocations - Schreiben , zu erſehen , daß ſowol

die zum Ausſchuß als die zum Schatkſachen Verordneten ,

auf den 26ſten Merz 1638 . gefordert wurden , als der Hers

399 den damaligen Zuſtand des Landes in Ueberlegung zu zies

hen , nöthig zu ſeyn erachtet .

Von G. G. Georg , Herzogs zu Braunſchweig , Vnſere

Gunſt zuvor , Würdige , Veſte , Ehrſame , Vorſichtige , Liebe ,

Andächtige vnd Getreue .

Demnach Wir mit euch weget : des jezt euſerſt gefähr »

lichen Zuſtandes aus Sachen ſo vns vnſere Fürſtenthumbe

vndt Lande auch deren Heil vnd Wohlfahrt concerniren zu

reden . Als begehren Wir hiemit gnädiglich , Ihr wollet

dero behuef gegen bevorſtehenden Freytag , wird ſeyn der zoſte

Huj. gegen Abend allhier einkommen , vnſere Gn . Ge »

müths meinung vernehmen , vndt auſſer Gottesgewalt euch

nichts davon abhalten laſſen , Verſehen Vns deſſen vndt

ſind eum Gn , geneigt . Dat . Hildesheim den 2zbſten

März 1638 .
An die zum Ausſchuß vndt Schaßſachen

des Fürſtenthums Calenberg Verordnete .

George .

Und
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Und ob zwar daraus , daß in dem Receß 4. Anno 1636 -

die vier großen Städte nicht mit zum Ausſchuß gerechnet

werden , die Vermuthung entſtehen mögte , daß es mit dem ,

während - der Regierung Herzogs Sriedrich Ulrich errichs

teten Ausſchuß , eine andere Bewandniß äls mit dem

jebigen gehabt hätte , ſo verſchwindet jedoch dieſer Zweifel ,

weil die landſchaftlichen Acta ergeben , daß , wenn » der lands

ſchaftliche Ausſchuß convocirt ward , ſodann auch die Depus

tirte - der vier großen Städte gefordert wurden , denn wenn

der Receſſus Hannoveranus vom 17ten Januar 1643 .

ausdrücklich ' vermeldet . :

So haben wir den Ausſchuß Vnſers Fürſtenthumbs

Calenberg mit Zuziehung der vier großen Städte ans

hero erfordert und mit ihnen deliberiren wollen ;

ſo iſt es nicht weiter in Zweifel zu ziehen , daß die ſämt ,

lichen vier großen Städte zugezogen wurden , wenn der

große Ausſchuß convociret ward .

Und wenn angezogener , von Herzog Chriſtian Lus

dewig mit dem Ausſchuß und Deputirten der vier großen

Städte errichtete Receß im Anfange vermeldet :

Ob wir wol zu jekigen betrübten Leuften , und leidigen

Zuſtande Vuſern Fürſtenthum und Lande erſprieolich

erachtet , die ſämtliche getreue Landſtände Vnſers Für »

ſtenthums Calenberg anhero zu fordern ; So haben

wir doch jetziger Beſchaffenheit vnd Vmſtänden nach ,

den meiſten Ständen beſchwerlich befunden , jekiger

Zeit allhier zu erſcheinen vnd denen gemeinen Deli -

berationibus beyzuwohnen und der Gebühr abzus

warten .

Hiers
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Hiernächft auch wegen der anweſenden Deputirten - ers

wehnet wird :
So «"7e ihnen zwar bey ſo geringer /Anzahl ſolches

einzuwilligen bedenklich fallen wollen . | Haben dems

nach übernommen , die ihnen allhier vorgeſtellte hochs

wichtige Nationcs ſammt gedachten Vnſern gnädigen

Begehren , ihren übrigen Mitſtänden vnd reſpective

Principalen Üdeliter zu referiren , vnd unterthänige

dem Vaterlande erſpriesliche Erklärung müglichen

Fleißes zu befördern . Wir ſind auch über daß geneigt

durch gewiſſe Commiſſarien in jeden Quartier ( weil

man anderer geſtalt nicht für diesmal dazu gelangen

fönhen ) oberwähnte Nothdurft Vnſern gehorſamen

Landſtänden gebührendermaßen remonſtriren zu laſſen ,

in gewiſſer gnädiger Zuverſicht , ſie ſich alsdann ſamt

vndt ſonders derogeſialt erklären und bezeigen werden ,

wie es des Vaterlandes ohnumgängliche Nothdurft

erfordern thut ,

So iſt es gewiß , daß der damalige Ausſchuß , gleich

wie der jeßige , e mandato der Stände handelte , und

nicht änders , als wenn die gemeine Landſchaft nicht con «

vocirt werden könnte , von dem Landesherrn zugezogen

ward , derſelbe auch , wofern nicht dringende Eile vorhan

den , nichts ſub ſpe rati beſchließen konnte , ſondern mit

ſeinen Mitſtänden und reſpective Principalen - zuvor Rück ;

ſprache anzuſtellen verbunden war .

Alles dieſes wird aber durch den von Herzog Fries
drich Ulrich mit dem Ausgſchuß der Calenbergiſchen und

Wolſfenbütielſchen Landſtände zu Wolfenbüttel . den

Sten
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5ten Febr . 1624 . errichteten Receß in ein mehreres und

volles Licht geſeßt . Und weil aus ſelbigem klärlich ſich ers

giebet , daß die in Anſehung des landſchaftlichen Ausſchuſs

ſes jekt ſubſiſtirende landſchaftliche Verfaſſung ſchon damals

inter principem et ſtatus paciſciret geweſen iſt , ſo wird

es nicht überflüſſig ſeyn , hier der Urſache zu erwähnen , die

den Herzog veranlaßten , mit dem Ausſchuſſe beyder Lands

ſchaften dieſen Receß zu ſchließen .

Als von den Ständen des nmiederſächſiſchen Kreiſes

auf den zu Braunſchweig im Febr . 1623 . angeſtellten

Kreißtage , ein Vertheidigungsbund aufgertc <htet und bes

ſchloſſen worden , zur Vertheidigung dieſes Kreiſes ein

Kriegcsheer von 10,000 Mann aufzurichten ; ſo wurden

von Herzog Friedrich Ulrich die Landſtände nac ) Als

feld convocirt , um mit ihnen wegen des Lxercitil Mili -

taris und der Vertheidigung des Vaterlandes ſich zu beraths

ſchlagen . Weil aber viele Stände , beſonders von der Rits

terſchaft , zurückblieben , andere auch , bevor ein Entſchluß

vefaſſet ward , wieder davon zogen , zu damaligen Zeiten

aber kein verbindlicher Entſchluß gefaſſet werden konnte ,

wenn nicht über die Hälfte der Stände dazu concurrirten 3
So mußte alſo ein abermaliger Landtag ausgeſchrieben

werden . Es verſammleten ſich demnach die Stände : zu

Gandersbheim ; und ob zwar ſo viele beyſammen waren ,

daß ein verbindlicher Entſchluß gefaſſet werden konnte , dies

ſer auch dahin ausfiel , daß in die auf dem Kreistage vers

abredete Hülfe gewilliget , und das Lxercitium Militare

in gehörige Verfaſſung , zufolge des von dem General/Kries

ges : Commiſſario von Hardenberg übergebenen Vors

Annal , 4r Jahrg , 48 St . ) SF. 11 ſchlas

nw..
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ſchlages zu ſeen , allgemein beſchloſſen ward 3; So wurde

doch noch nicht verabredet , auf wäs Weiſe die Manns

ſchaft ſogleich auszunehmen , und ob die Officiers ohne

weitere Zuziehung der Stände ernannt werden könnten .

Indeſſen hatte Herzog Chriſtian von Brauns »

ſchweig Niederſachſen wieder verlaſſen , und als er am

27ſten Jul . 1623 . im Münſterſchen vom General Tilly

geſchlagen ward , dieſer auch hierauf dem niederſächſis

ſchen Kreiſe ſich näherte ; ſo blieb alſo . dem Herzoge

nicht weiter hinlängliche Zeit übrig mit den geſammten

Ständen das einmal beliebte Defenſionswerk völlig zum

Schluß zu bringen ; daher vermeldet der vollzogene

Receß :

Als haben Wir den Ausſchuß obbemeldeter Vuſer

getrzuen Landſchaft , weil ſummum periculum in

mora , aus landesväterlicher Vorſorge zu endlicher

Berathſchlagung , wie vnſer Land vnd Leute gegen

alle verhoffende Offenſion beſchüßet werden mögte ,

anhero beſchieden , und veſt mit denſelben ( jedoch

das es hiernächſt vf den gemeinen Landtagk ,

weil es alle Stände concernirt vnd von dens

ſelben allen approbiret werden muß , auch

nicht in conſequentiam gezogen werden ſoll )

dahin verglichen .

Und zu Ende des Receſſes wird von dem Herzoge

verſprochen :
dieſe Defenſionsverfaſſung und wenn dieſelbe contis

nuiret werden könne , vff allgemeinen Landtag dem «

nächſt
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nächſt zu bringen , vnd fich mit allen ' getreuen Land »

ſtänden desfalls ferner zu vergleichen .

Es beweiſet demnach dieſer Receß , daß die in Anſe
hung der Competenz des Calenbergiſchen landſchaftlichen
Ausſchuſſes jekt ſubſiſtirende Verfaſſung ſchon damals als

eine geſckliche Anordnung angeſehen ward , in welchem

Betracht denn auch der Herzog davon nicht abweichen wollte;
Und es erhellet daraus : '

1) daß alle das Land betreffende Verwilligungen , Ver ;

änderungen und Verfägungen , wozu der Landſtänds Be -

willigung erfordert wird , wenn ſelbige eine geſetzliche Kraft
erlangen follen , auf dem gemeinen Landtage zur Anzeige ,
Berathſchlagung und Entſchlieſſung gebracht werden müſſen .

2 ) Daß dieſe Regel anders keine Ausnahme leide , und

daß der Ausſchuß alsdann nur einen Entſchluß zu faſſen "

befugt ſey , wenn ſummum in mora periculum vorhan :
den iſt ; daß aber

3) derſelbe auc ſodann nicht anders als ſub ſpe rati

beſchlieſſen könne ; und er

4 ) von ſeiner genommenen Entſchlieſſung auf dem nächſt
folgenden Landtage , denen verſammleten Ständen Nach»
richt zu ertheilen , und deren Ratihabition zu ſuchen verbuns
den ſey ; daß auch ;

5) dergleichen Exrceptiones von dem lub 1x. angeführten
allgemeinen Grundſaße landſchaftlicher Verfaſſung zu keiner

Conſequenz . gezogen werden können noch ſollen . Und

6 ) daß die von dem Ausſchuß lub ſpe rati genommene

undvollenzogene Entſchlieſſungen eigentlich nur bis zum künfs
tigen Landtage eine geſekliche Kraft haben , mithin nur ins

FER 2 ters ;
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kerimiſtiſch ſind , folglich deren weitere Behandlung und

Fortſeßung , für ein objectum Comitiale zu achten ſey ,

wo nicht dem Ausſchuß von denen verſammleten Ständen

die erforderte Vollmacht dazu ertheilet wird . '

Wie denn aber auch nicht auſſer Ac<t zu laſſen ,

daßz dieſer Receß mit dem Ausſchuß ſowol dey Wolfenbüts

telſchen als Caienbergiſchen Landſchaft errichtet iſt . Und weil

daher zu urtheilen , daß beyde Landſchaften urſprünglich eis

nerley Verfaſſung gehabt haben ; So iſt in zweifelhaften

Fällen gar. wohl von der damaligen Verfaſſung der einen

Landſchaft auf die andere zu ſchlieſſen .

Aus demjenigen , was bisher von der Calenbergiſchen

landſchaftlichen Verfaſſung , und der hierauf gegründeten

Einrichtung des landſchaftlichen Ausſchuſſes anzefähret woro

den , ergiebt ſich, daß beydes mit der Landes : und Regierungs »

Verfaſſung unzertrennlich verbunden iſt . Wäre dieſelbe

ohnumſchränket , ſo bedürfte es der Concurrenz der Stände

nicht , wenn gewiſſe Hoheitsrechte zur Ausübung gebracht

werden ſollen , und es würden ſodann die von der Regierung

dieſerhalben gemachten Verfügungen und Veränderungen ,

ohne das Zuthun . der Stände , eine /geſeßliche Kraft erlan

gen , Weil aber die urſprüngliche Landesverfaſſung und die

Hierauf gegründeten , unter denen Landeshecren und Ständen

errichteten Verträge die Zuziehung der gemeinen Landſchaft

zu verſchiedenen Regierungöſachen erfordern , die Fälle

aber ſich ereignen , daß deren Zuſammenberufung entwes

der gar nicht , oder nicht in der erforderten Geſchwindigs

Leit zu veranſtalten iſt , ſo würde der Landesherr ſodann

ſich gemüßiget finden , einſeitig zu verfügen , es ſey dann ;

daß
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daß aus den Landſl . nden einige verordnet werden , die

jederzeit bey der Hand ' ſind , auf Erfordern bey dem

Herrn ſich anzufinden . Eben in dieſer Abſicht ward

nun auch während der Regierung Herzog Sriedrich

Ulrichs der Ausſchuß zuerſt angeordnet , und aus dem

Receß vom 5ten Febr , 1624 . iſt klärlich zu erſehen , daß

inter principem et ſtatus päciſciret geweſen iſt , in wels

<hen Fällen deſſen Zuziehung fär Verfaſſangsmäßig zu

achten , und was für Cautelen dabey zu gebrauchen , das

mit durch deſſen Zuziehung die Rechte der gemeinen

Landſchaft nicht geſhwächet würden .

Es iſt alſo die zu Herzog Friedrich Ulrichs / Zei !

ten in Anſehung des landſchaftlichen Ausſchuſſes beliebts

landſchaftliche Verfaſſung eine geſelliche Anordnung ,

wodurch der Modus beſtimmet iſt , wie die allgemeinen ,

die Landſchaft concernirenden Landesangelegenheiten bes

handelt werden ſollen , wenn ein peticulum in mora

vorhanden , Zeit oder unvermeidliche Umſtände aber es

unmöglich machen , daß die gemeine Landſchaft zuſams

menberufen wird .

Wiewohl nun der anfangs angefährte ' allgemeine

Grundſatz ſowohl der Landes - als landſchaftlicher Vers

faſſung , durc < die Errihtung des Ausſchuſſes in gewiſs

ſem Betracht eine Einſchränkung erlitte , ſo iſt es doch

ohnleugbar , daß die Rechte gemeiner Landſchaft dadurch

mehr. in Sicherheit geſtellet ſind .

Denn wenn in den vorherigen Zeiten Fälle fich

ereigneten , die eine ſc <hleunige Entſchlieſſung zu erfor »

I14 : 3 dern
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dern ſchienen , ſo ward vielmals nicht diejenige Vorſicht

gebraucht , die die Stände verlangen zu können glaubs

ten . Und weil auf Landtägen hierüber häufig Klagen

angebracht wurden , ſo ward ihnen mehrmals in den

Landtagsabſchieden die Verſicherung ertheilet :

„ Wenn Sachen vorfielen , ſo die gemeine Lands

„ ſhaft concernirten , ſollten ſelbige nicht mit eklichen

„ ' aus Mittel der Landſchaft in Bedenken gezogen , ſons

„ dern die geſammten Stände darüber gehsret werden . “

Es war auch dieſe willkührliche Zuziehung mehrerer

landſchaftlichen Mitglieder , für die übrigen Stände deſto

nachtheiliger , - weil ſelbige nicht als Bevollmächtigte der

Landſchaft anzuſehen waren , folglich auch nicht ad in -

tereſſe belanget werden konnten , wenn ſie zum Nache

theil der Landſchaft gehandelt hatten .

Nachdem aber der landſchaftliche Ausſchuß war

errichtet worden , ſo wußten die Landesherren , was für

Mitglieder der Landſchaft bey entſtehenden eiligen Fäls
len zu convociren waren . Dieſe wurden von den Stäns

den erwählet , und ſie repräſentirten die gemeine Lands

ſchaft , wenn Zeit und Umſiände deren Zuſammenberus

fung ohnmösglich machten . Weil aber das ihnen ers

theilte Mandat nicht weiter als allein auf dergleichen

eilige Fälle ſich erſtre &te , ihre Concluſa av < ( die Ratis

habition gemeiner Landſchaft erfordertenz ſo waren ſie

verbunden , auf dem folgenden Landtage zu beweiſen ,

daß dringende Eile vorhanden , mithin die Convocation

der Stände nicht zu bewirken geweſen wäre . . Konnte

dieſes
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dieſes nicht bewieſen werden , ſo waren die Stände bes

fugt , ſie zur Rechenſchaft zu fordern , Dieſe waren

aber dagegen auch verpflichtet , die von dem Ausſchuß ges

nommenen Enetſchlieſſungen zu genehmigen , wenn bes

wieſen werden konnte , daß es eines eiligen Entſchluſſes

'
bedurfte , und Deputati nach beſiem Wiſſen und Gewiſs

ſen gehandelt hatten .

Ob nun zwar in dem vorhergehenden aus unver !

werflichen Quellen erwieſen iſt , daß das Mandatum des

landſchaftlichen Ausſchuſſes eigentlich nur auf eilige Fälle

ſich erſtreet , ſo pſlegt ſelbiger doh auch zugezogen zu “

werden , wenn über ſolche Angelegenheiten das rathſame

Gutachten erfordert wird , wobey zwar keine Eile vors

handen , ' die aber mit Vorſchwiegenheit zu behandeln

ſind , mithin es zu nachtheiligen Folgen gereichen könnte ,

wenn ſelbige ? auf dem gemeinen Landtage zur Propoſition

gebracht würden .

Ein ſolcher Fall ereignete ſich als Herzog Georg

Wilhelm Anno 1652 . nebſt ſeinem Herrn Bruder und

Vetter mit der Königin Chriſtine von Schweden

als Herzogin von Bremen und Verden , dem Lands

grafen Wilhelm von Heſſen und dem Biſchofe von

Paderborn ein Defenſions : Bündniß einzugehen nsthig

»* fand , indem der Herzog gleich zu Anfange dieſer Unters

handlungen , mit dein Ausſchuſſe der Calenbergiſchen

Landſc <aft communiciren ließ , und deren Gutachten dars

über erforderte , Dieſes fiel dahin aus , daß Sr . Fürſtl .

Gnaden ſich nicht davon ausſchlieſſen könnten , was an »

|
Jii 4 dere
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dere benachbarte Fürſten und beſonders die Herzoge

Auguſt und Chriſtian Ludewig thun würden .

Als nun hiernächſt denen auf den zoſten April

1652 . verſammleten Ständen von dieſem geſchloſſenen
Defenſivtractat Nachricht ertheilet , und von ihnen vers

langet ward , die zu ſothaner Armatur erforderte Koſten

zu bewilligen : ſo wollten die Stände auf nichts weiter

ſich einlaſſen , als wozu der vorherige Kreisſchluß ſie vers

binde , allermaßen Se , Fürſtl . Gnaden absque com -

mutnicato confilio ſtatuum ſich in dieſe Verbindung
eingelaſſen hätten , daher ſie laut des Privilegii Kliſa -
bethae Duc . von 1543 . zur Verwilligung der Koſten
nicht verbunden wären . Hierauf wurden von dem Canzs
ler Riepe die verſammleten Stände erinnert , daß lalus

populi ſuprema lex wäre , und da die Negociationen
mit Verſchwiegenheit zu betreiben geweſen , ſo wäre den

Rechten der Stände nicht dadurch zu nahe getreten , daß
Sr . Füärſtl , Gnaden dieſerhalb mit dem Ausſchuß tractis

ret hätten , und da dieſes geſchehen , ſo handelten die
Stände wider beſſeres Wiſſen , indem ſie vorſchükten,
als wäre dieſes Bündniß ohne ihr Zuthun eingegangen .

( Die Fortſeßung folgt künftig ,)

IV .



Von den Wirkungen der Giftmaterien

bey dem mit Milzbrand behafteten Vieher

auf den menſchlichen Körper *) .

Ee vom - K. und Ch. Amte Üfeinerſen an uns

Endesbenannte geſchehenen Requiſition gemäß ;

trafen wir am 9ten Aug . l . I , Morgens zuſammer in

Vetze ein , um daſelbſt die geforderte Beſichtigung oder

Section der Ilſe H7argarethe Steilfeld , verehlicht

geweſenen DkFertens , und des Sclac < ter3 Chriſroph

Wichmann , gerichtlich zu vollziehen . Es wurden die

Beſichtigungen auch deſſelben Vormittags , im Beiſeyn der

Herren , Amtſchreiber Raven und Rahle , - 3s H. Amts ?

auditors Bode , und des H. Amtsvoigts Oſterloh zu

Uetze , von uns vorgenommen z die der erwähnien Mer »

tens

*) In dem 1ſtey St . dieſes Jahrganges der Annalen ,
S . 138 ſ. f. ſind Beobachtungen über die Viehkrank -
heit des Milzbrandes mitgetheilt worden , welche
unter andern erwähnen , da ß zwey Menſchen durch
das ſcharfe Gift dieſer Seuche ihr Lehen verloren

haben . Die Leichname derſelben wurden von dem

Herrn Doctor Jugler zu Sifhorn als Landphyſi -
cus mit dem verordneten Landc <hirurgus beſichtiger ,
' und faßte erſierer darüber den hier abgedruckten Be ?

richt ab , der ' in mehrerer Rückſicht bekannt gemacht
zu werden verdient ,

Jii 5



844 „ FEANREn

tens in Johann Heinrich „ Roden Hauſe zu Uetze ,

und die des benannten Wichmann in ſeiner ehemali -

gen eignen Behauſung , worin er , als Altvater , bisher

mit wohnte .

Ehe wir jedoch von demjenigen , was ſich bey dieſen

Beſichtigungen gefur. den, berichten können , ſcheint es

uns , bey dieſem ſonderbaren und wichtigen Vorfalle ,

weſentlich erforderlich und nsthig , erſt aus dem abgehals

tenengerichtlichen Protocoile ſowohl , als aus den , von den

gebrauchten Uelzer Chirurgen durch uns erfragten , Kran

kengeſchichten , einige Umſtände , der Ordnung der Beges

benheiten gemäß , hier beſonders voraus zu ſchifen , und

Nummerweiſe aufzuführen , damit wir nicht allein unſer

viſum repertum deſto genauer und überlegter abgeben ,

ſondern auch zu Beſtimmung unſerer Entſcheidungsgründe

bequemerer Citate und überhaupt mehrerer logiſcher Ords

nung uns befleißigen , können . Freylich wird dieſer Aufs

ſaß dadurch etwas an ſeiner Länge zunehmen 3 allein wir

hoffen , daß unſer äuſſerſtes Beſtreben nach Deutlichkeit

und Gründlichkeit jener Nachſicht erwerben werde .

I .

x) Es hät ſich zu Ueke unter dem Hornviehe eine

epidemiſche Krankheit geäuſſert , die man mit dem Na ?

men Milzbrand belegt , und wobey das Vieh ; von einem

ſiarken Froſte befallen werden ſoll .

2) Des dort wohnenden Invaliden - Corporals Stell :

feld Kuh wurde , weil etwas Uebelbefinden an ihr “ bey

merkt war , dem Hirten zur Cur übergeben , welcher ges

ſagt , die Kuh ſey geſtoßen .
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3) Drev Tag ? darauf , am 25ſieit Jul . l, . , ließ dies

ſer Stelfeid die Kuh ſchlachten , da die Cur des Hirten

icht anſchlagen wollen .
'

A ) Der verſtorbene Chriſtoph Wic < mann machte

die Kuh weiß und Haakenrein :

B) der Stoß , den die Kah erlitten , war zwiſchen den

Rippen an der linken Seite , und die geſtoßene Stelle

roth und ' braun :
:

) . benannter Wichmann zeigte dem Eigenthümer

die Milz , indem er ſelbige aufrikßte , mit dem Hins

zufügen, „ſiehabe von dem Stoße gelitten und würde

„ angegangen ſeyn , wenn es lange gedauert hätte . , ,

Auf . die Einwendung , daß an dem Orte , wo der äuſſere

Stoßgeſc <hehen , die Milz ja nicht liege , gab er zur Ants

wort : „ jekt hänge das Vieh todt 3 es ſey etwas Anders

„ damit , wenn . es auf den Beinen ſtiehe : , ,

) . die beyden Rippen , wo der Stoß geſchehen , ſeyn

dem Hunde gegeben worden:
E) das Eingeweide ſey eingegraben , indem der Schlachs

ter Wichmann geſagt : „ von dem Eingeweide wolle

er keine Würſte machen : , ,

F) bey dem Schlachten und Weißmachen habe die ver ;

ſiorbene Ilſe ? yargaretheiltertens nicht gehols

fen. Er , der Eigenthümer , habe ihr , als die Kuh

gehangen, das Loch in den Rippen gezeigt , wohin

der Stoß gekommen : ob ſie die Hand daran ges

bracht , wiſe er niht . Von dem Fleiſche , habe ſie

zwey Pfund fär ſich erhalten . Welches Stüc ,

oder
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oder von welcher Seite , wußte der Eigenthümer

der Kuh nicht .

I .

In Johann Heinrich Roden Hauſe zu Uetze ,

als der bisherigen Wohnung der Ilſe Viargarethe

Ürertens , wurde von deren Ehemanne und Mutter /

die Krankengeſchichte derſelben ſo ausgeſagt :

1) ſie habe noch vier Wochen bis zu ihrer erwarteten

Entbindung hingedacht :

2) ſie habe am . 26ſten Jul . l. I . von dem Fleiſche , wels

< es ſie von Stellfelds Kuh (1. 3 X) bekommen ,

gegeſſen , ſo , wie ihr Mann , und Mehrere im Dorfe ,

denen Nichts darnach geſchadet :

3) Am 1ſten Auguſt habe ſie eine Blatter auf dem

linken Vorderarme gemerkt , die ganz weiß ausgeſes

Hen 3; unten ſey dieſelbe ohngefähr wie ein 3 mgr .

Stü , oben wie eine große Erbſe , groß geweſen .

Oben habe dieſelbe eine Kuhle gehabt , auf welcher
die Haut aber unverlekt geweſen ,

4) Am zten Aug . ſey der Arm ganz di > gewordenz
die Kranke habe ein Gähnen und Reen gekriegt ,

Froſt und Hiße , und einen grauſamen Durſt . Gar

kein Appetit zum Eſſen . Man habe , als Hausmits

tel , Wurzelnſaamen und Lorbeern gebraucht .

5) Am 4ten Aug . ſey der Arm noch dicker geweſen,
und ſtatt der bisherigen Kuhle auf der Beule (ſ .

gleich oben ur . . ) habe ſich eine große Blaſe erzeugt

92?
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gehabt . Sie hätten Ro > enmehl 10. aufgelegt . . . Der

Arm ſey aber immer di >er geworden , und der

Schmerz wäre bis an die Schulter heraufges

zogen ,
? ( An dieſem Tage Nachmittags wurde der dortige

Bader Brinkmann zugerufen , welcher , ſeiner

Erzählung nach , den Arm ſehr diet bis an die Schuls

ter , und inflammirt , und die Geſchwulſt ſehr hiktig

fand . Exrhabe die Blaſe geöffnet ,und es ſey gelbes

%Waſer herausgelaufen . Erhave lUithargyrium mit

oleum olivafrum , und brandwidrige Umſchläge ,

wie bey dem verſtorbenen Chriſtoph Wichmann ,

C. unten IIL . ) aufgelegt ) .

6) Am zten Aug . have ſich an einer andern Stelle

auf dem Vorderarme , , etwas oberhalb der erſten

Blaſe , ein di &>er ſHwarzer Schwäöäreu gefunden ,

welcher , geöffnet , ſchwarzes Blut gegeben , und

woraus ſogleich ein Kiumpea Fleiſch gequollen ,

Darauf ſeyn mehrere Blaſen eniſtanden - Die

Kranke habe immer über den Daum und die ſoges

nannte Maus an ſeibigem geſchrieen : rund um die

erſte Stelle herum (ſ . gieich oben , 3) ſey Alles braun

und blau geweſen . Die Nacht vom zten auf dem

öten Auguſt habe ſie ſhon mit dem Tode gekämpft .

7) Am 6ten Auguſt Mittags wurde der dortige cous

ceſſionirte Chirurgus , Jochen Ernſt , zugerufen ,

und der erſtere , BrinFmann , verabſchiedet .

( Dieſer Ernſt fagte , er habe den Arm di > und

braun gefunden , und einee Blatter bey der andern :
er
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er habe warme Umſchläge aus aqua tilix , Sambuci ,

*.
j

und chamomillz mit Bleiweis und Kreide verords

net, . und innerlich pulvis epilepticus Marchionis ) .

8) Eine Stunde vor ihrem Ende habe die Kranke eis

nen ſiarken Froſt bekommen , aus dem die Umſtehens
N hen geſchloſen hätten , daß das Kind , womit ſie

ſchwanger gegangen , jeßt wohl geſtorben ſey , und

- 9) in der Nacht vom 6ten , auf den 7ten Auguſt um x2

d Uhr ohngefähr ſey die Kranke verſchieden . Man

habe , nach ihrem Tode , keine Bewegung des Kindes

verſpürt .

TI .

Des Chriſtoph Wichmann Krankheit wurde in

ſeiner Wohnung von deſſen Mutter und Tochter mit fols

genden Umſtänden vorgetragen :

x) er habe am 25ſten Jul . l. J . des Invaltedencorpo
rals , Stellfeld , Kah mit ſchlachten geholfen , ( ver »
gl . oben 1. 3 A) aber von dem Fleiſche ſelbſt Nichts
behalten » Tags darauf habe er dem Einwohner
Hans Heinrich Hannecke eine Kuh abgezogen ,

83 die wirklich den Milzbrand gehabt , und die deswes

1 gen , um doch die Haut zu nuken , geſchlachtet , wos

von aber das Fleiſch eingeſcharret worden :

j 2) Am 2ten Auguſt bekam er des Abends ein Fröſteln
| und am linken ( Ober, ) Arme eine Blatter , welche

j
|

roth und platt/ausgeſehen und von der Größe etwa
1

eines Mattiers geweſen :
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3) Dieſe wurde am folgenden Tage ( den z3ten Aug,)
zur Blaſe , und der Arm di >E geſchwollen und ſteif :

4) Am aten Auguſt wurde der dortige Bader BrinP1

mann herbey geholt ;

und dieſer erzählte : es ſeyn mehrere Blaſen am

Arme geweſen , bald größere , bald kleinere. Einige

derſelben wären von freyen Stücken aufgeſprungen ,

andere habe er geöffnet . E3 ſey Waſſer und Blut

herausgelaufen , und unter den Blaſen habe alles

verbrannt ausgeſehen . Der Arm ſey ſtark imflam »

mirt geweſen . Er habe dagegen warme , gegen

Brand dienſame Umſchläge auflegen laſſen . Der

Stuhlgang des Kranken ſey ordentlich und gut ges

weſen . Am 5ten Aug. Abends habe er ihm eine

Drachme Theriak gegeben , wornach er Erleichte :

rung verſpüret . Den 6ſten Aug . Nachmittags
aber wären , nach Erkältung des Arms , die Schmer »

zen wiedergekommen ,

5) Der Kranke habe heftige Schmerzen bis in die .
;

Schulter gehabt , die ihm am ſten Auguſt Mits

tags an * s Herz getreten wären 3; Brennen im

Leibe und Ungeduld bis zu Ende , und vom Anfange
an einen ſehr heftigen Durſt ,

6) In der Nacht vom öſten auf den zten Aug. um 3

Uhr ſtarb der Kranke ,

IV .

Wir ſchreiten , nach dieſen Vorausſekungen , nun

mehr zu demjenigen , was ſich bey der gerichtlichen Bes

N! .b ſichtis
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ſichtigung der beyden Verſiorbenen ergeben hat , deren

jede für ſich beſonders in den Eingangs angezeigten

Häuſern und in Gegenwart der eben daſelbſt erwähns

ten Herren Beamten vorgenommen wurde .

1) Ilſe Margarethe HTertens , geborne Stells

feld „- war mittlerer Statur , eben nicht ſtark von

Körper , und ſchien 30 Jahre oder etwas darüber

alt geworden zu ſeyn .

a) Der Leichnam hatte ſchon angefangen , in Fäuls
niß überzugehen : es verbreitete ſich, bey Abs

hebung des Dec >els vom Sarge , ein ziemlich

ſtarker Geruch : das Geſicht war etwas anges

ſchwollen , doch die Züge kenntlich : aus der Naſe

floß etwas dünnes , wöäſſerigtes Blut : die Augen

ſeanden diE aus dem Kopfe . heraus , und die,Aus

genlider hatten eine rothbraune Farbe . Aus

dem linfon Arme lief eine dünne , ſtinkende Jauche .

pd) An eben diejem Vorderarme fanden wir ganz

deutlich nicht allein jene 23 Stellen , wodurc < das

Uebel ſich zuerſt geäuſſert hatte , ( oben U. 3. und

UU. 6. die lestere Blaſe hatte ſich wieder ange

fügt , und ſah braunſchwärzlih aus ) ſondern

auch noh zw2y andere Blaſen ; und ohngefähr

bis auf die Mitte des ollis humeri war der

ganze Arm brandigt und braunroth . Die ins

wendige flache Hand war beſonders an den Fins

gern und dem Daumen , ſchwärzlich 3; doch fanden

fich hier keine Blaſen , und das Oberhäutchen

war unverlest , = - Es war , auch auf den

erſten
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erſtern Anblick ſchon augenſcheinlich , daß in dem
Arme der kalte Brand gewüthet habe .

c) Der Unterleib war ſtark aufgetrieben , woran

Schwangerſchaft und Fäulniß unläugbar ihren
Antheil hatten 3 zumal zwiefache Fäulniß , indem

( I . 1. .) das Kind , womit die Verſtorbene
DEE geweſen , nicht zur Welt gekommen
war .

d ) Da uns aus allem dieſem die Art des Todes

evident genug zu ſeyn dünkte , und auf ſpecifike
Vergiftung kein Schatten von Verdacht vorhans
den war ; ſo trugen wir billig Bedenken , an einem

ſchon putreſcirenden ,' gerade durch ein ſolches

"Uebel, als dieſes , geſtorbenen Körper , die Sectiott

zu verrichten , zu der keine abjolute Nothwendigs
keit uns aufforderte .

2) Darauf folgte die Beſichtigung des hipad Wich :
mann , deſſen Alter 54 Jahre angeblich betrug , und

der großer Statur und ein ſtarker , diker Mann

geweſen war .

2) Wir fanden auch an dieſem Körper bereits die

offenbarſten Zeichen der Fäulniß . Der Geruch

war bis zur Ohnmacht heftig . Das Geſicht war

braun und blau , aufgeſchwollen , und ganz und

gar ungeſtaltet . Aus dem linken Arme lief ein

gelblichtes , ſtinkendes Waſſer gußweiſe heraus ,
als wir denſelben aufhoben , und wir fanden

unter ſelbigem eine Schaale ſtehen , die eben ders
gleichen ausgelaufene Feuchtigkeit enthielt . " Der

( Annal . 4r Jahrg . 48 St . ) Kkk Unters
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Unterleib war um ſo mehr aufgetrieben , als der

Verſtorbene ohnehin einen ſetten Körper im Les

ben gehabt hatte , und hart .

vb) Am linken Arme bemerkten wir folgendes :

Mitten in der flachen Hand eine große Blaſe ,

die voll Feuchtigkeit war , ohne Verleßung der

Epidermis . Dieſe Blaſe war ſo, wie die übrige

inwendige Hand und die innere Oberfläche aller

Finger , <wärzlih . An der äußern und . innern

Seite des Vorderarms ſah man große und kleine

Blaſen 3 zum Theil offen , zum Theil no <h zu .

Am Oberarme , an der innern und äuſſern Seite ,

fanden ſich noch 3 große Brandſtellen , von denen

die Epidermis ganz weg war ,/ und die wie ges

ſchunden audsſahen . Dieſe Stellen , und der

ganze Arm waren rothbraun und blau . Alles

zeigte unverkennbar den kalten Brand an , und

wir fanden , daß dieſer bis auf die Sculter und

in die Achſelgrube geſtiegen war .

e ) Die Section unterlieſſen wir aus denſelben ,
hier noch wichtiger gewordenen Gründen , als

aus welchen wir ſie bey dem Körper der Mer »

tens unterlaſſen hatten . (IV-. 1. . )

NV

Um nin unſer Urtheil über den ganzen Vorfall ,

fo weit nemlich derſelbe für uns gehöret , gewiſſenhaft

und pflichtmäßig abzugeben 3 ſo haben wir , unſerer Meys

nung nach , dazu folgende Puncte , jeden für ſich , beſons

ders auseinander zu ſeen :
23) Die
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) ' Die Todesart der beyden Verſtorbenen ;
). Ob die Krankheit von der Art geweſen , daß die

UnglüFlihen noc < vom Tode hätten durch anges
wandte Hülfe gerettet werden können , oder nicht ?

3) Ob das Kind , womit die ofterwähnte Mertens

ſchwanger geweſen , bey ' ?m Abſterben der Mutter

noch gelebt habe und vom Tode hätte gerettet wers
den können ? .

4) Ob des Invaliden: Corporals Stellfeld ' geſchlachs
tete Kuh (I . . ) dieſelbe Krankheit gehabt habe , an

welcher mehrere Kühe in dem Dorfe krank geweſen ?
oder ob ſie bis auf den ſporadiſch und local erlittes

nen Stoß , völlig geſund geweſen ſey ? und

5) ob , wenn ſie dieſelbe Krankheit mehrerer dortiger
Kühe gehabt , das Uebel , woran . die Mertens und

Wichmann geſtorben , der Berührung bey' ?m
Schlachten und dem Genuſſe des Fleiſches dieſer
Kuh zugeſchrieben werden mäſſe ?

VI .

Anlangend den erſten Punct : „, die Todegare der

beyden Verſtorbenen zu beſtimmen “ ; ſo können wir

dabey kurz ſeyn , da aus dem ganzen Verlaufe der Kranks

heiten (ZI. 3 = - 9 . II . 2 = - . ) und den , bey den Bes

ſichtigungen bemerkten Umſiänden ( IV. . . b . c. 2. a. . )

hervorleuchtet , daß beyde , Ilſe Margarethe Mertens

ſowohl , als Chriſtoph Wichmann , an einer ſehr . acuten ,

vom Fieber begleiteten , brandartigen Entzündung und

darauf erfolgtem wirklichen feuchten Brande geſtorben

ſeyn 3 wobey auf die dur < Reſorbtion dem Blute mits

Kkk 2 getheils
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getheilte ſharfe Fäulniß allerdings auch Rückſicht zu

nehmen iſt . Sehr wahrſcheinlich wird es uns , daß dies

ſer Brand einer von der Art ſey , die durch ihre giftige

Säulniß unmittelbar "auf das NervenſyFem wirken .

( Richters Anfangsgründe der Wundarzneyk . Band x.

S . 77 . 83. )

NE

Die entſtehende Frage : “ ob die Krankheit von der

Art geweſen , daß die UnglüFlihen noch durch irgend

ein Mittel hätten vom Tode gerettet werden können ? “

meinen wir zuverſichtlich mit Ja beantworten zu dürfen ,

wenn früh genug dazu geſchritten wäre . Dieſe Mittel

würden vorzüglich Einſchnitte und die Application brands

widriger Dinge 2c- geweſen ſeyn , wie man dergleichen

ſonſt bey ' m Brande und dem Karfunkel anzuwenden

pflegt . Dabey würde die innere Behandlung ſich nach

Beſchaffenheit des Fiebers , der Conſtitutionen 2 . haben

richten möſſen . Wir finden bis auf das lithargyrium

( UL. . ) und das Bleyweis mit der Kreide , ( I . . )

nichts bey der geſchehenen Behandlung einzuwenden ,

als daß die Methode in dieſem Falle viel zu ſchwach und

unkräftig war : wir haben die Formeln zu den Umſchläs

gen geſehen , ( IL 5. IL . ) und fanden ſie übrigens

recht gut . Mit Theriak und Markgrafenpulver ( I . 7.

II . . ) würde freylich kein Arzt hier ſich begnügt haben .

Jazwiſchen wollen wir damit dem Chirurgus keine

Schuld aufbürden . Er wurde erſt ſpät gerufen ( Jl . 3. 5.

UI . 2. . ) 3- man gebrauchte erf Hausmittel ( 1445 . 05

er hatte die Kuhle auf der erſten Blatter der Mertens ,

UU. . )
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(II . . ) dieihn allenfalls hätte aufmerkſam machenkönnen,

nicht geſehen 3; wurde von der einen Kranken verabſchiedet

( . . ) , undder andere (II1 . . ) ſchonte ſich nicht 3 er konnie

wohl nicht leicht auf die wahre urſprüngliche Veranlaſ :

ſung des Uebels , ' die wir unten zu erörtern ſuchen werden ,

rathen und würde bey beyden Kranken , die damals noch

„Zerren über ihren “ Körper waren und deren Krankheit

damal3 noch kein gerichtlicher Gegenſtand ſeyn konnte ,

mit einer wirkſamern , durchgreifendern , ſchmerzhafteren

Curmethode ] wahrſcheinlich ſehr übel angekommen ſeyn ,

wie man oft bey gemeinen Leuten ſo anzukommen pfle3k -

VvIIL

Bey der dritten Frage : „ ob das Kind , womit die

„ Mertens ſchwanger geweſen , noch beym Abſterben der

„ Mutter gelebt habe , und vom Tode hätte gerettet wers

„ den können ?, ; können wir i weiter nichts behaupten ,

als daß wir , wer von uns zu der Zeit zugegen geweſen

wäre , den Kaiſerſchnitt , der lex regia gemäß , gewiß ges

macht haben würden . Wir finden weiter über das Les -

ben oder den Tod des Kindes Nichts determinirt , als daß

man vermuthet habe , ſelbiges ſey bey der lekßten Froſtans

wandlung der Mutter ( JU. . ) geſtorben , und daß man

nach deren Tode keine Bewegung deſſelbeumehr verſpürt

habe . (11. . ) Der erſtere Grundiſt zu unbeſtimmt , und

röhrt eben ſo oft von zufälligen und anderweitigen körper ?

lichen Urſachen her , die auch hier , b2y dieſem Uebel , äuſs

ſerſt wahrſcheinlich ſind , als wenig er überhaupt ein entſchei ?

deudes Zeichen , vom Tode des Kindes iſt . ( Weiſſenborns

Anl . zur Geburt8h , S . 180 . ) Ehen ſo wenig hat dec

Re 3 zweys
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zweyte Srund für uns das mindeſte Ueberzeugende , da
einmal überhaupt die Bewegung oder die Nichtbewegung
des Kindes kein allgemeines Zeichen abgiebt , ( Weiſſen -
born a. a. O. S , 177 . ) und zweytens die Bemerkung,
„ daß das Kind nach dem Tode der Mutter ſich nicht
„ mehr bewegt habe, “ bisher theils noch nicht zuverläßig
genug bewieſen , theils auch von keiner Hebamme 2c.

angeſtellt worden ,

IX .

Die vierte , der Beurtheilung der Krankheitsurſache
wegen von uns zu erörternde , Frageiſt : „ ob des Ins

„validencorporals Stellfeld Kuh blos ſporadiſch und local

„ von dem erhaltenen Stoße gelitten , oder dieſelbe Krank :

?, heit gehabt , habe , welcher mehrere Kühe an dem Orte

„„biSher ausgeſeßt geweſen ?, , Da der ſogenannte Milzs
brand dort ſich an mehrerem Viehe gezeigt (I. . ) z die

Cur des Hirten , der bloß auf den Stoß geſehen , nicht

anſchlagen wollen (1. . )3 die geſtoßene Stelle roth und

braun geweſen (I . 3. . ) ; der verſtorbene Wichmann die

Milz ſchadhaft gefunden , ſogar , daß er gemeint , ſie würde

angegangen ſeyn , ( 1. 3, . ) und , nac ſeiner Verſiche

rung , der Stoß in der Gegend der Milz angebracht wor »

den , ( I . 3, . ) ; auch derſelbe von dem Eingeweide keine

Würſte machen wollen (I. 3. . ) ; ſo ergiebt ſich aus al

len dieſen Umſtänden , wenn man ſie nach geſunden

Grundſäten abwiegt , „ daß allerdings die Kuh des be

„ ſagten Stellfeld am Milzbrande krank geweſen . ſey ,, ,
Der Stoß war entweder ganz ohne Zuſammenhang mit

der ſchon entſtandenen Krankheit 3 oder er gab in ſo umas
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dazu die GSelegenheit8urſache, daß er den , bereits im

Körper gegenwärtigen , aber noch nicht ausgebrochnen ,

Krankheitsſtoff ſtärker in Bewegung gebracht , oder durch

feine Gewalt die Milz geſchwächt und empfänglicher für

den erſt hernac < hinzutretenden Stoff des Uebels gemacht,
hat . Es iſt bekannt , daß bey äuſſern Verletzungen

die jedesmalige epidemiſche Conſtitution ſich gern eins

miſcht , und ſelbſt eine leichte Verlezung durc <ß dieſe Coms

plication häufig von ihrer gutartigen Natur abweicht.

und aus einem unbedeutenden Zufalle eine Sache . von

großer Erheblichkeit wird . “ ( Vergl . Stoll Heilungs8meth.

Th . ] . B . Il . ' S. 2. . ) Eine Beobachtung , die Stoll

( a . a . D: Th . I . B . IT. S . 224 ff. ) anführt , gehört

hieher , und beſtätigt das oben Geſagte , daß ein ſchon im -

Körper vorhandener Krankheitsſtoff oft durch äuſſere Ge :

waltthätigkeit in ſeiner Richtung determinirt - und über ?

haupt mehr in Bewegung geſeßt wird .

X.

Wir eilen zur lezten und wichtigſten Frage : „,0b

„ das Uebel , woran die Mertens und Wichmann geſtor ?

„ ben , der Berührung beym Schlachten und dem Genuſſe

„ des Fleiſches dieſer Kuh , die den Milzbrand gehabt

„ ( IX . ) , zugeſchrieben werden dürfe und müſſe ?, ,

Chriſtoph Wichmann machte die Kuh weiß und Hag !

kenrein (I. 3. A- Ul . . ) , behielt von bem Fleiſche aber

nichts ( Il . . )3 rißte die Milz auf . 3. . ) ; ſchlachtete

und 393 Tags darauf noch eine andere Kuh ab , die den

Milzbrand hatte ( Ul . . ) : = > die Mertens aß von dem

Fleiſche der kranken Kuh ( I . 2. 1. 3. . )3 beſaß das ,

Kk 4
; durch
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durch den Stoß verurſachte , Loch in den Rippen , und
es iſt unentſchieden , ob ſie die Hand daran gebracht TE
3. F, ) : - - Beyde bekommen eine und . dieſelbe Krank ,
Heit ( II . 3 - 9, IM . 2 - - . ) 3; ſechs bis ſieben Tage
Hernach , beynahe zu gleicher Zeit (II. 3. I11 , . )3 bey Beys
den fängt ſich die Krankheit auf einerley Weiſe an ( ] .
3. IIL . ) , nimmt unter denſelben Symptomen denſels
ben Verlauf ( Il , 4 - - - 7. II . 3 - - . ) und Beide ſters
ben , am fünften und ſechſten Tage der Krankheit , in
einer und derſelben Nacht , nur zwey Stunden hinter eins
ander ( II . 9. III . 6) - +

Alles vereinigt ſich hier , um die Aufmerkſamkeit zu
ſpannen und einen . ſehr hohen Grad logiſcher , Wahrſchein;
lichkeit um ſich her zu verbreiten , daß die Urſache des
Nebels in dem geſchlachteten Viehe zu ſuchen ſey .

xz) Wenn wir vollends bedenken , daß äuſſerlich an den
Körper gebrachte heftige Schärfen Brandſcorf ers
regen ( Swieten comm , in aphor, Boerh. 68. 388 . )
daß ſcharfe Salle manc < mal ſogar Metalle aufrißt
Centin Beobachtungen einiger Krankheiten , S . 27 . ) ;
daß ein Tropfen Honigthau , auf die Zunge gelegt ,
Bläschen aufſchießen macht ( Leatin a. a . 9 . S . . ) ;
daß allein der Geſtank eines gangränöſen Theils ,
eines faulen Geſchwüres , nach Umſtänden faule
Fieber erzeugen könne ( Vogels Handb . 1. S , 375 )z
und daß , mehrerer Analogieen uud ſpecifiker Krank ,
Heitsmaterien zu geſchweigen , der feuchte Brand
auch ganz geſunde Perſonen durch Berührung an ,
ftege ( Pouteau veuvres poſthumes , Tome III .

in
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in Richters chir . Bibl . B . VI ] . S . 385 ) ; ſo
können wir nicht anders , als unſer Urtheil dahin
geben ,

;

„ daß Chriſtoph Wichmann ſich allerdings ſein
„ Uebel dur < das Weißmachen der kranken Kyh
„ and wahrſcheinlich dabey geſchehene Berührung
„ der angegriffenen Theile (1: 33 C. er rikte die

„ Milz auf ) zugezogen hab2 : , ,

wie es ſich denn auch hieraus erklären läßt , daß er
den Zufall gerade an dem linken Arme gehabt hat ;
da er mit ſelbigem hat die Theile zurückhalten müſs
ſen , indem er mit der rechten Hand ' löſete , = -

2) Und da bis jekt nicht klar iſt , daß Ilſe Margare «
the Mertens bey' m Weißmachen 2c. derſelben Kuh
geholTen , oder die Hand an die angegriſſenen Theile
gebracht , hat (1. 3. . ) 3: wohl aber ſich ergiebt , daß
ſelbige von dem Fleiſche derſelben gegeſijen ( 1. 3. F.
IT. . ): ſo wird es nöthig , hierüber noc < ein Paar
Worte zu ſagen .

Daß ungeſunde Nahrungsmittel , und vorzüglich
Bleiſch von krankem Viehe , deſſen Säfte mit ange
griffen find , die Maſſe der. Säfte inquiniren und
böſe Krankheiten verurſachen können, bedarf keines
Beweiſes ( vergl . Unzers med . Handb . ed . 1770 .
S . 274 . ) . Naur vou aus ungeſunder Nahrung eu : -
ſtehendem Brande müſſen wir hier noch auf das
BDeyſpiel uns beziehen , welches das Mutterkorn
davon in Frankreich einſt gegeben hat ( Swieten

Klts comm .
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comm . In Boerh : aphor . 6. 425 » Platneri inſtit .

chir . S5. 179 - Lentin Beobachtungen einiger Krank »

heiten , S . 13. ) , da Brand gerade die hier gegen !

wärrig in Betrachr kommende Krankheit iſt .

Wenn der Name : Milzbrand , der Krankheit des
Viehes in ihrem Weſen angemeſſen iſt , ( wie Con ?

cipienten doh , da ihm andere Belehrungsmittel
hierüber gerade fehlten , ein namhafter Schüler

Kerſtings auf Rathserholung verſichert hat : ) ſo

müſſen natürlich Blut und Säfte deſſelben dabey

alterirt und verdorben werden , (I. 1. das Vieh , hat

Tieber dabey ) ; zumal in einem ſo ſchwammigten
Theile , als die Milz , der bey ' m Brande ſo leicht

deswegen in Fäulniß zetfließt , ( Swieten comm .

6. 432 . edit . 1754 . S « 764 . ) und ſo viel wir bisher

wiſſen , ſeiner Function nach mit dem Blute in ſo

genauer Verbindung ſteht . Durchaus muß alſo

von dem Genuſſe eines Fleiſches , das mit reſorbir !

ter brandfauler Jauche in den Säften genährt wort

den , Ungeſundheit und Krankheit entſtehen : auch

finden wir dieſe Behauptung bey einem dergleichen

Uebel unter den Schweinen durch das zu Zürch ver :

botene Schlachten und Eſſen davon vollkommen

beſtätigt . ( Krünitz ökon. , Encykl . Th . VI . S .

417 . . )

Wir glauben daher keinesweges zu irren , wenn

wir erklären ,

„ daß die beſagte Mertens ihr Uebel durch das

„Fenoſſene Fleiſch » von der kranken Kuh erwor »

„ ben
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„ ben habe ; und , wie auch hier gerade das Uebel

„ an dem linken Arm gekommen , ſich eben ſo un -

„ ' Sezwungen aus der Verbindung des ductus

„ Dhoracicus mit der vena ſubclavia ſiniſtra ers

„klären laſſe , als wenig der Einwurf bedeute ,

„ daß Mehrere im Dorfe . davon gegeſſen , denen

„ Mißts darnach geſchadet , ( Il . . ) indem dies

von der etwanigen verſchiedenen Modification

„ ber Schärfe in verſchiedenen Körpern , der mehs

reren Kraft der „ſtärkeren Natur , dem Man

„Zel an Anlage , und andern Umſtänden abhängt ,

„ und endlich nicht immer ſo, wie in gegenwärti »

„ gen , Fällen , die Folgen der Urſache auf dem

„ Fuße nacheilen. , ,

Solches und obiges alles u. ſ. w.

v
Poſtſcriptum .

Auch müſſen wir noch , zu mehrerer Unterſtükung

unſers ſub X. 1. gegebenen Urtheils , den dort ſchon ans

gezeigten Gründen hinzufügen , daß bey der Waſſers

ſucht zuweilen derjenige , welcher nach dem Tode das Waſs

ſer aus dem Bauche abzapft , an denjenigen Stellen ſeiner

Hände oder Finger , auf welche auch nur der kleinſte

Tropfen davon gefallen iſt , bößartige Blattern bekömmt

Centin Beobacht . der epid . Krankh . am Oberharze , . '

122 . );" daß ein Mann , der einem räudigen Pferde zur

Ader ließ , und dem das Blut in dem Augenblicke der

Operation auf die Bruſt ſprükte , davon die Räude be -

kam ( Pyls neues Magaz . f, d- gerichtl . Arzneik . B . x. St .

4.
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4. S . 592 . ) . und daß diejenigen , die hey dem Karfunkel

der Thiere , denſelben den Arm in das inteltinum rectum

bringen , um ſie vor Anwendung der Klyſtiere zu reinigen ,

Gefahr laufen ( Pyl a. a . O. S . 617 . )

Zu X. 2, gehört noch die Bemerkung , daß Hunde ,

die ſich auf das , am Karfunkel crepirte Vieh warfen und

davon . fraßen , von derſelben Krankheit mitgenommen

wurden . ( Pyl a. a . O. S . 612 . )

GSifhorn , am 14ten Auguſt 1789 .

WA, Die SEC € mmm ;

W

Fortſeßung der Beſchreibung der Städt

Buxtehude .
vom Rector Rotermund ,

Vifertes Rapitel .

Bon der Religion der Einwohner , ihrer - ver -

ſchiedenen Beränderungen und Schifſalen .
JIngleihen von milden Stiftungen .

Von der Religion der Einwohner vor der

Rirchenverbeſſerung Lutheri .

GS. 1.

(E* iſt eine bekannte Wahrheit , daß ſchon zu Carl des

Großen Zeiten , das Chriſtenthum in den Hers
zogihümern Zremen und Verden eingeführet worden

iſt , und vielleicht irre ich nicht , wenn ich behaupte , daß

bey ſeinem im Jahr 814 . den 28ſten Jan . durch ein

Fieber und hinzugekommene Pleureſie erfolgten Tode zu

Aachen
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Aachen *) kein freyer und öffentlicher heidniſcher Gottess

dienſt in dieſem Lande mehr übrig geweſen , ſondern als

lenthalben ſchon das Evangelium Jeſu geprediget und

Gott nach demſelben verehret worden ſey , ob ſich gleich

nicht täugnen läßt , daß unſere Vorfahren , viele heidniſche

Irrthümer , Vorurtheile und Gewohnheiten mit in das

Chriſtenthum hineinngahmen und daſſelbe verunedelten .

Aller Vermuthung nach ſind daher die erſten An -

bauer des Burgfle * ens Buxtehude auch Chriſten

geweſen . Ob ſie aber in ihrem Chriſienthume aufges

kelärter , als andere Chriſten waren , oder ob ſie dieſelben .

heidniſchen Irrthümer , Vorurtheile und Gewohnheiten

beybehielten , wodurch andere das Chriſtenthum veruns

edelten , läßt ſic aus Mangel der Nachrichten +nicht bes

ſtimmen . Jadeſſen glaube ich nicht , daß ſie ſich von der

damals gewöhnlichen Art zu denken5 - werden entfernet

haben , die Irrthümer , die allgemäin gewöhnlich , werden

ſo bald nicht ausgerottet - und Gewohnheiten nebſt Vors

urtheilen , die man einmal fär Wahrheit angenommen

hat , werden ſo leicht nicht beſieget .

Zwar ließ ſichs der Erzbiſchof Unwann, "der von

1013 bis 1029. regierte , eifrig angelegen ſeyn , die beſten

Veranſtaltungen zur Verminderung derſelben zu machen :.

aber ſie ganz zu vertilgen , war ihm gewiß nicht möglich ,

zumal wenn man bedenket , wie leicht es damals war ,

ein Chriſt zu werden ; und aus den Worten , die Adam

der

*) Hiſtoriographia Alberti Stadenſ . abbatis . Wit

tenb . ' 1608 - PASZ- 78 -
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der Bremer * ) zu Unwanns Lobe ſagt , ſcheint es
faſt , als ob das Heidniſche ſich in den Marſchgegenden,
än welche Buxtehude gränzet , am längſten erhalten
habe . Wie leicht könnte es daher auch geweſen ſeyn ,
daß die hieſigen Einwohner , den Göttern ihrer Väter
noch in der Stille gedienet hätten ?

Vielleicht erhielt die <riſtliche Religion , - erſt im

eilften Jahrhundert in unſerer Gegend . mehr Reinigkeit,
als der Erzbiſchof Sriedrich . 1. im Jahr 1106 . eine Ans

zahl Holländer zur Bevölkerung ſeines Erzſtiftes aufs
nahm , und nebſt ſeinen Nachfolgern , mit ſtattlichen
Freyheiten und Vorrechten , beſonders auch mit dem

Rechte begabte , wo es ihnen beliebte , Kirchen zu
bauen **) , daß ſich in Buxtehude , einige von dieſen

Holländern müſſen angebauet haben , das beweiſet
der vor der Stadt befindliche Holländerbruch mehr
als zu deutlich .

Damals muß Buxtehude ſeine “ dem Apoſtel Pes
trus geweyhete Kirche und die auf den Berg vor der

Stadt erbauete Kapelle ſhon gehabt , oder zu der Zeit

bekom »

*) . . Adami Hiſtoria ecclefiaft . Lib . II . pag. 25 .
CAP. 33 . ed . J. A. Fabric " 7108 ( archiepiſcopus
Unwannus ) omnes ' ritus paganicos , quorum
adhuc ſüperſtitio viguit , in hac regiong , prae :
cepit funditus amoveri , ita , ut ex /ums , quod
noſtri Patludicolae ( Marſchgegenden ) ſtulta - fre -
quentabant reverentia , faceret eccleſlias duo -
decim renovari .

* * ) Das Privilegium ſtehet im Lindenbrog pag . 148 .
ed . J , A, Fabricii ,
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bekommen haben ; denn da 1197 . das Kloſter ' vor Bux

tehude erbauet ward , wurde derſelben in den Fundas

tionsbriefe ſchon gedacht * )

CG. 2.

Ob nun gleich die <riſtliche Religion den Buxtehus

dern aller Vermuthung nach , nicht in ihrer erſten Laus

terkeit war bekannt gemacht worden , ſo muß ſie doch ;

wenn man das bald darauf erfolgte Leben der Geiſilis

<hen in hieſiger Gegend betrachtet , nach und nach auch

alle ihre noc< übrigen Schönheiten verloren haben .

Denn als der Erzbiſchof Siſelbert 1285 . die alts

Petrikir <e zu Buxtehude vergrößerte und verſchönerte ,

da ſahe es unter den geringern Geiſtlichen , Mön < en

und Nonnen ſchon ſehr ſchleht aus . Sie bekümmers

ten ſich wenig um ihr Amt und um ihre Gemeine , mitt

hin auch wenig um die Beförderung der Wahrheit und

Tugend . Sie waren faule Bäuche und ſtifteten durch

ihr Leben und ihren Wandel , ſonderlich durch ihr Spies

len , Saufen und Huren ungemein viel Aergerniß an *) .

Mit den Biſchöfen gieng es nicht beſſer . Sie wurden

herrſchſüchtig und gebieteriſch , -
und die beſondern Auss

drücke , Drohungen ' und Flüche , mit denen ſie ihre

Schenkungs - und Beſtätigungsbriefe zu umzäunen

' pflegten ,

6) Vogts monumenta inedita , Pag . 249 « Jus P4 -

tronatus ſimul cum advocatia eccleſiae in Bux-
tehude , nihil in his ſibi retinentes , libere obtu -

Jerunt , - - ab eccleſia Sancti Petri , usque ad

antigquam ſtructuram Sanctae Mariae , in monte .

&%*) Albert Cranz Metropol . S , 95 . und 103 ,
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pflegten , zeugen „von ihrem Stolze , von ihrem Hochs
muthe und von ihrer Herrſchſucht nvr gar zu deutlich .
Schon 1202 , ſchrieb der Erzbiſchof Zartwig *) , ein
Anathema wider diejenigen aus , die ſich ſeinem Diplom
widerſeßen würden .

Andere gaben Interdicte , vermittelſt welchen ſie ,
wenn ihre Verordnungen nicht reſpectiret , oder ihre
Perſon beleidiget , oder ein Eingriff in ihre und ihrer
Kirchenrechte und Gäter geſchehen war , ganze Provins
zen , auch einzelne Städte oder Gemeinen , belegten , das
iſt , die Kirchen verſchloſſen , und alle Arten des Gottes »
dienſtes dergeſtalt ſuſpendirten , daß kein Geiſtlicher
Meſſe leſen , predigen , Sacramente reichen , jemand
trauen , oder mit gewöhnlichen " Gebr &äußen zur Erde
beſtatten laſſen durfte , und damit hielten ſie ſo. lange an ,
bis die im Interdict Befangenen ſich demüthigten , und
durch Abbitten , Schenkungen oder Stiftungen , wieder
Gnade erlangten , oder die Biſchöfe , durch überlegene
Gegengewalt auf gelindere Gedanken gebracht wurden .
Auch der Vater von unſerer Stadt , der ſo verdiente
und ſchäßbare Erzbiſchof Giſelbert , war nicht von

ſolHen Geſinnungen frey **) .
6. 3.

3x) Im Fundationsbrief der Buxrehöveder Kirche, das

Diploma davon ſiehet in Vogts monument . ined.
Tom .1. S . 24 und 25-, Der Schluß davon heißt :
Si quis igitur contra hoc noſtrae auctoritatis
privilegium venire et' quoquo modo, Vpl in
parte , vel in toto , EM m Heri M8excOmmunication &, Cum j10 a Prot 1L0T2, perea .

zx ) In dem 11. Tom . von Vogts monum . inedit .

pag . 399 - ſtehet ein Beyſpiel von Giſelbert , ( r <
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8,1173
Wenn es nun auſſer Zweifel iſt , daß die Niedrigen

ſich nach " den - Vornehmen zu richten pflegen , ſo mußte
natürlich auch ein ſolches Betragen der vornehmen und

geringen Geiſtlichen , auf . die Layen wirken . Wirklich
ſcheinet es auch , daß die Buxtehuder von Giſelberts
Zeiten an , geglaubt , ſie könnten der <riſtlichen Religion
keinen beſſern und thätigern Dienſt erweiſen , oder kein

beſſeres Werk - thun , als wenn ſie Kirchen errichteten ,
fromme Stifcungen machten , und ihre Kirchen mit ſo

viel Geiſtlichen und Kirchendienern beſekten , als nur

möglich . Denn , obgleich unſere Stadt damals nicht

größer war , als jekt , ſo hatte ſie doch auſſer der ſchon

angeführten Petirikirhe , drey andere gottesdienſtliche

Häuſer , nemlich die Kapellen St , H7ariä , Spiritus
Saneti und St . Annä .

Zu dieſen Kir <engebäuden kam auch bald eine

Stiftung über die andere , zumal da auch hier der Hang
zu recht ſinnlich abergläubiſchen Gebr &äuchen , dadurch

unaufhaltbar wirkſam wurde , daß der Antichriſt baid

kommen , und dann ſogleich das jüngſte Gericht einbres

<hen werde . Wer Güter hatte , ſchenkie ſie deswegen .
den Kirchen 3; was konnten ihm irrdiſche Güter nußen ,
wenn der Welt Ende ſo nahe war ? Die Buxtehuder
Chronif hat mehrere von ſolchen Schenkungen ſorgfäls
tig aufbewahret , und die vielen WVicarien , die an dens

jelben

1292 . Unter Strafe des Interdicts , alle Beeins
trächtigung der Güter vom Kloſter Heiligenrothe
verboth .

( Annal , 41 Jahrg . 48 St, ) vil
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ſelben geſtanden , ſind bereits im Alten und Leuen

der Herzogthümer Bremen und Verden bekannt

gemacht worden *) .

So verlor demnach auch hier die <riſtliche Relis

gion nach und nach ihre ganze liebenswürdige Schön /

heit . Der Gottesdienſt artete in die Verehrung der

Heiligen , ihrer Reliquien und in Vervielfältigung der

Meſſen aus . Man glaubte die Wirkung richtete ſich

nach der Menge und Anzahl . Daraus entſtand die

Vervielfältigung der Gebete und die Meynung , Gott

zu verſöhnen , je öfter man ihm das Vater Unſer und

den Pſalter anhören laſſe . Nach und nach wußte man

von keinem andern Wege zur Glücſeeligkeit , als von dem

Wege der Gutthätigkeit gegen die Kirchen und Geiſtlis

< en , und von dem Weg? des Ablaſſes , welcher die wahre

Sinnesänderung und die ungeheuchelte Gottſeligkeit uns

terdrüte , ein ruchloſes Leben einführte , und das Chris

ſtentham beynahe in ein verfeinertes Heydenthum vers

wandelte . Denn geſekt , es hatte auch Jemand Unrecht

gethan , nun ſo durfte er nur in die Ufarien Kapelle

wallfahrten , und er erhielt ſogleich einen vierzigtägigen

Ablaß **) .

SS. 4

*) Im roten Bande , S . 203 - 206 .

**) Das lateiniſche Privilegium , welches die Juras

ten der Marien - Kapelle , von dem Verdiſchen Bis

ſchof Johann , am Katharinen/Tag 1442 . auf die

Vorſteuung des Probſtes Johann zum Altenklo - /

ſter erhielten , vermöge “ welches ſie ein gewiſſes
blejernes Signum machen laſſen durften , iſt in

den
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Indeſſen muß es doch auch hier , von Zeit zu Zeit
einige verſtändige und Gott fürc <htende Männer , welche

dieſen Verfall der Religion erkannt , beſeufzet und eine
(

Verbeſſerung des Chriſtenthums , theils verſucht , theils ge !

wünſcht , gegeben haben . Ich ſchließe dieſes daraus , weil

ſelbſt einige Vicarien zu Buxtehude , den Vorfall der

Geiſtlichen , in Betracht ihrer Unkeuſchheit mit betrübten

Augen anſahen , und nicht nur ſelbſt angelobten , keine

berüchtigten und verdächtigen Frauensper ' onen in ihren
Häuſern zu dulden , ſondern auch einen Receß machten ,
der ihre Nachfolger zu gleicher Geſinnung verbinden

ſollte ; * ) theils aus einer merkwürdigen Urkunde , weiche

am Sontaz Oculi 1459 . gegeben worden , und obenfalls

die Abſchaffung verdächtiger Weiber aus den Häutetn der

Geiſtlichen betrift 3 in derſelben wird auch zunleich dos

um unſere Stadt ſo verdienten Gerhards Zaleva ;
gen , der Magiſier Theologiä und Vicarius an der PD :
trikirche war , gedacht **) , . Die Urkunde befindet ſich im .

2ten

dem authentiſchen Copiario des Altenkloſters und in
den Beylagen zum zten Abſchnitt der Religionsges
ſchichte der Herzogthümer Bremen und Verden ,
Stade 1778 . , Seite 18 - 20 , zu finden .

ld *) Herzogthäütner Bremen und Verden , Ul. Samm »
lung S , 47 .

* * ) Nachrichten von ihm ſtehen im 6ten Bande des
Alten und Neuen dec Herzogthämer B1zmen und

. Verden , S . 227 . und folg . Zu der Nachricht , daß
weder ſeine Geburt noch Tod bekannt , kann ich

| Hinzufügen , daßich in einem alten Bych mit Mön < ss
2112 ſchrift
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„ ten Bande des Alten und Neuen , Seite 47 ' - 50 - wor »

aus man zugleich lernet , daß dieſer kleine Ort damals

vierzehn Vicarien und beſtellte Prieſter gehabt .

S. 5:

Ob Buzxtebude auch mit an der Bürsfeldiſchen

Union , die 1510 . zu Stande kam , Antheil genommen ,

getraue ic ) mir weder zu bejahen , noch zu verneinen .

So viel aber iſt gewiß , daß das Altekloſter vor unſerer

Stadt in dieſelbe mit getreten *) . " Die Nachrichten

von dem Religionszufiand unſerer Stadt ſind zu unvoll :

ſtändig , als daß man ihnen ſicher folgen könnte . Ver !

muthlich ſind auch die damaligen Einwohner der Meis

nung geweſen , ſo wie es jekt noch in manchen Orten po »

litiſc <e Kannengießer giebt , es lohne ſich der Mühe nicht ,

dergleichen “ Nachrichten für die Nachkommen aufzubes

wahren , denn ſonſt würden ſich gewiß no < Männer an ?

führen laſſen , welche eine Slauben8 ? Verbeſſerung ſehn :

lim gewünſchet .

RBurzgefaßte Reformations ! Geſchichte .
GESEEE

Obgleich die dur < Luthern wieder hergeſtellte evans

geliſche Lehre , hier erſt 1542 . öfentlich eingeführet wors

den iſt , ſo finden ſich doch ſchon zwanzig Jahre zuvor

Spus

ſchrift auf Pergament geſchrieben , das im Kämmes

xey/Archiv befindlich , das Jahr 1485 . als ſein Sterbes

jahr angezeigt gefunden , mit dem Zuſalze , daß die

Verwaltung ſeines Teſtaments , Gerd vp der 50 )

ven befohlen .
%x) Altes und Neues , 9r Theil S . 92 ,
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Spuren , die es niht unwahrſcheinlich machen , daß die

hieſigen Einwohner ' früher auf die neue Denkungsart ,

welche Luthern mit ſeinem antiphilsſophiſchen STifer für

Exegeſe und Bibelſtudium zum Schöpfer ſeines Zeitals
ters machte , ſind aufmerkſam gemachet worden . Die

Veranlaſſung dazu gab der bekannteerſte bremiſche Evan »

geliſt , Heinrich von Zütpben , ein rechter Schüler und

Hausgenoſſe des ſeeligen Luthers , der nicht nur vor ,

ſondern auch bepm Anfange der Reformation ſein Zus

hörer ' war *) . Er gieng darauf in ſein Vaterland zus

rü , wurde Prior zu Antwerpen , aber bald mit ets

lichen andern aufgeklärten Männern ins Gefängnis ges

ſekt , aus dem er jedoch durch Hülfe einiger Frauenzim «

mer entkam **) , Sobald er frey ward , faßte er den

Entſchluß , wieder nach Wittenberg , den damaligen Zus

fluchtsort aller Verfolgten , zu reiſen , und den Unters

' richt ſeines ehemaligen Lehrers von neuem zu genieſſett .

Als er aber durch Zremen reißte, wurde ihm von

Speckhahn und Eſich , zween Patriciern , zugeredet , bey

ihnen zu bleiben und die Stelle eines evangeliſchen Lehs

rers bey der Ansgariikirhe anzunehmen . Heinrich

willigte in ihr Verlangen , und hielt den Sontag vor

Martini 1522 . ſeine erſte evangeliſche Predigt XNSX

Die

x) Er war 1488 . zu Zütphen im Herzogth . Geldern

gebohren . Siehe Hallmans Süderdithmariſche
Chronik , Hamb . 1735 . D . 42 .

*) Ebendaſ . S . 43 +

%*+*" Kayſerliches Edict den Religionsfrieden bekrefs

fend Seite 93. und Gerdes hiltoria reformat . P. 11.

PAS 73
USS
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Dieſes Amt verwaltete er " zwey volle Jahre mit vielem

Seegen und Ruhm , bis er den 24ſten Nov . 1524 . ſeis

nem Beruf zu folgen , nach M7eldorf reißte und den rxten

Dec . in der Gegend bey Heyde aufs grauſamſte und

ohne Verhör verbrannt wurde *) .
Weil nun Heinrich während ſeines Aufenthaltes

in Sremen ſehr viel zur Ausbreitung der evangeliſchen
Lehre beygetragen , auch die Veranlaſſung war , daß die

Kirchſpiele mit evangeliſchen Lehrern beſeßet wurden ,

mit denen er , wie aus dem Briefe zu ſehen , welchen

Luther 1525 . an die Chriſten zu Bremen geſchries

ben * * ) ſehr viel Gutes ſtiftete , ſo ſekte ſich nicht als

lein die katholiſche Geiſtlichkeit ſeiner Reformation mit

alle! Macht entgegen , ſondern auch der Erzbiſchof Chri -

ſtoph , von deſſen Geſitnungen und Bemühungen dem

aufgegangenen Lichte des Evangelii die meiſte Gefahr

bevorzuſtehen ſchien . Nach ſeinem übrigen Betragen zu

urtheilen , war es gewiß nicht ſo ſehr Ueberzeugung von der

Wahrheit ſeiner Religion , als vielmehr die Furcht , daß

ſein Anſehen und ſeine Einkünfte dabey zu viel leiden mschs

ten « Erthat daher alles , was er nur thun konnte, “dieſe

guten Bewegungen in ihrem erſten Urſprung zu unter :

drücen . !

. 425

Um nun dieſen Zwe zu erreichen , ſchrieb er 1522 . ein

Provincialconcilium nach Buxtehude aus , und cis

tir

* ) Süderdithmar . Chron . S . 52 .
* * ) Er ſtehet in' der Walchiſhen Ausgabe der

Schriften Lutheri im 2xten Bande Seite 94 .
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tirte Heinrich von Zütphen vor daſſelbe *) , - Seiner

guten Sache ſich bewußt , wollte Heinrich auch hier ers

ſcheinen , allein ſeine Freunde , die den Erzbiſchof beſſer

als Er , kannten , hatten gegründete Urſachen , ihm dieſes

Vorhaben zu widerrathen . Er gieng alſo nicht nach

Buxtehude , ſondern ſchi >te dafür ſeine Predigt ,und

die Theſes , über welche er 1521 . unter dem Petrus Lu :

pinus diſputiret hatte **) .

Durch dieſe Sätze wurden die Buxtehuder mit dem

Geiſt der verbeſſerten Religion bekannt , ob ſie es gleich

aus Furc <t noh nicht wagten, ſich öffentlich dazu zu bes

kennen . Indeſſen wurde doch durch dieſes Concilium der

evangeliſche Saamen hier ausgeſtreuet , der nur etwas

länger verborgen lag , um deſto feſtere Warzel zu faſſen :
und der damalige Magiſtrat wirkte ſogleich von der Zeit

an , mit zur Ausbreitung der evangeliſchen Lehre . Schon

1526 . ſchifte Buxtehude den Michaelis - Abend , mit

den Städten Hamburg , Lübe > , Lüneburg und

Stade , ſeine Deputirte nac < Bremen , die ſich mit dem

Erzbiſchof durch gütliche Unterredungen , die aber fruchts

lo8 waren , wegen der Neligioffs - Veränderungen , aus :

ſöh ?

*) Buxtehuder Chronik und Renner bey dieſem

Jahre .

= ) Doct . Muhlius hat 1717 . eine diſſertat . über

die von Sutphen gehaltenen propoſitiones archie -

piſcopo Bremenſi Buxtehudzx oblatas druden

laſſen . Sie ſtehet in ſeinen dillertat . Hiſtor. theol .

S . 459 . folg . die Theſes ſind darinnen deutſch und

lateiniſch .
LI 4
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ſshnen ſollten , denn er widerſekte ſich nicht nur allen

Vorſchlägen , ſondern verfolgte auch ſeine evangeliſchen Un

terthanen mit den härteſten Strafen *) .

Als im Jahr 1533 . den Montag nach Judika die ents

wichenen Domhertn zu Bremen ihren Einzug wieder

hielten , ſo unterzeichneten auch die Buxiehuder Bürger !

meiſter Peter Radeleves und Heinrich tho Stade

den Vergleich mit , in welchem den Domherrn die Vers

ſicherung gegeben wurde , daß ſie , wofern ſie den Got ?

tesdienſt nach römiſch ' katholiſcher Weiſe , bis auf ander ?

weitige Verfügung einſtelleten , an ihren Curien und

Einkünften nicht beeinträchtiget werden ſollten **) .

Und noch in eben dem Jahre unterſchrieben Klaus von

der Deecken und Radeleves den Vergleich wegen der

ſtreitigen Punete in der Religion , zwiſchen dem Erzbis

ſchof Chriſtoph und der Stadt Bremen ** *) .

9. 3.

So pflanzte ſich die evangeliſche Lehre bis gegen das

Jahr 1542 . hier in der Stille fort : wodenn die Stadtalle

Bedenklichkeiten aufgab , und ſich den 23ſten April öfs

fentlich dazu bekannte . Daß dieſes der glückliche Tag

und Jahr gewiß iſt , beſtätiget das protocollum publi

cum unſerer Stadt vom Jahr 1629 David Chyträus

giebt zwar das Jahr 1543 . an * * * * ) , allein ich habe

Grund

y

* ) Buxth . Chron . bey dieſem Jahre - .

3x+) Renners , Dilichs und Mushards Chron , bey

dieſem Jahre .

* * ) Buxth , Chroy . b. d. J .

% %%&) In Saxonia Lib , AVI P28 , 402
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Grund in dieſem ' Stü > e dem protocollo puplico mehr

zu glauben , zumal da auch der damalige Prediger ,

Hermann Reinichius zu Horneburg , der damals

gewiß die bequemſte Gelegenheit hatte , die eigentliche

Wahrheit zu erfahren , da unſere Stadt nur ! ne Meile

von Horneburg entfernt , das Jahr 1542 . angiebt ***) .

Dazu kommt noch , daß U7agiſier Lüneberg Üuss

Hard in ſeiner geſchriebenen Buxtehuder Chronik , zu

welcher er die meiſten Nachrichten aus unſerm Raths

archiv erhalten , bey dem Jahr 1542 , ein gleiches be -

zeuget .

GEA

Gerne hätte nun der Erzbiſchof Chriſtoph den

Fortgang derReformation , ſowohl hier als im ganzenStiſfte

gehindert , aber es war ihm unmöglich . Er entſchloß ſich

daher , die Macht des Kayſers mit zu Hülfe zu nehmen ,

Die Sachen wurden auch für Bremen , Stade und

Buxtehude wirklich mißlich 5 zumal da die Schlacht

bey V7ühblberg , den 24ſien April 1547 . für die <hmals

kaldiſchen Bundesgenoſſza ſo übel ausfiel . Jedermann

glaubte damals hier , es ſey um die evangeliſche Freyheit in

Buxtehude geſchehen . Allein zu jedermanns Erſtau ,

nen bezeugte ſich der Kayſer gegen die Proteſtanten weit

gemäßigter , als man geglaubt hatte . Vermuthlich trug

ſeine Unzufriedenheit über das Berfahren der im Dec -

1545 . zu Drident eröfgeten Kir < enverſammlung vieles

dazy

*) In ſeinen 9 Predigten von der evangeliſch - luthe /
riſchen Jubelhochzeit E40 E0 . 7787

15
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dazu mit bey . Er ſchrieb daher - in dem gleich folgenden

1548ſten Jahre einen Reichstag na < Augsburg aus ,

und legte den daſelbſt verſammleten Ständen eine aufs

geſetzte kleine Schrift vor , die den Namen des Interims

erhielt *) : Sobald der Kurfürſt von Maynz dieſe

Schrift , ohne doch vorher die Stände um ihre Meinung

gefragt zu haben , gleichſam in ihrer aller Nahmen ange /

nommen hatte , ließ ſie der Kayſer in lateiniſcher und

deutſcher Sprache drucken **) , ſchikte an alle Stände

und Städte Exemplare davon , und forderte in den

hinzugefügten Reſcripten ihre Erklärung , ob ſie ſich

nach derſelben richten wollten , oder nicht ?

Dergleichen Ausſchreiben ergiengen nun auch an

Bremen , Verden , Stade und Buxtehude , und

weil ſie vermuthlich all ? von einerley Jahr und Formus

lar geweſen ſind , ſo verweiſe ich die Leſer dieſer Blätter ,

auf das Schreiben , welches der ſeelige Voght in ſeinen

monument . inedit . ir Th . S . 329 . und folgende , an

die Schöppen und Rath der Stadt Verden , die Einfüh »

rung des Interimsl| betreffend, vom Original hat abdruk ;

ken

* ) Sleidanus wahrhafte Beſchreibung aller Händel
ſo fiMm in Glaubensſachen zugetragen . Frankfurt

1558 . 208 Buch S . 272. 73 .

**) Der latein . Titel iſt 8. C. Majeſt . declaratio ,

quomodo in negotio relig . pet imperium , usque
ad definitionem concilii generalis yivendum ſit .

Der deutſche aber : der röm . kayſerl . Mäjeſtät Ers

klärung , wie es heil . Religion halber im röm . Reich
bis zu Austrag des gemeinen . Concilii gehalten wers

den ſoll .
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ken laſſen , davon der Schluß S. 333 - alſo : heißt : , , und

begehre demnach mit Fleiß und Ernſt von Euch , daß
„ Ihc und Euer Gemeind hierin ſonderlich , und ſo fern
„ hr dem alſo , wie obberürter unſex Fürtrag und Be ,

„ dern vermag , geleben und “ nachkommen wollet , uns
„ſolc <h28 innerhalb ein und zwanzig Tagen , die nechſten,
„ „ nachdem Euch dieſer unſer Brief überantwortet wird,
„ in Schriften , unter gemeiner Stat Verden Inſiegel
„ zu wiſſen thut . So Ihr aber eines andern Beden ,

„ kens weret , ( des wir uns doch nit verſehen wollen )
„ ans das durch Cure Geſandten , darunter zum wenige :

„ ſten ein Bürgermeiſter , und zwey des Raths ſey , auss
„„drü &entlich und unterſchiedlich anzeiget . Damit wir

Wiſſen mögen , wes wir uns disfalls bey Euch zu getrs !
ſien , und . uns darnach ferner haben zu richten . Daran

„thut Ihr unſern gefälligen ernſilichen Willen und

„ Meynung . “ =

Wie Buxtehude ſich in dieſen Umſtänden betras

gen , davon habe ich keine Nachricht finden können :
vermuthlich aber machte es unſere Stadt ſo , wie es die

übrigen niederſächſiſhen Städte , ia welchen . die Refors
mation ſchon geſchehen war , machten , nemli < Se keh -
reden ſick , wie Renner in ſeiner geſchriebenen Chros
nik . im zten Th . S . 187 . ſagt , nich an dat Interim .
Die LübeEiſchen , Hamburgiſchen 'und Lüneburgiſchen
Theologen , kamen zu D7ölln zuſammen . Dahin ſchicfs
ten auch andere Städte , als Braunſchweig , 45annos
ver u. ſ. w. ihre Abgeſandten . Wahrſcheinlich haben
dieß auch die Städte Stade und Byxtehude gethan .

Wo
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Wo es aber nicht geſchehen , ſo haben ſie doch , was das

ſelbſt beſchloſſen worden , gebilliget , und ' das Interim

mit den übrigen niederſächſiſchen Städten verworfen .

. - . 55%

Die Schnelligkeit , . womit darauf Yforitz den pot

dagriſchen Karl anfiel , hatte die Folge , daß er ihm deu

aten Aug . 1552 . den paſſauer Vertrag abdrang ,

durch welchen den Proteſtanten Ruhe und Sicherheit

mit den Katholiken verſprochen wurde . Dies gab dem

Stadtrath zu Buxtehude die Veranlaſſung , ſich noch

fn eben dem Jahre von dem Hamburger Superintendent

Aepinus eine Kirchen - und Schulordnung augarbeiten

zu laſſen . Sie iſt aber bis jezt noch nicht gedruckt , und

dürfte nun auch , da die Liturgien beſſer zu werden ans

fangen , wohl ſchwerlich noch gedruFt zu werden verdies

nen . Mit Freuden nahmen daher auch die hieſigen

Einwohner 1555 - als der Religionsfriede in Augsburg

zu Stande kam , die Bekanntmachung ihrer freyen Re

ligionsübung vom Erzbiſchof Chriſtoph an : Sie - vers

ordneten evangeliſch - lutheriſche Prediger , unter welchen

Franz Baring aus Venlo in Geldern 1551 . gewäh :

let worden , und der erſte iſt , der noch bekannt *) .

Von der Zeit an , erhielt ſich die katholiſche Reli -

gion nur noh im Altenkloſter * * ) ; -In dem eine

Stunde davon entlegenen Leeuen hingegen , fand die

luthes

&) Von ihm und den andern 30 lutheriſchen Predis

gern , die hier geweſen , finden ſich im Alten und

Neuen 1orTheil S. 209 und folgg . Nachrichten .

**x) Theatr . Europ . Tom . 11. pag . 7-
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lutheriſche ſchon Verehrer . Wenigſtens grkannte der

dortige Probſt Ludolph Schrader , dieſelbe auf eine

ſehr überzeugende Art und Weiſe . Weil er abex einſahe ,

daß ſein Kloſter das öffentliche Bekenntniß derſelben an

ihm nicht dulden würde , ſo legte er 1570 - - ſeine ? Würde

nieder , und zog nac ) Buxtehude , wo er das folgende

Jahr ein Mitglied des Stadtrathes wurde I

6. 6.

Mittlerweile war auch . die , wegen verſchiedener

nach Luthers Tode in unſerer Kirche entſtandenen Streis

tigkeiten , von dem Churfürſten Auguſt zu Sachſen ,

hauptſächlich veranlaßte formula concordiae in dem

Kloſter Bergen vor H7iagdeburg zu Stande „ gekom ,

men , und man wünſchte , daß ſie von der ganzen luthe »-

riſchen Kirche unterſchrieben , und durch ſol <e Unter »

ſchrift feyerlich gebilliget werden möchte **) , Dies gos

ſchah auch von vielen regierenden - Fürſten , und der Her

303 Julius von Braunſchweig , der an dieſem Ges
ſchäfte viel Antheil nahm , ſchickie ſie zu gleichem Endy»

zwe in dieſe Länder . Im Verdniſchen wurde ſie gleich

angenommen , allein der bremiſche Erzbiſchof Heinrich ,

aus dem Hauſe Sachſen : Lauenburg , verweigerte die

Unterſchrift dieſer Formel , nicht ſowohl aus Migbillts

gung der darin enthaltenen Lehren , als vielmehr aus

Gefäls

* ) Na einer geſchriebenen Rolle , aus dem Buxteh ,
Rathsarchiv .

**) I . G. Walchs Einleitung in die Religionsſtrei :
rigkeiten in unſerer Kirche zr Band zeCap , S - 141 .
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Gefälligkeit gegen ſeinen Vater , Herzog Sranz den

Erſten , welchen Franz Bahring ( derſelbe welcher

einige Zeit in Buxtehude Prediger geweſen ) wider dieſe

Formel ganz eingenommen hatte . Stade , welches das

mals unter den Vornehmen viele Philippiſten hatte ,

folgte ſeinem - Beyſpiel , und da ſich auch in Buxtehude

welche befanden , und unſere Stadt ſich immer ſo viel

wie möglich ! nag Stade zu“ richten gewohnt war , ſo

richtete ſie ſich auch in dieſem Stüe , nach ihrem Vors

gange . Vielleicht hat eben gedachter Sranz Bahring ,

durch ſeine Vorſtellungen nicht wenig mit dazu beygetras

gen . Anderweitige Spuren des Cryprocalviniſmi ſind

hier nicht zu finden .

Von da an ſcheint alles ruhig und glülich wegen

der Religion in unſerer Stadt gegangen zu ſeyn . Sie -

feyerte auch 1617 , das Gedächtniß der vor 100 Jahren

angefangenen Reformation mit großer Theilnahme des

Herzens *) . Auf weiche Art aber Buxtehude dieſes

Feſt ſonſt noch gefeyert hat , habe ich nirgends finden

können . I < vermuthe aber , daß es ſo wie Stade ges

macht , und die Verordnung zur Jubelfeyer an den ges

hörigen Orten hat anſchlagen und von den Kanzeln pus

blicivren laſſen **) .

99 . 770

Allein dieſe ruhigen und freudenvollen Zeiten , wurs

den bald . durch kummervolle Tage verdränget , wozu der

in

* ) Buxteh . Chron .

XxX) Religionsgeſch . der Herzogth . Bremen und Vers

den , des zten Abſchnittes erſte Hälfte S . 36 , 5. 17 .
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in eben dieſem 1617ſten Jahr ausgebrochene zojährige

Krieg , die Veranlaſſung war . Da die kayſerlichen

Truppen ziemlich glücklich waren , und bis nach Nieders

ſachſen fortrücten , ſo wurde 1628 . von ihnen auch das

Erzſtift Bremen und das Stift Verden eingenommen ,

Schon den 6ſten März des folgenden Jahres , ließ der

Kayſer das berufene Reſtitutiongsedict publiciren *) ,
nach welchem alle , Güter, die zur Zeit des paſſauiſchen
Vertrags noch in katholiſchen Händen geweſen wären ,
wieder herausgegeben werden ſollten ; und bald wurden

in allen Gegenden kayſerliche Commiſſarien abgefertiget ,
welche dieſes Edict zur Execution bringen ſollten . Für
Niederſachſen wurden dazu Franz Wilhelm , Biſchof

zu Osnabrück , Johann Caſpar , Adminiſtrator des

Hochmeiſterthums Preußen , und Johann von Zeyen,
kayſerlicher Hofrath ernannt . Weil aber der Mittlere

von dieſen , ſolcher Commiſſion , unvermeidlicher Hindes

rungen wegen , nicht mit ' beywohnen konnte , ſo wurde

ſie von den andern beyden vorgenommen und vollzogen.
Sie kamen 1629 . im Ictober zu Verden an , und ver :

fuhren mit dieſer Stadt . nach aller Strenge . Hieher
citirten ſie , auſſer den andern bremiſchen Städten und

Klöſtern , auch Buxtehude , und alle diejenigen , die

geiſtliche Güter , von welcher Beſchaffenheit ſie auch

ſeyn möchten , beſäßen **) .

* ) Ebendaſ .

* * ) Auf dem hieſigen Rathhauſe " CH ſich noh die
Originalaeten von der 1629 . hier abgehaltenen
kayſerlichen Commiſſion 31 " Execution - des Edicts
de reſtituendis bonis eccleſiaſticis . Die Anzahl

derſel

Die
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Die Deputirte unſerer Stadt , waren auf den aten

Nov - 1629 . vorgeladen , welche der Burgermeiſter Hein :

hard von der LTühlen , und der Syndicys Chriſtoph

Schwanemann waren . Den aten kamen ſie auch in

Verden an , und den folgenden Tag hatten ſie bey den

kayſerlichen Commiſſarien Gehör . Sie entſchuldigten

ſich bey denſeiben zuvörderſt , daß ſie dem , in Abſicht auf

die geiſtlichen Güter an ſie ergangenen Befehl , theils

wegen der Kürze der Zeit , theils auch deswegen , weil

bey den bisherigen Kriegsläuften viele Briefſchaften ,

anderswohin in Sicherheit “ und Verwahrung gebracht

worden , keine Genüge leiſten könnten , und baten ſich

demnächſt dazu eine 5 bis 6 Wochen lange Dilation

aus . Ehe dieſe Friſt aber noch verſtrichen war , nems

lich den 17ten Nov . Nachmittags kamen die kayſerlichen

Commiſſarien ſchon zu Buxtehude an , und lieſſen noc <

an demſelben Tage , ſpät gegen Abend , dem Magiſtrat

einen ſchriftlichen Paritionsbefehl einhändigen .

Auf die von dem Bürgermeiſter von der N7üh -

[ en und dem Syndico Shwanemayn mündlich ges

ſchehene Vorſtellung wurden ſie bis auf den folgenden

Tag befriſtet , erhielten aber dabey den Befehl, - daß als ?

denn Morgens um 9 Uhr , der ganze Rath , nebſt etlis

< en Bürgern erſcheinen , und die Kirchenſchlüſſel mite

hringen ſollten . Auſſer dem Burgermeiſter , Rotger
Janus ,

derſelben beläuft ſich auf 97 Stü , welche aus Bes

fehlen , Vorladungen , Berichten , Protocollen ,

Screiben und Gegeuſchreiben beſiehen .
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Janus , der nach Hamburg verſchit war , erſchien
demnach um bemeldete Zeit der ganze Magiſtrat , als
der Burgemeiſter HIeinhard von der Mühlen , der

Spyndicus Chriſtoph Schwanemann , die Senatos

res » Caſpar Seind , Heinrich Struver , Bernhard
WMatfeld , Evert Grubenbhagen und der Secretas
rius Heinrich Weingärtner , welche aus der Bürs
gerſchaft die 4 Bürgerworthalter , Joachim Voß , Car -
ſten Witte , Herrmann Glede , Joachim Rlick ,
und zween aus den Achtmännern . , als Heinrich Srois
<Hen und Lorenz - von der Beke begleiteten.

Sie überreichten darauf den kayſerlichen Commiſe
ſarien eine Deſignation der geiſtlichen Güter , welche das
mals alle zuſammen 2965 Mk . x0ßl . gpf , betrugen *) .

Nachdem ſie dieſe Deſignation übergeben , ſo baten

ſie , man möchte ſie ruhig dahey verbleiben laſſen , zus
mal da ſie dieſe Güter längſt vor dem Paſſauiſchen Vers

trag , mit Wiſſen des Erzbiſchofs und der Pröbſte zum

Altenkloſter beſäßen . Dieſe und alle übrige Gründe

aber , die ſie vorbrachten , wurden von den kayſerlichen
Commiſſariis für unerheblich erklärt , und ſchlechterdings
von ihnen verlangt , daß ſie die Kirhenſchlüſſel herauss

geben ſollten . Von Seiten der Stadt fuhr man zwar

fort , die allerdringendſten und beweglichſten Vorſtellungen
dawider zu thun , erhielt aber weiter nichts , als daß
ihr die alte , kleine und baufällige Kirche zum beiligen
Geiſt verſprochen wurde .

Als

*) Altes und Neues , xr Theil , . 231 ? 49 .

( Annal , 4r Jahrg . 48 St . ) Mmma
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Als ſie nun ſahen , daß mit Vorſtellungen nichts

mehr auszurichten wäre , ſo legten die Kirchenzeſchworne

die Kirchenſchlüſſel vor den kayſerlichen Commiſſariis

nieder . Sie wurden darauf zwar entlaſſen , bald nach :

Her“ äber wieder hereingerufen : und da that der biſchöfs
lich Osnabrückiſche Rath , Uienſing , ihnen folgende

Eröffnung : weil fie die Schläſſel zu beyden Kirchen guts !

willig von ſich gegeben hätten , ſo wollten die kayſerli -

<hen Commiſſarii verſtatten , daß ſie die Hauptkirche zu

St . Peter gebrauchen , und ihren Gottesdienſt des

Morgens von 5 bis 38 und des Nachmittags von 1 bis 3

Uhr darinn verrichten könnten , . do< unter den Bedins

gungen , daß

). die Katholiken in eben der Kirche von 3 bis x0 und

von 3 bis 4 Uhr GSottesdienſt hielten ,

2) die Stadt dem Kayſer , nach wie vor unterthänig

bliebe ,

3) der Stadtrath den Predigern alles Läſtern und

Schelten auf die katholiſche Religion ernſilich

verbsthe ,

4) die unkatholiſchen Lieder in der Kirche nicht

geſungen ,

5) diejenigen , welche den katholiſchen Gottesdienſt

und die Meſſe beſuchten , nicht angefeindet , oder

verhöhnet oder beleidiget würden ,

6) und daß dies alles ad ratiſicationem et confir -

mationem imperatoris verſteilet und absque prae -

iudicio futuri Succeſloris et Archiepiſcopi ges

meyut ſeyn ſollte ;
Auſſer »
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Auſſerdem wurde beliebt , daß zwoen Kithenſchlüſe
ſel , von welchen der Stadt einer gegeben werden ſollte ,

gemacht , ihnen auch ihr bisheriger Kirchhof gelaſſen
werden ſollte , Hierauf fuhren ' die Commiſſarii nach
dem Altenkloſter und ſpeiſeten daſelbſt . Als ſie aber

Nachmittags wieder zurückkamen , brachten ſie noch eis

nige , für die Stadt harte und ſchwere Bedingungen mit

zurük . Sie ſollten nemlich von den piis corporibus
das Vicariatregifter , welches ihnen nicht zugehörte , ab «

geben ; das Chor und den Taufſiein ſollten und müßten
die Katholiken vermsge ihrer - Canonum , allein behalten ;

auch müßten dieſe das große Altar allein gebrauchen, die

Kirchenſchlüſſel ſollte der katholiſche Küſter haben, ſie der

Stadt aber , auf deren Begehren jederzeit verabfolgen
laſſen ; und endlich ſollten ſie dem künftigen katholiſchen
Prieſter und Küſter , jedem eine Wohnung verſchaffen .
Alle Vorſtellungen wider dieſe Forderungen halfen
nichts ſondern es hieß ſchlechthin , es ſollte ſo ſeyn
und ſo bleiben .

64 : 8 ,

Den x9ten Nov . reiſeten die Commiſſarit ab - und

ſchiten der Stadt nicht lange nachher folgendes Des

eret zu :

“ Der Hochwürdige und Hochgeborne Fürſt und

„ Derr , Herr Sranz Wilhelm , Biſchof zu Osnabrü ,

- Domprobft zu Regensburg , Graf zu Wartenburg und

„ Herr zu Walt , auch der Wohledle und geſtrenge Herr "
„ Johann von Heyen , röm , kayſerl , Maj . Reichshofs

Mmm 2 „rath ,
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„vath , als Dero röm . kayſerl , Maj . zu Vollenziehung

„ des über etliche erledigte Reichsgravamina verkündigten

„ Edicts verordnete Herren Commiſſarii , haben , bey

„ Verrichtung höchſtgedachter kayſerl . Maj . Commiſſion

„ zu Buxtehude , Dero Bürgermeiſter , Raths und Bürs

„„Zerſchaft däſelbſt gehorſames Erſcheinen , und auf bes

„„ ſhehene Abforderung der Kir <enſchläſſel , deren demüs

„„ thige , bereitwilligſte Einlieferung gnädig und günſtig ,

„ auch im Werk ferner empfunden , daß gemeldeter Bürs

„„dermeiſter , Rath . und Bürgerſchaft , bey Dero kayſerl .

„ Majeſtät , in abgewichenen gefährlichen Zeiten , mit

„allerunterthänigſter Devotion , Gehorſam und Treue

„ rühmlich beharret , und zugleich ſchuldiges Verhalten

„ vun und hjnfähro ,ſich unterthänigſt angeboten haben .

„ Derowegen ſie denn , gnädig und günſtig bewogen ſeyn ,

Shin ; von Buxtehude , die Kirche ad Sanctum Pe -

„ rum , jedoch bis auf fernere allergnädigſte Verordnung ,

„ „ Dero röm . kayſerl . Majeſtät , auf nachfolgende Maaß

„ und Conditiones , zu ihrem bisher zugepflegten exer -

„eitio zu verlaſſen , als nemlich , daß dadurch ! die künfs

„ tigen Erzbiſchöfe des Orts keineswegen an geiſt oder

„weltlichen Gerechtſamen präjudiciret , ſondern ſelbiges

„alles in ſeinem Weſen unverlezt ſeyn und bleiben , das

„ neben auch die unkatholiſche Prädicantes fich des Chors

„ „ and Sacriſtey gänzlich enthalten , und ſelbige neben

„ dem Baptiſterio , dem daſelbſt verordneten katholiſchen

„Prieſier und Vicecurato zum katholiſchen exercitio ,

„abſonderlich verlaſſen , die Unterkirche aber allein , und

„dergeſtalt gebrauchen . ſollen , daß die Prädicanten , zu

gewöhns
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„Fewöhnlichen Tag und Zeiten , Vormittags bis zu 8,

„ and Nachmittags von 1 bis 3 Uhren ihre exercitia

„ „ üben und endigen mögen , die übrige Zeit aber , aiſo

„ nah 38 Uhren Vor : und nach 3 Uhren Nachmittags

„ den Katholiſchen zur Meß Predigt und andern katho »

„ liſchen exercitiis allein zugeeignet ſeyn ſoll . Dabey

„ denn au gemeldete Bürgermeiſter , Rath und Bürgers

„ Nhaft , der Schuldigkeit und gethaner Anpflicht nach ,

„Ähre Prädicanten dermaßen in officio halten ſollen ,

daß ſowohl in Predigten , Kir <hengeſängen , als andern

„ Zemeinen und Privatſermonen , die angefangene Schmäs

hungen und Läſterungen katholiſcher Obrigkeit und Res

„„ligion zumal abgeſchafft , und eingeſtellt ſeyn , und einer

„ Segen den andern ſich friedſam und ehrbhar , auch der

„ Rath und Bürgermeiſter in allen andern Sachen ſich

„ Schorſam gegen Ihro kayſerl . Majeſtät bezeigen , auch

„endlich ein Haus zur Wohnung gegen künftigen Thomä

„ dem Vicecurato ohnfehlbar eingeräumt werden ſolle ,

„ Urkundlich Hoch ! und Wohlgedachter Hr . kayſerl . Coms

„miſſarien aufgedruten Inſiegels und reſp . Pittſchafts ,
„ „ auch beygeſebter Handzeichen . ISignatum Verden am

naten Dec . ſylo ' novo . “

S. 9-

Hierauf gab der hieſige Magiſtrat ſic ) nicht nur

alle Mühe , die Städte Lübeck , Hamburg und Bre ,

men , wie auch den bremiſchen Erzbiſchof , Johann

Sriedrich , dahin zu vermögen , daß ſie ſich durch nach »

drüliche Empfehlungen , der Stadt Buxtehude bey

Mmim 3 Ihro
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Ihro kayſer !l . Majeſtät beſtens annehmen ' mögten » ſons

dern wendete ſich auch zu verſchiedenenmalen ſelbſt uns

mittelbar an den Kayſer , und den Reichs : Vicekanzler ,

Freyherrn Peter Heinrich von Strahlendorf , und

erſuchten demüthigſt , ihre Kirchen ? und - geiſtlichen Gäter

ſo , wie ſie dieſelben bishero gehabt und genukt hatten ,

ihnen ferner zu laſſen , oder doc < wenigſtens der kayſerl .
Commiſſarien Decret pure et line conditione gnädigſt

zu confirmiren . Allein alle Bemühungen des Magls

ſtrats liefen fruchtlos ab 3; denn es blieb , wie es war ,

und die kayſerliche Confirmation erfolgte auch nicht .

Die katholiſchen Seiſtlichen - hofften nun , daß ſich

viele von der Bürgerſchaft zu ihrer Religion wenden

würden . Da ſie ſich aber in dieſer Hoffnung betrogen

ſahen , ſo ſuchten ſie den General Graf von Tilly das

hin zu bewegen , daß er im folgenden 1x63oſten Jahr

den 6ſien Jun . folgendes Mandat , durch den Haupts

mann Ungelder an die Kir <henthüren der Petrikir <he

auſchlagen ließ .

“ Demnach Ihro Excellenz , der Herr General und

„ Graf von Tilly u. ſ, w. in gewiſſe Erfahrung kom »

„ men , welchermaaßen diejenigen Bürger und Einwoh

„ mer allhier zu Buxtehude , welche ſich zu der wahren ,

„ allein ſeligmachenden , katholiſhen Religion begeben

„ wollen , bey andern unkatholiſchen nicht allein ſehr ver

„ haßt , ſondern auch mit mehrern Beſchwerden , ſowohl

„ der Contribgitiov , als anderer Zulagen halber graviret

„ und oneriret werden . Damit nun ſothane Unbilligkeit ,

uder
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„ der Gebühr remedtiret , und Niemand davon abget

„ ſchre &et werde , ſich künftig zu berührter katholiſchen

„ Religion zu begeben , und dieſelbe zu ſeiner Seelen

„ ewigen Heil und Wohlfahrt anzunehmen 3 ſo wollen

„hochgedachte Ihro Excellenz in Gnaden verordnet has

„üben , daß alle und jede Bürger und Einwohner dieſer

„ Stadt Buxtehude , ſo ſich zu obgedachter katholiſchen

„ Religion begeben , und derſelben ſich verwand machen

„ Werden , oder allbereit8 verwand gemacht haben , für

„ tershin von allen Contributionen und Kriegeszulagen

„gänzlich eximiret und befreyet ſeyn ſollen . Welches

„ „ vorgedachte Ihro Excellenz , kraft dieſes , zu männig :

„ liches Wiſſenſchaft bringen , auch Dürgermeiſter und

„ Rath zu Buxtehude , zur Verhaltens Nachrichtung

„„hiemit anfügen wollen . “ Geben in Stade , den raten

" „ Monatstag Junii 1539

Dieſer Lo&ſpeiſe ungeachtet ſoll doH <, wie man

ſaget , aus den Bürgern und Einwohnern der Stadt

Buxtehude , nicht mehr , als eine einzige betagte

Frauensperſon , ſich haben überreden laſſen , die katholis

ſche Religion anzunehmen , und auch dieſe hat ſie bey

veränderten Umſtänden wieder verlaſſen .

Bey ſolchen Bedrängniſſen und Trübſalen , die der

Rath und die Bürgerſchaft damals erlitten , darf man

ſich daher nicht wundern , daß den Einwohnern der Muth

vergieng , im Jahr 1630 . ein Jubelfeſt zum Andenken

der vor 100 Jahren übergebenen augsburgiſchen - Cons

feſſion zu feyern 3 zumal da dieſe BedrüFyngen - noh

Mmm 4 bis
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bis 1632 . fortdauerten , -und die kayſerlichen Truppen

durch die Annäherung der ſchwediſchen Armee ſich ges

nöthiget ſahen , Buxtehude und das ganze Land ſchleu -

nig zu verlaſſett «

S. 10 .

Nachdem auf dieſe Art den Lutheranern durc < die

ſchwediſchen Helden die Vollendung ihrer politiſchen Exi »

ſtenz verſichert wurde , und die Kayſerlichen ihre katholi ?
ſchen Geiſtlihen mitgenommen , ſo wurde auch hier

ſogleich alles wieder in den vorigen Stand geſeßet . So -

gar das Alte und Noe Kloſter bekamen damals auf

Befehl des Erzbiſchofs . Sriedrich , evangeliſch - luthes

riſche Prediger , obgleich die Klöſter ſelbſt ihre Conſt :

ſtenz und Geiſtlichen behielten , und in ihrer Religions :

übung keinesweges beeinträchtiget wurden . Denn dieſe

Lehrer Johann Fürſen und Caſpar Schacht waren

blos wegen der da wohnenden Proteſtanten verordnet ,

und vielleicht mit in der Abſicht , viele Conventvualinnen

zur Veränderung ihrer Religion geneigt zu machen .

Dieſe Abſicht erreichte auch Friedrich . Allein die von

ihm verordneten Prediger , wurden ſchon 1638 . wieder

von den kayſerlichen Völkern , unter dem Commando

des Großherzogs von Slorenz * ) , ihrer Dienſte

entſeße ?, und darauf von Friedrich in eben dem Jahre

an den Dom zu Bremen berufen , in welchem den

23 | ten Sept . der Gottesdienſt wieder anfing .

Von der Zeit , bis zu der im weſtphäliſchen Frieden

1648 . erfolgten Seculariſirung des Erzſtifts Bremen ,

ſcheinet
* ) Theatr . Europ , 3x Band . S . 938 «
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ſcheinet hier in Religions / und Kirchenſachen nichts ers

Hebliches vorgefallen zu ſeyn . Nach derſelben wurde ,

ſs wie im ganzen Lande , feſtgeſetzet , daß die im Alten

und L7euenkloſter lebenden Nonnen , Zeitlebens dars

innen untechalten werden , aber nach und nach ausſters

ben ſollten . Das Wevekloſter wurde in dieſer Abſicht

an den Generalmajor Lorenz von Linde , das Alte

aber an den Biſchof von Stregnäs , Doct . Johann
Driatthäi vergeben . Das erſtere wendete ſich zwar

2651 , und 1652 . an den Käyſer *) , beſchwerte ſich über

die ſchwediſche Regierung zu Stade , und erhielt pro
manutenentia et reſtitutione ſeine Commiſſiones . Aber

das war es auch alles ; denn , von königlich ſchwediſcher

Seite , gieng man auf dem einmal - eingeſchlagenen Wege
der Seculariſation und Donation immer ruhig fortz
und am kayſerlichen Hofe ſahe man ſich nicht im Stande ,

ſolches mit Gewalt zu hindern ,

Von dem weſtphäliſchen Srieden bis av/die

gegenwärtige Zeit .

So bald unſer Herzogthum durch den Osnabrücker

Frieden , unter königlich ſchwediſche Bothmäßigkeit ges

kommen , ſo wendete ſich der hieſige Magiſirat auch

gleich an die Königinn Chriſtina , und . ließ ihr durch

den damaligen Syndicus Heer , theils zum Empfang

des Erzſtifts Bremen Slück wünſchen , theils auch um

die Beſtätigung . der Buxtehudiſchen Rechte und Priviles

gien bitten : und ſchon den 18ten Sept , 1649 . erhielt
Mmm 5 die

*) Buxtehud , Chron , bey dieſen Jahren .
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die Stadt auſſer vielen andern guten - Verſicherungen *) ,

die gnädige Reſolution , daß ſie bey der freyen Ausüs

bung ihrer evangeliſchen Religion ungehindert und uns

geſtöhrt bleiben ſollte. Allein die Beſtätigung , daß der

Stadtrath die Inſpection : über die Kirchen und Schus

len , imgleichen die Präſentation , Vocation und Beſtels

lung der Prediger und Schullehrer , fo wie zuvor , au <

ferner ohne alle Beeinträchtigung behalten ſollte , erfolgte

erſt den 27ſten Sept . 1651 . In dieſem Receß wurde

nun in dem erſten Paragrapho feſtgeſekßet : „ daß die

„ Prediger ehe ſie angenommen werden , zuvor dem kös

„„niglichen Conſiſtorio zu Stade zum Colloquio präſens

„ tiret , und wenn ſie hier in der <rifilichen Religion ,

„ mach Gottes Wort , der unveränderlichen augsburgis

„ ſchen Confeſſion und andern libris fimbolicis ridtig ,

„ auch an ihrem Leben keine erhebliche , dem Rath mit

„Zerautſtellung , der bey dem Colloqyio , von dem Con ?

„ſiſtorialſecret bedrücten richtigen Protocoll , unverzögs

„lich eröffnende Urſachen , warum ſie zu der eröffneten

„ Bedienung nicht zugelaſſen werden könnten , ſich befinden ,

„„alsdenn den Rath zur Ordination von ihrem Miniſterio

„ und Inſtallation , alſofort wieder zugeſandt werden

„ſollen : das Miniſterium auch für ſich und der Rath

„durch ihre Deputirte mit demſelben Macht haben ſollen ,

„Collos

*) Das Schreiben heißt , Reſolution der Königin

Chriſtina auf dasjenige , ſo im Namen des Raths
der Stadt Buxtehude , Abgeordneter Hieron . Heer
vor und angebracht . Sto > holm den 1gten Sept ,

3649 . es beſtehet aus 9 Pancten ,
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Colloquia und Zuſammenkünfte anzuſtellen , " und auch

die Eheſachen daſelbſt in prima inſtantia zu erörtern ,

wden Dactheyen aber frey . bleibea ſoll , ſeibige Sachen

„ per viam appellationis , querelam . nullitatis und ders -

„Sleichen Wege und Mittel , ait das königliche . Conſiſto »
e/tium zu bringen , und daſelbſt weiter auszuüben , die

„ Allda erfolgenden Sententiae und Erkenntniſſe aber ,

„- 3u gehötiger Execution an den Rath hinwieder verwies

ſen , und derſelbe damit alsdenn ohne alle weitere Pros

/80cation , erkanntermaßen unaufhaltlich verfahren ſoll .

„„Desgleichen ſollte der Rector der Schule , nicht eher

„ von dem Rathe angenommen und beſtellet werden , bis

„ er dem königlichen Conſiſtorio ſeiner Lehr und Leben

„ wegen , vermittelſt ohnfehlbarer Zeugniſſe von der

„ hehen Schule und den Dertern , an denen er ſich vors

„ her aufgehalten , beygebracht und darüber das Mini ,

„ ſterium ihm der reinen Lehre halber , vermittelſt gepflos

„ genen fundomentaliſchen Unterredungen , ' ein zulänglis

„ Fes Zeugniß ertheilet . “ Dieſer Vorrechte erfreut ſich

unſere Stadt noch . bis jekt , und von der Zeit an bis

1722 . iſt auch nachher in Religionsfachen nichts erheb !

liches mehr vorgefallen . In . dieſem Jahre aber fan :

den ſich häufig katholiſche Geiſtliche hier ein , theils um

Proſeliten zu machen , theils auch > für die wenigen

hier ſich aufhaltenden Katholiken , Gotteedienſt zu hals

ten . : Der Stadtrath fragte daher bey der königlichen

Regierung zu Stade an , wie er ſich wegen der von

Zeit zu Zeit hier einfindenden . katholiſchen Prieſter ,

weil ſie die Toleranz zu weit ausdehnten , verhalten

ſollte ?
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ſollte ? und auf dieſe Anfcage wurde durch ein Schrei »

ben vom erſten Auguſt 1722 . vorgeſchlagen , keinen

katholiſchen Prieſter mehr , einen actum ſacerdotalem

vornehmen zu laſſen , wenn er ſich nicht zuvor beym

Magiſtrat gemeldet und um Erlaubniß zu denjenigen

actibus , um derentwillen es gekommen , gebeten hätte .

Zugleich wurde ihnen nur verſtattet , künftig in aller

Stille und ohne alles Aufſehen , das Abendmahl ' auszus

theilen und Meſſe zu leſen ; des Taufens , Copulirens

und dergleichen aber , ſollten ſie ſich gänzli < enthalten

und noch. weniger Katholiken von andern Orten daran

Antheil nehmen laſſen .

Mit weit froherm Herzen als 1630 . und auf eine

feyerlichere Art , begien3 unſere Stadt 1730 . das zweyte

IJubelfeſt der augsburgiſchen Confeſſion , deſſen Feyer

vom 25ſten bis 27ſten Jun . dauerte 3 und eben ſo dankbar

gegen Gott bewies ſie ſich als den zoſten Sontag nach

Trinitatis 1755 . das Religions : Friedens - Jubelfeſt ges

feyert wurde . Der damalige gelehrte Archidiakonus
Sriedric Leopold Rehburg , ſuchte das Andenken

dieſer Feyerlichkeit durch ſeine Predigt , die er über

2. Cor . XII ] , 11 . gehalten , den Herzen ſeiner Zuhörer

dadurc < noch merfwvördiger zu machen , daß er ſie unter

dem - Titel : evangeliſcher Chriſten Troſt und Pflicht

drucken ließ .

Die lezten Veränderungen , die in Religionsſachen

endlich hier vorgenommen worden ſind , betreffen den

äußern und öffentlichen Gottesdienſt . Vermöge einer

Vers
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Verordnung vom 24ſten März 1789 . *) wurde netnlich

die Feyer der großen Feſte , Weyhnachten , Oſtern und

Pfingſten auf 2 Tage eingeſchränket , und viele andere

Feſttage auf die nach den ordentlichen im Calender bes

merkten Tagen , zunächſt einfallenden Sonntäge verles

get ; auch wurden noch verſchiedene andere befolgenss

werthe Einrichtungen verordnet , welche in ihrem vdöllis

gen Zuſammenhange im dritten Bande des Alten und

Neuen S . 359 bis 389 . zu leſen ſind «

Von milden Stiftungen .
Es wird nicht leicht eine kleine Stadt zu finden

ſeyn , die eine ſol <e Menge frommer Stiftungen aufzus

weiſen hat , als wie die unſrige . Nachſtehendes Vers

zeichniß , daß ich zur beſſern Ueberſicht in gewiſſe Claſſen

eingetheilet , wird dieſes beſtätigen . ; Nur muß ich hier

im voraus erinnern , daß dieſes unſere frommen Stifs

tungen noch nicht alle ſind , daß gewiß die Hälfte davon

noch fehlen , die mir aber anzuführen unmöglich waren ,

weil ich von verſchiedenen , die Rechnungen , «wie z. B .

vom Vicarien - Regiſter u .ſ. w; nicht zur Einſicht erhals

ten konnte . Dagegen find die nachfolgenden , die Has

lepagiſche Stiftung ausgenommen , alle aus den Rech »

nungen oder Regiſterbüchern gezogen .

Eine der älteſten frommen Stiftungen , wenigſtens
unter den beträchtlichern , iſt diejenige , die Gerhard

Hales

*) Man findet ſie in den actis hiſtoric . eccleſ . im

XI . Band , S . 1033 . und in dem Alten und Neuen ,

rr Band S , 359»,
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Halepagen , Magiſter Theologiä " und Vicarius bey

unſerer Petrikirche gezen das Jahr 1485 . geſtiftet , ins

dem er ſein ganzes Vermögen , das , nicht geringe gewes

ſen ſeyn muß , 2d pias caulas vermacht hat . JInſonders

heit hat er auſſer den 3 Commenden des heil . Stephani ,

der zehntauſend Märtyrer und der Mariä Magdalenä
und einer Officiation in unſerer Stadt , auch den patri -

bus und conſfeſloribus zum Altenkloſter eine jährliche

Auflunft von 107 " Mark vermacht , welche nachmals ,

mit D. Johann Matthiä Ollequiſt , Biſchof zu

Stregnäs in Schweden , als damaligen Innhabers

des Altenfloters *) , guten Willen , unter der Königin

Chriſtina gnädiger Ratification, . den dreyen Predis

gern in Buxtehude dergeſtalt beygeleget worden , daß

ein jeder von ihnen jährlich 30 Mark habeu , der Uebers

ſchuß aber dem hieſigen Gotteskaſten anheim fallen

ſollte . Nicht weniger hat er einem aus Buxtehude ges

bürtigen Studioſo auf Akademien jährlich 45 Mark

vermacht . welche ſeit vielen Jahren , da die Teſtamentss

einnahme ſich verbeſſert hat , auf 70 Mark erhöhet ſind .

Die übrigen . Einkünfte . von dieſer Stiftung werden

theils zum Unterhalt der Scullehrer , theils auch der

Kirchen und Armuth verwendet , und was etwa übers

bleibt , wird zinslich ausgethan . Jelzt betragen die

Einkünfte jährlich ohngefähr 900 Mark .

Auſſerdem erhalten 1) die Prediger noh die Zins

ſen von folgenden frommen Stiftungen , als
1 )

* ) Herzogth . Bremen vnd Verden , 5te Sammlung

S . 352 - Altes , und Neues , 6r Band DS, 227 .

umme
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z) Von 200 Mark Capital , welche Eliſabeth Beyen

und Catharina Thielen , an die Geiſilichen vermacht ,

2) Von 1000 Mk . Capital , welche 1623 , geſchenket ,

deren Geber aber nicht mehr bekannt iſt .

3) Die Miethe von etlichen Ländereyen , welche von

der anſehnlichen Stiftung Martin Duhms 1534 . ges

kaufet worden ſind .

4) Die Zinſen von 150 ML . Capital , ſhe Peter

-... Damm 1692 . geſchenket .

5 ) Von 200 Mk . welche Ilſabet in
6) Von 50 Mk. , welche Barthold Garsbers ,

7 ) Von 225. Mk. , welche Catharina Geſners ,
8 ) Von 300 Mk. , . welche Ludolph Hutſchenreiter ,
9 ) Von 75 Mk . welche Joachim und x

10 ) Von 250 ML. , welche der Conſul Mattfeld , vers

macht ,

Mit den Lehrern an der Schule aber haben ſie die

Zinſen von 600 Mark , welche Johann Mohr 1575 . und

von 1000 Mk . , die der Conſul Richter 1664 , in ſeinen
' Teſtament geſchenket , zu genieſſen .

11 ) Die Lehrer an der Schule

Haben folgende fromme Stiftungen zu genieſſen .

" 1) Die Zinſen von 125 Mk, , welche Martin Duhw

1634 . geſtiftet ,

2) Von ' 50 Mk. , die der Syndicus Schwanemann;

vermacht , .

3) Von 300 Mxk. , welche Catharina Gesners ,

4 ) Von 200 Mk , , welche der Conſul Mattfeld
'

57
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5) - Von 300 Mk. , welche Radeleves ,

6 ) Von x00 Mk . , welche Nikolaus Klintwoort ,

7) Von 100 Mk . , wel < e Heinrich Majohlen ,

8) Von 200 MkLk,. , welche der Conſul Richter

9) Von 150 Mk . , welche Johann . Roggen , und

10 ) Von 600 Mk, , welche Toſtäde , geſchenket .

Auſſer dieſen Vermächtniſſen genieſſen die Lehrer

an der Schule noch die Intereſſen von 3006 Mark Ca -

pital , welche der königl . däniſche Cammerrath Arnold

Behrens zu Flensburg den 23ſten März 1741 , der

Schule aus Dankbarkeit , weil er in ſeiner Jugend hier

unterrichtet worden , vermachet hat , dergeſtalt , daß der

Rector die Hälfte , der Cantor Dreyfünftheil und der

Mathematicus zweyfünftheil davon empfangen .

III ) Dem Organiſten

ſind 1634 , von dem Camerarius Duhm die Zinſen von

100 Mark Capital vermachet worden .

IV ) An die “Kirche

hat der Conſul Viend 150 Mk .

Der Herec von Klinkenſteöhm 300 Mk ,

Werner Weſting 1744 , 300 Mark .

Der Prätor Weſting 1775 , 600 Mk . und

der Zollverwalter Brand 1774 . 1000 Mark vermacht .

V) Für arme Dienſtmädchens

hat die Wittwe des Conſul Langenbe >s 400 Mark aus

geſeket , davon die 20 Mark Zinſen , armen Dienſtmäds

<hen zur Ausſteuer geſchenket werden .

VI )
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VI) . Armen Schüölertt ,

vermachte der Licentiat Uhlich , Domherr zu Hildesheim,
nachdem er die Erlaubniß erhalten , ſeinem hier beerdigs
ten Vater ein Epitaphium in der Kirche zu errichten ,
350 Mark , von deren Zinſen Bücher gekaufet werden .

VIT ) An Arme überhaupt ſind folgende Stiftungen
gemacht .

)" 1594 « hat Anne : von Borſtel 32. Armen ein Legat
von 100 Mark ausgeſcket .

2) 1598 . vermachte der Organiſt zum Altenkloſter ,
Heinrich , Knauſt , 5 Aimen ein Legat auf
Weyhnachten , davon die Zinſen 2 Mark 3 ßl .

betragen .

3) 1634 . ſchenkte der Camerarius Duhm der Stadt

3000 Mk . davon " ' die Zinſen von 642 Mk . für
26 Arm ? beſtimmt wurden .

4) 1612 . gab der Conſul Bergmann 1000 Mk , zur

Verpflegung kranker und gebrechlicher Armen .

5) 1709 . verordnete Joh , Everd Spitzen , daß die Zins

ſen . von 150 Mk . aus ſeinem verkauften Hauſe ,
an 5 Arme jährlich vertheilet werden ſollten .

6) 1715 . ſtiftete die Wittwe des Paſtor Maichäi für

nothleidende Hausarme 300 Mk , , von deren

Zinſen jeder 24 ßl . den x. März bekommt .

7) 1774 . vermachte der Zollverwalter Carl Heinrich
Brand an 8 Aim ? 100 Mark davon ſie jährs
lich die Zinſen genieſſen ,

( Annal , 41 Jahrg , 48 St . ) Nun Noch
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Noc <h ſind mir folgende Stiftungen an die Armen

bekannt , davon ich aber die Stiftungsjahre nicht anges

ben kann .

1) Haben die Gebrüder Lehmkuhl 10 Armen ein Capi ?

tal vermacht , davon die Zinſen 3 Mk . 12 ßl . betragen .

2) Heinrich Majohlen 750 Mk . , davon die 30 Mk .

Zinſen . unter eben ſo viele Arme vertheilet werden .

3) Aus der Dotſchen Braugerechtigkeit 75 ? . davon

die 3 Mk . 12 bl . unter x0 Arme vertheilet werden .

4) Von der Miethe eines Graslandes , welches Werner

Weſting den Armen geſchenket , bekommen jährlich

ihrer 12 , jeder 1 Mk .

5) Von einem Capital , das Cornelius ' Spißen ausges

ſezet , empfangen 12 Arme jeder 1 Mk.

6) Von x00 Mk . , welche der Apotheker Schneider ;

mann geſchenket , 8 Haugarme die Zinſen .

7) Von 200 Mk . , welche Nicolaus Vincent Mauyer

geſtiftet , 8 Arme die Zinſen .

). Von Joh . Langenbe >s Legat erhalten jährlich 7

Arme 14 Mk . 2ßl . zur Feuerung und I Mk . 12ßl ,

zu Licht und Lampengeld .

9) Aus den Frühmeſſen :Butter: Spenderegiſter empfans

gen jährlich 9 Arme 13 Mk . 8ßl . zu Brod und 40

Mark 10ßl . Geld .

30 ) Aus den Hochtneſſen - Butter - Spenderegiſter bes

kommen 14 Arme jährlich 70 Mk . 14ßl .

Aus

Fr

ZEE



" Paa 90x

41) Aus dem heil . Geiſt: Regiſter wird 9Armen 35 Mk .

zu 24 Wagen Torf , 72 Mk . zu einem Ochſen und 4

Mt . 8 ßl . an Geld jährlich gegeben .

( Die Fortſezung von der Einrichtung des Raths

'
und der ganzen)Bürgerſchaft folget . )

Sb . id dititt.
- = = = = = T28X = = 1

; VL

. Eirbte Geſchichte der Drangſale , welche

das Flecken Lemförde , in der Grafſchaft .

Diepholz , während des dreyſſigjähri -

gen Krieges ausgeſianden bat ,

Vom Candidaten Müller ,

En Jahr 1625 . kam das Manysfoidſchs Korps unter
| Anführung des Obriſten Thomas Terens aus
| FSriesland zurü & in die Grafſchaft Diepholz , und

verlangte mit großen Worten auch in Lemförde Quar »

tier und Beſaßung . Da die Bürgerſchaft dieſem nicht

widerſtehen konnte : ſo mußte ſie am 2gſten Octob . 10

völlige Compagnien einnehmen . Do ſind dieſe nach

14 Tagen , am xoten Novemb . ſchleunigſt wieder . abges .

zogen und durch Diepholz und die Grafſchaft H0yg
über die Weſer gegangen . Bey dieſer Gelegenheit has

ben ſie aus dem Amt Lemförde viele Bürger und ,
Bauern , nebſt Wagen und Pferden - mitgenommen , die

leztern auch zurü &behalten und durch viele Strapakßen

Nnn 2 verur :
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verurſac<ßt , daß nicht wenige von den mitgenommeney

Leuien ums Leben gekommen ſind ,

Gleich darauf , am x2ten Nov . ließ der kayſerliche

General , Graf von Undalt , das Schloß und Fle >en

Lemförde mit 2 Compagnien von ſeinem Regiment *) zu

Fuß aus QDöinden beſetzen 3 welche kayſerliche Garniſon

bis 1633 . fortgedauert hat , Dieſe haben während ih «

res Aufenthalts hieſelbſt das Schloß und das Fiecen an

den nöchigen Orten befeſtiget und ausgebeſſert .

Im Jahr 1633 . , als die Armee des Herzogs Georg

dur < Bremen und Wildeshauſen ging , iſt der Coms

mendant in Lemförde , auf Ordre des Mindiſchen

Gouverneurs , am zten März mit ſeinen Leuten abmars

ſchiret und hat alle vorhandne Deppelhaken nebſt einer

metallenen Kanone mit nach UÜFinden geführet .

Hierauf wurden zwar die Veſtungswerke des Flek :

kens auf Befehl des Horzogs zu Zelle durch die aufges

boten ſämmtlichen Unterthanen der Grafſchaft : demos

liret und abgetragen . Allein , es währete nicht länge .

Denn am 1uaten Auguſt ward ein Regimentsquartiers

meiſter nebſt einigen Gemeinen des Zeiliſchen Leibregis

ments von Osngbrück * * ) hieher verleget , zur Bes

ſaßung

* ) „Dieſe Anhaitiſchen , Kayſerlichen , nebſt den erwähns:
ten Maunsfeldſchen Truppen : haben allein „ dem

preuſſiſchen Kirchſpiel Dielingen im Fürſtenthum
Minden , nach deſſen damaligem Diſttict , an Liefe :

rungen und erlittenen Schaden 2794 Rthlr . gekoſtet .
* * ) Dieſe Stadt war damals ehenfalls mit Zelliſchen

Sruppen beſeßt geweſen .
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Fakßung dieſes Grenzortes der Grafſhaft . Sogleich

wurden die Feſtungswerke wieder hergeſtellet , der Wall

aufgegraben und das Fle >en in den vorigen Vertheis

digungsſtand wieder geſeßet . Nachher iſt die Garniſon

verſchiedentlich erneuert worden ,
Sugeinnngn

Im folgenden Jahre 1634 . wandte ſich die ſc <hwes

diſche und lüneburgiſche Armee , nach Eroberung der

Stadt Osnabrück , ins Münſterſche , und Lemförde

behielt zur Beſaßung nur einen Commendanten mit 30

Mann . - - Inzwiſchen kömmt bald , nach geſchehener

Auskundſchaftung der kayſerliche Obriſt Scheelbauer

aus Minden mit 1200 Mann Zufanterie und 2000

Mann Cavaklerie , nebſt einigen Kanonen und Feuer !

mörſern am 5zten May , Morgens 8 Uhr vor dem Fleks

ken an . Er läßt ſofort einige Bomben hineinwerfetn ,

berennet am Abend mit einigen Fiſcherkähnen den Wail

und be &türmet den Ort 3; wobey viele Menſchen ihr Leben

eingebüßt haben . = - Der Commendant zieht ſic mit

ſeiner übrigen Mannſchaft auf das Schloß zurü >z ; ers

gieht ſich endlich auf Accord und wird hierauf : nach

. Osngabrück abgeführet . = Bey dieſer Eroberung
;

haben die Kayſerlichen das " Fle>en ganz ausgeplütidert

und Alles mit fortgeſchleppet . Zur Beſakung iſi von

ihnen ein Regiment zu Pferde und eines zu Fuß , unter

„ dem Befehl des Obriſten Bertram . von Biland ' im

Flecken gelaſſen worden .

Nachher marſchirte die ſc <wediſche und lüneburgis

ſche Armee wieder zurüF auf Dbinden , Bey dieſer

Nunn 3 Gels
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Gelegenhelt ward von ihr ein Korp8 Infanterie und

Cavallerie zu Wiedereroberung des Orts detaſchiret ; ,
unter Anführung des Obriſten Wulf und des Obriſts

lieutenants ÜIeyer , welches am 1. Jil . 1634 . vor

dem Flecken angelanget iſt . Nun ward Lemförde

aufs neue 6 Wochen lang belagert und mit SrüFen und

Feuermörſern hart beſchoſſen , bis am 16ten Aug . in der

Nacht der Wall an zweyen Orten beſtürmet und erobert

worden . „Hiebey ward der Commendant verwundet und

gefangen . Die übrige kayſecliche Beſaßung hat ſich

auf das Schloß zurückgezogen , iſt aber den foigenden

Tag zur Uebergabe gezwungen und unter das lünebur1

giſche Korps geſte >t worden .

Nach dieſer Eroberung ertheilte die Herrſchaft . Bes

fehl zur gänzlichen Schleifung der Veſtungswerke des

Fle >ens - Der Wall ward demnach abgetragen , - der

Graben mit Erde gefüöllet 3; und die Thore und Brücken

wurden nebſt den Auſſenwerken aufgehoben , wobey jes

doch das Schloß in ſeinem Vertheidigungsſtande geblies

ben iſt .

Am 1. Nov . 16356 . matſchirte hierauf der Obriſt

Rönigsmark , durch das Fle >en mit ſeinem Regiment

und hat b2y dieſer Gelegenheit das Schloß mit . ſeinem

Höfmeiſter und mit 18 Soldaten beſeßet.

Im folgenden Jahr 1537 . näherte ſich am 1. Jan ,

der kayſerliche Obriſt Lutterheir1 , = - der damals in

Vechte *) ' lag = mit Geihuß und Munition dem

Schloſſe

* ) Eine Stadt im Münſterſchen ,
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Schloſſe wieder " nahm es mit Stutm ein und ſteckte

"die darin gefundenen Soldaten unter die Seinigen .

Bey dieſer Begebenheit ging das Schloßbuch nebſt

andern Regiſtern und Urkunden verloren . Daher fin1

| den ſich von der Zeit nur noch einige wenige Fragmeate

von einem Schloßbuch 1567 . *)

Kurz nachher , am 28ſien April deſſelben . Jahres

iſt das Schloß von dem ſchwediſchen Generalmajor Reds

dewin nach einer achttägigen Belagerung wieder mit eis

nigen Truppen geſtürmet , erobert und die ganze kayſer -

liche Beſaßung darin niedergemacht worden . = - Nun

ward wieder das Schloß am 1. - May durch " die Unter ?

thanen mittelſt Anführung des Obriſten Reinäcker

gänzlich demoliret , der Unterzwinger abgebrannt und

| der Reiſige * * ) Stall nebſt dem Dreſchhauſe niederges

| riſſen , daß alſo dieſesmal das Schloß ohne Beſatzung

4 bleiben konnte * * * ) .

Inzwi ; hen-hat vom 13ten bis 2oſten Nov . 1637 .

die ſchwediſche und heſſiſche Armee in dem Flecken und

um daſſelbe ſich gelagert und alles dadurch verheeret .

Gleichwohl fing man am 24ſten Dec . 1638 . wieder

an , das Schloß zu befeſtigen , da der Luttersheimiſche

aun 4 Obriſts

*) So ſollen auch 1637 . den 1. Jan , ' =-- nach dem

8“ Zeugviß des weil . Amtmanns Horſimann , der das

; mals lebte = - die alten Urkunden und “ Chroniken
von Leuenfurth nach Fürſtenau gebracht und hier
verbrannt ſeyn «

?

] %**) Pferdeſtall .
! %**%3 Zugleich ward das Pfarrhaus mit 8 Bürgerhäus

ſern angeſte &t und eingeäſchert ,
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Obriſtlieutenant Woß mit 5 Compagnien - Reuter und

3 Compagznien JInfaaterie zu dem Ende hieher gekom »

men iſt . Man riß zu dieſer Abſicht viele Bürgerhäuſer

nieder , und ſchaffte von den Dörfern Dielen herbey .
Nach vollendeter Befeſtigung haben die Kayſerlichen
agu eine Garniſon auf dem Schloſſe zurügelaſſen .

Aber demungeachtet ward das befeſtigte und beſette

Sctos am 1. May 1639 . dem ſchwediſchen Generailieus

tenan ! Ringen , nach achttägiger Belagerung wieder

üborgeboa , wofür indeſſen der kayſeriiche Commendant

in Vechte ſeinen Kopf durch Henkers Hand verlieren

mußte .

Das Lemförder Schloß ward nun bis 1642 . von

den Schweden beſtändig beſeßt gehalten , bis am 6ſien

Oct . der damalige ſchwediſche Commendant Namſoy

auf Ordre des Obriſten Burgtorf aus Osnabrück ,

das Schioß ganz demoliren mußte . Hiezu wurden

Diepholziſche , Rahdiſche * ) und Hunteburgiſche ** )

Unterthanen gebraucht ; weihe die Palliſaden um das

Schloß weggeriſſen , die Mauern abgebrochen und den

Wall in den Graben geworfen , auch am folgenden Tage

am Wohnhauſe die Ziegel eingeſchlagen , die Sparren

heruntergeriſſen , die Pforten und Zwinger abgebrochen

und alles vernichtet haben .

Während

*) Rahden , ein preuſſiſches Amt , an det Lemfördi -

ſchen Amtsgrenze nah Mittag .

* * ) Hunteburg , ein Amt im Hochſtift Osnabrü >E,
ebenfalls an der Grenze .

en
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Während dem hierauf die ſchwediſche Beſaßung

. von hier nach Obnabrück marſchiret , zu deren Bergleis

tung der Rittmeiſter Gütersdorf aus Osnabrück

mit 40 Pferden nach Lemförde kommen ſollte , tuen

ſofort 300 Mann Cavallerie unter Anführung des Ritts

meiſters Spreygefeil von den Kayſerlien in das

Dorf Stemsbhorn * ) , wo ſie mit den 40 ſchwediſchen

Reutern zuſammentreffen , und 3 Stunden lang ſchart

mußirt haben . - Als endlich die Schweden zwiſchen ( Gär -

ten und Zäune ſich flüchten , ſeßen die Kayſerlichen ab ,

brechen die Zäune nieder und haven die ſchwediſchen

Reuter nebſt ihren Officieren faſt alle zu Doden . Die

erbeutete Munition zündeten ſie an , bey welcher Vers

wüſtung ouch das Dorf Stemshorn an dreyen Orten

in Brand gerathen iſt und 13 Häuſer im : Rauc ) verlo -

ren hat . /

Dieſes war das Ende der Kriegesdrangſale , welche

Lemförde in dem ſchre >lichen dreyſſigjährigen Kriege
erlitten hat ; wovon unter andern auch verſchiedene Ues

berbleibſel an Gewehr und . Sturmhauben zeugen , weiche

bey der Aufcäumuyng des Schlo3grabens in dieſem

Jahrhundert gefunden worden ſind .

*
x

X

Als Anhang mögen . hier noch folgende merkwü . dige

Begebenheiten ſtehen : (

Nunn 5 Während

*) Ein
'
Lemfördiſches Amtsdorf , deſſen Einwohner

jedo < ins preuſſiſche KirGſpiel Dielingen eins

gepfarrt ſind .
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Während den Kriegeszeiten ſind einſt 3 Sokdaten

mit Gewalt in Lemförde eingefallen , haben ohne Urfach

einen Bürger erſchoſſen , ſind ſodann in das Haus des

damaligen Hausvoigts gebrochen , und haben auch dieſen

ermordet . = Am Chriſtabend ſind wieder Einige von

dieſem Geſindel in daſſelbe Haus gedrungen , und haben

auch den Sohn des entleibcen Hausvoigts zu erſchieſſen

gedrohet .
Als endlich der damalige Amtmann Horſimann

den Bedrängten mit dem Voigt und ſeinen Knechten

zu Hülfe gekommen iſt = = indem . kein einziger Bürger

den Muth zum Beyſtand gehabt hat = - ſo hat man

2) von den Meuchelmördern erhaſchet . Die übrigen 2

aber ſind entſprungen und haben im Fliehen auf den

Amtmann oefeuert , doch ohne denfelben zu beſchädigen ,

Hierauf iſt der Amtmänn von 24 Reutern , die aus

der münſterſchen Stadt Ü7eppen des Nachts einen Aus !

fall ins Fle > en gethan haben , nebſt noch einigen Bärs

gern gänzlich ausgeplündert , auch in der ſtrengſten Win -

terkälte aus dem Bette geholt , nat durch den Schnee

gefähret , und über 14 Wochen gefangen gehalten wor »

den. = . Nachher aber hat er ſich auf ſein Gut Gla -

deburg in Harl , einem lemfördiſchen Amis8dorfe , bes

geben , und daſelbſt ſich lange aufgehalten , da er in

Lemförde ſo ſchlechten Beyſtand gefunden hatte .

*
h

*

4/ Dieſe in ſoweit wahre Nachrichten = - ſo ſchließt

„ der ungenannte Erzähler ſeine Geſchichte = - habe ich

„ aus



A IE 959

„ aus alten beym Amte Lemförde befindlichen Urkunven

"„getreulich colligiret und lezteres vornpemlich aus des

„ dero Zeit im Leben geweſenen Amtmanns Horſimann

„ Fgenhändigen Schriften extrahiret . “

| Lemförde m. Jan . 1724 ,
Ehem .

Miu 5) is MM,„Z ). (8II

A VIL

Beſchreibung des zum Amte Nordholz

gehörigen neuen Landes Wurſten , vop -

züglich in Rückjicht auf ſeine Deich -

Berfaſſung .
Vom Hrn , Oberdeichgräfen Maxctens zu Oſterholz «

===%-

IR " je eine Klage über Gebrechen in einzelnen

Theilen der Geſeßzebung unſers Landes begrüns

det geweſen iſt , ſo iſt es , wie ich glaube , ohne allen

Zweifel die , welche . über den' gänzlichen Mangel einer

Strom - und Ufer / ſo wie einer beſtimmten , deutlichen

und zuverläſſigen Deichordnung , vielleicht mit vielem

Rechte , geführet wird .

Unſere Deichordnungen tragen alle entweder das

Gepräge ? eines hohen Alterthurms - und derjenigen Zeiten ,

wo die ehemaligen ſo koſtbaren , ſo unnüßen , und mit

ſo vielen Weitläuftigkeiten verknüpften Deichgerichte

noch gäng und gebe waren , wozu Marſcheingeſeſſene

aus fremden Diſtrieten adeitirt werden mußten , oder

doch
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doch der größten und uvnverkennbarſten Unvollkommen »

heit an ſig - und man kann , wenn man ihre Geſchichte

etwas ſorgfältig ſtudiret , ihre Entſtehung und demnäch »

ſtige Erweiterung ziemlich genau beſtimmen ,

So iſt , zum Beyſpiel , die bremiſche Deichordnung

nichts mehr und nichts weniger , als die alte Embſiger

Deichordnung vom x13ten July 1608 . , welche Anno

1643 . von neuem kevidirt , und genehmiget wurde , und

im Hackmann de iure aggerum ebenfalls zu finden

iſt . = Die Art und Weiſe ihrer Erweiterung könnte

ich Schritt vor Schritt angeben , und mit Documenten

belegen , wenn hier der Ort dazu , und mir der eifrige

Wunſch unſerer erleuchteten Obern , wegen einex vorzus

nehmenden Verbeſſerung derſeiben , nicht ohnedem ſchon

hinlänglich bekannt wäre ; = dieſes kann ich aber nic <t

unbemerkt laſſen , daß ſie ihre Entſtehung größtentheils

der Nordholzer Gegend zu verdanken habe , und daß es

daher leicht zu erklären ſey , warum in dieſer mehrers

wähnten Deichordnung »vom Strom ! , und Uferbau

nichts , und vom Schleuſen / und Sielrechte ſo äuſſerſt

wenig vorkomme , denn Strom : und Uferbau giebt es

dort im eigentlichen Verſtande gar nicht , und Schleus

ſen und Siele befanden ſich dermalen no < in ihrer

Kindheit , waren noh nicht mit Streitigkeiten und koſts

baren Proceſſen beladen .

Einige wichtige Aufträge , welche ich gleich nach

dem Antritt meiner jeßigen Bedienung zu erhalten ,

und nunmehro jämmtlich auf ziemlich erwünſchte Weiſe

zu
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zu besndigen , das Glüu > gehabt habe , = gänzlicher

Mangel einer ältern Regiſtratur , da die meines Vors

weſers durc < Brand und ' andere Zufälle bis auf einige

weizige von gar keinem Werthe ſeyende Bruchſtüe vers

loren gegangen iſt , = - hefiige Widerſprüche , und zum

Theil Chicanen ,- die mir in den Weg geleget wurden ,

und mehrere dergleichen Dinge überzeugten mich bald

von der großen Unzulänglichkeit unſerer Deichordnuns

gen , und wie offen die Thur der Ungerechtigkeit ſey ,

wonn cin geſchiwtier und dabey nicht zu gewiſſenhafter

Advocat , oder ein ſchwachtr , 6der auch , warum foll man

es, nicht laut ſagen , denn die Exempel find. ja ſd ganz

ſelten nic <t , daß ein Unterſuchungs / Cominiſſarius ſich

nicht als ſolchen , ſondern als den Advocaten ſeiner

Parthey anſicht , oder auch , ſage ich , ein pactheyiſcher

Commiſſarius eine Sache unter Händen bekömmt , die

mannichmal . durch die Art ihrer Behandlung erſt Kin »

der und Kindes - Kinder drüt , und an den Bettelſtab

bringt .

Gleich vom Anfang an habe ich e8 mir daher zu

einer meiner erſten und angenehmſten Pflichten gemacht ,

Materialien zu einer neuen Ufer ; und Stromordnung ,

ſs wie zur Verbeſſerung unſerer Deichordnung zu ſamms

ſen , ich habe viel , und ich darf es ohne Eitelkeit verſts

dern , recht vieles darüber geleſen , geſchrieben und auf

andere Art zuſammengeſucht 3 = - es war meine Abſicht ,
alle ſoiche Sammlungen , theils im Zuſammenhange

und etwas ausgearbeitet , theils als Bruchſtücke nach?!

getade herauszugeben , und andere geſchickie Männer

zu
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zu deren Vermehrung und Ergänzung aufzufordern ,

und ſchon hatte ich einen geſchiften Mitarbeiter in der

Pe : ſon des Hrn . Conducteur wobltmann zu Kuxhas

ven gefunden , ich wollte beſonders zu Aufklärung des

Stvohm . echts einige Gedanken über Corcurrenz und

dergleichen bekannt machen , und diejen eine Sammlung

wichtiger Strom - und Uferbaue ſamt den darüber abges

gebenen Gutachten mehrerer Doicsbeodionte beyfügen ,

aber eine Nachricht , daß höhern Orts an einer Stroms

und Urerordnung gearbeitet werd ? , die nächſtens erſcheis

nen ſolle , hat verurſacht , daß ich meinen Plan etwas

abgeändert , und dadjentge , was die Uferordnungen ans

betriff ! , vorerſt zuru >geleget habe .

Dazegen hoff ? ich die Erlaubniß des dabey intereſs

ſirten Pablici zu erhalten , wenn ich nachgerade ein und

anderes über unſere . Deichverfaſſung bekannt mache , und

dadurch vielleicgt etwas zur beſſexn Kenntniß derſelben ,

ſo wie zur gleichmäßigen Verbeſſerung unſerer Deichs

ordnung beytrage .

I < bin bey meiner ganzen Abſicht von dem Ges

danken ausgegangen , daß man vorher denjenigen Diſtrict ,

für welchen man Deichordnungen entworfen , dem man

gewiſſe Regeln in Anſehung der Conſervation ſeiner

Deiche vorſchreiben will , genau kennen müſſe , und ich

fange alſo damit an , daß ich von allen denen Aemtern

und Gerichten , deren Deiche meiner Oberaufſicht unter ;

worfen ſind , kleine topographiſche Beſchreibungen haupt ;

ſächlich in RüFſicht ihrer Deichverfaſſung entworfen

habe ,
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habe , und jeßt eine davon dem geneigten Publico zur

Probe vorſege .

Sollte dieſe Arbeit den Beyfall deſſelben . erhalten ,

ſo ſollen , ſo wie meine übrigen . Geſchäſte es erlauben ,

und im) alle dahin einſchlagenden Nachrichten erhalten
kaun , die übrigen 1x Acmter und Gerichte , deren Deiche

ich zu heforgen habe , nachgerade folgen .

Dann werde ich in der Jolgs Rückſicht darauf neh ?

men , die Ueberſicht über den Vermösgenszuſtand der

Menſchen darch tabellariſche Vorſchriften zu erleichtern ,
welche Fodann von jedem , den es intereſſire , und der

die dazu nöthigen Nachrichten beſit , leicht ausgefüllet
werden können , = = ein Gegenſtand , der gewiß alle

Beherzigung verdienet , und wichtiger iſt , als mancher

vielleicht glaubt , und ſo werde ich endlich zu einigen

ohnvorgreiflichen Gedanken über Verbeſſerung unſerer

Deichordnungen , vielleicht auch unſers ganzen EIN
ſens fortſchreiten .

Freuen wird es mich zugleich , wenn meßrere pas

triotiſche Männer gleiche Gedanken mit mir hegen , das

ihrige zu Erreichung meiner Abſichten beytragen , meine

Aufſäke , wozu ich die Materialien ſorgfältig und Zuſſerſt

mühſam zuſammengeſucht habe , aus ihren beſienden "

Nachrichten vermehren , und ſo ein glückliches „Ganzes
' bilden helfen wollen ; aber ſtreiten werde ich über nis ,

es wäre denn , daß von wiſſenſchaftlichen , in die Hydros

technik ſchlagenden Säßen etwa die Rede ſeyn möchte ,

wo mir eine gerechte Vertheidigung denn erlaubt ſeyn
wird .

Inzwis



914 Pen

Syzwiſchen dürfte dies nur blos dann der Fall

ſey , wenn ich in der Folge meine Sammlung bes

rühmter und unberöhmier Vorbaue an Elbe , We :

ſer , Rhein , Aller , und mehreren größern und

kleinern Strömen , nehſt actenmäßigen Berichten über

die d2sfalls von ſobenannten artis peritis ertheilten

Gutachten , wie ich gewillet bin , roc < der Welt vor ?

legen , und - dabey denn bemühet ſeyn ſollte , zu zeigen ,

daß die beſtändigen , und faſt zum Sprüchwort gewordes

nen Diſſenſus inter artis peritos , worüber auch der

Herr Tetens im erſten Thoile ſeiner Reiſen in die

Marſchländer zur Renntniß ' des Deichbaues

klagt , und welche er gewiſſermaßen zu entſchuldigen

ſucht , nicht ſo ſehr in einer anklebonden Tadelſucht , oder

gar in einigen vielleicht noch unbeſtimmten Sägen der

Hydrotechnik , ſondern hauptſächlich darin wohl ihren

Grund haben mögten , daß man nicht immer ſorgfältig

genug bemühet iſt , das Minimum der Koſten auch mit

dem Maximo der Würkſamkeit ſowohl für jekt , als für

die Zukunft ins Gleichgewicht zu bringen ,

Meine gegenwärtige Abſicht iſt nach dieſer Vorers

innerung auf eine Beſchreibung dos zum Amte L7ord »

Holz gehörigen LTeuen Landes Wurſten , vorzüglich

in Rückſicht auf " ſeine Deichverfaſſung gerichtet Man

nennt gedachten Bezirk gewöhnlich in dieſer Gegend das

Wurſter LTeufeld , welches im eigentlichen Verſtande

ein dur < Anwachs entſtandener Marſchdiſtrict , Koeg ,

oder Groden , und nur erſt . im Jahr 1636 , zu derjes

nigen

M
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nigen Vollkommenheit gelanget iſt , „ worin es ſich gegen

wärtig befindet .

Im Otten wird das neue Fe ! d, oder neue Land

Wurſten von dem Geeſtdiſtricte , oder dem eigentlichen
Amte Ltordholz ; im Süden vom alten Lände

Wurſten , im Weſten von derWeſer , und denen 3wis

ſchen dieſer und dem Deiche liegenden Watten , und im

Norden vom hamburgiſchen Amte . Rigzebüttel begräns '

det , und obzwar mit dem Amte Rigzebüttel die " Grens

zen des Amts Wordholz nicht ſo völlig regulirt ſind ,

daß feine Streitigkeiten rückſtändig wären , ſo ſind doch
die Hauptgrenzen des Neuen Feldes ſowohl zu Waſſer

als zu Lande durch den Receß vom » ten Aug . 1587 . *)
völlig regulirt worden / welcher Vergleich demnö <ſt mit

Beziehung auf den bekannten Buxtehuder Receß ' vom

25ſten October 15856 . ahermals unterm 6ſten Juny
1692 . * * ) no mit mehrerem erneuert und beſtätiget ,
obwohl , ſo viel ich weiß , noch nicht vollzogen worden .

Das Neuefeld wird in 2 Diſtricte getheilet , nemlich

a) in Söderneufeld , welches den ehemaligen Ans

wachs der Kirchſpiele Dorum , Padingbüttel
und Miſſelwarden in ſich begreift , und durch
einen Flügeldeich von 4440 Fuß , oder 222 Ruthen

“Länge vom Norderneufelde ganz getrennet iſt .
b) In VWorderneufeld , welches zu den Kirchſpielen

Cappeln und Spica gehöret .
Lezte ?

* ) Man ſehe darüber die Beylage A.
* * ) Man ſehe desfalls die Beylage B.

( Annal , 4r Jahrg . 48 St . ) Ooo
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Leztores iſt im ſirengſten Verſcande nur bebaut ,

und mit Einwohnern beſest , dahingegen das erſtere faſt

aus lauter offenem , den Einwohnern jener im alten

Lande Wurſten belegenen Kirchſpiele gehörigen Baus

jande beſtehet , obwohl auch in Norderneufeld vieles

Länd ſeinen Eigenthämer im alten Lande Wurſten hat .

Wann und zu welcher Zeit das Süderneufeld bes

deichet worden , weiß man nicht , auch reichet dies ſoweit

ins Alterthum hinein , daß ſich ſogar die Tradition davon

verloren bat .

Norderneufeld aber iſt erſt im Jahre 16356 . mit

einem Deiche befaſſet , und dadurch der See völlig ents

zogen worden , obgleich ſchon im Jahre 1618 . das ' erſie

Project dazu entworfen geweſen iſt , wie der zwiſchen

Erzbiſchof Johann Sriedrich und den 5 Norder Kirc <s

ſpielen des Alten Landes Wurſien geſchloſſene , von der

Königin Chriſtina Anno 1649 . ſo wie von Sr . Königl .

Majeſtät Georg dem Erſien im Jahr 1716 «. qaufs

neue confirmirte Vergleich , welcher ſich in des Hen .

Generalſuperint . Pratje Altem und Lieuem der

Herzogthümer Bremen vnd Verden Fünftem

Bande S. 325 « findet , mit mehrerem bewahrheitet .

Dieſe Deichverfertigung wurde dreyen Perſonen

aus Emden , namentlich Berendt Schinkel , Johann

Warners und Johann Berend Buldern aufgetra :

gen , darüber ein förmlicher Contract zwiſchen ihnen ,

und den damaligen Intereſſenten unterm z1ſien Sept .

1635 . errichtet , und vom Erzbiſchof Friedrich zu

Vöhrde
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Vöhrde ( Bremervörde ) am 9ten Oct , deſſelben Jah »
res confirmirt . ;

Vermöge dieſes ſehr weitläuftigen Contracts haben
ſich die Deichsannehmer ( ſo werden dieſe Männer in
allen Urkanden genannt ) verbindlich machen müſſen ,
den ganzen Deich im folgenden 1635ſten Jahre fertig
zu machen , welches ſie auch bewerkſtelliget haben .

Für die laufende Ruthe Deichs wurden ihnen
( Deichsannehmern ) 41 Rehlr , ſtipulixt .

Bey der auf Verordnung des Erzbiſchofs Friedrich
durc < den Landdroſt Caſpar Schyulte , und den Amts
mann zu Vöhrde , Bolcke , Bockſen , am 1gten Oct .
7636 . geſchehenen Abnahme des Deichs iſt die Länge
des ganz neu verfertigten Deiches zu 1270 Ruthen vers
meſſen worden , und vermöge des oberwähnten Contracts
vom 21ſten Sept , 1635 . waren die Intereſſenten vers
pflichtet , die auf 52070 Rthlr . ſich belaufende Summe
in dreyen Terminen , nemlich in den Jahren 1637 .
1638 und 1639 . allemal zwiſchen Michaelis und Mars
tini , jeder pro rata ſeines habenden Landes aufzubrins
gen , und an die 3 Deichsannehmer , welchz oſtfvieſicche
Deichsrentmeiſter undOberaufſeher geweſen , augzuzahlen .

Ob vor . der im Jahre 1636 ; vorgenommenen totas
len Eindeichung des Norderneufeldes ſchon etwas einem
Deiche ähnliches in dieſer Gegend vorhanden geweſen
ſey , läſſet ſich mit Gewißheit nicht beſtimmen ,

Der Tradition zufolge ſoll dergleichen vorher nicht
da geweſen ſeyn , vergleiche ich aber die jekßige Länge der
Deiche , nach welcher

Ovo : 2 auf
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auf Spier Neufeld 787 Ruthen

auf Cappeler Neufeld 723 = 15 Fuß

Summa x1510Ruthen 15 Fuß

vorhanden lind , mit den 1270 = -

welche den Deichsannehmern

bezahlt worden , ſo giebt der Unterſchied von 240 Rthlr .

15 gr . mir alle Wahrſcheinlichkeit , daß gleich nach dem

1618 . den 13ten July zwiſchen Erzbiſchof Johann

Sriedrich und den fünf Norder Kirchſpielen des alten

Landes Wurſten wegen der projectirten und jeßt voilzo1

genen Eindeichung geſchloſſenen Vergleich ( vide Altes

und Üeues 51 Band S . 325 . ) man mit der Deichans

legung den Anfang gemacht habe , = - daß ferner ,

wenn es in den Nachrichten der Nordholzer Regiſtratur

beißet :

daß die Deiche durch Fluthen und Stürme ſehr bes

ſchädiget worden , und wegen Einquartirung däniſcher

und kayſerlicher Truppen nicht hätten reparirt werden

können ; = - ſolches von dieſen Deichen zu verſtehen

ſey , und daß daher der mit den 3 Deichsannehmern ges

ſchloſſene Vergleich kein ganz neues , ſondern nur die

Fortſetzung eines alten , in den Jahren 1619 . bis 1622 .

bereits angefangenen , und durch Kriegesunruhen unter

brohenen Projects ſey .

Schon im Jahre 1618 . als das Project der Ein »

deichung zuerſt im Werke geweſen , iſt desfalls , weil der

Anſchluß des Deiches im Norden auf hamburgiſchem Ter
rito :
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riforio bey dem Dorfe Oxtede geſchehen mäſſen , zwis

ſchen Erzbiſchof Johann Friedrich *) uff demüthigſt
und unterthänigſt Erinnern , Rath und Gutachten eines

Ehrwürdigen bremiſchen Domcapitels , und anderer dies

ſes Erzſtiftes Stende mittelſt ausgeſtellten Reverſes

vom x13ten July deſſelben Jahres ausgemacht , daß zu

beſtändiger guter nachbarlicher Correſpondenz die Stadt

Hamburg eingewilliget , jedoch mit dieſem Maas und

Beſcheidenheit , daß

rt) dem Rath der Stadt Hamburg an ſeinen has
benden Hoch ! Frey ! und Gerechtigkeit , auch ſonſt an

ihre daſelbſt belegenen Ländereyen und Jurigsdiction kein

Präjudicium gebähren ,

2) da ſichs begeben und zutragen ſollte , daß ihren , des
Raths Unterthanen einiger Schade und Nachtheil aus

dieſer Deichſhlagung entſtehen würde , auf des Raths

Erfordern von Ihro Fürſtl . Gnaden und deren Succeſs

ſoren am Erzſtift derſelbe ohne Beſchwerung der hani !

burgiſchen Unterthanen allein von den Frieſen abges

ſchaffet , und der Deichband von des Raths Lande abges
nommen werden ſolle , daß ferner

3) Ihre , des Raths Unterthanen mit einiger Zulage ,
Arbeit oder Dienſten , zur gegenwärtigen Deichſchlacht ,
oder deren künftigen Unterhaltung nicht beſchweret ,

+ » auch ſie

wnden Haferzehnten zu geben nicht verpflichtet , und

D/pD . 3 1 5 )

*) I < habe beynahe ipfſiſima verba receſſus bey »
behalten .
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5) da in den <hſenbach eine Scleuſe gelegt werden

müßte , des Raths Unterthanen ſo wenig zu Ufricht / als
künftiger Unterhaltung derſelbigen etwas zuzuſchieſſen

gehalten ſeyn , noh genöthiget , vielweniger dem Rath
dadurc < an ihrer daſelbſt habenden Jurisdiction und

Pottmäßigkeit einig Präjudicium zugefügt werden ſolle ,

und endlich

6) da durch dieſe auf des Raths Grund eingewilligte

Deichſchlazung des Orts geſeſſenen hamburgiſcher Unters

thanen Lande durch einen Zuwachs , oder ſonſten Yvinige

Verbeſſerung beykommen , oder befördert würde , daß

deſſen und andern ihres mit dem Deich beſchloſſenen

Landes halber ihnen keine neue Auflage und Reichhals

tung zugeleget , ſondern ſie davon ganz entfreyet , dem

Rath auch in demſelben Lande ihre Jurisdictio frey und

ohngehindert bleiben und gelaſſen werden ſolle .

Norder Neufeld hat 1770 Jü > Landes , welche mit

4 herrſchaftlichen Pachthöfen , namentlich , ſo wie ſie

von Norden nac < Süden liegen , Schönort , Halbens

mond , Pompdamm und Lietherhof und 85 Hausmanns

Stellen bebauet ſind .

Süder Neufeld beſteht dagegen aus 14 Wohnijäus
ſern und 605 Ju Landes , von welchen lektern die

Eigenthümer , wie ſchon oben erwähnet worven , faſt

ſämtlich in den 3 Kirchſpielen , Dorum , Miſſelwarden

und Padingbüttel ſeßhaft ſind .

Die herrſchaftlichen Höfe , welche in allem 371

Ju Landes haben , auſſer 120 Ju > , welche . auf Neus

feld
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feld zerſtreuet liegen ,. einzeln verpachtet , und im Allge

meinen Streu - Jucks genannt werden , ſind auf felgende

Art entſtanden . '

Als die Deichintereſſenten in den Jahren 1637 ,

1638 und 1639 . jen ? 3 Deichgannehmer wegen der

Koſten nicht zu befriodigen vermochten , wurde lekteren

ſv viel ? Länderey , als fie nach Verhältniß ihrer Forde !

rungen erhalten konnten , jedoch erſt nach vorhergogans

genen weitläuftigen Proceſſen in fſolutum Erb und

Eigenthümlich zuerkannt , und die Anweiſung derſelben

pro quota et quantitate debiti , welcher vom Erzbiſchof

Friedrich der Name *) Schönort beygeleget worden ,

in den Jahren 1640 . bis 1742 . durc < die angeordneten

Commiſſarien , Canzleyrath Johann Helim , und den

Amtmann Bolke Bockſen verrichtet , von der Droſtin

Langen , einer Größtochter des Berend Buldern ,

dem Oberamtmann Vogt zu Ertzen Anno 1706 . für

49976 Rthlr . 46 Grote , von deſſen Kindern aber 17356 .

der ksnigl . Cammer verkauft , woraus denn die Pachts

Höfe, jedoch excluſive obiger 120 Streu : Ju >e , in Vers

bindung des ebenfalls von königl . Cammer angekauften

Liether Hofes entſtanden ſind .

Der Hauptnahrungs8zweig der ſämmtlichen Neufels

der , ſo wie faſt des ganzen Landes Wurſten , iſt AFerbau

und Viehzucht .

Oo9 4 Beydes

*) Der Name Sc <ösnort hat eigentlich ſeinen Ur »

ſprung daher , daß an dieſer Stelle zur Zeit der

Eindeichung die Zahlung der Arbeiter geſchahe ,
und dieſe ſelbige desfalls den ſchönen Ort , wo ſie
nemlich Geld erhielten , nannten .
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Doydes iſt ſeht beträchtlich , und beſtehet der Korns

bau beſonders,in Wintergerſte , Ro > en , Hafer und Boh »

nen . Weigen , Sommergerſte und Rapſaat wird weni »

ger , Crbſen , Wien und ſo weiter aber gar nicht , oder

doch hö<hſt ſelten gebauet .

Sonſt beſtimmet man den Mittelpreis der Länderey

zu 8 bis 10 Rthlr . per Ju , das Jui zu 180 Quas

dracruthen , und die Ruthe zu 20 Fuß Spider

Maaße *) gerehnet .

Die Viehzucht wird durch den auſſerordentlich

großen . Auſſendeich , von dem ich weiter unten reden

werde , vorzüglich begünſtiget , und macht keinen gerins

gen Theil des Wohlſtandes des Neufelder Diſtricts aus .

Die Abgaben , oder die auf dem Neuenfelde hafs

tenden Unpflichten ſind ſehr geringe , und beſtehen blos

a ) in ſogenanntem Herrenkotn ,

b) in Toba >ksgeld und in Acciſe .

Das Toha >ks3geld , ſo wie die Acciſe kann nicht

genau beſtimmet werden , jedoch ſchlage ich erſteres etwa

zw 48 Rthlr . bis 50 Rehlr . , und leßtere etwa zu 100

bis 129 Rthlr . im Durchſchnitt jährlich an .
Das .

*) Die Spicker Maaße , ſo wie ſie an der daſfigen

Kirchmauer ſteht , verhält ſich zu der Calenberger

alſo , daß ſelbige auf jede 6 Zoll eine mehrere Länge
von Einer Linie hat , und folglich Fin Spiker Fuß

nac ) Calenbergiſher Maaße Einen Fuß zwey Linien

beträgt , mithin ſind 20 Fuß , oder Eine Ruthe

Spicker Maaße gleich 20 Fuß 3 Zoll 4 Linien

Calenbergiſch .
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Das Herrenkorn beſteht in einer Abgabe von 1x
Vievtel Hafer von jedem Ju > e Weideland und 4 Viers

tel Gerſte von jedem Ju Alta > er , welche jährlich auf

Petri Stuhlfeyer geliefert werden müſſen , wie der - Vers

gleich vom 13ten Iuly 1618 . mit mehrerm beſagt .

Dieſem Vergleiche zufolge iſt das eingedeichte Land
' in 3 Theile getheilt , F davon zu Alta >er , und 2 zu

Weideland beſtimmt , 40 Fuß Binnen : Deichs für Deich »

erde abgerechnet , und darnach die Berechnung zugele ?

get worden .

Dieſem gemäß zahlt das Süder Neufeld an Hero

renkorn

a ) an Gerſte 50 Tottnen 62 Viertel

b) an Hafer
;

I8 = 4X = -

und das Norder Neufeld nach Abzug der geiſtlichen Güs

ter , als welche von dieſen Abgaben frey ſind

a) an Gerſte 143 Tonnen 102 Viertel

b) an Hafer 53 - 14 . -

alſo von beyden zuſammengenommen

Gerſte 194 Tonnen *) 1x Viertel

Hafer DEE 25

Von der Contribution , ſo wie von allen übrigen
oneribus publicis , als Einquartierung 26. ſind die Ein -

wohner befreyet .
Ooo 5 Eine

*) Eine Wurſter Tonne hält 4 Scheffel , ein Schefs
fel 4 Viertel , und verhält ſich dieſelbe zur brauns
ſchweigiſchen Maaße alſo : daß 5 *neubraunſchweig .
Himbten Eine Tonne ausmachen .
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Eine Hauptlaſt macht aber die Unterhaltung der

beträchtlichen Seedeiche aus , deren mittlere perpendi -

culäre Höhe 20 bis 21 Fuß iſt , wobey ſie auf jeden

Fuß Höhe ſeewärts 4 bis 5 Fuß , und binnen 2 Fuß zur

Anlage haben , welches incluſive der Cappe von 6 bis 8 .

Fuß eine Summe von ungefähr 140 bis 150 Fuß unterer

Anlage ausmacht . >

Von dieſen beträchtlichen Deichen “ hat das Spider

Neufeld 787 Ruthen

das Cappeler 723 = 15 Fuß

- das Dorumer
:

148 = > >

das Padingbütteler SEEN WE EIS

das Miſſelwarder 437 = = >

zu unterhalten , welches eine

Summe von 2630 Ruthen 15 Fuß

ausmacht , wozu no < 222 . ie = ii = =

für den Cajedeich hinzukommen,
und folglich in allem 2852 Ruthen 15F . * )

vorhanden ſind , welche von dieſen Diſtricten in ſchaus

freyem Stande erhalten werden müſſen.

Alle Deiche ſind Communion + und werden mit

gemeinſchaftlicher Hand und auf allgemeine Koſten ers

halten , und zwar dergeſtalt , daß das Norder Neufeld
ſich

*) Dieſe 2852 Ruthett 15 Fuß Spier Maaße , die

Ruthe zu 20 Fuß , betragen nach Calenberger

Maaße 3615 Ruthen 7 Fuß x0 Linien , die Ruthe
zu 16 Fuß gerechnet , alſo etwas mehr , als 33 Meile ,
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ſich in zwey Diſtricte zertheilet , wovon jeder ſeine eis

genen Deiche macht , und ſeine . heyden Deichgeſchwor !

nen unter ſich , jedoch alſo auf drey Jahre wählet ,

daß der abgehende Deichgeſ <hworne drey Perſonen

in Vorſchlag bringt , wovon eine wieder zum Deichs

geſchwornen genommen wird , wobey es denn merk :

würdig iſt , daß dieſe Auswahl nicht im Diſtricte ſelbſt

vorgenommen , ſondern von ſämmtlich gegenwärtigen

Intereſſenten des Cappeler Neufeldes der Spier Deichs

geſchworne , ſo wie umgekehrt der Cappeler Deichge ?

ſchworne von den Spier Intereſſenten *) deym Deichs

ſchau , unter Direction und Protocollführung des Beam

ten erwählet wird , wobey die Juatereſſenten des nichts

wählenden Diſtricts abtreten müſſen . = - Die Beeidis

gung geſchieht aber heym Amte Nordholz . = = Dieſe

Deichgeſchworne nebſt dem Beamten formiren auf Nors

der Neufeld das Deich ! und Seegeric <t , vor welchem

alle Deihwrogen , und Contraventionsfälle gegen das

Deich ! und Sc <leuſenweſen , und die dabey eingeführten

Obſervanzen , auch Injurienſachen , welche bey Deichs

und Scleuſenarbeiten vorgefallen ſind , ſobald von

allem dieſem ſoviel ſich geſammlet hat , daß die Koſten

herauskommen , verhandelt und abſeurtelt weiden , von

welchem

*) Unter Intereſſenten verſteht man ſolche , die mit

Ländereyen erb / und eigenthämlich angeſeſſen ſind ,
und iſt , der Regel nach , jeder Beſter von 9 bis
10 Ju ſchuldig , dem Deichzuge beyzuwohnen ,
oder eine gewiſſe Strafe zu erlegen , jedoch wird
dieſes ſo ſtrenge nicht gehalten ,
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welchem Urtheil jedoch ans Hofgericht appelliret werden

kann . Man nennt dies ordinaire Deich ! und Seeges

richte , weil hier beſtimmte Strafen . ſ . w. zum Grunde

liegen , = im Fall großer Vergehungen wird aber ein

extraordinaires Gericht angeſeßt , wo der Verbrecher

auch ſtärkere Strafen zahlen muß ; was von Sträfgels

dern nach abgezogener Zehrung etwa überſchieſſet , erhalt

ten der Beamte und ſämmtliche Geſchworne , jeder Theil

die Hälfte .

Dieſe Juraten , ſo die Deichaufſicht führen , genieſ -

ſen dafär pro ſalario jährlich in jedem Diſtricte 8 Rthlr .

und 1 + Procent Hebungsgebühren , und wird . es mit

Abnahme der Rechnung folgendergeſtalt gehalten .

Wenn z. B . das Spier Neufeld ſeine 787 Ruthen

Deiche mit geſammter Hand , oder auch für Geld in

ſchaufreyen Stand geſetzt hat , ſo werden die Koſten da -

von von dem abgehenden Deichgeſchwornen aufgeſtellet ,

die 8 Rthlr . Salair , und die gewöhnlichen 135 Procent

hinzugerechnet , und denn die ganze Rechnung dem

Amte Nordholz übergeben . = " Gedachtes Amt ſekt

ſodann einen beliebigen Termin zur Abnahme der Rechs

nung an , und läſſet dazu alle Intereſſenten im gewöhns

lichen Conventshaus zuſammenrufen , = hier wird dieſe

Rechnung dann monirt , oder gebilliget , feſtgeſelßt , wie

viel jedes Ju > anlegen ſolle , um die erforderlichen Kos

ſten , und noc < etwas darüber aufzubringen , ſodann

dieſe Rechnung ſammt den monitis und dem Protocolle

der ſtadiſchen Regierung zur Genehmigung vorgeleget ,
und

vd



" Sn 927

und nach deren Eingang die Hebung vom abgegangenen
Deichgeſchwornen verrichtet .

Eben ſo wird es auch im Cappeler Diſtricte gehalten ;

auf Süder Neufeld wird die Verfaſſung inzwiſchen mehr
als mit dem alten Lande Wurſten genau verbunden ant

geſehen , und daher hat ſie auch mit dec des alten Lans

des viele Aehnlichkeit , und zwar um ſo mehr , als die

7 Norder Kirchſpiele jenes alten Landes Wurſten zur

Unterhaltung der Süder Neufelderdeiche jährlich eine

beſtimmte Summe von 500 Rthlr . beytragen müſſen .

Bigsher hatten nemlich die 7 Kirchſpiele dos alten

Landes Wurſten von der Soltenhörne bis nach Dies

Ende einen Hauptdeich unterhalten müſſen . = Dieſer
wurde durch die neue Eindeichung überfläſſig gemacht ,
und in einen Schlafdeich verwandelt .

Von Rechtswegen verlangte daher das Noewuofeld,
daß die ſieben Norder Kirchſpiele des alten Landes Wur

ſten , nomlich

a ) Miſſzlwardea

b) Padingbüttel

ce) Mulſum

d ) Dorum

e ) Midlum

f ) Coppeln und

g ) Spi > a

zu den Deichskoſten concurriren ſollten , und dieſes wurde
denn nah . langjährigen Proceſſey durch den vor dem

Wis !
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Wismarſchen Tribunale verhandelten , und unterm

i9ten Novemb . 1697 . abgeſchloſſenen Vergleich dahin

verglichen , daß jene 7 Kirchſpiele jährlich um Oſtern die

Summe von 509 Rthlr . an das Süder ' Neufeid aus :

zohlen , dagegen von aller weitern Concurrenz , ausge :

nommen bey Grundbrüchen und Kamſiürzungen , als

woſelbſt das alte principium concurrentiae , wie 588

zu 1000 , no < GStattyinden ſolle , entbunden , aber auch

über die Verwendung dieſer Gelder keine Rechnung zu

fordern berechtiget ſeyn ſollten . ( vide dieſen Receß in

Pratjens Alten u . L7euen , Fünfter Band S . 337 . )

Zur Deichaufſicht des- Süder Neufeldes ſind : Ein

Deichsvorſtieher und in jedem der 3 Unterabtheilungen

wieder 2 Deichgeſchworne beſtellet , wovon der Deichss

vorſteher unter Direction des Amts LT7ordholz an

einem von dieſem anzuſelzendem und durch öffentlichen

Anſchlag bekannt zu machenden Tage im gewöhnlichen

Conventshauſe von den Deichgeſchhwornen und Deputirs

ten ( aber keinen Intereſſenten ) per plurima erwählet ,

das Protocoll der ſtadiſchen Regierung eingeſand , und

er ſodann auf ebengedachter königl. Regierung beeidiget

wird . Dieſer führet die Rechnung , und genieſſet dafür

ſo wie für alle Officialarbeit 6 Rthlr . Salarium , und

1 Procent Hebungsgebühren , wird auch jedesmal auf

6 Jahr angenommen . = - Die Geſchwornen werden

von den Intereſſenten erwählet, . und . vom Vorſteher

beeiviget ; unr welches ſich das Amt denn nicht weiter

bekümmert 3 übrigens wohnet dieſer Deichsvorſieher , ſo

wie ſämmtliche Deichgeſchworne des Doörumer , Padinss

bütcteler
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bötteler und Miſelwarder Diſtricts zwar gewöhnlich

im olten Lande Wurſten , ſtehet aber ratione officit

unter dem Amte Lordholz , welches im ganzen Neus

felder Diſtricts die Function des Erbdeichgräfen verſiehet .

Ein Deichgericht exiſtirt auf Süder Neufeld , im

eigentlichen Verſtande nicht , wenigſtens iſt bis jekt dar ?

über nichts zuverläſſiges bekannt geworden , vielmehr

machen der Vorſteher und die Juraten auf ihren Zuſam

menfünften alles unter ſich ab , und die Intereſſenten

unterwerfen ſich deren Urtheilen ,

Die Deichverfaſſung des Norder Neufeldes rührek

vermuthlich noc < aus der erſten Einrichtung her , w9

denen 3 Deichsannehmern , als den Hauptintereſſenten

die erſte Stimme , und die Deichgräfſchaft beygelegt ,

für die übrigen Intereſſenten aber jene 2 Stimmea re ?

ſervirt wurden 3 = - wie darauf zuerſt die Vogtſche Fas

milie , und nachdem von dieſer im „ Jenner des Jahres

1736 . an die Cammer geſchehenem Verkauf letztere in

die Rechte der erſtern Annehmer trat , ſo konnte ſelbige

auch kein größeres Recht acquiriren , als jene beſeſſen

hatten 3 da nun mit Süder Neufeld dieſes der Fall nicht

geweſen iſt , ſo läſſet ſich der Unterſchied der beyderſeitis

gen Verfaſſungen daraus um ſo viel leichter erklären .

Die Oberaufſicht führet Namens der königl . Regie ?

rung zu Stade der, jedesmalige Oberdeichgräfe , und

zwar dergeſtalt , daß dedſelbe alljährlich die ſämmtlichen

Neufelder Deiche einmal ſchauet , das etwa Nöthige an

Ort und Stelle anweiſet , und ſodann das Proiocoll

ſeiner
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ſeiner Bemer ? ungen an die königl . Regierung zu Stade

einſendet , welche ſodann daſſelbe nach erfolgter Geneh »

migung dem zeitigen Beamten zu L7ordholz zur Auss

führung zuſendet .

Erſt ſeit 1730 . hat inzwiſchen dieſe Einritung
Statt gefunden , denn in dieſem Jahre trug die Regies

rung zu Stade dem weyland Oberdeichgräfen Schultz

auf , die Neufelderdeiche vi ſpecialis commiſſionis zu

ſchauen , und das Schauprotocoll einzuſenden .

Die Vogtſche Familie , als dermalige Beſißer des

Gerichts Ltordholz wollten dieſe Neuerung zwar aus

dem Grunde nicht zugeben , weil den Eigenthümern

dieſes Gerichts vermöge landesherrlicher Privilegien die

' Erb - Oberdeich ! Gräfſchaft über die Neuenfelder Deiche

gegeben worden , die ſtadiſche Regierung antwortete

aber darauf per reſcriptum ' vom 24ſten July 1730 .

Daß dieſer extraordinaire Auftrag citra praejudi -
cium der neufeldiſhen ordinairen Oberdeichaufſicht zu

bewerkſtelligen ſey , und gedachte ksönigl. . Regierung bes

hauptete :

daß ſie ohne Präjudiz der Nordholzer Gerechtſame
die Oberaufſicht über alle Deiche habe , folglich den

Oberdeic <gräfen Schultz committiren könne ,

welches Recht , wenn es ſich nicht ſchon von ſelbſt vers

ſtehet , ihr denn wohl um. ſo weniger abgeſtritten wers

den mag , als die iNeufelder und alte Land Wurſter

Deiche in genauer Verbindung mit einander ſtehen ,

Die
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Die Vogtſche Familie hat zwar gegen dieſe Be

hauptungen Appellation an des Königs Majeſtät einge »

leget , ſelbige aber fallen laſſen , und ſeitdem iſt es denn

dabey geblieben , daß die Oberdeichgräfen Namens Königl .

Regierung zu Stade die Oberaufſicht über jene Deiche

geſühret haben .

( Der Scluß nebſt den Beylagen folgt künftig . )

PAS EN ZFSSEENPAG PASSEN PAT OR FINDE PATER SFINEIE

VIIL

Ueber die Verkoppelung und deren Exp-

fol8 , beſonders in der Marſch .

I “ Landesverbeſſerungen im Churfürſtenthum Braun :

< weig2 üneburg würden , wenn man ſie mit

den Culturerweiterungen anderer Länder , nach ihrer Nüß «

lichkeit die ſie hervorbringen , in Vergleichung ſeßte , gewiß

keinen der unterſten Pläße einnehmen , wiewohl ſie hier

nicht durch den anderwärts gewöhnlichen Poſaunenton ges

lobprieſen , ſondern nur im Stillen betrieben werden , und

man die Thatſache ſelbſt reden läßt » Dahin gehöret bes

ſonders die VerFoppelung , womit im Herzogthum

Lauenburg der Anfang und die beſten Fortſchritte mit

dem auffallendſten Nuten gemacht worden ; ſo daß über

die Hälfte deſſelben bereits auf den Fuß eingerichtet iſt .

Dieſe ſehr verwickelte Operation der Landesfkultur iſt

vielen den Namen nach nicht bekannt : faſt jedermann

aber verknüpft damit unrichtige Begriſſe .

( Annal , 4r Jahrg . 48 St . ) BPpp I <
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Sch glaube daher durch die Ausgeinanderſekßung dieſer

Operation , mit beſtändiger Rückſicht auf ihren Erfolg , keine

unnü62 Arbeit zu verrichten .

Zuerſt will 4 < es verſuchen , den Umſang dieſes

Kunſtworts concentriſch darzuſtellen ; vielleicht gelingt es

mit , einem oder den andern meiner Leſer verſtändlicher zu

werden , wenn ich mich deſſelben in Zukunft ohne weitere

Erklärung bediene .

Die Verkoppelung iſt "alſo diejenige ausübende Wiſs

ſenſchaft , welche nach vorgängig aufgehobener Gemeinheit

einer Dorfſchaft mit den Feldnachbarn , die Summe aller

Befiungen . unter die Intereſſenten des Orts nach dein

Verhältniß ißrer Anſprüche , Abgaben und Laſten derge !

ſialt vertheilet , daß die für jeden ausgemittelte Portion

in gewiſſe , nach wirthſchafilichen Geſeken zu beſtimmende

Theile , Koppeln genannt , zerfällt , die ſowohl an Rautne

und Güte , als in der Entfernung von dey Wohnung jenen

Verhältniſſen angemeſſen ſind ; mit lebendiger oder todter

Befriedigung eingefaßt , und jedem zur völlig privativen

Benußung eingeräumet werden , wobey das bconomiſche

Verhältniß des Ackerbaues zur Viehzucht richtig abgemeſs

ſen , und zur immerwährenden Richtſchnur feſtgeſezt wird, .

Wem dieſe umſchreibende Definition nur einiger !

maßen verſtändlich iſt , der wird leicht begreifen , daß ein

ſolches Werk nicht , ohne Mühe vollendet werden könne .

Es verſtreichen oftmals Jahre , bevor die Intereſſenten ,

deren Einwilligung erfordert wird , den Plani durchgedacht

haben , und mit dem Geſuch um die Ausführung deſſelben

eiikommen .
Dieſe

„|
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Dieſe iſt wieder von mancherley Schwierigkeiten bes

gleitet ; ſo daß , wenn der Plan auch ſofort acceptiret wird ,
wie zum öftern geſchieht , dennoch in einem Jahre ſelten
mehr als 2 Dörfer in einem Amte , auf den Fuß reguliret
werden ,

Hiewiſt die Landesherrſchaft wegen der Forſten vdey

Domanial - Brundſtücke intereſſiret , deren Regulirung
eine ſorgfältige Unterſuchung erfordert ; dort ſind Hölzuns
gen abzutreiben , Flüſſe - und Strohmdeiche umzulegen,
Austauſchung fremder Beſißungen vorzunehmen , und ders
gleichen Vorkehrungen mehr zu treffen , die Zeit erfordern .
Kurz man bringt das allgemein anerkannte Sprichwort in
Ausübung : ein gutes Ding will Weile haben.

Das Geſchäfte iſt wegen der Folgen auch in der That
zu wichtig , als daß Uebereilungen nicht vorzubeugen wäre .
Das Slü > der wichtigſten Claſſe der Nation , der Wohls
ſtand des Bauren hängt davon ab , und man fonn wohl
behaupten , eine vortheilhaftere Cint . chtung dey Wirthſchaft
künne die Zukunft nicht geben . Sie erfordert alſo um ſo
mehr Bedacht , als die eingeſchlichenen Gehler auf die
Nachkommenſchaft in infinitum übergehen .

Bey der ſo mannigfaltigen Abwechſelung , deſſen der
Erdboden fähig iſt , und bey der zweckwidrigen Benußung
deſſelben , kann es nicht fehlen , daß nicht zu Zeiten eine
Bänzliche Umſchaffung der Feldmark erforderlich wäre , um
ein vollfommnes Ganze zu erreichen ,

Dieſe Forſt wird Ackerland , jener Acker wird zus
Holzanziehung ausgeſekt . Anu dem einen Orte werden
diefe Brüche enrwäſſert , und in den Stand geſekt , ergies

Ppp2 , bige
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bige Früchte und nahrhafte Gräſeteyert zu erzeugen ; an

den andern iſt ein Fluß , der Sümpfe veranlaßt , umzu

leixen , und zu zwingen , den bewirkten Schaden durch

Bewäſſerung trocner Wieſen wieder gut zu machen .

Wenn ſolc <e Fälle eintreten ; ſo wird das Ding den

kurzſichtigen Bauten zu bunt . Beyſpiele ähnlicher Art , in

andern Feldmarken mit glücklichem Erfolge begleitet , über »

zeugen ihn indeß von der Möglichkeit und dem Nußen der

Ausführung 3 nur weiß er ſie auf ſeine Feldflur nicht anzu !

wenden . Ev ergiebt ſich alſo auf Diſcretion , und fährt

gewiß zut dabey ; denn am Ende muß ihm die im Plane

zugetheilte Portion doch angewieſen werden .

Man orivarte nicht das Seientifiſche der“ Behandlung

hier zu finden dieſe Materie iſt in Herrn D7Ieyers Ab

handijung von der Gemeinbeits - Aufhebung und

ver . Verfoppelung in dein Churbraunſchweig : Zü :

neburgiſchen Ländern aufs gründlichſte bearbeitet .

Der Sachkenner figdet darin völlige Befriedigung ſeiner

Wißbegierde ; und der Zweifler würde ſich nicht überzeu :

gen , wenn ich auch noch etwas hinzuzufügen wüßte .

deine Abſicht geht bloß dahin , durch Darſtellung

von Thatſachen den Erfolg der Verkoppelung zu beweiſen ,

um das Publicum ian den Stand zu ſeßen , über den

Werth der Sache ſelbji urtheilen zu können .

I < wähle zu dieſem Zwecke ein Dorf aus der

Marſch ; nicht um den Nutzen , der aus einem ſo fruchtbas

ren Boden erfolgen muß , deſto auffallender zu machen ;
ſondern deswegen , - weil das Terrain dieſer Feldmark ſehr

verſchieden iſt , da es ſc <weren Klai , melirten und ganz

ſandigen
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ſandigen . Boden enthält ; weil . die Feldmark eine ſchickliche

Figur hat , ſie verjüngt darzuſtellen , weil die Qualität dex

Theilnehmer ſehr verſchieden iſt : beſonders aber , weil ich

den Erndteertrag nach der Verkoppelung zu beobachten ,
und genau aufzuzeichnen Golegenheit gehabt . habe ,

Das Dorf , wovon hier die Rede ſeyn wird , iſt auf

jeder ältern geographiſchen Karte vom Herzogthum L auen :

burg , im Amte Leuhaus unter dem Namen Thom :
Damm an der Elbe zu finden .

Auch dies hat mich mit bewogen , gerade einen

Punct im Herzogthum Lauenburg zu wählen , von

deſſen Lokalität man ſich überzeugen kann . Und wiewohl
er dort als eine unüberwindliche Feſtung gezeichnet iſt ; ſo

iſt dieſe doch eben ſo idealiſch , als die Brücke über die

Elbe bey Boizenburg in Raſſ ' s Geographie älterer

Ausgabe , Hier iſt keine Spur der Fortificationskunſt , es

iſt vielmehr ein offenes , und obendrein ſehr kleines Dorf ,
und heißt Darchau , --

Die Feldmark dieſer Dorfſchaft enthielt nach der

neuen Vermeſſung folgende Stücke :

) ' Hofraum und Gartenland 26 Morg . 24 IN .

2) Ackerland :
a) Marſch oder "Klais

acker 200M . 10QR .
b) Marſchackfer der durch

einen Elbdeichbruch auf

3 u. mehrere Füße hoch
beſandet worden 136 M. 86 QR . )485 Morg. 100QR .

ec) Melirtes Ackerland
aus Dammerde und
Sand beſtehend 149M . 4Q2R .

Ppp 3 3)
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3) Wieſengrund 67 Morg . rx10QR .

4) Gemeinſchaftliche ' Marſchweide

2 ) zum Ackerbau

brauchbar 133M . 12 DR.
b ) zu Wieſen

brauchbar I9M . 108OR . / 174 Morg . = = 1
9

ce) zu Acfer und Wie :

ſen unbrauchbar 24 M, - - - - +

5) Landesherrlichen Forſtgrund , worauf

die Unterthanen mit Schonung der

Zuſchläge , Vieh zu weiden beretiget

ſind : - 68 Morg . = =

6 ) Elbdeiche und Vorland 30 = - 46. = -

7 ) Sümpfe , Graben und Waſſer . 10 - - 26 =

8 ) Wege, Fußſteige und unbrauchbar 24 = 45 =

in Allen 887 Morg . 51QR ,

9) Auf einem Theile der Gemeinheit

hatte eine fremde Dorſſchaft das

Recht der Mithütung , und ward

desfalls abgefunden mit S9 08 === !

Die privativen Beſikßungen betru !
;

gen daher 878 Morg . 58Q2R .

Die Geſellſchaft welche an dieſem , Flächengehalte
Theil nehmen ſollte , beſtand :

a ) aus 1 Doppelhufener
b) aus 7 Vollhufener
ce) aus 1 Viertelhufener
d ) aus 1 Brinfköthner
e ) aus 1 Schulzen , welcher Dienſt dem Doppels

hufener anvertrauet war .

Ff) aus 1x dem Schultneiſter
7 ) aus x dem herrſchaftlichen Windmühlenpächter -
h ) aus x dem gemeinſchaftlichen Hirten ,

in Ailen aus 1x4 Intereſſenten .
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In dem von königlicher Cammer beſtätigten Verkops

pelungsplan wurden folgende Puncte zum Reglement feſt ,

geſekt ,

x) Die Forſt ſoll gänzlich ceſſiren - Dem zufolge wird

2 ) der Flächengehalt nach vorgängiger Abholzung dergeo

ſtalt vertheilet , daß :

a ) Ein Drittel deſſelben den Unterthanen zur Ent ,

ſchädigung . ihrer Weidegerechtſame “ unentgeidlich abges

treten wird ;

b) Zwey Drittel abey - den Theilnehmern gegen Erlegung

einer jährlichen Grundzinſe von 24 Mar . für den

Morgen überlaſſen werden .

3) Der Doppelhufener ſoll in ' : allen Theilen gedoppelte

Beſißungen erhalten , und doppelte Anſprüche an der

künftigen gemeinen Weide haben , = - ſodann aber auch

die landesherrlichen und anderen Abgaben und gemeine

Laſten , gegen einen ' Volihufener zweyfach abtragen .

4) Die 7 Hufener ſollen an Beſitzungen und Abgaben

untereinander gleichgeſtellt , und
;

5) Der Viertelhufener durch Zulage vom herrſchaftlichen

Forſtgrunde , als Halbhufener , jedoch nur mit der Hälfte

Beſilzungen und Abgaben gegen einen Vollhufener ans

geſeßt werden «

Von dieſem Forſtgrunde werden

6) der Brinkköthner mit x Morgen Zulage , und

7) 2 Anbauer , jeder mit 4 Morgen ausgeſtcuret , wie auch

8) zur Unrerhaltung der herrſchaftlichen Elbdeiche 2Mor -

gen ausgeſeßt werden . Hiernächſt ſoll

9) der Schulmeiſter wegen der Anſprüche an der gemeis

nen Weide hinlänglich dotirt und

Ppp 4 10 )
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10 ) fär den Schulzen eine Dienſtkoppel ausgeſeßt werden .

Sodann verbleibt

11 ) der Herrſchaft der Bauplatz der Windmühle , der .

Wohnung und der dazu gehörende Garten , wie auch

das Deichmaterialienhaus , und

12 ) dem Hirten der Garten

13) Die Koſten der Vermeſſung und Eintheilung , werden

aus der herrſchaftlichen Caſſe Zinsfrey vorgeſchoſſen .

Dieſe und

14 ) der baare Vorſchuß der dem Doppelhufener mit 100

Rthlr . jedem Hufener . aber mit 50 Rthlr . und dem Halb »

hufener mit 25 Rchlr . gleich nach Verlooſung der Kop !

peln ausbezahlet wird , haben die Unterthanen nach ab !

gelaufenen Freyjahren , in jährlichen Terminen zu res

ſpective 20 , 10 und 5 Rehlr , abzutragen .

In Gemäßheit dieſer Verordnungspuncte beſtand die

Snutereſſentenſchaft , welche bey der Verkoppelung particis

piren ſollte , aus folgenden Gliedern :
x) aus T dex Landesherrſchaft

2) wegen der Windmühle
b) wegen des Deichmaterialienhauſes
c ) wegen der Deicherde «

2 ) aus rx Doppelhufener
3) aus 7 Vollhufenern
4) aus 1 Halbhufener
5) aus x Brinkköthner
6 ) aus 2 Anbauern

7) aus 1 dem Schulzen i

) . aus 1x dem Schulmeiſter und leztlich
9) aus 1 dem Hirten
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In Anſehung des öconomiſchen Bettiebes , ward die

Wirthſchaft in 8 Koppeln bey der Lokalbeſchaffenheit des

Bodens für die vortheilhafteſte erkannt «

Eine derſelben ſoll jedem Theilnehmer ſo nahe wie

möglich bey der Wohnung gelegt werden .

Dieſe , die Hofkoppel genannt , iſt eigentlich ein ausge -

dehnter Garten , dient zur Anziehung der Futterkräuter ,

und aller Arten der Küchenbedürfniſſe ; Obſtbäume , Hopfen -

pflanzungen u. dergl . . mit eingeſchloſſen , wesfalls ſie mit

Recht die Speiſekammer des Bauren genannt zu werden

verdienet . Im Plane , welcher bey dem folgenden Stücke

der Annalen mitgetheilt wird , ſind dieſe Hoffoppeln durch
die geſtrichelten Linien zu erkennen .

Die übrigen 7 Koppeln werden abwechſelnd zum

Fruchttragen und zur Weide dergeſtalt genukt , daß 4 unter
den Pflug genommen werden ; 3 aber zur Weide für Pferde
und Hornvieh dienen .

Die Nukungsart einer Koppel iſt alſo an Jahren der

„Zahl der Qualität , gleich , worin ſie angeſekt werden , und
die Summe aller Koppeln beſtimmt der Umlauf derſelben
hier in 7 Jahren , welches folgende , Umlaufstabelle deutlis

<er darthun wird ,

Ppp 5 Ans
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Bey Unterſachung der Vortheile , welche aus der

Verkoppelung dieſer Feldmark erwachſen , kömmt die

Nutßungsart desjenigen Theils derſelben beſonders in Bes

kracht , welcher vor der Verkoppelung beſtändig zu einerley

Zwe , nemlich zur Weide diente , nac ) der Verkoppelung
aber abwechſelnd zum Ackerbau und zur Weide genußt
wird .

Die Gegeneinanderſtellang des Ertrages aus den

verſchiedenen Nußungsarten , giebt ſodann ein ſicheres

Neſultat , welche von beyden die vortheilhafteſte ſey.

Zuerſt alſo die .

Berechnung von dem Ertrage der gemeinen
Weide vor der Verkoppelung .

Der Flächengehalt der oben unter Nr . 4. aufgeführ »-
xen Marſchweide enthält nach der Unterabtheilung

2) zu Ackerland brauchbare Weide 133 Morg. 12 IR .

Pp) zu Wieſen brauchbar : 19 - - 108 = -

in Allen an blanker Weide 153 Morg . =

Die vorhin bey Berechnung des Flächengehalts unter

Lit . c- aufgeführten 2x Morgen , welche zu Ackerland

und Wieſenwächs unbrauchbar befunden worden , fallen

aus dieſer Berechnung weg , weil ſie mit zur Schweines

weide gezogen werden . Dagegen wird die unter Nr . 5.

aufgeführte Forſt als ein den Unterthanen zuſtändiger Weis

degrund zur Berechnung zu ziehen ſeyn mit 638 Morgen

und ſodann iſt von der in Koppeln zu [ 5

genden Gemeinheit die Summe 221 Morgen .

Hiebey iſt zu bemerken , daß der Ertrag aus der

Holz ? und Maſtnutßung hier nicht in Betracht gezogen

- werden

NIK
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werden kann , weil ſolche in die landesherrliche Caſſe floß ,

mithin den ' Unterthanen keinen Vortheil gewährte .

Man kann hier einwenden , daß der Ertrag der

Weide nicht genau beſtimmt werden könne , ſo lange ein

Theil derſelben nd < mit Holz beſtanden ſey , indem für

den mit Holz beſtandenen Weidegrund , verhältnißmäßig
weit weniger zum Anſaß kommen werde , als ſür die blanke

Weide .

Um das Verhältniß der Nukung vor / und nach der

Verkoppelung genau herauszubringen , müßte ' der ges

ſammte Flächengehalt , als von Holz befreyet , angeſehen

werden ; die Abholzung durch die Verkoppelung veranlaßt ,
ſey nur zufällig , und hätte auch ohne ſie geſchehen können .

Dieſer Vorwurf fließt ſo natürlich aus dem Zuſams

menh«cng ? der Sache , daß ich „mir ihn leicht ſelbſt machen

konnte .

Wir beſchäftigen uns alſo nunmehr mit dem Ertrage

einer Weide , der keine Hinderniſſe im Wege ſichen , die

nahrhafteſte Gräſerey hervorzubringen , deren der Boden

fähig iſt . Wäre auf dieſe Gemeinheit Weidevieh für Geld

aufgenommen ; ſo gäbe dieſes den Maaßſtab , um nach der

Summe alles geweideten Viehes den Ertrag zu beſtimmen .
Da ſie aber den Viehſtand der Dorſſchaft nur kümmerlich

genähret hat ; ſo läßt ſich daraus um ſo weniger ein Gelds

anſaßz folgern , als dje Bedürfniß eines Zweiges der Wirth ,
ſchaft nicht zu ſchäßen iſt , ohne den ganzen Stamm in

Anſchlag zu bringen . Der Einrede nicht zu gedenken , daß

die Heerde nach Verhältniß des Raums zu zahlreich gewe ,

ſen
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ſen ſeyn könne = - daß die Arten des Viehes dem dcono1

miſchen Betriebe nicht angemeſſen wären , u, dergl . mehr ,

Dieſem allen auszuweichen , wird der Anſa nach

Fettweiden als den höchſtmöglichen Ertrag des Weides

grundes in hieſiger Gegend , der ſicherſte Maaßſtab ſeyn ,

den Werth deſſelben auszumitteln «.

Zur Fettweide für ein Stü > Hornvieh werden 3

Morgen von Weide dieſer Art erfordert , wobey auf die

nahe belegene Elbe Rückſicht genommen iſt , die den frus

galen Speiſen der Bignenweidey- urch nahrhaften Trank

Gedeihen giebt .
? ;

Es können daher auf jene 221 Morgen , in der runs

den Zahl 74 Stück Hornvieh fett geweidet werden .

Das übliche Weidegeld für ein Stück

iſt 5 Nthlr . mithin beträgt die Auf ;

kunft der Fettweide - - 370Rthlr,

Die Vor und Nachweide , und das

Weidegeld für einige Pferde , die

das Geilgras des Hornviehes zu

verzehren aufgetrieben werden , vers

hält ſich zur - Ankunft der Fettweide

gewöhnlich wie 1 zu 12 , beträgt ;

hier alſo - - - 30Rthlr . 20 Mgr .

Die Einnahme für - 221 Morgen Weide

iſt. ſolhemnach vor der Verkoppe

lung - 400 RNthlr . 20 Mgr .

Und
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Und nun eine andere

Berechnung über den Ertrag der Weide von

221 Yiorgen , welche nach der Verkfoppelung
mit Srüchten beſtellt ſind .

Hiebey muß ich zuförderſt bemerken , daß die Erndte

des erſten Jahres nach der Verkoppelung , aus der Berech :

nung ganz wegfällt .

*
Der Elbdeich brach am zten May 1785 . gerade : zu

einer Zeit , da die Sommerfrüchte dem Wirthſchafter eine

geſegnete Erndte entgegen lachten . Die Fluth hielt lange

an ; nach dem Abzug RPWaſſers ſh man nichts als traus

rige Spuren der Verwüſtung . Die Vegettion der fruchts

baren Fluren war nicht aklein gänzlich geſtört3 ſondern

der Strohm hatte ſogar das friſchaufgebro <ene Erdreich ,

ſamt der Saat hinweggeführt . Alle Abzüge waren

verſchlammt , Gras und Stauden verfaulet ; kurz die vor

wenig Tagen ſo viel verſprechende Marſch , glich dem Bos

den einer zurückgetretenen See .

Kein Wunder , daß der Hauswirth ſtatt reichlich zu

erndten , weniger als nichts erhielt . Zeit , ausgeſtreuete

Saat , Dünger , ſelbſt das fruchtbringendſte Erdreich , alles

war dahin .

Mit den Unfällen bekannt und gewohnt zweymal zu

ſäen , ohne einmal zu ' erndten , erwachte die durch Leichtig «

keit des Erwerbes byy trockenen Jahren eingeſchläferte

Betriebſamkät des Marſchbewohners zu deſto größerer

Wirkſamkeit . Das natürliche Bedürfniß der Selbſterhal «

tung , begleitet von den reizenden Ausſichten zum künftiz

( Annal . 4r Jahrg , 48 St, ) : 9 gen

RU *= < ZIEH DEN u -35» SRE-8 nber > SE BS Et 440%3: Aidsdasnä eid -
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gen Wohlleben , trieb ihn aus dem gemächlichen Lehnſtuhl ;

; er griff zum Spaden und Pflug , ſtellte Abzüge und Furs

<en wieder her , und beſäete die än vorhergehender Berechs

nung als Fettweide zum Anſchlag gebrachten 22x Morgen

von neuem mit folgenden Früchten , die ich ſowohl in der

Ausſaat , als im Ertrage , der bequemern Ueberſicht und

Kürze halber , in tabellariſcher Form aufgezeichnet habe ,

und wobey ich vorläufig bemerke , daß die Ze nach den

Preiſen im dreyjährigen Durchſchnitt angeſc <lagen ſind ,

wie ſie in den Preistabellen der Annalen des Septem ?

bermonats jeden Zahres in Lüneburg angeſchlagen

worden .

Aus voraufgeführter tabellariſchen Berechnung erhels

ket , daß der Werth einer Erndte von 221 Morgen alljähs

rig im Durchſchnitt 2459 Rthlx. 12 Ggr . 8 Pf . eingetrtas

gen habe .

Dieſe Aufkunft iſt noch kein reiner Gewinn . Um

ſolchen zu erlangen , muß der Fruchtertrag ausgemitteltiwers

den , der vor der Verkoppelung aus demjenigen Flächens

gehalte hätte erfolgen können , welcher naH der Verkops

pelung zur Weide fürs Vieh genußt wird . Dieſen Frucht -

erwag ſodann zu Belde angeſchlagen , und von jenem

Serth der Erndte abgezogen , giebt den reinen Gewinn ,

ver aus der Verwandelung des Akerlandes in Weide , und

umgekehrt erfolgt . Kennte man die Erndten . der Vorzeit

| genan , ſo lieſſe ſich aus dieſen analogiſch folgern , wie hoch

fich der Ertrag der nunmehrigen Weidekoppelp verhältnißs

mäßig belaufen müſſe . Weil aber über . . . dieſenz Gegen ?

ſtande Ungewißheit ruht , und weil die Zehntpflicht dieſſeits

AU der
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Ausfaat Ad 6annee Ertrag
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der Elbe nicht - Statt hat , um den Schlüſſel zu dieſer Aufs

Habe zu reichen , auch Wahrſcheinlichkeitsſchlüſſe wegen des

Einfluſſes der Witterung , der Ackerbeſtellung und anderer

zufälligen Urſachen nur ein Gebäude von Hypotheſen aufs
führen würden , das auf feinem feſten Fundamente berus

het , weil ferner der neue Aufbruch mit dem alten Lande

auch in keine öconomiſche Parallele geſtellt werden kann ,
da dieſes gedüngt werden muß , jenes aber : ohne Dünger
Früchte trägt ; ſo glaube ich unter dieſen Umſtänden der

Wahrheit am nächſten zu kommen , wenn ich jenes , bey
der Feitweide gebrauchtes , wegen Gleichföes
migkeit der Sache auch hier anwende .

Es liegen 20 Koppeln zu 8X Morgen , mithin in
Allen 170 Morgen in Weide .

Der Viehſtand hat nach der Verkoppelung eher zus
als abgenommen , folglich erſeßt dieſe Morgenzahl das
Bedürfniß der vormaligen Weide auf 221 Morgen . Die
eingeführte Stallfätterung , wozu etwa 16 Morgen mit
Futterkräuter beſtellt ſind , erſeßt das minus der Weide
von 51 Morgen , und veranlaßt ſo viel plus im Xcferbau .

Um indeß den Verdacht abzulehnen , als ob die, Bes
rechnung zum Gewinn gezwungen werde , wollen wir jenes
minus von 51 Morgen , als nicht vorhanden , betrachten ,
und den Ertrag der 170 Morgen als das Surrooat jener
221 Morgen gben ſo hoch, nemlich mit 400 Rthlr . 20 Ggr .
anſeßen , .

D49q 2 Von



959 SDA
Von dem Werthe des F achter

trages , welcher im Durchſchnitt "alls 1,3

jährig . - - 2450 Rthlr. 12Ggr , 8Pf .

betragen hat , geht alſo ab :
4

a ) Was jene 221 Morgen als

Fettweide eingebracht haben ,

würden nemlich 400 Rthlr . 20 . Ggt .

b ) was obige 170 Morgen

Weide mit Früchten beſtellt ,

oder als Weide betrachtet , ein

getragen 400 Rthlr . 20 Ggr .

in Allen ßI1 Rchlr . 16 Gar .

Mithin iſt reiner Gewinn in

einem Jahre 1648 Rthlr . 12Ggr . 8 Pf -

und in den berechneten 3 Jahren 4945 Rthlr . 14 Bgr .

Soviel Gewinn , auf etwas mehr als F der ganzen

Summe kultivirter Länderey , iſt ! allein hinreichend der

neuen Feldeinrichtung das Wort zu reden 3. wenn nicht

noch andere Vortheile daraus flöſſen , die ohne die Ver -

koppelung nicht erreicht wären . Sind ſie gleich von der

Art , daß ſie ſich mit derjenigen Zuverläſſigkeit nicht zu

Gelde anſchlagen iaſſen , wie jener Fruchtertragz ; ſo dürfe

ten ſie doch hinreichend ſeyn , dem ſpeculativen Deconomen

Gelegenheit an die Hand zu geben , ihren Werth durc

Sclußfolgen der Anaiogie hervorzubringen ; und desfalls

will ich ſie hier anführen .

Der erſte Vortheil iſt die Erſparung des. Düngers

auf dem neuen Aufbruch und den ruhenden Weidekoppeln «
Vors
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Vorhin mußte mit dem Düngvorrath der ganze Flächen :

raum des unter dem Pfluge befindlichen Akers beſtritten

werden 3; dieſer enthielt 5 12 Morgen , wovon etwa 36 Mor »

gen zur Weide oder zur Heuwerbung im Dreeſch lagen .

Jekt bedürfen nur 233 Morgen der Düngung . Denn

da die Summe aller Koppeln die halben zu gänzen redus

Cirt , 74 iſt , wovon 20 Koppeln , in Weide liegen , mithin

keinen Dünger erfordern ; 22x Morgen , oder 26 Koppeln

neuer Aufbruch aber , auf 6 bis 8 Jahre eigenthümliche

Fruchtbarkeit genug beſiken , um ungedüngt die ergiebig »

ſten Früchte hervorzubringen , ſo ſind von dex Summe

aller Koppeln =- - - - 74

abzuſeken - - - - 46

und es bleiben «an Düngungsbedürftigen Koppeln 28

die jede zu 82 Morgen gerechnet , obigen Flächenraum vt

238 Morgen enthalten .

Das vor der Verkoppelung zu düngende Land vers

hält ſich alſo zu dem , in den erſten Jahren nach der Vers

koppelung , zu düngenden , wie 2 zu 1, oder welches einerley

iſt , das düngbare Land iſt um die Hälfte vermindert . Dex

Erfolg des vermehrten Düngers auf vermindertem Flächeno

gehalt , muß für den erhöheten Ertrag ausfallen , weil der

Dünger die erſte Urſache der Fruchtbarkeit iſt , mithin ers

giebige Früchte die Wirkung davon ſeyn müſſen .
j

Wie , geſagt , der Werth läßt ſich mit mathematiſcher

Gewißheit nichr angeben , daß es aber ein Hauptvortheil

der Verkoppelung ſey , wird keiner bezweifeln , der weiß ,

daß der Dungvorrath ein Kapital ſey , welches ſich durch

Dq9q3 ſorgs
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ſorzfättige - Anwendung , angeſtrengten Fleiß und Mühe

unendlich vervielfältigen läßt , wenn gleich der Werth

ſehr relativ iſt .- Die Bewohner . der fetten Marſch bedürvs

fen des Düngers gar nicht ; ſie erſetzen dem Lande die

verlorne “ Fruchtbarkeit durch Ausmodderung der Graben .

In Genf hergegen koſien 5 Cubicfuß Gaſſendüngex ,

wenn anders Biörnſtahl ſich nicht , wie gewöhnlich , hat

irre leiten laſſen , 3 Louisd ' or ; hier mags wohl heiſen :

Fimi ſacra fames .

Wie ſehr die Erndte hier dabey gewonnen hat , davon

liegen die Beweiſe am Tage . Die Gebäude mußten gleich

im 2ten Jahre . nach der neuen Einrichtung erweitert wers

den, : um den vermehrten Fruchtertrag zu bergen .

Wagrich hier für die Sache anführe , hat ein anderer

dagegen gebraucht , Way es gedruckt oder im Manus

ſcripte ? es iſt mir entfallen ; genug der Verfaſſer ſuchte

zu [ beweiſen / daß eine bis zur Erweiterung der Gebäude

getriebene Erndte , für den Bauren eher nachtheilig als

vortheilhaft zu nennen ſey, weil dem Hofe dur < den Ans

bau jelbſt und durch deſſen Unterhaltung eine Laſt zufiele ,

die durch den vermehrten Fruchtertrag nicht gehoben würde «

Dies ſchrieb ein Mann , der allenthalben Geruch der pras

etiſhen Occonomie verbreitete ; ich kann alſo Unrecht haben,
wenn ich das Nachtheilige nicht begreife . Daß man aber

den Acerbau zu erweitern desfalls keinen Anſtand nehmen

müſſe , wird mir der miader practiſche Oeconom hoffents

lich einräumen .

Es ſind immetvnoc < Mittel vorhanden , deren man

fich bey auſſerordentlich ergiebigen Erndten , auf großen Gis

; tern

49



kern bedient ; die Früchte in Fimen ( Schober ) aufzubanſen ,

und fie auf ſolche Weiſe vor dem Verderben zu ſichern .

So auffallend der Vortheil iſt , der in den erſten

Jahren durch die Verkoppelung einer Gegend veranlaßt

wird , wo Angerweiden unter den Pflug genommen werden

können ; fo gewiß iſt es auch , daß er zum Theil nur tem -

porell ſey, und nur einmal erlangt werden könne . Denn

wenn der Weide diejenige natürliche Fruchtbarkeit , die ſich
in ihr ſeit ihrer Exiſtenz erzeuget hat , durch Erziehung der

Früchte abgeſogen iſt ; ſo muß die künſtliche Düngung
eintreten , und den Abgang der Fruchtbarkeit erſeßen .

Dieſe natürliche Fruchtbarkeit dauret indeß bey einer

nie unter deim Pfſluge geſtandenen Marſchweide 6 bis 8

Jahre , ehe der neue Aufbruch des künſtlihen Düngers

bedarf ; das düngbedürftige Land wird alſo während dieſes

Zeitraumes , mit dem auf natürlich fruchtbaren Boden ers

ſparten Miſt dergeſtalt in Kultur geſeßt , daß es nach der

Zeit , wenn die Koppelin des neuen Aufbruchs in den

ordentlichen Umlauf eintreten , in der einverleibten Frucht
barkeit leicht erhalten werden = - und nie zu dem Grade

der Entfräftuug wieder herabſinken kann , auf dem es vor

der Verkoppelung ſtand . Es liegen von dem Beſtande

eines Hofes ſodann 3 des Ganzen oder 3 Koppeln beſtänt

dig in Weide , bedürfen mithin des Düngers eben ſv

wenig als die vierte Koppel , welche nach dreyjähriger Ruhe

in die Reihe der Ackerkoppeln tritt , |und Sommerfrüchte

zu tragen , noch hinreichend fruchtbar iſt , Geſekt aber ,

der Ertrag vermindere ſich nach dem Verhältniſſe , wie die

natürliche Fruchtbarkeit des alten - Landes abnimnt 3 ſo ilt

299 4 doch
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doch jener zuvor - erlangte dreyjährige Ueberſchuß von

4945 Rthlr . 14 Ggr . reiner Gewinn ,' womit der Bauer

Schulden abtragen , ſich häuslich einrichten , und noch ſo

viel erübrigen kann , die landesherrlichen und andere Abs

gaben - mehrere Jahre in voraus im Kaſten zu haben .

Er iſt. nicht gendthiget , die Früchte von der Dreſc diele

friſchweg zu verkaufen , oder wohl gar geldſchneideriſche

Vorſchüſſe abzutragen 3. kann die beſten Preiſe abwarten ,

und bräucht nicht gleich zu hungern , . wenn Unglücksfälle

ſeine. Erndte ſchwächen ,

Zu jenen Vortheilen geſellet ſich ein dritter nicht mitts

der beträchtlicher = = die» dreyjährige ; Erlaſſung der Dos

maniaigefälle , welche königliche Cammer den Unterthanen

gnädigſt verwilligt hat . Sie betragen hier , die . Früchte

zu Gelde angeſchlagen in Allen 1407 Rthlr - xGr . 6Pf .

Rechnet man dieſe Capitalien zuſammenz ſo erhalten wir

einen Gewinn von 6009 Rehlr . , der für die Unterthanen

während dreyer Jahre aus der Verkoppelung fließt , und

ohne ſie. nicht erlangt wäre .

Ich darf . dagegen die ' auſſerordentlichen Ausgaben

nicht vergeſſen , die die Unterthanen zu beſtreiten haben ,

um durch die Verkoppelung jenen Gewinn zu erreichen.
Sie beſtehen in Begrabung und Befriedigung der Kop -

peln - Ausrodung der Holzſtämme , und in der terminli -

< en Abtragung der Vorſchußgelder , Vermeſſungs / und

Eintheitungskoſten , nach abgelaufenen Freyjahren .

Gleich im erſten Jahre verwandte jeder Hufener zu

obigem Zweck , und um die ' Beſißungen deſto eher in den

Stand zu ſeen , baar 100 Rchlr . , ohne die Concurrenz
/ | ſeines
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ſeines eigenen Fleiſſes . Dieſe Meltorationen dauren noch

fort , und . veranlaſſen anſehnliche - Ausgaben , wovon der ,

Nukßen erſt nach Jahren erfolgt . Bleichwohl behält der -

Gewinn den Ausſchlag , und die Spuren des Wohlſtane
des äuſſern ſich auf mancherley Weiſe .

Dahin iſt beſonders die Willſährigkeit und das Vers

mögen des Bauern zu rechnen , ſeine auf - Termine geſeßte

Abtragung der Schulden , die in der hieſigen Marſch

größtentheils durch die allgemeine Sommetüherſchweins

mung des Jahrs 1771 . entſtanden ſind , an Capital und

Zinſen ſofort zu bezahlen ,

Wieder ein anderer Vortheil iſt der veredelte Viehs

ſtand . Nicht der vermehrte , dieſer hat hier nicht ſtattz

iſt aber bey mehr ausgedehnten Feldmarken eine natürliche

Folge dex Verkoppelung , die aus dem Beſils privativer

Grundſtücke erwächſt . Es iſt augenſcheinlich , wie das Vieh

ſich aufgenommen hat z und die Hausfrauen , die der Einrich «

tung ſonſt nicht günſtig waren , weil ſie den Verlaſt der

Weide unerſeklich hielten , auch wohl hinter dem Spinns
rocken ausgegrübelt haben mochten , daß der Weg nach

den Koppelin länger ausfallen müſſe , als wenn die Kähe
vor der Thüre gemolken würden , verſichern einſtimmig ,

daß ſie von 3 Kühen jekßt mehrere Milch erhalten , als )

von 5 vorhin , da die Gemeinhütung noc Statt - hatte .

Gieichwohl dienen jeßt bey unverändertem Viehſtande nur

20 Koppeln oder 170 Morgen zur Weide , ſtatt daß vorhin

dazu 22x Morgen angewandt wurden ; wozu der Kleebau

nicht wenig beyträgt .

Q9q5 Man
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Man trug ehemals kein Bedenkett , gegen x Rthlr .

x6 Gar . Weidegeld , die Kuh eines Einliegers auf die Ges

meinheit zu nehmen , Jeßt in der Koppel , werden 4

Nehlr . nicht . mehr geweigert .

Hieraus fließt abermals ein sconomiſcher Vortheil :
mehrerer Ertrag aus dem um 51x Morgen verminderten

Flächengehalt der Weide . Dieſe Morgenzahl iſt ein Ges

winn für das ſruchttragende Land , und die davon zu

erndtende Früchte Gewinn im Sack ,

Auch muß ich der Koſten eingedenk ' ſeyn , wodurch

ein vorhin ſehr krummer und faſt unfahrbarer Hauptweg ,

wie Wege durch Marſchen bey naſſen Jahrzeiten gewöhn

lich ſind , jekt zu der fahrbaxſten geradelinigſten Chauſſee

umgeſchaffen iſt . . Sie betragen 1809 Rthlr . und liefern

einen fleinen Beytrag zu der großen Summe von thätiger

Milde , womit königliche Cammer ein Geſchäfte befördert ,

daß allein das Aufkommen der Unterthanen zum Zweek hat .

Iſt gleich der Aufwand hier nur zufällig , weil die

Feldmark von einer Landſtraße durchſchnitten wird 3 ſo ers

reichen die Einwohner der Dorfſchaft doch den "Vortheil

des leichtern Fuhrwerks zu ihren Koppeln auf Koſten ' der

Landesherrſchaft „ der die Koſten der Unterhaltung des

Weges verbleibet , und wozu nur ſie mit Spann : und

Handleiſtungen nach Verhältniß coöncurriren .

Es iſt nicht der Zweck dieſer Abhandlung , der Ver ?

koppelung eine Lobrede zu halten , und dadurch meine

Diſcretion bey einer Kunſt zu compromittiren , deren Pras

eticant ich ſeit Jahren in mehrern Provinzen der hanndo
Pt s : vers
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verſchen Lande bin3 auch würden meine Kräfte nicht rei !

<hen , ihr dieſen Dienſt zu leiſten , wenn ſie ihrer bedürfen

ſollte ; ich will vielmehr durch Darlegung von Thatſachen
nur den Erfolg beweiſen , und das Geſchäfte , wovon mans

<hem der Name ſc <on verdächtig iſt , in den wahren Ges

ſichtspunct ſtellen , aus dem es betrachtet werden muß .

Daher übergehe ich andere minder „auffallende Vortheile
der neuen Feldeinrichtung , und führe an deren Statt eis

nige Exempel von dem wohlthätigen Einfluſſe an , den ſie
auf die Induſtrie in hieſiger Gegend gehabt hat .

Kaum- ſieht der Bauer die Gränzen ſeiner privativen

Beſißungen ; ſo iſt die Sicherung derſelben ſein erſtes Ges

ſchäfte , es ſey nun , daß er ſolche durch lebendige Hecken ,
oder durch Graben beſtimme , welches leztere in den Mars

ſchen gewöhnlich der Fall ; iſt , wo die Graben unentbehrys
lich ſind .

Die vorige Abtheilung der Länderey gefällt ihm nicht ,
dies Stück jſt zu ſchmal , jencs zu breit , zu kurz , zu lang ;
ein anderes hat zu viel oder zu wenig Abdachung = - genug

die alte Beſchaffenheit des Bodens entſpricht nicht mehr

dem Zweck , wozu -er ihn beſtimmt hat ; Er änderts ab ,

macht aus mehreren Stücken eins , und erſekßt durch die

verminderten Furchen , den: Abzug des Terrains an Gras

ben . Sind ihm Holzkoppeln zu Theil worden , ſo iſt die

Anziehung junger Bäume und Geſträuche ein Lieblingsges
ſchäfte des Altvaters , und er wird ſeinem ' Fleiße ſelten

ein ſolches Monument ſeßen , ohne den Enkel , als Zeugen

ſeiner Induſtrie , die Handleiſtungen verrichten zu laſſen .

( Der Schluß folgt künftig ,)
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X. Berechnung der Einnahme und Aus

Jahre
Einnahme . Thlr. | gr. | pf.

1/An Ueberſchuß - - = " =
- - - - = -pn reſtixten Zinſen - - - - 278/24 .

58 wiederbezahlten Capitalien = = ſ1140 | - - | [ =(Spendeneleun - - - 270 | 27 | - -
j

|
A gunſen von belegten Capitalien = | 727 | 15 =; 6 - “ - =- = = = = Teſtamentsgeldern | 1751/25 | 4
7 Pacht von liegenden Gründen | = - 5341 2/ =
NAn Beckengeldern vom Chatrfreytage 57| 4 ,

9/ = - ' angeliehenen Capitalien - 320/ =- | =-
10 Aus denen Klingebouteln und Armbüch !

ſen der Stadt und denen Vorſtädten | x156j23 ] 5
11 : 4 ) An Erbſchaften von denen , ſo Armen !

gelder genoſſen , deren Nachlaß der

Ordnung nach der Armencaſſe anheim
fallen == <= - FE TO/T4| 4

b ) An Legatengeldern - - - - - - | - - - -

12/An extraordinairen Einnahmen incl . der

von Königl . Cammer jährlich verwil «

ligten 200 Rthlr . Medicin 1 und der

um Martini geſammleten Haus / Col :

loctengelder = - - - - 457/34 | 3

' Summa Einnahme | 5108,26, - -
|

“ Hievon nebenſtehende Ausgabe 14997126]| 3

Abgezogen , ſo iſt der Veberſchuß , der

auch ſofort wieder vercausgabet worden | 11035 | 5

Wadh

In den Klingebeuteln und wös <entlihen Armenbüchſen iſt ji

1) In den Rlingebeuteln :
den 25 . Januar 1 Ducate den 17 . April Z Piſtole
- - 20 . Februar 1X Piſtole = - 13 . Septbt - x - -

Zelle den 9ten Auguſt 1790 .

Rönigal , verordyetes Armen :

Bacmeiſter ,
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gabe des Armen - Yerarii zu Zelle , vom

1789 -
Ausgabe . 0 nf

x | Dem Medico - - - 30 | - - | - -

| =- , Chirurgo = 5 50 - - | - -

| Den Collecteurs - - - - - 5 2
4, = Ragiſtratori - - tr gol

| = 5 Armenvoigten = 206077
6 und dieſen zum Fanggelde 10 ] | - -

7 An ſtändigen Vermächtniſſe - - 166 | - - | - -

| =- Brodtgeide GFE
. Hip

9/ = - zinsbar ausgeliehonen Capitalien - - | - - | - -

10 | - - wieder abgetragenen Capitalien 933112 | - -

11j ] =- = angekauften liegenden Gründen VZO
12 | - - Zinſen 7 ET 62,24/ =

13 | =- durchreiſende Arme und beſonders in

zahlreicher Menge ſich eingefundene

Handwerksgeſellen - - 78/33 | =

14 | - - 132 Hauvarm ? -=- =; 1053 9

151 - - 113 kreuztragende Arme - - 818/22 ] 4

16/ =- Luartaliſten - - 1561

17, - - Schulgeld " für arme Kinder - - - 148 ,20|--|
18| Dehuf einiger Armen im Zuchthauſe 122 | 31/ =

19 | - - - - Arzeney für kranfe Arme PIE
20 | An Kleidungss Begräbniß ! Pvoceß - und | |

andern extraordinairen Koſten , imal .

an vorerſt abgeſekten Zinſen und ver !

lohrnen Capitalien - - - 60814 7

Summa Ausgabe 14997261 3

ri < ht .
unter die obige Einnahme berechnete Summe gefunden .

2) In den wöchentlichen Armenbüchſen :
den 9- Jun . 1 Ducat . 15 . May 1 GSfl . 18 . Nov . 1 Gfl ,

- - 20 . Febr . 1 Goldfl . 32 . Jun . 1 Piſt . 16 . Oct . x Du .

- - 1, May1 = 10 , Jul . 1 Du . und 2 Gfl .

und 1 Ducat . und 1 Gfl .

Collegium hieſelbſt .
C, H, L, Echt ?» I , G . Fortmann .
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Verzeichniß der Studirenden in Göt -

fingen ; von Oſtern 1790 .
Y

Bon Micaelis 1789 bis . Oſtern 1790 . waren zu Göt

tingen - - m) 47 LASTING .
Davon ſind bis den 1xten May 1790 .

:

* abgegangen - - 176 =

geblieben =. EE 22,000
und hinzugekommen - 218/.

Es Öetrug alſo die ganze Zahl der zu beſagter Zeit anwe- .
ſenden Studenten 844 .

Dieſe beſtand aus 237 Theologen ,

403 Juriſten ,

I16 Medicinern ,

88 Math . Philoſ . Hiſt . und freyen

Künſte befliſſenen .
|

Die Totalſumme hatte ſich gegen das vorhergehende halbe
Jahr um 42 vermehrt . .

MEMEL
€

Dar

Unglücksfälle 1790 ,

Den 506 Jan , brannte ein Wohnhaus zu Suder, |

gellerſen , Amts Winſen an der Luhe , ab, wobey
auſſer den Effecten und Meublen , noc <. 12 Stück Horns
vieh und 6 Scweine ein Raub der Flammen wurden . ;

" 40 „ZLIDEUE
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Den zuſten ging ein Wohnhaus zu Oterſen , Amts

Verden , im Feuer auf ,

In der Nacht vom 2ſlen auf den 28ſten Febr,

30g ein ſtark2s Gewitter , mit heftigen Sturm begleitet ,

über Harburg , weoſelbſt der Wind verſchiedene Däs

<her beſchädigte . Dieſes Gewitter zündete zu Hitt :

feld im daſigen Amte , ein Nebengebäude an , welches

völlig einäſcherte ,

März .

Den zten brach zu Uhry , Amts Sallersleben ein

Feuer aus , das im Dorfe zwey Wohnhäuſer und verſchie!

dene Nebengebäude , auſſerdem aber vier zum dortigen

Gute gehörende große Haushaltss Gebäude vernichtete .

Den zoten hatten ein Wohnhaus und drey Neben »

gebäude zu Holthauſen , Amts Ebſtorf , gleiches

Sciſal .
,

Den 22ſten wurde ein Wohnhaus und zwey Neben ?

gebäude mit allem Viehe und Hausgeräthe , zu Eyen :

dorf , Amts Winſen an der Lube, in die Aſche ' gelegt .

Den 23ſten ereignete es ſich zu Langenhorſt , Amts

Dannenberg , daß ein Mann übergefahren wurde

und zwey Tage hernach . ſtarb «
'

Der Sohn des Ver :

unglückten , ein Knabe von 9 bis x0 Jahren , ſaß auf

den Pferden und der Vater auf dem ledigen Miſtwagen .

Die Pferde ſcheueten ſich und wurden flüchtig . Der

Vater wollte zwiſchen die Pferde ſpringen , um ſie aufs

zuhalten , ward aber gequetſchet und verlor darüher

ſein Leben .
Rrr 3 Nicht
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Nicht ſelten ontſtehet ähnliches und anderes Unglück
aus der üblen Gewohnhetr ; daß . der Landmantt , ſobald

der Knabe ſich nur auf dem Pferde haiten kann , ihm

deren Leitung anvertrauet , wenn gleich die Kräfte noch

nicht dazu hinreichen , ſie bey jedem ungewöhnlichen

Vorfalle zu bändigen . DOhnedem aber iſt jens Sitte

wahrſcheinlich mit Schuld daran , daß ſo viele Bauer ?

knaben mit Brüchen behaſcet ſind , die ſie hernach zur Bes

ſtimmung eines arbeitſamen Lebens untüchtig machen ,

und ſo manchen ſonſt rüſtigen Mann frühzeitig ins

Grab bringen . Es würde daher eine nicht unwürdige

Bemühung für Menſchenfreunde ſeyn , der angeföhrten

Geitohnheit Einhalt zu thun .

Den zuſten brannte auf dem Burgſtädter - Zuge

bey Clausthal , der Weiſſenroſſer Gaipel ab . Auch ſind
am Ober / Harze in dem erſten Ouartale dieſes Jahrs

drey Bergleute kurz hinter einander bei der Arbeit ums

Leben " gekommen .

In der Nacht vom zrſten . März auf den uſten

April brach zu Wildeshauſen ein unglüFliches Feuer

aus , welmiuE traurige Verwüſtungen anrichtet , 61x

Wohnhäuſer , - 16 Scheuren - und 38 Nebengebäude wurs

den ganz ein Opfer der Flammen , auſſerdem aber ſind

70 Wohnhäuſer und 3 Nebengebäude beſchädiget wor »

den . Unter den abgebrahnten Gebäuden befanden ſich
ein Wohnhaus , 2 Scheuren und 1 Nebengebäude , deren

Eigenthümer vor dem Brande aus der Calenbergiſchen

Brand - Aſſecurations/Caſſe herausgetreten waren . Den

übri ?
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übrigen Theilnehmern iſt die aſſecurirte Summe . mit

19755 Rthlr . vergütet worden .

April .

Den 5ten fiel zu Schweskau , Amts Lüdcau ,

ein Knecht des Nachts vom Heuboden , der Futter her »

unterholen wollte , und ſtarb 24 Stunden nachher .

Am . 27ſten entſtand in Ummern , Amtsvoigtey

Beedenboſtel , Nachmittags zwiſchen 2 und 3 Uhr

eine große Feuersbrunft , welche in weniger denn eine ?

Viertelſtunde 14 Hauptgebäude in Brand ſetzte , u16d

überhaupt 16 Haupt und 23 Nebengebäude einäſcherte.

Der Oſtwind wehete den Tag ſehr heftig ; und haben

die unglücklichen 14 Hauswirths ! 3 Häuslings/Familien

und der Schulmeiſter , welche in allen , mit Alten und

ungen , 146 Perſonen ausmachen , nicht das mindeſte

gerettet . Auſſer den verbrannten Mobilien und Eſec

ten , der Haber : und Buchweizen: Ausſaat , allen Acevs

Geräthſchaften , Wagen , Pflägen ud - Geſchirren , ſind

auch 10 Tonnen Honig , deren jede wenigſtens 24 Rthlr .

werth war , und an Viehe ein < ſe , 31 mehrentheils

jährige Zuchtkälber , eine Sau , 24 Ferken uns 46 SüE >

Leibimmen im Feuer umgekommen : DasiMuer war in

dem Dache auf der Schmiede angegangen , und wahdr-

ſcheinlich bey der ſtarken TroEniß durch Funken aus dem

Scornſieine entſtanden . Bey dem hefiigen Binde

wurde das brennende Stroh weit fortgetrieben , und in

einer Entfernung von 2 Stunden von dieſem Dorſe ges

funden ,
Rrr . 4 Vor
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Vor 35 Jahren gingen die Gebäude auf eben den

Höfen in Feuer auf , und eines davon ward ſeitdem

vor 17 Jahren durch einen zündenden Blitſtrahl eins

geäſchert .

Dieſer drüenden Widerwärtigkeiten ohnerachtet ,

welche während ſv kurzer Zeit den Ort wiedecholt betrofs

fen haben , hoffet man dennoch eine baldige Erholung
der Verunglückten , da die liebreiche Vorſorge der Hers
ven Beamten ihnen mannigfaltige Unterſtüßung von

Königl . Cammer , verſchiedenen öffentlichen Fonds , und

edeldenkenden Wohlthätern verſchaffet hat .

Zur beſſern Verhütung ähnlicher Feuers8gefahren

ſind die neuerbaueren Häuſer weiter auseinander geſekzet
worden ,

May .

In der Nacht vom aten auf den 5ten brannte zu
Stelle , Amts Winſen an der Luhe , ein Wohn :

haus mit 3 ' Nebengebäuden , ab . Auſſec dem Viehe
wurde nichts geretter .

Am 9ten fiel ein taubtummer Menſch , eines Bürs

gers - Sohn zu Bernſtorf , Amts Diepholz , Abends

beym Schlafengehen vom Boden herab und blieb auf
der Srelle rodt . Unſer Correſpondent ſekßt folgendes
hinzu : Dieſer Menſch , welcher 24 Jahr alt geworden ,

verlor im zweyten Jahrevin den ſogenannten Kinders

ſcheurchen das Gehör völlig , und was eine natürliche
Folge davon war , er lernte das Sprechen nicht . Ueber ,

dem hatte er im 14ten Jahre das Unglü > , daß ihm

durch



durch Unvorſichtigkeit eines Dragotzers , der ſeine Piſtos

len reinigte , ein Arm abgeſchoſſen wurde . Die Natur

hatte ihm ungemein gute Geiſtes / und Körperanlagen

gegeben . Sein Geſicht war ungewöhnlich . ſcharf , und

in dem einen Arme , ungeachtet derſelbe bey dem Verluſt

des andern nicht ganz unbeſchädigt geblieben war , hatte

er erſtaunliche Stärke , - Sein Gedächtniß war ſo vsys

züglich , daß er ' die Tage aller benachbarten Jahrmärkte

wußte , wo er denn gemeiniglih früher , als andere

Käufer , zu finden war , um ſich Allmoſen zu ſammeln .

Die zeitige Jahrzahl , ſeinen Namen und viele Wörter ,

deren Bedeutung er wußte , konnte er ſchreiben , auch

die Geſänge in der Kirc <e genau auffinden . Aus den

Geberden und Geſticulationen andrer , wenn ſie auch
nicht glücklich und treffend gewählt und executirt wurs “

den - verſtand er ſcharfſinnig alles , was man ihm aufs

tragen oder zu erkennen geben wollte . Nicht leicht ents

ging ihm eine auswärtige Hochzeit , oder ein Kindraufs

ſchmaus , oder . ein Todtenbier im ganzen Kirchſpiel ; er

wußte ſie immer einige Tage vorher und fehlte denn

ſeiten . Vor einigen Jahren war er mit dem (in, hieſiger

Gegend liegenden Cavallerie- Regimente zum Campes

ment gegangen , hatte auf der Retour einen andern

Weg genommen , wurde , ich meyne zu Sieke , als ein

Menſch , den man ſich ſelbſt nicht überlaſſen dürfe , ans

gehalten , und erſt auf öffentliche Nachfrage ſeiner

Eltern in den Anzeigen zurücgeliefert . Er war unets

ſchöpflich in pantomimiſcher Erzählung ſeiner Fata auf

dieſer Reiſe ,

Rrr 5 <h
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Ich habe ſelbſt ihn oft zu Beſtellungen mit Nuken
gebrauc <t , wo ich an einen Hörenden vielleicht tauſend
Worto hätte verſchwenden müſſen . Dienſtfertig und in

ſeinen Aufträgen pünktlich und eifrig war er im höchs
ſten Grade ; für eine Kleinigkeit oder ein Glas Brans

kewein , den er liebte , konnte man alles von ihm erhals
ten , was in ſeinen Kräften ſtand . Man ſagt , er habe
eine unwiderſtehliche Neigung zum Entwenden gehabt .

Gefühl , daß es unrecht ſey , hatte er gewiß . I < bin

Augenzeuge davon geweſen , daß man ihm , dasmal

vielleicht ohne Grund , vorwarf , er habe einen Pfeis

WWtikopf geſtohlen , worauf er beynahe wütend warb ,

Wid die Art , wie er ſeine Unſchuld darzuſtellen ſuchte ,
. 30 Üuſſerſt intereſſant , verſtändlich , aber nicht wohl

Beſchreiben . Uebrigens war er beſtändig heiter
Undatmmit ſeinem Schicfſal ſehr zufrieden .

Dieſen Menſchen rüſtet die Natur mit urſprüng :

lem: *vortreflichen Körper ? und Geiſtesfähigkeiten aus ,

die ihn vielleicht zu einem ungewöhnlichen , gewiß wes

nigſtens zu einem ſehr nüßlihen Manne hätten machen

können : läßt ihn aber ſchon in der Jugend taub , ſtumm ,

zum Krüppel werden , und im Jünglingsälter ſich den

Hals bre <en ! = - Vorſehung ! ſchweigend und anbes

tend falle ich vor dir in den Staub ,

Den iaten verzehrte eine Feuersbrunſt 6 Wohns

häuſer und 12 Nebengebäude zu Großen ! Klecken ,
im Amte Haarburg .

In der Nacht vom xten auf den xten hrach zu

Drackenburg im Amte Nienburg ein gefährliches

Feuer



Feuer aus , wodurc < 30 Haushaltsgebäude , welche abs

geſondert vom Orte ſtanden , in Schutt verwandelt wurs

den . Vieles Vieh kam dabey in den Flammen um .

|
Am 28ſten ertrank ein Muſikautengeſelle aus Ham ?

nover in der Ime beym Baden .

Den 29ſten Morgens zwiſchen 7 und ' s Uhr , zeigte

„ zu Eyſtrup , Amts 250ya , ein heftiges Gewitter ,

ſeine furchtbaren und dennoch ſchonenden Kräfte.

Ein herabkommender Blitz fuhr in die Spike des

Ziegeleygebäudes auf dem Gute des Herrn Ländraths

von Becquer , und theilte ſich in: 3 Theile , wovon ein

Strahl einen Balken , eine Sparre und einen Ständer

nebſt den Feuſiern in der Küche zerſchmetterte 3; ein ans

derer ſpaltete eine Sparre und Ständer in der Kams

mer ; än dem Ständer ſaß ein Huhn , welches am Halſe

und an der Bruſt verſenget und getödtet ward 3 der

dritte Strahl ſchlug in die Wohnſtube des Ziegelmei »-

ſters , zerſchmetterte aufdem Boden einen Bolken , 3

Spaxren und 3 Ständer nebſt einem Fenſter , ohne zu

zünden . In dem Zimmer , welches nur 12 Fuß lang

und 10 Fuß breit iſt , befanden fich der Ziegelmeiſter

mit ſeiner Familie und einigen Arbeitern , die eine Vers

ſammlung von 11 Perſonen ausmachten . Keiner aber

ward getödtet , noc < auch ſo wenig vom Bliße , als von

dem hexumfliezenden Holze nachtheilig beſchädiget . Blos

des Ziegelmeiſters Frau empfand eine Läßmung an den

Fitzgern der linken Hand , und eine andere weibliche

Perſon fiel auf kurze Zeit unbeſinnlich zur Erde . Die

übrigen wurden zwar alle vom Schwefeldampfe betäubt,
tau

MUSS 205WZ
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taumelten aber bald ohne weitere Beſchwerde heraus .
Auf des Ziegelmeiſters Kind von 4 Jahren , welches in

einem Bette daſelbſt ſanft ſchlief , fiel zwar ein großes
Stüc > des zerſchlagenen Ständers , ohne es jedoch zu

verleßen . Dorther fuhr der Blik durch das mitgenom »
mene Fenſter in die Stube des Verwalters , deſſen Woh »

nung etwa 20 Schritte davon entfernt liegt , machte

ſich in dem Fenſter dieſer lezteren Stube ohne Zerſplits -

terung des Glaſes eine Oefnung , ohngefähr in der

Größe einer abgeſchoſſenen Fliüttenkugel , und verurſachte
weiter keine Wirkungen , als daß der Verwalter einen -
elektriſhen Schlag an dem Schenkel bekam , wovon er

betäubt an die Exde niederſank , und eyſt nach einiger

Zeit Beſinnung wieder erhielt .

Auſſerdem hörte man noch 3 heftige Schläge ; die

beyden zunächſt folgenden Blilze trafen zwey Eichbäume ,

welche etwa 100 Schritte von der Ziegeley , und 10

Schritte auseinander , nad vorneher des adelichen Hofes ,

ſtanden . Sowohl an dem einen als anderen wurde

die Rinde von dem Gipfel bis an die Wurzel in“ der

Breite einer Elle abgeſtreifet . Der lezte nahe Blit

zernichtete inen Weidenbaum hinter dem Hofe auf die

Hälfte der Krone und des Stammes .

Je ſeltener die Beyſpiele ſind , daß ſo viele Blikße

in einem ſo kleinen Umfange und kurzen Zeitraume ſich

folgen , deſto merkwürdiger iſt die Geringfügigkeit , des

gegen die vielen damit verbunden geweſenen Gefahren ,

verurſachten Schadens .

Junius .
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Junius .
In der Nacht vom 6ten auf den ten trat ein hefs

tiger Froſt ein , welcher in verſchiedenen Gegenden des

Fürſtenthums Lüneburg , jedoch nur Strichweiſe , viele

Buch weißenfelder , auch einigen Ro > en beſchädigte .

Den 2oſten , brannten zu Reinſtorf , Amts Lüne ,
2 Wohnhäuſer und 4 Nebengebäude ab ,

Der 23ſte zeichnete ſich ganz beſonders in mehreren

Gegenden des Landes , durch fürchterliche Begebenheis
ten aus . Vorzüglich traurige Wirkungen aber verurs

ſachte ein ungewöhnlicher mit Hagel verbundener Orkan

im Amte Ottersberg , wovon folgende Nachricht mits

getheilt worden .
'

Na einer lange angehaltenen Dürre und drü > ens

den Hil ? , ſammelte ſich gegen Mittag , in Südweſt ,
ein Gewitter , welches anfangs unbedeutend zu ſeyn
ſchien , aber bald immer dichter und dunkeler ward, . und

durch die heftigen , ſchnell aufeinander folgenden Blite
nichts Gutes verkündete , Noch zog es langſam = - aber

plößlich entſtand ein wüthender Sturmwind , der alles

über und durcheinander in die Luft wirbelte : Eige

dicke braune Staubwolke erhob ſich gus - dem „benachs
barten großen Moor , überzog die ganze Gegend ünd

verſtärkte die Finſterniß , Nun erſt kam ein heftiger
* Plaßkregen mit großen Eisſtüken . In wenigen Augens

blifen waren die mehrſten Strohdächer abgedec >t oder

ſtark beſchädigt ; Bäume mit der Wurzel aus der Erde

geriſſen 3 andere geſplittert und fortgeſchleudert , und

eine Menge Gebäude und Scheuren zuſammengeſtürzt .

Nach
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Nach einer halben ' Stutzde legte ſich die größte

Wuth - des Windes , und nac < 2 Stunden war das Wet !

ter vorüber . Jeßt kam jeder Hauswirth aus ſeinem

Schlupfwinkel , ſtellte eine Beſichtigung ſeines Hauſes

an , und klagte dem Nachbar , was er für Schaden erlits

ten . Batd liefen eine Menge Anzeigen von den Dörs

fern ein , von erlittenem Hageiſchlag ; Eine Bothſchaft

verdrängte die andere , und es fand ſich , bey nachher

angeſtellter Beſichtigung , daß 22 Dörfer , mehr oder

weniger , vom Hagelſchlag Schaden erlitten hatten .

Eine Scheure war vom Blitz gezündet und abgebranntz

3 Wohnhäuſer in einen Shütthaufen verwandelt ; von

verſchiedenen das Sparrwerk heruntergeriſſen ; und wes

nigſtens 16 bis 20 Scheuren umgeworfen , denn nach

hieſiger Landesgewohnheit werden die Scheuren häufig

auf dem Felde gebauet . Demohngeachtet hatte nie :

mand in dieſen Häuſern Schaden gelitten , als eine alte

Frau von 90 Jahren , die unter . den Sparren und

Balken wieder hervorgezogen ward ; ihr Kopf war ges

ſchunden , jedoch behielt ihre Lehenskraft die Oberhand 3

ſie iſt faſt völlig wieder hergeſtellt . In einem andern

Hauſe ward auch , eine Frau , 2 Kähe und ein Kalb

unter den Trümmern begraben , aber alle kamen unbe :

ſchädigt wieder hervor , Mehrere Menſchen : wären

ſicher umgekommen , wenn der Sturm uns in der

Nacht heimgeſucht hätte ; unter andern waren in dem

Hauſe eines Mohranbauers , 2 Balken in die Lagerſtelle

geſchoſſen , die zu einer andern Tageszeit , ohnfehlbar

die ganze Familie würden erſchlagen haben .

Die=
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Die Verwüſtungen in den Forſten ſind eben ſo ans

ſehnli <5 viele nebeneinander ſtehende Bäume dyr <
einander geworfen , und die größten Zweige herunter »

geriſſen , ſo daß die Wege verſperrt wurden . Die Anz:

zahl der in herrſchaftlichen Intereſſenten : Forſten und

Meyerhöfen gefallenen Bäume beläuft ſich auf 728

Stü , wovon der größte Theil mit der Wurzel herauss

geriſſeniſt . An einigen iſt ' eine Erdfläche von 30 bis

700 und mehrere Quadratfuß hängen blieben .

Aber unter allen Dörfern , welche durch das Hagel »
wetter am 23ſten Junii heimgeſucht ſind , iſt keines ſo
hart betroffen , wie Tarmſtedt .

In . den nahe gelegenen Moordörfern iſt zwar nach
Südweſt , wo das ' Gewitter aufſtieg , auch einiger Schas
den geſchehen ; aber hier hat es zuerſt . ſeine völlige
Wuth ausgeläſſen . Die ganze Feldmark von 1777
Morgen iſt zerſtört , und . auch die Sommerfräöchte ,
welche an einigen Dörfern ſich etwas ' zu erholen ſcheis

nen , ſind niedergeſchlagen , und von Gartenfrüchten iſt
nichts mehr vorhanden . Viele Vögel auf dem Feide
und in der. Weide wurden getödtety , und ſogar einen

Reiger fand man todt unter dem Baiifna Die gatize
Gegend iſt öde ; und das Dorf hat das Anſehn des

; » Herbſts . Die Bäume ſind kahl , und die wenigen Ueber

bleibſel der Blätter haben ihr Grün verloren . Hier
ſieht man ſchon wieder den Pflug , und dort den nieders

geſchlagenen Landmann , welcher um die verlorne Frucht
ſeines Fleiſſes von . einem ganzen Jahre trauert ,

In
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In dieſer Erzählung iſt auch nicht ein einziges

Wort übertrieben 3 ſondern alles buchſtäblich ſo , wie es

die Amtsbeſichtigung ergeben hat .

Es ſind noch viele Proben von der auſſerordentlichen

Heftigkeit des Wirbelwindes , die einem Bewohner des

feſten Landes unglaublich ſcheinen , und wovon man nur

ähnliche Beyſpiele bey den Orkanen auf den weſtindiſchen

Inſeln lieſt . “ Ein feſtgeſchnürtes Fuder Heu ward um !

geworfen , wieder auf die Räder geſtellt und zum zwey :

tenmahl umgeſtürzt ; einen ledigen neuen Aerwagen

warf der. Wind verſchiedenemahl in die Höhe , daß er in

viele Stücken zerſchmetterte 3 einen geſunden brauchbas

ren Eichenſtamm brach der Sturm in der Mitte ab , und

ſchleuderte das abgebrochene Ende noch eine gute Strecke

fort .

Nur der Augenſchein und die Einfalt der erzählen :

den Augenzeugen , kann dieſe Thatſachen glaubwürdig

machen ! !

An eben dem Tage erlitten die Felder verſchiedener

Dorfſchaften in den Elbmarſchen . des Amts Winſen an

der Luhe einen nachtheiligen Hagelſchlag , deſſen Folgen

jedoch nicht ganz ſo verderblich geweſen ſind , als man

anfangs zu befürchten Urſache hatte .

Zugleich zündete in einem dieſer Dörfer, Namens

Wuhlenburg der Blik ein Haus an , und ' legte ſolches

in die Aſche .

Noch wurde an dieſem Tage zu Diepholz ein Tas

gelöhner , der eine Quantität Dachſtroh über die Schloß -

weide
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weide auf ' dem Kopfe trug , vom Blitz erſchlagen . Der

Kopf war beſchädigt , utid das Stroh gerieth in. Brand .

Den zoſten durchzog ein Hagelw - tter die Aemter

Burgwedel , Meinerſen und Sallersleben , und ver :

Urſachte auf verſchiedenen Feldern , theils größern , theils

geringern Schaden . Auch fiel am Ende des Monats

ein Hagel von ungewöhnlicher Größe in den Aemtern

. auenburg und Bütlingen , der beſonders im erſte : en

Amte die Früchte der Doxrfſchaft Artlenburg ſehr bes

ſchädigte .

In Verbindung mit den vorhin bemevkten Uns

glücdsfällen , welche dur < Gewitter veranlaßt worden ,

antieipiren wir no aus der eigentlichen nicht hieher

gehörenden Folgezeit die Nachricht von einem rödtenden

Blitze , der am 7ten Julius einem Einwohner /zu

Dumſtorf , Amts Blekede , das Leben genommen .

Dieſer war mit ſeinem Bruder Morgens um. 9

Uhr nach dem ſogenannten Heeringsberge gegangen ,

welcher zwiſchen Eimſtorf und Dumſtorf belegen iſt ,

um Dlaggen zu hauen .

Zufolge der Ausſage des lezteren , hatte ſich ſolcher ,

nachdem ex etwa eino Stunde gearbeitet ; niedergeſeket ,

um ſein Inſtrument zu ſchärfen . Hiezbey kam es ihm

vor , als wenn er von hinten auf den Kopf geſchlagen

würde . Mit dieſer Empfindung verior er ſeine Beſins

nungskraft , ohne Blilß und Donner zu bemerken , doſs

ſen er ſic ) gar nicht erinnert , Bey dem Erwachen aus

dem Zuſtande , wovon ihm die Dauer unbeſtimmbar

geblieben , fand er ſeinen Bruder im Rücken mit aus :

QAnnal , 41 Jahrg . 468 St . ) Sss ges
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geſtweckien Armen an der Erde liegend , hielt ' ihn ans

fan3s auch nur fär betäubt , bis " vergeblich angewandte

Hülfsmittel alle Hofnung zum Erwacen benahmen .

Eine vor dem Dorfe im Sarten arbeitende Frau , welche

die Anhöhe im Geſichte gehabt , hat gegen 11 Uhr um

Mittag einen heftigen Donner gehört und blitzen geſes

hen , und eine Viertel! Stunde nachher die beyden Brüs

der auf der Erde wahrgenommen , in der Meynung , daß

ſie ſich augruheten . Der Blik ſoll aus ſehr hellen Wols

ken gefömmen ſeyn .

Bey der Beſichtigung des Leichnams hat man

äuſſerlich am Kopfe die Haare verſengt und das Vericra -

nium mit extravaſivtein Blute unterlaufen gefunden .

Am 05 occipitis rechter Seite , iſt eine Oefnung , geweſet ! p

welche durch das pericranium und cranium gegangen .

Am Röcken war nichts zu ſehen ; an der rechten Lende

aber iſt die Haut abgeſchabt , die rechte Wade mit extravas

ſirtem Blute unterlaufen , und ſind die Muſkeln ges

quetſcht geweſen .

Der Hut , den der Verunglückte aufgehabt , war

zerriſſen , und ging eine Oefnung durch den Kips und

Rand 5 Zoll lang und 4 Zoll breit , Das Kamiſol und

Bruſttuch hatten keine Verlekung erlitten . Die Beins

kleider hingegen waren an der rechten Seite faſericht
und bis in die Kniebeugung zerriſſen , und der Strumpf , 41 >
der an dieſem Fuße geſeſſen , durchlöchert . An dem

Schuhe , womit derſeibe bekleidet geweſen , hatte der

Strahl das Hackenleder unter dem obern Nande vis auf
den Abſak , in der Länge von 2 Zoll aufgeriſſen .

XI .
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XI

Miſcellaneen .

1) Wahrnehmung über körperliche Familien -

übel .

Das körperliche Gebrechen von den Eltern auf ihre

Kinder fortgepſlanzet werden können , iſt , meiner Meys

nung nach , eine Wahrheit , die durch viele auffallende

Beyſpiele genugſam beſtätiget iſt . Einige würdige und

gelehrte Männer behaupten “ zwar das Gegentheil .
Aber ich kann ihren Einwendungen und Gründen ohnys

möglich beypflichten 3 da man ſo viele treffende Beyſpiele

davon vor Augen hat . <H will ein Paar anführen ,

die ſehr bemorkenswürdig ſind . Auf der in der Elbe

liegenden Inſel Rrautſand wohnet ein Mann , der

wogen einer kleinen Rike am Boden des Mundes ganz

unvornehmlich redet . Er hat einen einzigen Sohn , der

ſeinem Vater in dieſem Stücke ſo vollkommen ähnlich

iſt , daß Perſonen , welche täglich Umgang mit ihnen

haben , dieſelben an der Sprache zu unterſcheiden nicht

vermögend ſind - Der Fehler des Mundes iſt auch bey

beyden ſo gieich , das man nicht den geringſten , Unters

ſchied bey ihnen wahrnehmen kann . Woher dieſe auffals

lende Gleichheit zwiſchen Vater und Sohn ? = = In

einer Familie , die zu Brautſand ſeit der Zeit , daß

S88 2 dieſe



982 SDS

dieſe Inſel bewohnt iſt , ſich aufgehalten hat , herrſcht

ein ſehr ſchmerzhafter Fluß über dem rechten Auge .

Wenn die Perſonen dieſer Familie , welche . damit behafs

tet ſind , eine Erhizung oder Verkältung leiden , ſo

ſtellet der Fluß ſich oft einige Wochen nach einander , des

Morgens um 7 Uhr mit großen Schmerzen ein , ſv daß

ſie bis 3 Uhr Nachmittags weder ihre Geſchäfte verrichs

ten , noch etwas genießen können . Nach dieſer Zeit

aber ſind ' ſie bis 7 Uhr des andern Morgens völlig ge?

ſund , und zu allen Geſchäften geſchift . Dieſe Bes

ſchwerde iſt ein uraltes Erbtheil dieſer Familie . Auch

derjenige Theil dieſer Familie , der ſich von Rrautſand

wegbegeben hat , bleibt . dieſen Beſchwerden noch beſtäns

dig ausgeſelzet , ohne , daß die Umſtände ſich im gerings

ſten änderten . Der Ort iſt alſo nicht Schuld daran . =

Man wird nicht leicht einen Ort antreffen , wo , nach

Proportion der Volksmenge , ſo viele mit Brüchen und

Steinſc <hmerzen Beſchwerte ſich finden , als zu Rraut :

ſand . Dies lezte Uebel kann wohl dadurc < mit vers

mehrt werden , daß die Einwohner , bey hohen Waſſers

fluthen , wo ſie oft lange Zeit tief im Waſſer und Koth

gehen müſſen , der Verfältung und Durchnäſſung ſehr

ausgeſeßet ſind . Allein dies bleibt dabey doch immer

merkwürdig , daß diejenigen , die ſich von andern Oer»

tern hierher zu wohnen begeben haben , von dieſem Uebel ,

unerachtet ſie bey den Arbeitea im Waſſer mehr , als

andere gebraucht werden , doch wenig leiden . Hingegen

diejenigen , welche zu den älteſten Familien auf Rrauts :

ſand gehören , haben auſſerordentlich viele Beſchwerden

davon . Die Verkältungen , wozu die Leute ohnehin

von
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von Jugend auf gewohnt , und welche bey Sciffern und

Fiſchern unvermeidlich ſind, ohne daß dieſe jene Folgen

mehr , als andere , erfahren ſollten , können daber allein

und an ſich ſelbſt die Urſachen dieſer ſchmerzhaften

Krankheiten nicht ſeyn . Eine gleiche Bewandnuiß hat

es mit den Bruchſchäden , dieſe ſind unter den eigentlis

<hen Krautſandiſchen Familien zum Erſtaunen häufig,
da ich hingegen unter ſolchen , welche ſich erſt zu Vrauts

ſand niedergelaſſen , und mit den originellen Krautſan

dern , dur <& Heyrathen noch nicht vermiſcht haben , kaum

ein oder ander Beyſpiel davon - findet . GSollte ſich

etwa die Narur der Einwohner zu Rrautſand durch

die oftmaligen Verheyrathungen in naher Verwand » -

ſchaft allgemählig dazu gewöhnet haben ? Und könnte

man , wenn man der Sache weiter nachdächte , hier ?

inn etwa einen Grand finden , - - warum Gott es gut

gefunden hab2 , die Heyrathen naher Anverwandten

untereinander zu unterſagen ?

2) Beytrag zur Beſchreibung der Bolksluſt -

barkeiten hieſigen Landes .

Die Volksluſtbarkeit der Italiener , die Hr . von Ap

<henholz in ſeinem Werke über Italien , im 4ten Theil

S . 14 . ( der Edition von 1787 . ) unter dem Namen

von Cuccagna beſchreibt , und die er beſonders in der

Lombardey , Tosfana und LTeaper geſehen , iſt auch

im Fürſtenthum Göttingen nach der Seite des Hars

zes zu und in dem angrenzenden Braunſchweigiſchen ,

in vielen Dörfern , die ich kenne , eingeführt . Ob ſie in

Ssx8s 3 der
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der Gegend von Söttingen und im Grubenhagets

ſchen oder auch in andern Gegenden des hieſigen Chur

färſtenthums gleichfalls zu finden ſey , kann ich nicht

behaupten *) . Wenigſtens wußte man vor etliche 20 ,

30 Sahren , da im mich zu Zeiten im Grubenhagiſchen

aufhielt , von dieſer gefährlichen Volksluſibarkeit nichts ,

Wenn den jungen Leuten im Dorfe das ſogenannte

Sohannisbier verſtattet wird ; ſo errichten ſie an einem

ſreyen und offenen Orte im Dorfe eine ſchlanke abge

ſchälte und ihrer Zweige beraubte Tanne edec Fichte

von 60 , 70 Fuß , befeſtigen dieſe mit dem di > en Ende

in

*) Zu Hannover iſt jene Luſtbarkeit bey dem dreys »

tägigen Scheibenſchießen üblich , welches die Bür «

gerſchaft der Alttadt unmittelbar nac <ß Johannis

feyert . Der Pfahl , welcher unter Tromielſchall

bekleitert wird , iſt mit Kleidungsſtüen und kleinen

Hausgeräthſchaften von unten bis oben behangen .
dan bedient ſich jezt eines hierinn geübten Kerls

dazu , den herumſtehenden Zuſchauern das ) Vergnüs

gen zu machen , dur < Herunterwerfen ſich das Eis
genthum alles deſſen zu erwerben , womit der Pfahl
bekleidet iſt . Den Gipfel bedeckt ein Huth . Wenn

er dieſen aufgeſeßzet hat , ſo wird die mit hinaufges

nommene Piſtole geladen , an einem Bindfaden

eine Kanne Bier in die Höhe gezogen , und unter

Abfeurung der Piſtole ausgeleert . " Vormals war

es wie im Göttingiſchen , mehreren ' Liebhabern die

es wagen wollten , erlaubt , erſuche auf den ans

lodenden Gewinn zu machen . Die Heruntergleis
tenden wurden aber fär die Anmaßung der ihnen

fehlenden Geſchilichkeit , womit ſie das zuſchauende

Publicum getäuſchet , obgleich gewöhnlich auch ers

freuet haiten , von dem
DERENENE

gezüchtiget .
X: 0,

5;
. I
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in die Erde und <hmöcen ſeibig ?, eh ? ſie fie aufrichten ,

oben auf der Spie mit einem oder mehreren ſeidenen

oder baumwollenen Tüchern , die die Schönen des Dors

fes dqzu hergeben , Wenn nun Jünglinge u6d Mäd

| | < en auf dieſen zum Tanz beſtimmten Plaß mit Muſik

zuſammen kommen ſo ſuchen die Jünglinge einer nach

dem andern dieſen hohen ſchwankenden Baum unter

dem ermunternden Getöne der Muſik zu erklimmen ,

welches aber wenigen glüt . Sie beſtreichen eben ſo

wie die Jtaliener , den Baum vorher mit Seife ? und

machen ihn dadurch deſto ſchlöpfriger >und das Kunſts

ſtü gewagter . Oft rutſchen ſie , wenn ſie hereits den

Gipfel nahe ſind , mit zerriſſenen Geintleidern plößlich

herab . Derjenige , der endlich ſo glülich iſt , das

Tuch zu erhaſchen , hehält es , und wird mit frohloc >ens

den Jubel beehret . Hierauf wird getanzet , wo denn

jener Sieger » den erſten Tanz hat .
Wp .

3 ) Beyſpiel von Aberglauben unter dem

gemeinen Manne .

Acs am 27ſien April 1790 . in dem Amtsdorfe Um ?

mern eine in der Schmiede entſtandeve Feuerebrunſt

39 Haupt ? und Nebengebäude eingeäſchert hatte , kam

am folgenden Tage ein guter ehrlicher Leibzüchter aus

Ahnsbeck zu mir , und beklagte ſich , daß er dieſes Uns

glüE nicht zeitig genug erfahren , und wegen der Ents

fernung von Ummern nicht frühzeitig hinkommen köns

nen » indem er ſoaſt das Feuer bald gelöſchet haben

Ss8s 4 würde .
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würde . Er könne es nemlich beſpreßen , und wolle , da
er bey ſeinen zunehmenden Jahren hoffentlich nur noch
wenig Gebrauch davon machen werde , mich mit dieſem

Mittel , das auf die Nachwelt zu kommen wohl very
diene , bekannt machen .

Die Gelegenheit müſſe da ſeyn , daß man rund um
das Feuer herumkommen könne , und nöthigenfalls ſolche
gemacht werden , alsdenn müſſe derjenige , welcher das

Feuer beſprechen wolle , ſtillſhweigend und ohne auf
etwas zu achten , dahin , und um das od ? r die brennenden
Gebäude 3mal herumgehen , bey jedem Gange folgende
Worte :

Feuer , ich ſag es dir

Du ſollſt ſtille ſtehen,
und nicht weiter gehen <

Chriſtus hat vorm heiligen Kreuz geſtanden,
und iſt ey nicht vor weggegangen
Drum ſollit du auch ſiehen
Im Namen Gottes des Vaters , Gottes des Soh -

nes , und Gottes des heiligen Geiſtes . Amen . "

leiſe herſprechen , auch jedesmal eine verſchoſſene Kugel ,
mithin an 3 beſyndern - >en 3 dergleichen Kugeln ins

Feuer werfen . Auf den Fall man nur eine ſol <e Kugel
erhalten könnte, müſſe man ſelbige in 3 Stücke ſchlagen ,
am beſien aber wären 3 ganze , und ohne ſolche alles

nichts .

Alles dieſes habe die Wärkung , daß das Feuer
über die abzekreiſete Ründung nicht herüber kommen

fönne ,
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könne , wenn auch das Feuer und der Wind no < ſo

heftig ſey , ſondern gleichſam zurüpralle .

Er habe obiges Mittel von einem in Hanau in

Garniſon gelegenen und in hieſiges Amt beurlaubet ges

weſenen Musquetier vor vielen Jahren für 6 Mgr . er ?

lernet , und um ſich , ob er das Geld gut angewandt habe ,

zu überzeugen , gleich bey troFener und überaus win »

digter Witterung in der ſogenannten Schmarlohheide

die große Heide in Brand geſte >et * ) , und da die

Flamme ſtark geweſen , und das Feuer ſich ausgebreitet ,

den brennenden Diſtrict auf vorbemerk : is Art dreymal

utnfreiſet , und jedesmal an einer beſonderen > e eine

verſchoſſene Kugel hineingeworfen . Sonderbar wäre

es geweſen , daß das Feuer ſich gern verbreiten , indeſs

ſen über die Rundung die er begangen , nicht herüber

kommen können , ſondern wie die Heide auf den umge ?

kreiſeten Diſtricte ſämmtlich abgebrannt . geweſen , von

ſelbſt ausgegangen ſey . Ich ſuchte ihm ſeinen Aber :

glauben zu benehmen , allein ich bewürkte ohneractet

aller Vorſtellungen nichts , und ſein in der Schwarlohs

heide angeſtellter Verſuch hatte ihn zu ſehr von der

Wahrheit dieſes Mittels überzeuget und In ſeinem irri :

geit Wahn beſtärket . -
5. W . UU7eyer .

*) Sollte wohl nicht ſchon Sfterer zu dergleichen

Verſuchen Feuer angelegt , und es auch in dem Bes

tracht äußerſt heilſam ſeyn , ſolchem gefährlichen

Aberglauben entgegen zu würken ?
R. bd: H,

Sss 5 4 )
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4) Neuerrichtete " Töchterſchule zu Hameln .
Aus einem Schreiben dorther .

Durch die unermüdeten Bemöhungen des Hrn . Bergs

Commiſſair Weſirumb , der ſich ſo manches Verdienſt

um unſere Stadt und um ſeine Freunde erwirbt , ward

hier mit Beyhülfe des Herrn Nathsſchultheis Lüder

und Herrn Paſtior Evers den zten “ May , eine neue

Töchterſchule errichtet , und mit einer eben ſo herzlichen

als rührenden , Rede von erwehnten Herrn Bergcoms

miſſair ; wie auH dem Hrn . Paſtor Primarius Grum :

brecht , im Beyſeyn verſchiedener Magiſtratsperſonen ,

vieler Eitern und ihrer künfeig zu dieſer Schule zu

ſchifenden Kinder , der neuangeſiellten Lehrer und Lehs

rerinnen , feyerlich eingeweihet . Der ſichtbare Eifer

aller der würdigen Männer , die ſich mit ſo viel edler

Uneigennübigkeit ſür die glückliche Entſtehung dieſer

Anſtalt verwendet hatten , der Anblic ſo mancher hoffs

nungsvollen Töchter unſrer Stadt , und gegenüber ihre

Eltern mit Thränen der Liebe und der Freude im Auge ,

das alles haite ausnehmend viel Rührendes . Unterricht

wird hier gegeben , in des Religion , Welt : und Natux *

geſchichte , Geographie , Schreiben und Rechnen , vom

Hrn . Paſtor Evers und Hrn . Rocca , in weiblichen

Handarbeiten aber von des lezteren Gattin und Schwes

ſter . Aeuſſerſt wünſchenswerth iſt es , daß dies gemeins

nüßige und bisher nicht ohne Nahtheil entbehrte Ins

ſtitut bald no <+ mehrere und kräftigere Unterſtükung

finden möge , damit es der Vollkommenheit , wornah die

erſtere Anlage «ſirebt , näher gebracht werden könne .

5)
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5) Conföderation über veränderte Trauerzei -

< en zu Buxtehude .

Die immer weiter ſich äusbreitende Umbildung der

Begriffe , von den Merkmalen womit man äußerlich

ſeine Trauer bey dem Abſterben naher Verwandte zu er

kennen giebt , hat kürzlich auch zu Buxtehude Eingang

gefunden . Auf den Antrag des Hra , Landvaths und

Burgermeiſters von Ludowig nud des Hrn . - ätor

Voght , iſt daſelbſt unter dem größten Theile des May

giſtrats , den Predigern , Scullehrern , und anderen

Honoratioren , eine Verbindung wegen der abzuſchaffen :

den ſchwarzen Trauerkleider geſchloſſen worden . Hiers

nach vertrit deren Stelle bey dem männlichen Ges

ſchlehte ein Flor um den Arm oder den Hauth , das

weibliche hingegen trägt ſchwarzen ſeidenen Band auf

dem Kopſzeuge , oder den übrigen Kleidungsſtücken , ſo

lange es jedem beliebt . Bey Leichenbegängniſſen, welche

ohne allen koſtbaren Aufwand in der Stille eingerichtet

werden ſollen , fällt die <hwarze Kleidung ebenfalls weg ,

wenn keine unverbündete in <hwarzer Tracht gegenwärs

tig ſind , denen man ſich alsdann gleich kleiden kann ,

Auch iſt es erlaubt , gewöhnliche nicht zur Trauer eins

gerichtete ſchwarze Kleidung , während daß die Leiche

über der Erde ſtehet , und auch bey der Beerdigung ſo

lange zu tragen , als es Mode bleibt , ſich derſelben ohne

Trauer zu bedienen . Landestrauer und Vermächtniſſe

unter dem Bedinge hinterlaſſen , daß ſchwarze Kleider

angelegt werden , entbinden von der Convention . Sonſt

aber
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aber iſt jeder ſolche bey Verpfändung ſeiner Ehre und

guten Namens zu halten verpflichtet , Wer dagegen

handelt , wird ſogleich auf immer von der Confösderation

gänzlich ausgeſchloſſen , er erlegt 4 Rtehlr . Strafe zu

milder Verwendung , und ſoll ſeine Bundbrüchigkeit

Sffentlich bekannt gemacht werden . Jedes Mitglied iſt

ſchuldig die Uebertreter anzuzeigen . 3
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Preistabelle der nothwendigſten Lebens -
mittel in den verſchiedenen Gegenden der

| hannöverſchen Churlande , vom April

| May „und Junius 1790 -

3 D2y nachſtehenden Preiſen iſt auf alles das wieder

|
Rücſicht zu nehmen , was in dem erſten Stücke der

Annalen vierten Jahrganges . S . 218 . theils wegen der

'! Muünzſorten , theils wegen des in einigen Provinzen auf

dem Fleiſche - ruhenden Licents angeführet worden ,
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XV .

Beförderungen und Avancements , vom

April ; Diay und Junius 1790 .

Im Civilſtande :

Bey den höhern Ländes - Collegien und was damit

in naher Verbindung ſtehet :

Bey der Landesregierung ?
Die beiden Copiiſten Moritz Chriſtoph Striehl ; und

Zohann Auguſt Wilhelm Gemmel , zu extraordinairen

Canzliſten .

Bey dem Cammer - Collegio .

Der Herr Commerzrath und bisherige Cammerſecretaiv

Datje , zum , Cammermeiſter ,

Bey dem Oberappellationsgerichte .
Der bisherige Zelliſche Herr Hofs und Canzleirath Fries

derich von Bülow , als Oberappellationsrath auf der

adelichen Bank .

Der Hery Oberappellationsſecretair - Heinrich Auguſt Le:

onhard Ohſen , zum Protonotarius .

Der bisherige Herr Canzleiſecretair Johann Ernſt Ans

dreas Stole , zum Oberappellationsſesretair .

Bey dem Forſtweſen .

Der bisherige Herr Hofjäger Cropp zum Oberförſter in

den Aemiern Coldinven , Langenhagen und Ricklingen .

Bey
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Bey dem Jagdweſen .

, Dey bisherige Windehetßzer Herr Rnop zum Hofjäger ,

und der titul . Windeheßer Herr Stünkel zum würklis

< en Windeheker ,

Bey dem Bergweſen .

Der bisherige Herr Canzleyauditor von VT7eding , zum

Bergdroſien zu Clausthal .

Bey Acmtern .

Dor Herr Droſt und Schaßrath von Alten zu Meiner ?

ſen , nag Burgwedel .

Der Herr Amtsvoizt von Werſebe zu Bergen , unterm
Character vom Droſten mit Beibehaltung ſeiner ſchon

jet habenden Droſtenanciennirät , nach Meinerſen .

Der Herr Zuſtizrath und Oberamtmann - Wyneke zu

Polle , nach Coldingen .

Der Herr titul . Droſte und beym Amte Lauenau bieher

geſtandene Auditor von Alten zum wü - klicen Dro ?

ſten zu Polle .

Der bisherige Herr Amts8volgt Palm zu Ei &lingen , als

Amtmann nach Lücau .

Der Herr Amtmann Parz von Hoya nach Lemförde .

Der Herr titul . Amtmann Ludewig zu Rethem an der

Aller iſt zum Amtevoigt zu Bergen , ſo wie

Die Hrn . titul . Amtmänner Conrades zu Winſen an

der Luhe nach Hoya ,

- - “ - = - - - Hartmann zu Rotenburs

nach Lauenſtein , und

- Süllow zu Verden nach

Haarburg als würkliche Amtmänner veſördert .

Dem Herrn ' Cammerſecretair ? eper iſt die erſte Amts :

bedienung zu Eicklingen , unterm Character vom Amtss

TDtt 31 voigt

- - » > .
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voigt , jedoch mit Beybehaltung ſeines jeßigen Rangs

vom Oberamtmann ertheilet . > .

Folgende würkliche Amtſchreiber ſind , nemlich :

Der , Herr Amtſchreiber Hornboſtel von Neuſtadt am

Rübenberge nach Winſen an der Luhe.
- - - - - Schlüter von Wienhauſen nach

Ahlden . ;

- - - - Unger von Lauenau nach Wien

hauſen .

- - “ - -- - Rautenberg von Ilfeld . nach

Neuſtadt unterm Hohnſtein . '

1 1 == Lranne von Bremervörde nach

Rotenburg , und

- - - - Sriedrichs von Burgdorf nach

Rethem an der Aller verſeßt , ſodann nachbenannte

bisherige ſupernumerair Amtſchreiber , . als

- - - =- ſup . Amtſchreiber Rabe von Neuſtadt unterm

Hohnſiein nach Neuſtadt am Rübenberge .

- - = = - - “ Cleve von Friedland nach Verden .

= " = = = Jacobi von Heizberg nach Burg !

- “- = - = = Hinze von Verden nach Bremers

vörde , und
'

- = ' - -=--' : Shlemm von Mäünden nach
Lauenau zu würklichen Amtſchreibern befördert .

Der bieher zu Co! dingen geſtandene Herr ſvpern . Amts

ſchreiber Oſtevmeyer in gleicher Qualität nach Verden, ,
Der Herr Amtsauditor Bannengieſſer zu Calenberg ,

. zum tit . Amtſchreiber zu Harſte .

- - ' - - = “ von Blum zu Neuhaus im - Bremis

ſchen , zum tit . Amiſchreiber .

- - - - - Hinüber zu Weſterhof zum ſuper »
num . Amtſc <reiber veym Amte Herzberg ,

' Der
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Der Herr ſupernum . Amtſchreiber Ludowieg von Lems

förde in» gleicher Qualität nach Friedland und Bra »

kenberg .

Academien und Schulen :

Bey der Univerſität zu Göttingen .

Herr Ingenieurhauptwmantn VTfüller , als Lehrer der Kries

geswiſſenſchaften , mit Rang und Vorrecht eines auſſers

ordentlichen Profeſſors der Philoſophie .
= - Heinrich Julius Birchner , als Lector der engliſchen

Sprache .

Bey ſtädtiſchen Dienſten .
Der bisherige Herr Senator Johann Heinrich Ludewig

Helmold zu Hardegſen zum Burgermeiſier daſelbſt .

Der Apotheker Herr Johann Friedrich . Weſtrumb zu
Hameln , zum Senator daſelbſt .

Der bisherige Herr tit . Bürgermeiſter und Prätor Jos

hann Heinrich Braungard zu Uelzen , zum würklis

<hen zweyten Burgermeiſter daſelbſt , ferner

Der Herr Garniſonauditeur und Senator Carl Heinrich
Wolgaſt , zum Syndicus daſeibſt , imgleichen

Der Herr Senator und zweyte Camerarius Georg Chris

ſtian Giſſhorn zum Prätor .

Der Herr Senator Friedrich Auguſt Hein , zum Gerichts

herrn und ;

Der Herr Doctor Juris Gottfried Ludewig Kern , zum

Senator daſelbſt .

Bey dem Poſtweſen .
Der Herr Hauptmann Pape zur Hälfleiſtung ' beym

Poſtamt Nienburg .

Medicinalweſen .
Der Herr Hofmedicus Wichmann zum Leibmedicus .

Tits 4 Avant
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Avancement im Militair ,
vom erſten April bis zum Schluſſe des Junii

1790 .

vorh . Regt . wohin die] Ane .

Regt. ;
Verſeß . geſchehen | Datum

A. Cavallerie , me 1
Zu Majors .

6| Dem Herrn titul . Capitain Hagenberg ,
mit Majors Charakter und Beylegung
der Gnadenpenſion , die nachgeſuchte
Dimiſſion .

Zu Compagnien .
Dem beym Regiment als tit . Capitain ſte - |

henden Prinz Auguſt von Braun :

ſchweig , die vacante Compagnie des

zum Chef des lüneburgiſchen Landregi :
monrs ernännten Herrn titul , Majors
Weber .

Zu Capitains .
8 |Herr Lieuten . Rodewald zum aten tit .

[=]

Capitain , | 138May
9| Herr Premier Lieut . Wehner zum zten

eit . Captain .
;

9121 = =

7| Dem Herrn Lienten . Röhrs , mit Beylo -
gung der Lizutenav «openſion und des

Charakters vom Capicain , und

31 . Dem ortroi Hern tt - ul , Rittmeiſter von
Suckow mit Bovlegung der Gnaden :

penſion die nachgeſuchte Dimiſſion ,

Zu Lieutenants .

Herr Cornet Röhler zum tit . Lieutenant | 3116 Apr .
Dem Herrn Fähndrich und Regimentsbe

zeuter von Voigt , wie auch

aw
Q 138May

Dem
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vorh .
*

Regt . wohin

Regt .

6

TO

vs

TI

TIT

Dem Herrn Fähndrich von Reitzenſtein ,
Lieut . Charakter .

Herr Secondelieut . von Stolzenberg
zum tit . Premierlieut .

Herr Qaartiermeiſter Friedy . Joh , Heitir.
Thiele zum tit . Socondelieut .

Herr Fähndr . Sriederichs zum tit . Lieut .

Herr Secondeltieutenanc Sander zum tit .

Premierlieut .

Herr Quartiermſir . Carl Ferd . Schäfer
zum tit . Decondelieut .

Zu Cornets und Sähndrichs

Herr Cadet Claus v. d, “ Decken zum tit ,

Cornet . 4
Hexe Quartiermeiſter Clüver zum tital .

Fähndrich .

B. Infanterie ,

Zu Oberſien .

Dem beym Regim . als tit . Capitain ſie

henden Prinz Günther Albrecht Auguſt
von Schwarzburg : Sondersbauſen
die geſuchte Dienſtentlaſſuang mit Ober !

ſten Charakter .

Zu Compagnien .
Dem Herrn tit . Capitain QTeyer , die er :

ledigte Compagnie des verſtorb , Capit .

Valeſcüre beym erſten Bataillon .

Dem Herrn tit . Capitain von Plato , die

erledigte Compagnie des zum Chef des

hämelſchen Landregim . beſtellten Heyn.
tit . Majors von Coulon ,

Ttt 5
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vorh , Regt . wohin die| Ane .

Regt . ; Verſekß , geſ <ehen ? Datum

1790 .
Zu Capitains .

x11| Herr Lieuten . von Bennigſen zum aten
tit . Capitain . 1x 119May

Dem Herrn Lieut « Röchig , mit Beyle » |

gung der Lieutenantspenſion und des

Charakters vom Capitain , die nachge
ſuchte Dimiſſion .

Zu Lieutenants .

| Herr Fähndrich Langrehr , zum tit . Lieut. | | 17 Apr -
31| Herr Fähndrich : UFühblenfeldt zum tit .

Lieur. 11120May
-6| Herr Fähndrich Lindhof zum tit . Lieut . | - 6| 7 =

9| Dem Herrn Fähndrich Schlütter Lieut .

Charakter. 9112Jun .
11| Dem Volontair Hr . Will . Paul Smythe, ' »

bey nachge ' uchter Dimijſion der Cha
rakter vom Lieutenant .

Zu ZSähndrichs .

61 ] Dem Goft . Corp . Heryn Georg Ludewig

Oo

Baring,. Fähndrichs Char . 61 2 Apr .
21Der Sef1 . Corp . Hr . Carl Ernſt vonTau
- | be zum tit . Fähndrich . | 17 = =

13 ] | = = = = Chriſtian Auguſt von ;

Weddig zum tit . Fähndrich , 13 | 30 =

11 | Der Cade : Ir . Airguſt Friedrich Wilhelm
von Rneſebeck zum tit . Fähndrich . r1 | x8May

6i = = = Ladwig Bernh . von Both :
mer zum tit . Fähndrich . ' 17 >

9) Dem Sergeant Georg Gödec > ke Fähndr .

; Charakter . | 12Jun «
„| Dem Hrn . Fähndrich von Luttermann

iſt die nacwgeſuchte Dimiſſion ertheilet .



C. Artillerie

“ Zu Lieutenants .

Dem Herrn Fähndrich Vteyer Lieut , Charakter .

Zu Sähndrics .

Dem Stüjunker Herrn Arnold Hagen , Fähn :
drichs Char .

D. ' Landregimenter ,

Zum Regimente .

Dem - Herru tit . Major Weber vom gten Cav .

Regim . von Eſtorf , das durch Abſterben des

Herrn Oberſten Hamelberg erledigte Lüne ;

burgiſche Landregiment .

Zu WMagjors .

Dem Herrn Capitain Hüpeden beym Göttingi »
ſchen Landregim . mit Majors Chär . und Bey

legung der Gnadenpenſion , die nachgeſuchte
Dimiſſion .

Zu Compagnien .

Dem Herrn tit . Capit . Dansfeld vom Calen /

berg . Landregim . die vacante Compagnie des

abgegangenen Hrn . Capit . Hüpeden , beym
Götting , Landregim .

- - “ = = = Wieyenberg beym Hoyai :
ſchen Landregim . die vacante Compagnie des

verſtorbenen Herrn Capitain Vierke bey er

wehntem Regimente .

Zu Capitains .

Der Herr Lieut . Rudolphi zum tit , Capitain
beym Calenberg , Ländregim «

1COF

Anc .

Datum
1790 .

22May

CNÄCTEN



1006
;

" Den

Ane .
Zu Lieutenants . Datum

Dem Herrn Fähndrich Ebeling beym Calenb . | 1790 .

Landreg . mit Lieut . Charakter und Beylegung

der Gnadenpenſion die nachgeſuchte Dimiſſion.
Herr Fähndrich von Bismar ? k zum würklichen

Lieut , beym Calenb , Landreg . 25Ium

Zu Sähndrichs .

Der Sergeant Herr Chriſtian Eberh . Weniger
vom ten Infant . Regt . von dem Buſche , zum

Fähndrich beym Calenb . Landreg . 14May
Der Gefr . Corporal Herr Joh . Gottlieb Thal :

mann beym 4ten Infant : Regt . von Mutio ,

zum würklichen Fähndried beym Calenberg .

Landreg . 25 Zun ,

AALE
"

*
!

Dem bisherigen Herrn Capitain Graefe iſt der

Character vom Major beygeleget .

Im geiſilihen Stande :

Bey Kirchen : ß

Herr Candidat Weinlig als Paſtor zu Wettbergen ,

SEIS Zelmer als Caplan der St . Blaſius
Kirc <e zu Hrüunden . j

M - - Dörrien als Stadt ! und Garniſonpres

diger der St . Egidien : Kirche daſelbſt . ;

Herr Paſtor Behm - von Breſe im BroE , nach Leet

telFfamp . a

Ertheilte Charaktere .
Dem- bigherigen Hrn . Oberappellationsſecretair Zſchorn

der Character vom Rath .

Dem Hrn . Senator und Rathsapotheker Weſtrumb

zu Hameln und dem Hrn . Berg - und RathLapos

theker Ilſemann zu Clausthal , der Character vom “

Bergcommiſſarius , !

Dem
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Dem Stutenwärter Hr . Schulze beym Hoyaiſchen
Geſtät zu ÜFemſen der Character vom Geſtütver ?
walter .

Auſſer Dienſt ſind gegangen :
Hr . Amtmann Ebell zu Lüchow .

Der bisherige Hr . Rector Schwlze an der Stadtſchule

zu Oſterode , der zum Prior des Kloſters Michael »

ſtein , und zum Garniſonprediger in Blankenburg ,
auc < zum Direstor der daſigen Schule befördert
worden .

Ehrenbezeugungen :

Hr . Hofrath Käſtner in Söttingen , iſt zum auswär «

tigen Mitgliede - der Akademie der Wiſſenſchaften zu
Liſſaboa ernannt , und

HSt. Leibmedicys Wichmann zu Hannover , zum Mits

glied der Churmaynziſchen Akademie der Wiſſens
ſchaften zu Exfurt aufgenommen worden ,

Auf der Univerſität zu Göttingen haben dis ,

Doctor - Würde erhalten .

1790 , April zten , Hr . Johann Friedrich Leſchen aus
Zelie , in der Medic .

- - -=-- 6ten , Hr . Johann Heinrich Bartels aus

Hamburg , in den Rechten .

. - - - roten , Hr . Heinrich Wolder Sillem aus

Hambarg , i, d. Rechten ,

- =- = 2oſften , Hr . Jeremias Samuel Ploth aus -

Paderborn , ij- d, Medic .

= > - 2zaſien , Hr . Chr . Gottl . Loß aus Hams
burg , i . d. Rechten .

vm - - , Hr . Jakob Fr . Ger . Emmerich aus

Meiningen , i« d. Rechten .

1790 .
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+ 790 . May ; 3ten Hr . Rud . Friedr . Hartmann aus
Bern , i . d. Medic . . 2500

- - -=-- zäzten Hy. Juſt Chriſtlieb Gebhardi aus

Heſſen , i . d. Medic .

- Sun : 19ten Hr . Joh . Anton Roſenbach aus

Mäünden , in der Medic .

- - = 23ſten Hr . Joh . Matth . Fasbender aus

Trier , i . d. Rechten .

- = = = 2agſten Hr ! Joh . Conr . Gottl . H7atthäi
aus Calenberg , in der Medic .

Bey dem Oberappellationsgerichte zu Zelle ſind

eyaminirt - und immatriculirt worden ;

Hr . Heinrich Friedrich Gottlieb Pfannenſchmid , aus

Mäünder , als Advocat .
%

Hr . Johann Georg Domeier , aus Moringen, als -
. IDEEN

Advocat . 3

Der Hr . Advocat Johann Albert Chriſtian Weyer , als

Notar .

Der Hr . Advocat Johann Georg Heinrich Röler , als

Notar .
3 '

NU ;
Heyratben .

Es ſind getrauet :

April. ,

: Hr . Amtsſchreiber Tanne zu Bodenteich - / mit
Dem . Wackerhagen , jüngſten Tochter weil . Hr . Amts

mann Wackerhagen zu Lüchow . Die Trauung ge?

ſchah zu Suikborn , ;

1

May .
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May .
Den 11ten , Hr . Hauptmann von der Wenſe zu

Wohlenrode , mit dem Fräulein von Hohnhorſt ; Tochs
ter dos Hrn . Oberhofmeiſters von Hohnhorſt ; getraut
zu Hohnhori .

Hr . Lieutenant Brauns , vom zten Infanteries
Regiment , mit Dem . Slotho aus Dohnſen im Herzogs
thum Braunſchweig .

Junius .
Den erſten , Hr . Paſior Weinlig zu Wettbergen

mit Dem . Couvpreur aus Berlin , getr . zu Wettbergen .
Den ö6fien , Hr . Amtſchreiber Hartmann zu Lüchow

mit Dem . Goerdeler daſelbſt , getr . zu Dannenberg .
Den 17ten , Hr. Paſtor Böning zu Jber , mit wei ?

land Hrn . Hauptmann Valeſcüre jängſten Dem . Tochter ,

PT PN PRIN TPAT OH ISLAS PARATENGINES PAI ORFINL

XVIL

Todesfalle ,

April .
Den xoten , Hr . Stadtrichter " Salk zu Lautenthal .

Den Irten , Hr . Landrach und Hofgerichts / Aſſeſſor
von Hövell , Erbherr auf Dalldorf , geſt . zu Wiemar .

Den x1ten , Hr . Paſtor Schilling zu Edesheim .
Den xten , verwittwete Frau Commerz - Aſſeſſorin

Hofmann geborne Braun zu Lüneburg ,
Den 12ten , Hr . Burgvogt L7ittag zu Zelle .

Den 13ten , Hr . Cammermeiſter Schlemm zu
Hannover .

Den x6ten , Hr . Paſtor Schüßler zu Wallenſen .
; Den
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'
Den 1sten , Frau Forſtinſpectorinn Schuſter gebs

Heinzmann zu Elbingerode . “

Den 13ten , Hr . Hauptmann Hüpeden unterm

' Göttingiſchen Landregiment zu Jühnde der karz vor

ſeinem Tode , noch mit dem Cya. acier vom Major bes

gnadiget wurdt «- :

Den 21ſtet , Dem . Henriette Eliſabeth winkel :
mann , zu Hannover . Eine Zierde ihres Geiiemts

durch äußere Bildung , Talente und Vorzüge des Geiſtes

und Herzens , die ſich ſelten auf gleiche Art vereinigen .

Den 22ſien , Verwittwete F au Oborhofmarſchals
lin von Wangenbeim , geb . von Hardenberg zu

Hannover , im einem Atter von 89 Jah : en . Gie iehrte

durch ihr erhabenes Muſter befolgungswerthe Weicheitss

regeln , für alletdie das guteloder widrige Geſchi > haben ,

ein hohes Alter zu erreichen , und war his ans Ende

ihres langen Lebens der allgemeinen Verehrung würdig ,

die ſie im größeſten Maaße genoß .

Den 27ſten , Verwittwete Frau Paſtorin Roeſter ,

geb. Koehler zu Haarburg .
:

Den 28ſten , Frau Hauptmannin ÜD7eßer , geborne

23 0ppen . zu Walsrode . |

Den 29ſten , Frau Secret . Jauch . geb. Soebel zu

Horneburg . 7 6 5

Den zoſten , Hr . Major Chibaut zu Hannover .

May. 449

In der Nacht vom' zten auf den zten , Hr. Artils

lerielieutenant Ruperti zu Hameln .

Den aten , Hr . Profeſſor Jur . extr . Iohann Frie !

dri Brandis zu Göttingen . >

Den 5ten , Frau Paſtorin Polemann , geb. Vagt

zu Mulſum .

Den gten , Hr. Oberamtmann Banſen zu Lauenau . -

Den' oten , Hr . Paſtor Looltemeyer zu Valbruch.
;

: y Den
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Din 12ten , Hr . Oberförſter Stor zu Uslar .

Den 1z3ten , Hr . Hauptmann Vierke vom Hoyai !

ſchen Landregiment , zu Rethem .

Den igten , Verwitwete Frau Paſtorin Jungblut

zu Hannover .

Den 2oſten , Frau Regierungsſecretairin N7eyer ,
geb. Hildebrandt zu Rakeburg .

Den 29ſten , Frau Hauptmannin Shnakenburg ,

geb. Behrens zu Hoya .

Den zoſten , Hr . Paſtor em . Burmeiſter zu Zelle .

Junius .

Den erſten , Frau Lieutenantin Wallmann geb .

Bähtgen zu Barnſtorf .

-.
Den z3ten , Verwitwete Frau Amtmannin Hein :

ſius geb . Stubenrauch zu Münden .

Den gten , Frau Licentcommiſſairin Bade , geborne
Reinbold zu Münden .

Den 15ten , Hr . Amtmann Sto > E zu Northeim .

Den 16ten , Hr . Burgermeiſter Rrüger zu Uelzen ,

der 48 Jahre der Stadt im Magiſtrate gedient hat .

Den 16ten , Frau Hauptmannin von Oeffner geb .

von Schwaan zu Rethem .

Den uten , Herr Oberpoſimeiſter Preuß zu

Hamburg .

Den ' zoſten , Hr . Bergmedicus Herzog zu Goßlar .

Den auſten , Herr Cämmerer Erythropel ' zu

Hannover .
Den 29ſten , Hr . v, Harling , Erbherr auf Bienen !

büttel , zu Söttingen .

Annal , 4r Jahrg . 48 St . ) Uuu Anzeis
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Anzeige die Fortſeßung - . der Annalen
!

betreffend .

Vermehrte Dienſtgeſchäfte hindern mich , künftig den

Annalen , einen dem bisgherigen gleichkommenden Zeitz
aufwand zu widmen . Demohnerachtet aber werden

"die Wünſche derer nicht unerfüllt bleiben , welche den

Werth des Werks ſeiner längern Fortdauer würdig fins

den , da der Herr Oberappellationsſecretair Benecke ,

der ſich den Leſern dieſes Journals bereits vortheilhaft

bekannt gemacht hat , alles ausrichten wird , was ich

ſelbſt nicht mehr beſorgen kann . Hiedurch ſage ich mich

jedoch ſo wenig von theilnehmender Leitung des Unter ?

nehmens, als ferneren Beyträgen los , ſondern benuke

gerne jedes darin liegende Mittel um den Verbindlichs

keiten gnüge zu thun , welche mir der Beyfall auferlegt ,

womit meine Bemühungen bisher beehrt ſind .

Die Einrichtung der Annalen an ſich, wird ganz

ſv. beybehalten , wie ſie bislang geweſen iſt , Nur mas

<hen die vielen Koſten , welche mit dem Unternehmen

verbunden ſind , es nothwendig , daß hinführo jedes Stu >

auf 12 Bogen beſchränket werde , und eben der Grund

wird es entſchuldigen , wenn . die Herausgeber für die

Zukunft weiter keine Kupfer zu liefern verſprechen kön-

nen . Zelle den aten Octob . 1790 .
;

Andreas Ludolph Jacobi .
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